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Ia.Kb1a.N à Krosseu lìàes
à«8

KîìlîtOIìSS! KZêriR.
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^sokti'ag ?u lien ^bsnclei'ungZgntrsgkn ösn lustiidirkkiion.

(dünner 1883.)

bstrelkend

à ^.dàâeruuA âss Vsrkàrsiis in vivilrsoktsstreitiAksiton.

Au Z 5.

Ktreiobung des löteten Katies, der am riebtigen
Drte in dem Deriebtsorganisationsgesetls stebt (Z 9).

Z 8 (tbeilweise neu).

Dine Deriebtsxerson soll an dM Verbandlung und
lZeurtbeilung eines Ltreites niellt kbeil nebmen:

we»»>l sie deuoAisi ode»' à idrsr d?n>Ae»'iioden

/idren/adnA/ceii eàAesieiii w^cie»»/
L. we»»»ì sis â dem àsAâ^s ciss àeiies s«

«»»miiieidu^ss ocier miiieidarss âieresse ^ai,-
.7. wsn»î sis s« eàsm cier sireiieAcis?» ^deiie im

kerimàisss eàes MtSA«iie»î, eàes ksrwomciie»» à
cier Aerocis»? ./vi/cis ocier dis «>?ci mii ciem secdsie»»

tir«4e de»' Leiie??ii»?.is, ode»' eines ke»'sed?e«</?,»-is>? in
cisr AST-aden ode»- dis nnd mid dem /nn/den tiraeie de»'
Aeideniinis siedi/

d. »senn sis /'à eine k«riei in dem odsodcscdenden
/ieedissireiie «is l^cmmnnd, ^l»»?e«ii edes dieesidmded-
ii^ier verd«»?cieii, ode»- in erster dnsd«ns «is Medisr
Aeurideiii dad ode»- «is keuge ««/i/eireie»?. isi, sowie
wenn sis in de»' Kreiis«ede dî«id erideiii dai/

5. wenn sine ibr iu gerader Dinie oder im lweiteu
Drade der Seitenlinie verwandte oder versvbwägerte
Person ill dem Ltreite als Anwalt oder «ls bevoll-
mäobtigt verbandelt bat;

6. wenn sie oder eine ibr ill gerader Dinie ver-
wandte oder versebwägertskerson einem der strei-
tenden kbeile in einem inner dabreslrist vor der
V.blebnung slldliob beurtbeilten Ltraiprolesse als ^.n-
gesebuldigter, /Vn/.siger oder (bvllpartei gegenüber
gestanden ist;

7. wenn sie oder sine ibr in gerader Dinie ver-
wandte oder versvbwägerte ksrson mit einer der
Karteien in einem Divilprolvsse stebt.

Au Z 11.

^1. 4. Desellsobalten und Dinlelpersonen, welvbs
in einem andern Lelirks eine Aweigniederlassung
baben, können nus den mit dieser letltsrn abge-
soblossenen Desebälten vor dem kiebter desjenigen
Lelirks belangt werden, in welvbem die Aweignieder-
lassung sieb bsbndet.

^.l. 7. Vorbsbältlivb der Lestimmungen del Lun-
desvertas^ung und der bestellenden Ltaatsvsrträge

können kersonen, die im Staatsgebiete keinen testen
Mobusitl baben, an dem Orte

An Z 32.

wirkt dann aueb gegen den dritten küok-
grilksverptliebteten, so lern

H 33 nen an klatl von ZK 33 und 34 b.

Die Unterlassung der Ltreitvsrkündung ist in der
Kegel niebt als ein Verhiebt ant das küekgrillsreobt
auszulegen.

Mill jedoob der küekgrilksbereebtigte den streit
niebt aulnebmen oder den 8prueb von Lvbieds-
riebtern anruken, so bat er den Dritten bei kolge
des Verliebtes aul das küekgrilksreekt von dieser
Absiebt lu bsnaebriebtigen und ibm die kübrung
des Ltreites anlubieten. In diesen källev bann der
Dritte die krolssskübrung überneb men, obne dadureb
ein küvkgrillsrsebt anluerkennsn. Dr muss aber die
Dauxtpartei aul ibr Legebren luvor in Letrelt der
ibr dureb die Dortsetlung des Streites ervaebsenden
blaebtbeile innert einer von dem kiebtsr lu bestim-
menden Drist sieber stellen, kommt der Dritte dieser
Verplliobtung niebt naob oder leigt er sieb innert
der bestimmten Drist niebt lur Debernabme des
Ltrsites bereits so bann die Dauptxartei unbesebadet
ibres küobgrilksreebts in der Kaobe den Abstand
erklären oder das sebiedsriebterliebe Verkabrev ein-
leiten.

Z 34.

Ktreiobung des bisberigen. Z 34 a. wird nun Z 34.

§ 45.

Dnstsbt ein kevbtsstreit über Degenstände, bei
welebon das ölkentliebs Interesse in der Meise be-
tbeiligt ist, dass sie niebt der willkürlieben Verlügung
der Karteien überlassen werden können, sondern die
Einwirkung der Staatsgewalt ollen bleiben muss,
wolu namentlieb aueb die Streitigkeiten über den
3tand der kersonen lu läblen sind, so soii cisr
<?em'odisFM«sicieni dem k6Aier«»»ASsiaiidaiie>' des ol»»»is-

dssirics, à weiodem cier k'rosess Ao/Ädri w»>ci,
/i«»«ie»». cies 8'i««ies ei??, /loMei miiideiie»t dF 7.?4).
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§ 49.

à Leblusse ist àas W'ort soA«»- ^u strsioben.

s 57.

Das Desao/c aarti attie»- Lo»'isAa»»A ties ^.»-maâs-
seaAaissss Mîàckêie/t otie»' sei^i/iiieb bei àm Dieb-
ter aaAebracbi, »oeicbe»' tiaräbe»' c/ie iiec/eMartei, so-
/b»'a sis à Kaaioa »oobat, màtiiie/t ocier sob»'i/iiiob
eiave»'aimmi aaci aaâ vorià/îAs»' DaiersaebaaA ^er
sireitiAoa Dra^e seàe Le»'/aAa»»A t»-W aati <iea

Darisiea e»'tM»et. In apzisllabeln Lallen wirà àas
Ortbsil mit àsn ^.kten àem Appellations- unà
Kassationsbolo xur Lestäti^unA oàer ^.bânàerung'
ein^esanàt.

Darob à,s Desaeb a>irci cie»' /'oric/aac/ cies Deebts-
sàeiis aie/ci Aebemmt,' eie»° Diebie»' ocie»' cias Deriât
ist àciessea be/a^i, cias Ler/abrea à cier Daapi-
saebe bis sa»' cie/c»ciiiro»c D»°ieciiAa»»A ties Desacbes
eàasieiiea.

Z 57 a (neu).

à Kreiisaebea, weiebe tie»- K^ompeisas ties Drie-
cieas»'iebie>'s otie»' (ie»'iebisp»'äsicieaisa aaie»°iieA6»», ist
tias (?esaob à Le»-baaciiaaAsier»»»ia ssibsi aasab»-iaAe»c,'
es ^aaa «be»' eàe voriäa^As De/ìreiaaA voa ciea
Daciaac/skosiea aasAes^»»'oobea »eercio?», so/era tie»'

Diäter tias ^maiàeaAaiss oo»oeist.

s 58.

Ois Lartei, welebs àas Vrmenreobt Aöniesst, ist
von àer LoxablunA àsr tarilmässi^sn Oebübron, àom
Osbrauebo àss Ltsmpelpapisrs unà von àer Leobts-
vsrsiebsrunA betreit. /»» appeiiabeia ,8'ae/ie»» o»-àei
iit»° tie»' ^lMeiiaiioas- aaci L^assaiioasbo/' sam Deba/e
cie»' Drosess/abraaA eàea a»'msa»'eebiiiebea Hawaii
aas cie»' Xabi cie»' paieaiirisa ^Icivo/caiea bei. /a
àeitiA^eiiea, a?eiebe vom ^.mtsAsviebi otiev Deviebts-
MKsitisaiea eaciiieb sa erieciic/ea sàci, er/oiZ-i Ka/° Le»'-

iaaAea tisv Dariei tias aämiiebs ciareb ciea Deriebis-
pr«sicie»»7ea.

Von àer Le^ablunz àer Lro/esskosten an ibren
Deiner ist ^eàoeb àie àas àmonrssbt Aeniossenclo
Lartei, Lalls sis unterließt unà ßeriebtlieb in àie-
selben verurtbeiìt wirà, niât entboben. ^.ueb ist
sis verptiiobtet, àio tarikmässißen Ooriebts- unà ^.n-
waltsßsbübren kür ikrs ksvictsbssoi'KunK nnsk^uds-
uniilsn, >venn sis spätsr »in Innrsiodsnàein VsrinöASn
AsInnAt.

s 59.

^Vsun àio Onrtoi, ^veloiio i^nm Vrillenrsokto ^NAS-
insssn ist, in àoin ?ro»!S8SS sin odsisg'Iioiiss Ortiisii
sàîilt, so ist iin'S ààoriAS Xostonkoi'àsrung' àuroii
àsn idr bsstoiltsn otie»- sa tiiesem Xa'eo/cs àveb ciea
Diebiev sa beseiebaeatiea Vnvvnlt ein^ànssii'sn, àei'
àsn àndsi LstiìsiiiKten ^vsAsn ilirer Tostsnnntlisils
RovilNNN^ i5N trnKsn dnt.

§ 59 n.

iVet/e»» iViebtbesabiaaA ciev Dem'ebts- aaci IVeibei-
Aebäbvea tia»'/' eàev vo»°Aeiatieae»» Davtsi bei ibvem
evsàâ'Asa D»'sebeiae»» tias »'ieb7e»'iicbe Debèv ?»iebt

vs»'a'eiAe»'i aievtiea. Diese Dobäbvea siaci e»-/ovcie»'iiobea
Daiis vo»»c Voviatiev vovsasebiessea.

s 61.

Osr Lovoilmnàti^ts soll sisii bei cie»' e»'ste»» voa
ibm vev/assiea Decbtssàî/t s'LiiaAe, ^1aia>ovi a. s. a».^)

oàor ì>oi ssiusln ersten Vut'trstsn ànroii OinrsisIinnK
sinsr sâritìiiàsn Voiiinnoiit »!U àor Oro^ssskiidrnnK
IsAitilnirsn. Voilinnoirtsn, àio nusssrdnld àss Kantons
ansAöstsIit ^voràsn, müssen von àsr ^ompotsntsn
Lsiwràs doAÌauiiÌAt soin.

s 64.

Ois ?artsi, ^vsioüe oins dsi àom Osrioüts sin-
Asrsiodts Vollmnoüt ^urüoüicieüsn nàil, muss soloüss
iürem OöAnor rsoütlioü kunà tüun.

s 73.

Im Zweiten Vlinsa soli es üoisson ä»»Kt statt
Moaaie.

Z 79 aea.

Ois ^ustsIIunA xerioütiioüsr àts an àio Oartsion
g'ssolnoüt oràontlioîisr IVoiso àuroû àon >VoiiioI.

Lei VorlaàunKen ist àom Ooiaàenon ein unter-
öeioünotos Oopxei mit àom I^euKniss àes Meidois ^u
üdsrAebsn. Ois AusteiiunA soll, wo àas Oeseti? nieüt
etwas anàeres bestimmt, weni^stens aoüt unà vier^i^
Ltunàen vor àom testA'esetàn Oermine statttiuàen.

>Väüronä eines Leoütsstreitos bönnon ^ustsIIunZen
aueü àuroli àio Lost erlolASn- Lur soleüe Pustel-
lunAsn bommen àie sià^snossisolisn Vorsoüritten über
àie LestellunA Asrivütlieüer àts àureb àie Lost 2ur
^nwenàunK (Vrt. 95 àer LransxortorànunA tür àie
seliwsmerisvlien Losten vom 10. à^ust 1879).

IVâbrenà eines koolitsstreites bounou ^ustellullAen
an àsn mit àsr Lro^ssstÜürunA bevollmäoütiAten ^.n-
walt erfolgen, soksrn eine seüriktlioüs Vollmaoüt bei
àem Osrieüte oinKsreieüt ist unà àisselbe keinen
Vorbeüalt ontbält.

^u Z 86.

In àem Oosuoüe sollen àio bsKrunäenäen
Lüatsaolien unà àie Leweismittsl

Diese Vorsolirit'ten tlnàen ^eàoeli iüre ^nwen-
àunK nieüt bei ReolitsversiolierunAsbeKebren, bei Oin-
reàsn

s 87.

Der Liebter soll àaraul aobten, àass àie Lro^ess-
verbanàlunA niebt unnötlnK ver/.ogsrt weràe. Wo
eine Lrist ^ur LeebtsbssorKUNA ^ulässiK ist, wirà
solebs in àer LsZsl aul vier^ebn Lage bestimmt;
àovb kann àieselbe in besonàers wiebtiZon unà vor-
wiokeltsn Lallen bis aul àreissiA La^e binausAesàt
unà umKökebrt, wenn àie Laebe am waebsenàon
Lobaàen lieZt, bis auf âreimal vier unà ^wanmA
Ltunàen verkürzt weràon. ^Lo»-bâaiiea bisibi F 7Z6.)

s 88.

Der Liebter kann.... Dbeaso /c«»»»» ciioss àre/c
Dôbe»-6iaà»ì/i tie»- Darieiea Assobebo»». 1st àie Ver-
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längerung in Oenntniss zu setzen. //at ckie

bevêàAevAAA àveb 7/sbeveààn/2 lie»' 27zvb,-ie^ statt-
Ae/b»ê<iez?., so sàci âsssiben bsi eàer OvàâAsb^sss
vo>^ /Äll/" bis so^ll Ovamkon Aobaià, dis OebôVôàà^/i
dsm Ois/ttev vesbàitiA OsstätiMv-A vov^ttteAö».

Vlinea 3. Ois Oosten dieser Verlängerung trägt
stets der Oesuebsteller.

§ 92.

Ois Versäumung siilsr brist oder das Vusbleiben
^ bei einem Vermine wird, wo das Ossete iliellt etwas

àderes feststellt 266 Ar»/ 268), auf den Vntrag
des Osgners als sill Verziebt auf die Vorkebren aus-
gelegt, welebe àis säumige bartei su treffen batts.
Out àiess ilireul Oegner bekannt gemaolit, dass sis
siue Vor- oder Awisebsntrage aufzuwerten gedenke,
so bsziebt sied der Verziebt bloss auk diese; die
säumige bartei ist aber iu dis dadureb veranlassten
Losten zu verurtbeilsn, uud es kann überdisss, wenn
die Absiebt der brozessverzögerung vorliegt,
Bestrafung naeb Z 47 eiutrsteu.

Oeiu àsbleiben ist der ball gleieb zu aebten,
wenn sius bartei zwar vor dem Liebter oder Oeriebt
srsebeint, uder dis illr obliegeudeu Vorkebren uiviit
trifft.

§ 93.

Llsibsn beide barteien bei eiuem Termine aus,
so fällt soleber dabin; bleibt bingegen bloss sius
bartei aus, so kann die ersebieueuv deu Lsebtsruk
uud die einseitige Zulassung zur Verbandlung ver-
laugen. Oer Leebtsruf dark gestattet werden, sobald,
auk gesebebeue àkrage dureb den Liebter, sieb being
vollständigen barteien mebr um das riobterliebe Os-
bör melden. Oaob erfolglosem Lsebtsrute bann die
srsebienene bartei die ibr zukommenden gsriebtlioben
Vorkebren treffen und rüoksiobtlieb derjenigen ibres
Oegners darauf antragen, dass solobe als verwirkt
erklärt werden.

Oavteiezè î«>ìd Ortîvâtto, ^oeêebs sie/ì »lac/t dor /est-
Aesetste?» >ksif beà Vermine ein/i?lÄen> können mit
OràltNAsbîtSse von Mn/' bis sebn Vrcmben betest
mercien.

2iu § 102.

A. Oie rkeit vom 2. OnAust bis Oerbstmonat.

s 108.

Oie Oeebtsscbri/ten sinct dem Äempot Anterîoor/en.
b/nAesteuWette 8'ebri/ten Mr/sn niebt sn den O/sten
AöAeben «oercten. Oie sn Oeriebtsbanden bestimmten
OuMet von Orosesssebri/ten nnd die /5eiebnnnAen
sind )edoe2t des ZtsmFets entboben.

109.
Ltrsiebung.

s 112.

bntbält das brotokoll Oaupttbeile des Verfabrens
oder wiebtigsre Verfügungen, so sollen den barteien

Lkilagsn zum ?âgb1s.tt âss Orosssu Láss. 1883.

auf ibr Legsbrsn àszûge gestattet werden, welebe
der Oeriobtsobreiber bei persönliober Verantwortlivb-
keit innert der von dem Liebter zu bestimmenden
und im brotokoll anzumerkenden Orist ^ur Oeraus-
gabs bereit zui balten bat.

Obsnso bat der Oeriebtssebreiber auk Verlangen
des Oegners demselben Vbsvbriften von den einge-
legten Urkunden ziuiüufertigev.

s 113.

bîaeb dem Vbtensebluss sollen die ^.bten dnrob
dis Oartsisn vbronologisvb geordnet, in einen oder
mebrers Lände gebettet, paginirt und mit einem
Inbaltsver^eiobnisse (^btsnrodel) verssbsn werden,

àt dem Lebilde jedes Vbtenbettes sind die Oamen
der Larteien mit ibrsn Lro^essxrädibaten, die Ltreit-
trage, der nur Leurtbeilung festgesetzte Vermin und
der Vag anzumerken, an welebem die Vkten bei
dem Oeriebte in Omlaut gesetzt worden.

Z 133 (tbsilweise neu).

Die Olage soll entbalten.'

y
2)
3) wie bisber.

Z
6) für jeden Latz speziell die Vugabe der Leweis-

mittel, der Urkunden, der Oamen der beugen
u. s. w. ;

7) das Oatum und die Ontersebritt des Verfassers.

H 134 (tbeilweisö neu).

Oer Oläger bat die Olage nebst den Leweis-
Urkunden dem Oeriebtspräsidentsn einzureieben und
kür den Liebter sowie kür jeden Leklagten und
eventuell kür den Staat (Z 45) ein Oebendoppel
beizulegen.

H 135 (neu).

Oer Oeriebtspräsident beurkundet auf dem Oaupt-
und den Oebendoppeln der Olage^ wann die Oin-
reivbung gesekeben ist.

ß 136 (tbeilweise neu).

bindet der Liebter in bolge einer vorläufigen
Lrütüng:

1) dass den Vorsebritten über die Vbbaltung des
Vussöbnungsversuebs bolge geleistet worden,

2) dass die Olage den gesetzlioben Vorsvbriften
gemäss abgetasst und in der erkorderlieben
^abl von Doppeln ausgefertigt ist,

so verfügt er die Zustellung der Olags an den
Leklagten und setzt demselben eine brist zu der
Beantwortung, welebe in der Legel 14 Vage betragen
soll, bei Oetabr im Verzug aber auf 8 Vage verkürzt
und, da wo die Oatur der Laebs es erbeisebt, bis
auf 60 Vage binausgssetzt werden kann.

Ois riebtsrliebe Verfügung ist in sämmtliebe
Doppel einzutragen.
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Loklüßt àsr lìioktsr àis /.ustslluuß au àsu Le-
klaßteu uk, so kut sr seine I^sißsruußsßrüuäs àsm
l(lüßer uuí Leßökrsu sokriftlisk mit/.utksilen, àsr
àurûksr ksi àsm ^ppellutious- uuà Oussutiouskofs
Lesokwsràs fükrsu kuuu.

§ 137 (tkeilvmiss neu).

Ois Oiursivkunß àsr Oluße ksi àsm Oerivkts-
prusiàeutsu ^ 134) kevvirkt àis Rsoktskäußißksit
àss Ltrsites, uutsrkriokt, venu àieses uiokt sokou
kriìksr ßssoksksu, )sâs VsrMkruuß uuà Orsitxuuß,
maokt uu^iustru^euàs OoràsruuAeu uutsr àsr uüm-
lioksu VoruussàuuA 2U fünf vom Ouuàsrt ^iustru^suà
uuà dsßrüuäst àsu Osrioktsstuuà àsr lViàerkluAS.

Ois ^ustslluuß àsr OlußS au àsu lleklußteu (tz 136)
stellt àus lìsokt àss Lssàers sin, M àsm Ltrsit-
ßsßsustuuäs >vsssutlioks Vsrüuäsruußsu vor/uuskmsu
oàsr solsksu 2U vsruusseru.

s 138.

von «lisser VsrfüßUllß àsm Lsklußteu ksi
ZîtáànA àsr Olußs

s 139.

Ltreioduuß.

s 140.

Ktrsivkuuß.

?!u § 141.

^itker 2 streivksm

Z 142 (neu), au Olà vou Z 142«.

Ois Awisoksußssuoks siuà àsm Osrioktsprüsi-
àeutsu uutsr Osilußs àsr Lsvvsisurkuuàeu kiuusu
àsr ^utvvortfrist in àrsi Ooppslu siusursiokeu, àis
Oülls uusßsuommsu, >vo àsr Omstuuà, àurok ^velokeu
àis Oiursàs ksßrüuüst vvirà, srst später eintritt.

Z 142« au?là von Z 142 b.

Osr Oerioktsprâsiàsut sàt àsu Termin ?ur Ver-
kuuàlunA test uuà vsrfüßt àis ^ustsIIunZ siuss Oop-
pels uu àsu Kläger. Ois Le^veisurkuuàôu sollen kis
/.um Vsrkauälunßstsrmiu iu àsr Osrivktssokrsibsrsi
uieàsrAslsKt klsiksu. Iu Ostretf soleksr Lev/sisur-
kuuàsu, àis siok uiokt im Ossiti-s àes Leklußtsu
ksôuàsu, kut àersslks uu/ußeksu, iu vvssseu Ouuàsu
sis lisKSu uuà àsr lìioktsr soll àsrsu Vorlußs um
VsrkuuàluuAStermiu uut' àsm Oàitiousvmg'e srmöß-
lisksn.

Z 143 (usu).
Out àsr Osklußts mskrsre Awisokeußssuoko uuf-

ßsworfsu, so soll Zuerst üksr siu ullfüllißes lìsoktsvsr-
siokeruußsksßskreu uuà uuok àssssu Orloüißuuß
üksr ulls ükrißsu ^vrisoksußssusks uuf eiumul vsr-
kuuàelt vveràsu.

Z 143 «.

Ois ^>visokoußesuoks siuà miinàliok xu ver-
kuuàslu uuà vou àsm Oerioktsprûsiàsutsu sofort

2U ksurtkeilsu. Orsoksiut )eàook iu àsr Luvke eius
Lsvvsisfukruuß uotlnvsuäiß, àis uivkt sofort stutt-
ûuàsu Kanu, so kut àsr lìioktsr àis suokßomüsssll
Vsrküßuußsu ^u trofieu.

às so/ie/t vo»î àsm ersà 1Vrf?-«Ag
ckss /ìe/ci«Ateu »»«r ck'e <8eb?«sss «Wci à ciem
ffesuebs ««/A<M0MMâ

Ouuu vvsASu OutsrlussuuA oàsr Ouvollstûuài^lcsit
àsr ^uguksu kstrslksuà àis ksArûuàôllàsu Ikutsuokeu
uuà àis IZsvvoismittsl àis VerkuuàluvK uiokt ^u Ouàs
Askiikrt ^vsràeu, so ist àis tsklkurs Ourtsi iu àis
Oostsu àss kstrstksuàsu 'l'srmius /u vsrurtksilsu.

OsASu àis lìsvvsisvsrluAUUA ûuàst iu àsr lìvAsl
keine sslkstâuài^e ^.ppellutiou stutt, souàsru es gsltsu
kistur àis iu àeu 174 uuà 175 sutkultsusu Vor-
sokritìsu.

Iu uppsllukelu Oüllsu ûuàst vou àsu Ortksilsu
àss Osrioktsprûsiàeutsu V^sitsr^iskuuK uu àsu ^.ppel-
lutious- uuà Oussutiouskol stutt.

s 146.

Ois pro/issskiuàeruàsu Oiursàsu (uusiulüsslisksu
àtvvortSArûuàe) ksreokti^su àsu Lsklu^tsu ^u àsm
Koklusss uuk àetiuitivs lZetrsiuuz; vou àsm klÛAsrsoksu
^.uspruoke, okus lìûoksiokt uuk àssssu ursprüuAlioks
LsArûuàstkeit. Oukiu Askörsu folASuàs Oulls:

1. >vsuu àsr àurvk àis OluAS verkol^ts Vuspruvll
uör)«br^ oàsr ikr Oe^sustunà ersessen ist;

2. ^veuu àsr Ktrsit ksrsits uut eius für àis
Ourtsieu vsrptiiokteuàe IVsiss reoktskrüftiA ksurtkeilt
ist; uuà

3. ^veuu es siok uus siusr rsoktsfôrmiKeu Orkuuàe
er^ikt, àuss àsr Ktrsit uut eius tur àis Ourtsieu
vsrkiuàlioks IVsiss ksssiti^t >voràsu uuà uiokt et^vu
uus siusr sputoru VerkuuàluuA gekluAt vvirà, veleks
eius neue ssülti^o VorluANUA àuriiksr sutkült.

^u ß 151.

muss eiukluAkur ssiu uuà, so/ern es sieb
Mobi «m ^um^>6ttsaà'o/ìsvôrb«àîS8e ba»c?eii, mit àsm
OsASustuuàs àsr VorkluKs

s 153.

Osr LskluKts ist vsrkuuàsu, ulls uuk àis Ouupt-
suoks ksîMA'ìiokeu VsrtkeiàiAuuASKrûuàs (Z 145) iu
àsr oksu uufAsstslltsu kuu^oràuuuA uuf siumul vor-
^ukrinKsu. IVill sr siok iuàesssu kloss àurok eius
uueiulüsslioks àtvvort oàsr àurok vsr/.o^srlioks Oiu-
rsàsu vertkoiàiAeu, so kuuu sr n>vur /^ur siulässliokeu
LsuutvvortuuA àsr Olug-s uiokt FS/wuuASu ^vsràeu,
es ist uksr ksius OuokkoluuA àsr vsruksüumtsu ?keilo
seiner VsrtkeiàiKuu^ zulässig uuà vvsuu sr iu Lstrslf
àsr uufKsvvorfeuou Vorfru^su unterließt, so srtolßt
ßlsiok/sitiß àus Ortksil iu àsr Ouuptsuoks.

^u Z 155.

àsu Oull uusßeuommsu, vro àsr Osklußte
ein ^vvisvlisllßesuok ««/Aewor/en kut
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Z 158 (tbeilweise neu).

Lür die innere Linriebtung, die Linreiobung und
die Lustellung der àtwort, sowie der fernern
Broxesssebritten, gilt dasselbe vis für dis Klage
(ZZ ebenso für die Beurkundung der Lin-
reiobung und binsiebtlivb der Beweisurkunden.

§ 160.

Ist unter dis ^.ufgebobenen xu stellen.

Lu § 162.

von diesem selbst niebt angskübrtsr Bbat-
saeben

s 163.

Lin Geständnisse welvbes eine Bartei ausserbalb
der Verbandlungen über den gegenwärtigen Ztreit
abgelegt but, mnss, wenn es bestrittsn wird, erwabrt
werden; dasselbe beweist Kögen die Bartei insofern,
als sie über den betretenden Beebtsgegsnstand xu
verfügen bereebtigt war, und es sieb aus den Lin-
ständen ergibt, dass sie es freiwillig und in der
Absiebt abgelegt bat, ibre Ueberzeugung vollkommen

an den lag xu geben. In Binsiebt der Lin-
sebränkungen und Lusätxs, welebe soleben ausser-
geriebtlieben Oeständnisssn beigefügt worden, gelten
die oben aufgestellten Orundsätxe.

Lu Z 171.

^m Zeblusse ist die Verweisung KKerAi. FF L6L//'.)
xu streieben.

Z 174 (tbeilweise neu).

Oegen den Beweisentsebeid des Biobters ündet
à der Oo^oi iiào soibsistàciiAo ^Meiiation statt
anci es ist ciersotös Mr das srstinstan^tio/co Ooriât
massAedenci. àr aasnaiêSWoisê, a?enn die OaiassM-
i:eit der Oicios^asoicioöanA öestritten, soào «oenn öe-

i?.a/s OcmrtimànA eàer Ooîooiseinrecie a«»/' einen Or-
AansnnAseici ernannt îoirci, sinci die ciaicerMen Kreit-
/ra^en vor ^InorànnA des Osa?oisverMicrens enciMitM
sn erieciMen. Oie ^tpPsiiation mass à diesem Oaiie
so/'ort er/ciart îoercien.

s 186.

Oie Baobvsrständigen werden von dem Biebter
ernannt: wenn sieb die Barteien niebt

^
über eine

geringere Labl vereinigen, so sind stets drei solebs
xu bexeiobnen. Oie O»'Nc?n>?te>? dür/eu sn de»?, strei-
tencien Oarteien «»d â der Kreitsaoice à deinem
Boricaitnisse steicen, îveteices iicre ^föte/cnnnA ais diie/der
beArnncien n?nrcie (F 8) und müssen die Kenntnis»
der für die Lösung ibrsr àfgabe erforderlieben
IVissensebaft oder Kunst besitzen. Leblsn ibnen
diese Ligensebaften, so sind die Barteien bereebtigt,
bei der Bebörde, welebe die 8avbverständigen er-
nannt bat, in der durob den Z 9 dieses Oesetx-
buebes vorgesebriebenen Lorm, die Verwerfung
derselben xu beantragen.

s 188.

Lteben die Laebverständigen niebt bereits als
solobe in Lid und Blliebt, so sollen sie, wenn niebt
beide Bbeile ibnen freiwillig den Lid erlassen, vor
Beginn ibrer Lunktionen Aeic?i>en, den ibnen von
dem Biebter gegebenen Auftrag gewissenbatt und
naeb ibrer besten Leberxsugung erfüllen xu wollen.

s 189.

Ois Anordnung und Linnabme des ^ugensebeins
liegt dem Oeriebtspräsidenten ob. Lr maebt den
àgensebeinstermin sogleieb naeb à ^nsMiianc/,
besieicnnAs?vei«e Oeâtsi?ra/t ("F 7L4) des Leweissnt-
sebeides den Barteien und den allfällig beixuxieben-
den Zaebverständigen bekannt, und begibt sieb xur
bestimmten Leit mit seinem Aktuar an Ort und
Ztelle. Hier fordert der Biebter xunäebst die Bar-
teien auf, ibm den xu beaugeusebeinigenden Oegen-
stand und die streitigen Bunkts mögliebst genau xu
bexeiebnsu, und sobreitet dann xur Lntersuebnng
der Laebe oder lässt sie dureb die Zaebverständigen
untersuvben.

Zollen Lengen an Ort und Btelle abgebört werden,
so werden aueb diese auf den àgensebeinstermin
vorgeladen und naeb Kenntnissnabme von dem
Ztreitgegenstands gleiebxsitig auf die vorgesebrie-
bene IVeise (ZZ 239 lk.) einvernommen.

H 193 (tbeilweise neu).

Oas Leünden der Zaobverständigen soll die No-
tivs ibres Ortbeils über allfällige tbatsäebliebe Lra-
gen entbaltsn. Oer Oie/àr iässt ciem Oe^oeisM^rer
cias OrMinai à OMnciens ccnci cie?n O'«Mer eine
^lbsài/Û fF LA) âci besiimm^ àr-
ieie»? eàs PeremP^orise/ts Vrisi von vierseà
wäbrend welvber sis ibre Lrläuterungskragön ein-
reieben können, die er den Zaebverständigen xur
Beantwortung mittbeilt. ^

Oas nräsi^önÄo Oerio/ì^ ^ann Äas ^ersà^iâs Or-
säöinen «ier 8aâvors^àâA6n anoràen, àmi5 ciio-
se^öön cias sâri/iiioito ^iao/tisn erianêsrn.

Lu ß 194.

Lweiter Katx. Oas ^niac/cien cier Aaciwersià-
cii^en «oàciiAi ci«s Oerie/ci naoit /rsism Orm«sssn.

Z 195 (neu).

V^ird ein Beebtsstreit, bei dessen Verbandlung
sin àgensobein eingenommen worden, vor den
^.Mellations-'und Kassationsbof gexogen, so liegt es
in dem Lrmessen des Oeriebts, auf den àtrag der
Barteisn oder aueb von Unites wegen, einen Ober-
augensebein xu veranstalten.

//ai à erster àsàns eine iintersneiâNA àre/c
OaâverstàciiAs staitAs/üncien, so i:ann cias Oeriât
eine nens OeMtaeictunA àrâ eiiessiöen ocier anciere
L'aciwersiàciiAe anoràen, wenn es cias i^niacicien
Mr nnAenÄFenci icäii.
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s 200.

Detentliebe Urkunden sind solobe, die von einer
init ötontliobem Dlauben versebenon Derson in
3aoben ibres àtes gosetzmässig abgetasst sind,
win die Drotokolle von Staats- und Domoindsbe-
bürden über ibre Verbaudlungen, die lìegisìor des

Dersononstandes, Instrumente von Notariell, IVeibels-
Zeugnisse und dergleioben.

^SASW â's ikZic/^iA/cei^ à /w/mêts ist AsAowtâ'ois
âtûssiA, soweit cierseibe wiât àro/t ck'e (?ivitA6S6tFS
KWSA6Sc^toS8öw ist.

Z 219 non.

Dnfäbig in einem keobtsstreit als Deugen aufzu-
treten sind:

1. Dersonen, denen der Debrauob ibrer Doistos-
Kräfte odor dor zu dor IVabrnebmung nötbigen
Kinnesorgane feblt;

2. Dersonen, dio zur Deit dor gemaobton IVabr-
nebmung das zwölfte ^.lters)abr noob niât zurüok-
gelogt batten;

3. Dersonen, welobe in Dolge stratgeriobtlioben
Drtbeils dor bürgerlioben Dbrenfäbigkeit verlustig
odor in derselben eingestellt sind.

Z 220 non.

^lg Deugen sollen niobt abgebört werden:
1. Dersonen, donon zufolge ibres tintes, Lerufos

oder Dienstes Debeimnisse anvertraut worden, in
Letret dieser Debeimnisse;

2. der Dbegatte, die Vorwandten nnd Versobwä-
Werten einer Dartei in der geraden nnd iin zweiten
Drade der Leitenlinie, — vrit àsnabme von streitig-
leiten über den Dersononstand, in Dbesaoben und
über Vermögensangelegenbeiten, weiebe dnrvb das
Damilionverbältniss bedingt sind.

§ 221 neu.

Die Karteien sind gobalten, die Dbatsaobeu, ans
weleben sieb die Dnfäbigkeit eines angerufenen
Deugen, oder die Dnzulässigkeit seines Deugnisses
ergibt, in dein Dauntverlabren geltend zu inaoben
(ZK 150, 156 nnd 158). Der Leweisfübrer ist boreob-
tigt, die betretenden Deugen dnrvb andere Beweis-
mittel zu ersetzen (Z 169).

An Z 224.

Alinea 3 die Deugen sogleiob naeb à-
fübrnng der ^nfeebtungsgründe dnrob....

Du § 228.

Der Deugenbeweis wird dnrvb die blonnung der
Deugen angetreten (ZK 133, 158 und 169).

Kowie der Leweisentsoboid MSA«/«ttt, oder, in
den Vallen îoo ^Möttatiow sutossiA (F ^74), reâs-
/crä/tiA Fo^oorâw ist, inaobt der Doriobts^räsident.

Z 236 neu.

Vor der ^.bbörung frägt der Rivbter die Darteten
und die Deugen an, ob gegen einen oder andern
dieser Detztern Dbatsaoben vorliegen, weiebe sie
zum Deuguiss untabig inaebon oder ibr Deugniss als
unzulässig ersoboinen lassen (KZ 219 und 220). V?ird
eine solobo Dbatsaobe vorgesobützt und bann die
Diobtigkeit derselben dureb psrsönliobe Befragung
oder in anderer IVeise niobt sofort festgestellt wer-
den, so ist das saobgsmässe Verlabren anzuordnen
nnd die weitere ^.bbörung des beugen vorläuüg ein-
Zustellen. Der Leweislubrer erbält das Beobt, den
betretenden beugen dnreb andere Beweismittel zu
ersetzen.

Z 237

(tbeilwöise 236 der ^.bänderungsanträge).

^Vird die Glaubwürdigkeit eines beugen erst bei
dessen Diuvernabme angefoobten (Z 224, Alinea 2),
so ist der Deugo über die Biobtigkeit der vorge-
sobützten Dinspruobsgründs zu befragen (Z 247) und
ein weiteres Vertabreu nur einzuleiten, wenn die
Dinspraobe auf diesein IVoge niobt erledigt werden
bann. Die Dinloitung dieses Verlabrens bindert die
^.bbörung des beugen niobt.

2lu Z 241.

Ltreiobung des /weiten Alineas.

Z 245 neu.

!>laob Dnrpfang der ^.bböruugsxrotobolle lässt der
Deriebtspräsident dein lkewoisfübrer das Original nnd
dein Oegnor desselben eine ^.bsobrit zustellen (Z 79)
und bestimmt ibnon eine Drist von aobt ?agen zur
Dingabo alltälliger Drläuterungskragon, welvbe er der
zuständigen Oeriebtsstelle zur Vornabine einer zweiten
^.bbörung übermittelt.

Z 247.

Din Deuge ist niobt sobuldig, über solobe Dragon
Rede zu sieben, die seiner Dbro naobtboilig sein
oder ibn persönliob verantwortliob maoben bönnten,
oder ibm zufolge seines ^.mtes, lZerufes oder Dienstes
anvertraute Debeimnisso betreten (Z 220 Diter 1).
Vfenn der Deugo das Vorwalten eines dieser Dnt-
sobuldigungsgründe oidliob erbärtet, so ist er von
der lZeantwortung der betretenden Dragon zu be-
freien, obne dass er etwas Dläberes darüber anzu-
geben brauobt.

lVeber ciie)<Mi//ö^ «uf às strsitiAö
niss siâ êu?Fie/ìe>ìdsu ciem

ssidst, uês oà Dsràèsr
sàsr Durtei, seà soiieu, ànn às
^sîtMiss vow i/tm, wie/ìt vervosiAor^ eoertiew.

Du Z 252.

2. tir )uristisebe Dersonen die Vorstober, bezie-
bungsweise....

Du Z 261.

Alinéa 2 vorgesebützt, so soll er überdies«
vorsic/ierw.'
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2u Z 262.

xu beobae^te»de statt beaâte»de
beginnt mit den dorten: /eb vsrsiebsre «»/

mei»e Mre A»d mei» t^e«oisse» und sebliesst mit cieu
IVorten oàe 6e/«brds /

Diese Drblärung wird....
§ 282.

la Lexiebung au! die bei der Deistung des Dides
xu bsobaobtendsn Dörmtieb^site» und die reobtliobsn
IVirbungen desselben Zeiten die Vorsebriften der
§8 262, 265 und 266.

s 290.

55 ustimmuug xu demselben, wie er aus der ersten
Leratbung bervorgegangen ist.

Z 293.

Zustimmung xu demselben, wie er aus der ersten
Leratbung bervorgegangen ist.

?!u § 298.

selbst xu instruiren.
Lis wird dureb eine Ladung des Viagers singe-

leitet, welebe das Leobtsbegebren, die summarisebs
Vngabs der blagbegründenden Ibatsaeben und die
Leweismittel entbalten seil. Vann wegen....

/u § 298 a.

srsvbeinen. Vommt eine Lartsi dieser Ver-
piliebtung niobt naeb und muss desbalb ein neuer
Termin bestimmt werden, so trägt die ausgebliebene
Lartei die dabsrigen kosten.

s 299.

Die Verbandlung des Leebtsstreits wird rein
mündlieb gekübrt; ro» de» àbri»Ae» der Darteis»
si»d »Ar die 8'e/dÄsse su- Droto^ott SA »ebme».

tz 299 a.

Ltreiobung.

Von dem Verlakren in Lbo- und Vatorsvkàsaoben übei'-

bsupt und von dom 8àidungsveriàen insbesondere.

s 309 a.

Krsitic/^sits» à Me- A»d Vaterseba/'tssKobe», solsie
Kreiti^^eite» sîoisebe» Dtter» A»d Di»der» à Detre//'
der ^.Asric/dA»A ro» Mesteaer» oder ^ltime»tatio»s-
Aetder» si»d à dem dare/c die FF -998 bis >?6.9 vor-
Aeseieàete» Vsr/abre» SA ertsdiAe»; «os»» sieb die-
setbe» sar IVeitersiebA»A eiA»s», so sotte» ^'sdoeb die
îoese»ttiebe» /abtiscbe» àbri»As» der Darteie» i»
^eAe»A>art des Deriebts A»d A»tsr Deit»»A des Drà'si-
de»te» SA Droto/cott As»omms» îoerds».

Leilagsu xum ?»Klzlatt às» Llrosseu Rás». 1883.

8 309 b.

MesebsidA»ASsaebe» bo»»s» darcb dos tiorisbt
ro» ^dmtss îosAe», oder d»reb dis Dartsis» mittstst
si»er dem Deriebts^räsids»te» rorsAtsAe»de» Do^oe»-
tio», i» das orde»ttiebs Vsr/abre» rsrloiese» ^oerds».

§ 309 v.

Mbsr Al»träAe »aeb ^.rt. dd des D»»desAssetses
betreFe»d de» t?ivitst«»d «»d dis Ms vom Ad. Mrist-
mo»at 767V, so«ois a»/' DestsetsA»A der dure/ì de»
Mem«»» s» tsiste»ds» Drosessboste»rorsebÄsss, /i»dst
ei»e SAMmariscbe Vsrba»dt»»A vor dem i» der /d«Mt-
saebe SAstä»diAs» VmtsAsriebts statt. Der àtssbsid
ist bei»sr lVeitersiebA»A A»tsrîoor/s».

Z 309 à.

Mr die Vsrba»dtA»A A»d DeArtbeitA»A der Me-
scbsidA»Fssacbs» Astts» i»sbsso»ders /otAö»de Vor-
sebri/te».'

d. das Dsrield ^«»» die Mrteis» Ilsrsàiiâ si»-
rerAs/eme» A»d dis D/teii»«/ìme der i?à«^s«âoadse/î«/^
bei der Verb«»d^A»A «»oràe» /

A. dus Dsrie/d dis dîiâiA^sd der M«is«cbe»,
îosMe dis .8ebeidA»A bsAràds» soêis», ro» ^lmtss
«osFS» s» prÄ/e»i?ssid»d»isse, Vsrsis/de A»d â-
er/ce»»A»e/s» b«be» i» DssAA ouf sois/cs Maisoe/ce»
ü?si»e s»tssbsids»ds DsdsAà»A, A»d es dar^ Äber soiebs
McdsoMs» /cei» Did SAAsso/»obe» odsr «A/erisA^ îscrds» /

A. dis Doi^e» dsr 6'«AM»iss A>drdiA^ d«s l?erie/d
»«sb /reism Mmesss».

s 316.

Dine proviserisebe Verfügung bann verlangt
werclen:

1. xum öebutxe eines beclrobten Lesitxstancles;
2. wegen Veränderungen an dem Streitgegenstands

naeb MstsiàA der lvlage (§ 137); und
3. In allen Dällsn, wo dem Impetranten ein niobt

leiokt xu srsetxender öebaden bevorstebt, der dürob
eine vorläuüg xu trefiends Nassnabme abgewendet
werden soll.

s 318.

Das (?esAs/t «m si»e Iirorisorisâs Vsr/ÄAA»A is^
A»ier à/ÂbrA»A der dasselbe bsAràde»de» d'/cat-
saebe» A»d der Deîosismi^eê, soA-is A»ter DsiisMAA
der sdê/«AiAe» DeMôisArà»de», i» der ör/order?iobe»
^4»s«bê ro» MsseriiAA»A6» VZd) bei dem tierisids-
L?rdside»ts» ei»SAreiebe», îoeic/cer de» Vermi» s»r
màdiiebe» Ver/i«»d/AAA vor dsr /Är die Drosess-
i»sirA/ctio» i» der D«Mts«ebe SAS^d»diAe» erie/ds-
bsborde sFF 7ZA, L96 A»d 97t?) bes^immi A»d die
MsiedA»A ei»es DoWieês «» de» àxetraêe» ver/AA^.
Dssis/d sieb das Dssaeil «A/' ei»s sloisebe» Dar^sie»
bereits b«»AiA« Krsitsaâs, i» «eeteber ei» d'ermi» a»-
beraamt ist, so As»ÄAt ei»e ^d»M»diAA»A »aeb Mass-
Aabs des F 86. Ist die Deiäbr dringend, so bann
der kiobter naeb Vrütüng der Kaobe sofort eine

S
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vorläufige Verfügung treffen, um à Keobte dos

Impetranten dis xu reebtskrâtìiger Leurtbeilung seines
Lesuebes sieber xu steilen.

s 319.

Unter die aufgebobenen xu stellen.

§ 320.

Lrseboint der Impétrant bei dem korinin, se kann
er seine Grunde sowobl gegen die ^ulässigkeit als
gegen die àsdebnung des Lesuebes mündlieb an-
bringen; bleibt er bingegen aus, so ist der Impétrant
xum einseitigen Vortrage xuxulassen. Naob angebörten
Verträgen soll die Lebörde in der Laebe s eiert ibr
Lrtbeil füllen, den Lall ausgenommen, wo ein weiteres
Vertäbren, wie x. L. ein àgensobein, nötbig ist.

à das kroto/cott sotten von dem ersten kortraAe
des fiesnebstetters n«tr die ,8's/dnsss nnd att/ättiAS à
dem (?esne^ niebt entbattene NnbrinAen angenommen
werden.

§ 354.

Zustimmung xu dein aus der erstell Leratbung
borvorgegangenen Leisatx: naeb NnbörnnA der msei
dnreb den kräsidenten sn bestettenden kericbterstatter
nnd nacb er/ogter km/raA6....

Z 358.

Ltebt ^êdovb die nene kbatsaebs oder dis kbat-
snobe, welebs dnreb neue Leweismittel bewiesen
worden soll, init kbatsaeben iin IVidsrspruob, über
welode der Legnor in dor kroxessverbandlung einen
Lid gesebweren, se ist das Losuob uin ein nones
Iteobt erst nneb stnttgeinndener bälsebnng des Lides
Zulässig.

§ 359.

Uns (lesneb urn ein nones Reobt inuss inner der
Notbtrist von drei Nennten, von denn Zeitpunkte nn
xu xäblen, wo die nenen Leweismittel xur Land ge-
brnebt oder entdeckt oder die weitem kbatsacben be-
bannt worden, bei der Leriebtsstelle nnbängig ge-
innvbt werden, vor welober der kroxess in erster
Instaux verbnndelt wnrde.

s 363.

Lin Lrtbeil kann nls niebtig nngeioebten werden:
1. wenn der xu dessen Ausfüllung bestimmte

Termin der sieb besebwerenden Kartei niebt bekannt
gemnvbt worden, nnd sie sieb dabei nueb niebt ein-
gefunden;

2. wenn ibr das vollständige revbtliebo (lebör
verweigert worden;

3. wenn das (loriebt in seinem Lrtbeils nnf er-
bebliebe, der Lauptsaobo präjudixirende Vorfragen
niebt eingetreten, oder dem obsiegenden Lboile
mebr oder, obne dass specielle Lesetxe es erlauben,
Vnderes xugesprovben, nls er verlangt bat;

4. wogen mangelnder Läbigbeit xur Verbandlung
vor (lorivbt (Z 23 und Latxung 272 des kersonen-
reebts) ;

5. wenn auf dem IVege des Ktratproxosses er-
wiesen ist, dass ein lliobter, der an der Vustallung
des Lndurtbeils kbeil genommen, bestoeben war;

6. wenn der LsAenstand dessetben seàer àtnr
naob Aar niebt der Aeriebttieben kro'ternnA nntertieAt.

§ 374.

Lie Lompromissurkunde muss, bei Lolgo der
Niebtigkoit, die streitigen kunkto und die Namen der
Lebiedsrivbtor entbalton.

Wird ,'>edoeb einem sobriftlioben Vertrage der Vor-
bebalt angebängt, dass künftige Ltreitigkeiten, wolebe
ans dem Vertragsverbältniss entstellen könnton, dnrvb
Lobiedsrivbter benrtbeilt werden sollen, so ist dieses
für die Karteien verbindlivb.

§ 375.

Ist in einem Vertrage bestimmt, dass ^edö Kartei
einen oder mebrere Lebiedsriebtor xu bexeiebnon
babe, so sind die Letboiligten in ibrem Mablroobte
bloss insofern besvbränkt, als sie Niemanden als
Lobiedsriebter ernennen dürfen, der in der Laebe als
ordontliober Liebter rekusirt werden könnte (Z 8).

Ist à den» kertraAS dis ^abt dsr ^ebiedsriebter
niebt bestimmt, so sind drei sn bsseiebnen,' bo'nnen
sie/» die Karteien über dieselben niât einipen, so
ernennt sie dsr Aeriebts^rasident, der in seinem
Labtrecbt sbengtts in der oben ermannten Ikeise
besebranbt ist.

kättt sin 8'ebiedsriebter weA, so ist er naeb den
Ateicben ksAötn ^n ersetzen, )s nachdem dersetbe ron
einer Kartei einseitig oder von den Karteien pemein-
soba/tticb, besiebnnAsweise non dem deriebts^rasidenten
ernennt worden ist.

^u § 399.

Loberdiess soll er den Lereebtigton auf Verlangen
durob eine Kra/androànA naeb § 393 gegen....

Vrt. 2.

Lerselbe ist als ^rt. 4 xu setxon. Lagegsn wird
àt. 3 xum àt. 2 nnd t1.rt. 4 xum àt. 3.

^!u àt. 3 der neuen Aablenfolgo.
auk den« 1. Lenmonat Lie Le-

Stimmung betretkend die Leriebtskerien findet erst
àwendung vom 1. danuar 1884 binweg.

àt. 4.

Vile mit dem gegenwärtigen Losetx im >Vider-
sprueb stebenden Vorsvbriften werden autgeboben.
Insbesondere sind anfgeboben:

1. die M 25, 26, 27, 109, 139, 140, 154, 160,
176, 178, 223, 226, 243, 270, 272, 273, 277, 278,
279, 280, 319, 345 und 396 des Lesetxes über das
Verfabren in Livilreebtsstreitigkoiten vom 31. Leu-
monat 1847 ;



L- 1 — 11

2. dor «woito Zà von Z 45 dos Oosotsios über
dio Organisation dor Ooriodtsbodördon vorn 31. Hou-
inonat 1847 ;

3. das Oosot? dotrotkond die Voroinfaodung dos
gorioktliodon Vorfadrons in dürgorliodon koodts-
saoiroll vom 11. Oirristmonat 1852;

4. dio Vrt. 70 und 71 dor Vorordnung dotrotkond
dio Ldo im datdolisodon dura vom 2. Vpril 1873.

Vrt. 5.

Dor kogiorungsratd wird deauktragt, auf Or und-
lago dos gogonwärtigon Oosoàos oino nouo àsgado
dos Oosot^duodos üdor das Vorkadron in Oivilrooirts-
stroitigdoiton /u voranstalton und diosoldo dom
Orosson Latdo xur Oonoirmigung vor^ulogon.

Os wird vordodalton, in oinom dosondorn dtaod-
trag oino Vorlago üdor don Moodsolpro^oss oin^u-
dringon.

d?er»î, don 18. danuar 1883.

Vom Hogiorungsratd gonokmigt und mit Lmpkod-
iung an don Orosson Ratlr gowioson, in dom Linno
^odood, dass in ^.dändorung von Vrt. 5 Iriovor das
vorstoirondo Oosot^, dovor os dom Voldo vorgologt
wird, untor Oinvorloidung dor ?u Roodt dloidondon
LostimmungondosgogonwärtigonOivilpro^ossgosotzios,
2U oinom oindoitliodon Oan/on aus?uardoiton soi,
wodoi ^odood dio Lostimmungon dos gogonwärtigon
Oosot^os von dom nou daxu trotondon ?oxt durod
grössorn und dloinorn Oruolc iüu untorsodoidon soion
und aüod dom Oanzion oin ontsproodondor "kitol nodst
Oinloitung gogodon wordo.

d)srw, don 24. danuar 1883.

Im Flamen des kîegierungsratds

der d^rc«sidett7

8t«eki»ar,
der Kaàse^reàr

Lsrgsr.

lZîs dusti^direlLtion.
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Zweite? ^Isekti'sg 7» öen Hbsnöei'ungssntl'ägen ller ^uZti^liinklition.

(àânnsr 1883.)

tüvilpr02688.
össonllerer Ibeil. kit. III. K. ^bsebnitt.

Von àoin V^S0llL6lpr02!SSS.

§

vie geriebtlicbe Veltenàmaebung bestrittener ^n-
sprüebe aus gezogenen oàer eigenen I/Veekseln oàer
vbeeks bnàet, sokern àer Lebulàner im vanàelsregister
eingetragen ist, gemäss naekkolgenäen Bestimmungen
statt.

8 - ^

Die kinleituvg cles Bsebtsstreites erfolgt mittelst
einer Vaàung vor tieu Veriebtsprâsiàenten; àieselbe
soll àas Vesueb um Verurtbeilung àes Beklagten naeb
IVeebselreekt unà àie àtûliruug äer dasselbe be-
grûnàenàen Beweismittel eutbalteu. Die ?ur Begrün-
àung àes àsprueks àieueuàen vrkunàen sinà beim
veriektsprâsiàenten ^ur kinsicbt àes Beklagten nieäer-
Zulegen. ver Veriebtsprâsiàent set^it àen kermin /ur
münälieden Verkanälung lest.

8 -

Die Verbanàlung bnàet, wenn àer Ltreitwertk àen
Betrag von vierkunäert kranken niebt übersteigt,
naeb àen Vorscbrikten àer M 313 unà 314 statt.
Beläukt sieb àerselbe böber, so sinà àie wesentlieben
tdatsäekliebeu àbrivgen àer Barteien nebst àen
Leblüssen siu krotokoll siu uebmsn, unà es bnàet gegen
àas vrtbeil sofortige Appellation statt. In Betreik àer
Leweisverkügung gelten àie 174 unà 17S, in Betreik
àes Verkabrens in àer ^ppellationsinstan^ Z 354.

8 -

Die Appellation muss sogleieb naed àer Ilrtkeils-
eröiknung erklärt weràen.

8 -

ver Veriebtsprâsiàent kann, ungeaebtet àer ^ppel-
lationserklärung, au! Antrag àer obsiegenàen Kartei
àie sofortige Vollàbung anorànen, wenn àieselbe àer
unterliegenàen kür àen kali àer^bânàeruvg àes vrtbeils
in oberer Instanz gebörige Lieberkeit leistet, ver
Bicbtsr bestimmt sowobl àen Betrag àer
Lieberbeit als àie krist, innerbalb weleder sie geleistet
weràen muss unà beurtbeilt ebenfalls enàlieb àeren
^ulänglickkeit. kinàet er àie geleistete Lieberbeit
niebt 2ulänglieb, oàer wirà sie innerbalb àer an-
beraumten krist niebt geleistet, so kann àie Voll-
öiekung erst naeb àem knàurtbeile stattknàen.

8 -

Im ^Veebselpro?ess gibt es keine veriektskerien.

àen 26. àanuar 1883.

vis àtiiààtion.
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Vorîrss àr Direlitioii Innern
au

clsn fîeAiei'unASk'atii

su Banden

âss (Zvi70ssSii lìàOs.
dän ner 188 3.)

Das Beset? betr. die Branntwein- und Lpiritus-
dabrikatiou vom 31. >Veinmonat 1869 bestimmt ill
s 3-

«IVer dieOabrikation gebrannter geistiger Olüssig-
keiten gewerbsmässig betreibt, bat eine Habrliebe
Bebübr ?u entrivbten, welebe He uaeb der àsdeb-
nung des Beworbes 10 dis 5000 Oranken beträgt.
^.Is gewerbsmässigor Betrieb wird angeseben à
Destillation voll molir aïs 100 Nass Häbrliob. »

Das Voll?iebungsdekret ?u dem erwäbnten
Besetze vom 9. När? 1870 bestimmt ill Z 4 bei der
^.udstellung der Lkala dür die ?u erbebenden Lie-
bübren u. 1k. : « das Naximum voll 5000 Or. be?ablt,
won Häbrlieb 1000 Kaum und darüber dabri?irt>. Oie
gan?e Oaxationsskala berubte aud àem àsà voll
5 11p. per Nass, was Het?t eiller Bebübr voll 3 V» 11p.

per Liter gleiebkommt.
Lei àem Orlass dieser Bestimmungen war dor

Ltalld dor Brennereien in ullserem Lanton eill lloeb
sobr besebeidouer, und der damalige Brosse Latb
war, wie aus desseu be?üglieben Verbaudlungon ill
dou dabren 1868 uud 69 bervorgebt, obue Zweite!
dor àsiebt, dass die Naximalgebübr vou 5000 Or
als eine aussergewöbnlieb bobo ?u botraobteu soi.

Lis vor wenigen dabren ist aueb ill der O bat das
Maximum der Bebübr mit 5000 Or. vou keiner
Brennerei erreiekt worden. Iu neuerer Aeit Hsdoeb
baben sieb diese Verbältuisse wesentlieb verändert,
indem einzelne bedeutende Kpritdabriken im Oanton
entstanden sind, voll denen 2. L. die grösste, die-
Heilige in àgenstein, Häbrlieb über 700,000 Liter
Lprit dabrixirt. ^Vird nun dieses Besebädt mit einer
Bebübr von 5000 Or. belegt, so entspriobt diese
einem VnsaO vou bloss 0,7 Lp. per Liter, was gegen-

Leilagsn «llm Ig-Zllä àss drosssn Làss. 1883.

über den kleineren Lrellnereien, wolvko mit 3 V» Lp.
per Liter besteuert werden, eine olkonbare Bnge-
roebtigkoit bildet. Awar bat die genannte Oabrik
seit 1381 aus dreien Ktüekon eine Lrermgobübr von
3'/s Lp. per Liter entrivbtet; dieses Verdabren ist
aber aud die Oauer unstattbadt. Oa derner aueb
andere Oabriken das der Bebübr von 5000 Or. ent-
spreobeude (Quantum von 1500 Hektoliter Häbrlieber
Lroduktion tbeils bereits um ein Ledeutondes über-
sobritten baben, tbeils es bald übsrsebritten baben
dürdten, so kalten wir eins Abänderung der bisberigen
Bestimmung dür die Taxation der Branntwein- und
öpritdabriken dür angezeigt und beantragen daber
vor Allein â B.it/7tö^i«WA à im tz 3 des Beset/.es
betr. die Branntwein- und Lpiritusdabrikation vom
31. IVeinmonat 1869 dür die Lrenngebübr destge-
setzten âêMAMS, so dass in Aukundt Hede Brennerei
dieselbe Bebübr per Liter Oestillat ?u bexablen bätto.

Oolgeriebtig müsste dann dieser einbeitliebe Bo-
bübrenansat? im Besetze selbst genau bestimmt
werden.

Lei dieser Belegenboit glauben wir aber aueb
?wei weitere Oragen Ibror ernstlioben Boratbung
unterbreiten ?u sollen, einmal nämlieb, ob niebt eine

à BremiiAsbär überbaupt dür gewerbs-
massige Brennereien stattünden, und sodann, ob
niebt die Bewilligung ?um Freien vo»i

Lbrsâsn Kît/ âe ASioerbsmüssiASii Breiiitsrôà
sit à'ârààn, das niebt gewerbsmässige BreitiiSii,
d. b. dasHenige von böobstens 150 Liter Häbrlieb Kits

und Obstabdällen, aus Orebern, Orusen und
Liorabdällen, aus Leeren und KVur?eln bingegen
AKiiS /röiSitAöböii S6i.

1. Bis vor Lurxem wäre eine Orbobung der
4
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Lrenngediidr, so sedr sie im Interesse der Ledäm-
ptung des nued in unserm Danton üderdnndnedmen-
den Lednapsgenusses von Vielen gefordert wurde,
durvdnus unstnttdnft gewesen, weil bei dem niedri-
gen svdweiTieriseden I^oll auf nusländiseden Bprit,
7 Pr. per 100 Rilo, eine solede Unssregel lediglivd
die eindeimisode Pndridntion gesedädigt und die
Lintudr fremden Branntweins defördsrt dätte, odne
diesen tdeurer 2U mnvden und den Kednnpsgenuss
xn vermindern, ^der nued in dieser Oinsiedt dnden
sied die Verdältnisse verändert, indem dured den
mit 21. Nni 1882 in Rrnft getretenen Lundesdesedluss
der sedwei?erisede Linfudr/oll nut^.ldodol, IVeinreist,
Branntwein n. dgl. für.jeden dunderttdeiligen Orad
reinen ^.ldodols per 100 Rilo an! 20 Bp. oder für
95gradigen Kprit nut' 19 Pr., gegenüder dem dis-
derigen i^oll also um 12 Pr. erdödt worden ist. On
100 Kilo dieses Lprits xismlied genau 120 Liter aus-
maeden, so ist dured diese ^ollerdödung der Idter
einggfüdrten Aprits um 10 Rappen und der gewödn-
liede Branntwein von 45° — 60° um 5 Rappen tdeurer
Akkorden.

Os könnte demnnod nuvd unsere Lrenngedüdr im
gleieden Verdältniss von 3^/» auf 8 Rappen per Idter
erdödt werden, odne dnss dndured die eindeimi-
svden Brennereien gegenüder dem ausländisoden
Bprit und Branntwein ungünstiger gestellt würden,
nis sie es vor dem 21. Uni 1882 waren. Hingegen
würde dured eine soiode Prdödung der Lrenngedüdr
eine, wenn nued geringe Vertdeurung des Lodnnpses
und eine Nsdreinnndme für den Btaat von ungekädr
125,000 Pr. erhielt; diese Bumme würde den Ausfall
im Odmgeld, weleden der Ktnnt in Polge der im
Rnnton wnedsenden Pndridation und der daderigsn
dedeutenden Verminderung der Pinfudr nuslnndiseden
Lprits und Branntweins Mdrlied erleidet, wenigstens
tdeilweise deeden.

2. dliedt minder smpiiedlt sied eine ^dänderung
des Lvdlusssàes von Z 3 des in Rede stellenden
Oesàes, weleder lnutst: « ^lg gewerdsmässiger Le-
tried wird angeseden die Oestillation von medr nls
100 Unss Mdrliod. »

Ourvd diese Bestimmung ist dns Brennen von
Rartodeln und Oerealien, wie dasjenige von Odst,
Odstadkällen u. dgl., sofern die jädrliede Padridation
150 Liter niedt ükerteigt, nls niedt gewerdsmässiger
Letried nued dinsiedtlivd des Zustandes der Brennerei-
lodnlien und -Apparate der für die gewerdsmässigen
Lrennereien dured Oedrst und Vollziiedungsverord-
nung aufgestellten Vorsedrikten entdoden; es sollte

dndured dns Brennen tür den Onusgedraued und die
derartige Verwendung mnneder Rrodudte jedem
Landwirtd mögliedst leiedt gemnedt werden. 3o
dereedtigt nder diese Prleiedtsrung dinsiedtlied des
Brennens von Odst und dergleieden Btolken wnr, so
sodndliod dinwieder dnt sie sied dinsiedtlivd des
Rartokfeldrennens für die IVodlt'àrt des Voldes er-
wiesen; denn es dann dnum bestritten werden, dass
der niedt gewerdsmässige Rnrtolkelkrenner mit seiner
Pamilis viel edsr der Bodnnpsleidensodaft xunl Opter
fällt, als der gewerdsmässige, weleder die Baede
edeu gesodäftsmässig und von Rüede und Onusdnl-
tung getrennt detreibt. Vder nued lnndwirtdsvdnftlied
dnt dns niedt gewerdsmässige Brennen von Rnrtoüeln
deinen oder jedenfalls einen viel geringern IVertd,
nls der dured dnsselde angeriodtete pd^sisede und
mornlisede Bednden ist, indem ja dei einer Oestilln-
tion von nur 150 Liter von einer irgendwie nà-
dringenden Viedtutterung mit Bedlempe deine Bede
sein dann. IVir sollten dessdnld dein Ledenden trn-
gen, die für niedt gewerdsmässige« Brennen von
Pnrtotleln und Oerenlisn destedende Preideit nutdu-
deden und dnsselde nur den gewerdsmässigen Lren-
nern /u gestatten, anderseits nder à LtreMîâ ran«

Ke//e» dis ^um
Betrage von 150 Liter jädrlied
und sowodl die Oedüdr, nls die Besedrändung din-
siedtlied der Lrennxeit, welede in Vrt. 32 — 36 der
VolOiedungsverordnung vom 31. Uni 1879 entdnlten
sind, nâudeden. Ls genügt dier der Vordednlt der
gesunddeits- und feuerpoli/.eilieden Vorsvdrit'ten voll-
ständig, dedoed möedten wir diese Preideit des niedt
gewerdsmässigen Brennens von Odst u. dgl. deut-
liodsr, nls bisder, im Oeset?e nusspreeden, damit
dem Voids Liederdsit gedoten sei, dnss sie idm niedt
etwa gegen seinen IVillen auf dem IVege einer
Verordnung wieder deeinträedtigt werde.

Oestütxt auf dns llngedraedte deedren wir uns
Idnen folgende « Vdänderung von § 3 des Oesetzies
detretkeod die Branntwein- und Bpiritust'ndridntion
vom 31.IVeinmonnt 1869 » îiurànndme 2U empfedlen.

lZovdnodtullgsvoll

im dänner 1883.

Oer Olrâèor à dàern

Stvigsr.
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§ 3 à68 (v68à68

ketreàiul

6ie ki'snntweîn- unö Zpîi'îtusfabi'ikstion

vom 31. ^eiumouat 1869.

ver Qrosso kstk des «entons Kern,

aus deu Zutrug dos lìeAieruuAsratds,

bese/dàs^.'

Dor Z 3 des Liesàes detreiseud dis Lrauutweiu-
uud Lpiritussabrii^ativu vow 31. ^Veiumouat 1869
wird ab^eäudert wie kol^t:

«^Ver die?akrii^atiou Kebrauuter Aeisti^er IdüssiZ-
keitsu Aewerbsmässi^ betreidt, dat eiue" iäkriieiie
Liebüdr /.u eutrieliteu, weleks 8 (Centimes u^ìiter
?adrii:at und miudesteus ?r. 20 betrügt. ^

«à KswerksmässiAer Letried wird atiZessiiell
alles Lreuueu vou «artoikelu uud (lerealieu, sowie
dasjsui^e vou mslir aïs 150 Imiter Mìirlivlr aus (9 5st-
adtalleu, ^wetsedAsu, Xirselieu, Irederu, l'ruseu,
Lieradtalleu, ^aelidolderdeereu, Luàuwurselu uud
derAleiedeu.

«Das uielrt AewerdsmässiAö Lreuueu vou làt-
^enauuteu Ztoiksu, mit àssedluss vou Liartoikeln uud
(lerealisu, ist, uuter jäiiriie5sr à^ei^e au deu ko-
ssieruuAsstattdalter uud uuter lZeolmvlàuA der Assets-
lielien Zesuudìieits- uud teuerpoli^eilielleu Vorselírii'teu,
sreiZSAebeu uud uuterlieAt weder eiuer <^ebüdr uoed
eiuer LesoliräulcuuA der Lreuu^eit.»

Fern, deu 27. dauuar 1883.

Im tlamen cle8 kegierungsratlis

der Frdsidenö

8toàai',
der Kaatssàeiber

LsrZsr.
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der

vom (xrossen Ràe ^ur Voi'DeràuiiA àer

^i8enbaknge8ekà

NÌeàrA686tàl1 ZKoiNIIlisSSOIl.

(5. dünner 1883.)

I. kotrànil 8taatsbotlioiligung am kau ainsi' kokalbabn

von kaobstolllen navk Iramlingen.

Vrt. 1.

ver Staat betbeiligt sieb am Lau der Lokalbabn
von Oavbskolden naebiramlingen àreb Lebernabme
von Aktien iill Lötrage von 150,000 kranken unter
den naebkolgend aukgestellten Bedingungen.

Vrt. 2.

Das Aktienkapital muss wenigstens die im
Kxpertenberiebt der Herren Oanguillet und Luenod
vom 5. Lerbstmonat 1882 kür dieses ldnternebmen
boreebneten Oesammtkosten im Letrage vou 460,000
kranken erreieken, und es dart die Oesellsebakt sur
krreiebung ibres ^weekes keine Obligationen aus»
geben.

^,rt. 3.

Sollte das bievor bestimmte (Grundkapital in
Aktien sweier Klassen, uümlieb in eigentlivbe Stamm-
aktien und in krkorÄäts-Stammaktien, serlegt werden,
mit der Anordnung, dass letztere bis sur ldöbe
einer statutarisob su bestimmenden Ninimaldividende
das Vorsugsrevbt vor den erstern baben, so erbält
aueb der Staat kür seine Aeiebnung den verbältniss-
massigen ibeil an Lrioritüts-Stammaktien.

àt. 4.

Oie Kinsablung der Aktien des Staates erkolgt
su Lasten der lautenden Verwaltung.

àt. 5.

Oie Statuten der Oesellsebakt und der kinans-
ausweis sind vor dem Leginn der Arbeiten der
Oenebmigung des Orossen Latbs su unterstellen.

^,rt. 6.

Oie Letbeiligungssusage dos Staates källt dabin,
wenn niebt bis knde dieses dabres die su bildende
Vktiengesellsvbakt Lersönliebkeit erworben bat.

Vrt. 7.

Oer Legierungsratb wird mit der Vollsiebung dieses
Leseblusses beauktragt.

II. kotroffencl 8taatsbotlioiligung am kau einer kàlbakn
von kangentbal navb Kuttw/I.

Oer Legierungsratb wird eingeladen, Lorivbt su
erstatten und eventuell in einer passenden Vorlage
Bestimmungen auksustellen, in weleben Bällen und
unter weleben Lodingungen öktentlivbo Strassen oder
Lestandtboile solvber sur Vnlage von Kisenbabnen
absurreten seien.

Die Lebandlung des Subventionsgosuebs kür die
pro^ektirto Lokal- resp. Strassenbabn wird bis naeb
Erledigung obiger Vorkrage versvboben.

den 5. dünner 1883.

Die NiiZiieder der Kommission:
Andr. 8vkmill, Lräsident.

Marti. 8vliore. küblmannn. koisingor.
Isvbanon. Koisor. korziog. Mer::.
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Vol-tr^A an clsn fisAisk-unAZnatk.

?rHskt-^.iàg.I àss RsAisrruiAsrààs
au clou

betreikenà

Ä««
(àânner 1 883.)

vureb àie eiàg. kokerenàumsabgtimmnng vom
30. àuli 1882 wuràe àa8 von àer Lunàe8vor8ammlung
beratbene Lunàe8go8eà über àie Nen8eben8euoben
vom 8ebweÌ2ierÌ8eben Volke vervvorken.

vor Canton Lern dut sieb bei àiosor ^b8timmuvg
/.iemlieb 8tark betbeiligt unà àie Vorlage mit gro88em
Nebr verworken, inàem 6489 stimmen kür rmà 36,172
gegen âa8 Vo8ot? üelen.

vbgloiob mill <1io8o ^b8timmung unsere kantonalen
Verbältni88o kormell in kein or >Voise berübrt unà
sogar voll maneben vegnern ào3 eiàg. Vo8eào8 iIÎ0808
mit àem Vrgumont bekämpkt wuràe, àa88 llll8or
kantonales Vo8à l^llr Lekämpkung cior Blattern-
gekabr genüge, 8o wuràe àoeb von versebieàener
8oitö göäussert, àîl.88 àa8 Ì>ôrllÌ80Û0 Volk 80Ìll0ll
^Villen über àôll be8tritten8ten Bunkt àe8 vorgelegten
Lunàe8ge8àe8, nämlivb üdor àen ill un8orm kau-
tonalen Impkgesà bereits bestebenàen Im^l/.wang,
ill gan2 unsweiàoutiger >VoÌ86 geänssert babe; àas
Volk wolle von àiesem Twang überbauet Xiolits
moür wissen.

Tum Vbeil gestüt/.t auk àas Resultat cior go-
nannten Abstimmung im Ranton Lern bat auvb
Herr Vrvssratb Nüller im November 1882 àoll Vn?ug
eingebraebt, o8 möoüten àie)enigon Bestimmungen
àes Impkge^àes vom 7. November 1849, welebe
oilloll Twang ?,ur Impkung entbalten, wiecler aukge-
beben weràev. Vio8or àsug wuràe seitber àurob
ems Petition àes bernisvben Voroill8 gegen àen
Imxk/wang unterstützt, weleber 8366 Bürger unà
ansserâom 11 Vemeinàrâtbe àes Rantons mit Unter-
sebrikt beixiiiebten; ^oàoeb sinà àiese 8366 Unter-
sebrikten llioüt vorgelegt woràen, inàem àer Rassa-
bestanà àes genannten Voroill8 àie gesetàbe
Btempelung àer vntersebrikten moût erlaubte.

Bsilagsu -sum ??s.gblatt àe« drosssu Ràs». 1S83.

vie Vosuobstsller legten àer Betition ^woi Lro-
8eüürell bei:

1. vie Boekenseuobe unà Im^kverbältnisse in àer
ìâZàiveiîi, von Brok. vr. V. Vogt in Bern. Lern

1882.
2. Tur Beleuebtung àer lmpk/.wangskrage, von

eillem « Vnon^m ». Basel 1882.

Lekanntermassen üot àer lzerni8eûe Verein gegen
àen Impüiwllllg 8oüon im àlir 1879 eine vetition
kür àie Vllklielmllg àe8 Impk/cvicnges an àen Vro88ön
Bntü geriektet. Vie8e vetition rrurào vom Vro88en
klotlie unk àen Lerieüt unà Vntrag àe8 Bogiornllg8-
rntÜ8 unà àer be/üglioüön Vro88rá8kommÌ88Ìon
oüne VÌ8kn88Ìon nl)ge>vie3öll.

V8 krügt 8ieü ààer, ob àie Verlmltnàe 8ieü in
Volge àer oiâg. Abstimmung vom 30. àuli 1882
vvesentlieb geûnàert bubon unà ob kerner etwa, solebe
neue à'bàavbell seitber su 9?ago getreten 8inà,
welvbe àie Lereebtigung kür àie rubige unà saob-
liebe Veurtbeilllllg àe8 Impàwanges àerma88en er-
8obüttert batten, àa88 àem Vro88ell katbo beantragt
weràen könnte, 8einen krübsrn Btanàpunkt auk^u-
geben unà àen Impk-wang ab^nsebalken.

Vkir baben betrelkenà àie Leàeutung àer Vb-
8timmung vom 30. àuli 1882 im Canton Lern àie
Vbàaebe ^u Kon8tatiron, àa88 wirkliob eine sebr

5
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grosse Nekrkeit der stimmenden Bürger und à
Drittel der Rtimmbereâtigten gegen das vorgelegte
Lundesgeset?! siek ausspraâ; und es wird von den
degnern des Impfzwangs bekauptet, dass diese Ver-
wertung wesentliâ demjenigen "Rkeil des deset/es
galt, in welekeni der Impt/.wang àfnakme gefunden
katte; daker sei es, naâdem à Volk siek gegen
den eidgenössiseken Impfzwang ausgosproâen kabs,
kaum möglivk, die gleieks Bestimmung in unserm
kantonalen desetue bàubekaltsn.

Ks ist aber durâaus niât môgliâ, bestimmt /.u
untersâeiden, was die Nâr/.akl tier bernisoken Ver-
wertenden vom 30. duli 1882 speciell im Vuge ge-
kabt kabe. Dn^weitelkaft liat eine Vu/akl der Rtim-
menden in der 'Rkat gegen den Impfzwang prin/âpiell
gestimmt, àdere aber mögen gegen den Impfzwang
niâts einzuwenden gekabt indien, wurden jedoâ
durâ die koken Russen ersekreekt, weieke laut der
Interpretation der grundsâtzliâsn Imptgegner gegen
ails Impfrenitenten angewendet werden sollten.

Vnders, und deren waren niât wenige, konnten
siek mit der Vorlage an und für siek sekon ein-
verstanden erklären, wollten aker von der Rio-
misvkung des Rundes in sanitätspolizeilieke Vngelegen-
keiten niekts wissen, und zwar um so mekr als die
wokltkätigsten Restimmungen des vorgelegten Dpi-
demie-desotzes in unserm kantonalen Resells sekon
varkanden waren, so dass ikrsr Vnsiokt naek der
Kanton Rern kei Vnnakme des Rundesgesetzes sekr
wenig gewinne, durvk Verwertung kingegen manoks
allzu strenge Nassregel siek ersparen konnte.

Ren grössten "Rkeil der Verwertenden kildsten aker
siekerliek die grundsät/dieksn Neinsager, weloke am
gleiekön Vage das von allen Reiten unterstützte MMes-
gesetx üker Ratentsokut/. gleiektalls verwarten. Ks
sind die gleivken Keinsager, weleke am 31. Dezember
das Resets üker Kintükrung des eidgenössiseken
Rkligationenrevkt keinake /.um Rail gekraekt kaken;
sie stimmen eigentliek niekt gegen die iknsn vor-
gelegten desetze, sondern glauksn ikren Unwillen
über ganz anders Rings durek konsequentes Ver-
werten kei allen möglivkenReterendumsakstimmungen
dokumentiren zu sollen.

Ks ist demnaek durekaus niekt erwiesen, dass die
Deutung, weleke dielmptgegner der sidg Referendums-
akstimmung vom 30. ,luli akkin üker das Kpidemien-
gesetz zu geken versueken, die riektige sei.

Rekrigens kann auek aut den Kanton ^ürieli
verwiesen werden. Leim zûrâerisâen drossen
Ratke langte ekentalls eine mit /.aklrsiâen Unter-
sekritten versekene Retition ein, weleke verlangte,
er mövkts, in Vnketraokt der grossen Nekrkeit der
Verwertenden im Kanton ^üriek kei der Referendums-
akstimmung vom 30. .luli 1882 üker das eidg. Dpi-
demiengesstz, die Vksekatkung des Impfzwangs im
Kanton Abrieb kesokliessen.

Der zürekerisäe drosse katk glaukte siek aker
durek das Resultat der Reterendumsakstimmung in
keiner Meise gekunden und wies die Retition ak.

II.

Laken wir aker seit der Abweisung der ersten
Retition der ksrniseksn Imptgegner 'Rkatsaeken Kon-
statiren müssen, weleke die kereoktigung des Impt-
Zwangs ersokütterten? Mir glauken Kein.

Reitker ist nämliok, kauptsäekliek aus Rkauxdetonds
kereingesekleppt, eine ziomliek intensive Rlattern-
epidemie in unserm Kanton ausgekroeken. Rie
kerrsekts wäkrend des dakres 1881, und es wurden
wäkrend dieser /.oit niekt weniger als 293 Rlattern^
tälle in unserm Kanton konstatirt.

Rie Zusammenstellung dieser Rälle mit Unter-
sekeidung des Impfzusrandes, der Vltersklassen ete.,
wurde vom Rekretär des Ranitätskollsgiums, Lrn.
Rr. dirard in Lern, auts denauests kesorgt und als
Lroseküre von der Direktion des Innern verotksntliekt.

às dieser Vrbeit gekt Rolgendès kervor:
1. Die ^akl der jäkrlivken Impfungen kat im

Kanton Lern seit der, letzten dakren msrkliek ab-
und daker die 2akl der ungeimptten Kinder erkekliek
Zugenommen, ^u gleieker ^eit aber, da die /5akl
der Ungeimptten unter den Kindern unter 10 dakren
zunakm, nakm auel» die Krkrankungstäkigkeit unter
diesen Kindern gegenüber der Revölkerung über 10

Vltersjakren um ein Ledeutendes /.u.
Mäkreud der Rlatternepidemie der dakre 1871

und 1872 katte die Kiuderbevölkerung unter 10 dakren
im Verkältniss /u ikrer Kopt/.ald nur /.iilca kalb so
viel Krkrankungstalle, als die Revölkerung über 10

VItsrsj aKren. Mäkreud der 1881er Kpidemie kin-
gegen, also naekdem die ^5akl der ungeimptten Kinder
unter 10 dakren erkekliek Zugenommen katte, lieferte
die Revölkerung unter 10 .VltersiaKren verkältniss-
massig, statt wie in der trüksren Kpidemis nur kalb
so viel, im degoutkeil serei 7I7Ä so Llatterntälle
als die Revölkerung über 10 dakren.

2. Mäkreud der 1881er Kpidemis sind die ge-
impften Kinder zwiseken 1 und 10 dakren mindestens
156 Nal weniger von den Llatterntällen befallen
worden, als die ldngeimptten.

Nit der Rterbliekkeit der Llatternkranken stekt
es äknliek.

3. Kein mit Krtolg geimpftes Kind unter 1 dakr
stark an den Rlattern, kein einziges reektzeitig, d. k.
vor gssekekener klaiternanstevkung geimpftes er-
krankte. Dagegen starben von 16 erkrankten niekt
geimpften Kindern unter 1 dakr 13.

4. In der Reriode von 7 dakren naek dem
Rureksoknittsalter der Kinder bei der Impfung,
d. k. /.wisoksn dem 1. und 9. dakre, erkrankten nur
3 geimpfte Kinder in leiekter Meise und genasen
sekr rasvk, dagegen starben von den 65 erkrankten
ungeimptten Kindern des gleieken Alters niât weniger
als 23. Von 12 Kindern zwiseken 1 und 9 dakren,
weleke naek gesekekener Rlatternanstevkung nook
mit Krtolg geimpft wurden, starb I.

Ks ist niekt mögliek, kier sämmtlieke ^aklen der
oken erwäknten Lroseküre^ anzugeben, wir müssen j
zum 'Rkeil auf dieselbe verweisen. Mir Koben ein-
taok die Lauptsoklüsse dieser Ilntersuekung kervor,
weleke lauten: c/er 7887er Matternepàmle
à 77er»î Hommt Âàeraêê 7ie A^eie/îe 77mtsae/ìe
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âm Rorsc/tei»?, W/crâàKAs/MiMôÂ î»îcl
deàîtààe Ksrö^'c/c^eil cker BdAelm^sà.

Oie erwädnte Leardsitung der 1881er Blattern-
epidemie dured Hin. Or. Oirard gesedad in voll-
ständig tendenziöser, saoldivder Meise.

Vut Munselc des Orn. Or. med. R. Vogt in Horn,
Nitglied des Vereins gegen den Impt/wang und
Kodn des Orn. Brokessor Or. Vogt, wurden diesem
aued die llrver/.eiànisse der Llatterntälle auf welelce
sied die genannte Vrdeit stützte, ver 7 Nennten odns
den geringsten Vnstand übergeben, damit er die
Beellität der Vrdeit selbst und an der Oand des

ursprüngliedsn Naterials eontrollirsn könne.
OieseLIatternIisten, welede, nedendei gesagt,Rame,

Vlter, Modnung, Lernt, Impt^ustand des Rrkrankten,
Oàm der Rrkrankung, àsgang der Rrankdeit
und andere Vngaden entdaìten, sind need in seinen
Händen, und dis jeàt verlautete Riedts ven einem
Miderlegungsvsrsuvd der Resultate und Kodlüsse, «u
welvden Or. Or. Oirard gekommen ist.

Kellen wir nun, gestützt auk die seit der Vd-
Weisung der trüdern Betition der Impfgegner ge-
maedten Rrtädrung die Rrage beantworten, od der
Impfzwang aued turner erdalten werden selle, se
kennen wir gewissendatter Meise nur wiederdelen,
was wir in unserm Vertrag vem 11./19. Nai 1880
dem Orosssn Batd erklärten:

Rrstens, wenn aued die Beimpften sämmtlied und
adsolut gegen die LIatternsrkrankung gssodüt?.t
wären, so dass sie wirklied ven der Vnsteekung
dured Riedtgeimptte Aar niedts xu türedten dätten,
se kann und muss der Ktaat datür sorgen, dass
den Rindern der detdörten Impfgsgner der Kedà
gegen die Blattern versedaltt werde, in identiseder
Meise wie der Ktaatjeden niedt netdarmen Ramilien-
vater Zwingen kann, seinen Rindern die nötdigs
Bekleidung ?um Ledut/.e gegen andere Rrkrankungen
2U versodatten, oder wie er .jeden Bürger verptliedtet,
seinen Rindern die nötdigs Instruktion /u geben,
resp, dieselden in die Lvdule ^u sedieken, mag der
Ramilienvater vom Mertde der Koduldildung eine
Neinung daden, welods er will.

Vder leider sind die Beimpften niedt die ganzie
Aeit adsolut gesedüt^t gegen Blattern. Menu eine
längere ^eit seit der Impfung vertlossen, so können
sie dured Vusset/ung an eins intensivere Vnstevkungs-
quelle erkranken.

Mas sind ader die Ongeimpften? Riedts anders als
^üedtungsstätten kür das Llattsrngitt im wadrdatten
Kinne des Mortes. Oer Ktaat dat ader gerade datür
2U sorgen, dass solode intensive Vnsteokungsciuellell
mögliedst verdindert werden, l're t. Vogt muss M
selber in seiner Kvdritt kenstatirsn, dass, wenn eine
Llatternepidemie an Verbreitung gewinnt, sie aued
stets im gleieden Verdältniss an Bösartigkeit Zunimmt.

Ist in diesem Beständniss des Orn. Vogt niedt
geradezu die Anerkennung des Impfzwangs wiederum
entdalten, in ädnlivder Meise wie er idn svdon
implicate wenigstens dei Llatternepidemien-^eiten an-
erkannt dat?

Nan könnte sied vielleiedt tragen, od der Impt-
öwang niodt jewellen erst deim Vusdrued der Blattern
im Ranton duredgetüdrt werden^ in dlatterntreien
leiten ader unterdleiden sollte.

Mir müssen aued diess detretkend unsere dexüg-
lieden Aeusserungen vom erwädnten Vortrag wieder
geden:

Oie Direktion dos Innern muss mit aller Le-
stimmtdeit vor dieser sedeinbar niedt ungereedt-
fertigten Rorderung warnen. Mird der Impfzwang
dei seuedeü-eien leiten autgedoden, so kMn man
mit Kiederdeit darauf reodnen^dass nur eine kleine
Ninderxadl von Rindern, welede .ja für die Blattern
am omptängliedsten sind, .jädrlied geimpft würden.
Mird nun ein Llatternkall in den Ranton einge-
sedleppt, wie es seit 1876 .jedes .ladr der Rail war,
so fällt er wie ein Runken in ein Bulvertass. Bevor
eine allgemeine Impfung dat vorgenommen werden
können, werden nämlied eins Nasse Ongeimpttor
von den Blattern ergritken, und mit der raseden Ver-
dreitung der Kouodo wird aued ertadrungsgemäss
idre Bösartigkeit waedsen. Oie Vnsteekung wird
ferner ant diesem döedst günstigen Loden in einer
Meise um sied greifen, dass nadlreiode Opter der
Rrankdeit erliegen werden, devor es gelingt, die
Impfungen allgemein durvdsutüdren. Nan soll sied
diorüder nur keine Illusionen maeden. Oie Oerdoi-
sedatkung von Imptstoik in grossen Nengen ist dured-
aus niedt loiedt duredtüdrdar; seidst mit Hülle einer
Impfanstalt für Rälder- oder Rarrenlvmpde kann
man deim deston Millen einen ganzen Ranton von
der Orösse des Rantons Lern innerdald einer, Zweier,
oder selbst dreier Moeden sedwerlied genügend mit
Oz^mpde versedsn. Vder innerdald.jener Rrist kann
die Rrankdeit ant dem äusserst günstigen Loden
einer /.um grossen Vdeil ungeimptten Bevölkerung
mit einer Baseddeit um sied greifen, dass man mit
dem Impfen für ?adlreiede Nensodenleden ?:u spät
kommt.

In Keuedeseiten würde man aued jedenfalls, um
rased /.adlreiede Impfungen vorxunedmen, sedr viel
von Vrm 2U Vrm vaeeiniren; aber dei soleden
Nassenimptungen wird es dann im Bedränge sedr
sedwierig sein, die Besunddeit der Impflinge, welede
O^mpds liefern sollen, genügend «u kontrolliren, und
so wäre der Nögliedkeit von Imptsedädigungen
geradezu Vorsedud geleistet. Vus diesen Bründen
daden aued unsere Oesetageder vom dadr 1849 selbst
gefunden, es sei viel vernünftiger, die Impfungen
jädrlied und in aller Bude vor?unedmen. Oer dadurod
erlangte Kedà gegen Llatternerkrankung dauert
eine Vn/.adl von dadren und wird gerade dem für
Llatternansteekung empündliedsten Vdeile der öe-
völkerung ?u Vdeil.

Rommen nun die Blattern in unser Band, so
linden sie vom Vntang an eine weit sedwierigere
Verbreitung in der duredwegs geimpften Bevölkerung,
als im entgegengesetzten Rails, und in der Begel
werden nur die seit vielen dadren niedt medr Oe-
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impfton, welede os versäumt daden, sied wieder
impfen xu lassen, von der Lranddeit ergriffen werden.

öedliesslied ist need folgender Umstand zm de-
rüvdsiedtigen:

Menn der Impfzwang aufgedvden werden seilte,
se wird die grösste Nedr?adl der Litern in den
wedldadenden l^lassen idre Linder gleiedwodl stets
impfen lassen, dü der Vrdeiterdevölderung, sowie
auf dem Lande wird man ader gewiss sedr viele,
vielleiedt die meisten Linder niedt medr zur Impfung
dringen; zwar niedt wegen grundsätzlieder impf-
gegneriseden ^.nsivdten, sondern ganz einkaed aus
Dleiekgülti^eit, aus Laedlässigdeit.

Lemmen dann die Blattern, so werden gerade
diese IlevölderunAsdlassen von den Blattern am
sedwersten deimgesuedt werden. In so fern dann
man sagen, dass gerade die àfdedung des Impf-
zwangs eine undemodratisede Nassregel wäre; in
ädnlieder Meise gilt ,ja aued der Ledulzwang nament-
lied für diese gleieden Levölderungsklassen, indem
die desser situirten Litern idren Lindern die Modl-
tdat des Bedulunterriedts aued edne Lwang dätten
avgedeiden lassen; dader würde aued die àf-
dedung desLedulzwangs als undemodratiseddezeiednet
werden.

Mir dürfen übrigens die Bemerkung dier ein-
lliesssn lassen, dass manode tdätige Impfgegner in
Llatternzeiten, wie 2. L. dei der 1881er Lpidemie,
idre feste Ilederzeugung plötzlied preisgeden und
idre Linder impfen lassen.

Unterdessen ader dat sied eine Nenge Lamilien-
väter durvd die Imitation deirren lassen, so dass
idre Linder dann dieiur düssen müssen.

Die Direktion des Innern ist übrigens der à-
siedt, dass folgende Bunkte zugegeden werden sollen:

1. Die Impfung dann auk spätere Leit versedoden
werden, wenn es dured den Desunddeitszustand eines
Lindes laut ärztliodem Leugniss wünsvdenswertd
ersodeint.

2. dedes Lamiliendaupt resp. Vormund darf ver-
langen, dass die Impfung' mittelst tdieriseder Lz^mpdo
gesedede.

Oie unterzeiednete Direktion deedrt sied, gestützt
auf das ^.ngedraedte, an den Begierungsratd den
Antrag zu stellen:

Ls möedte der Drosse Batd,
in Lrwägung,

dass aued die neuern Lrkadrungen im Lanton
Lern für Lestdaltung des Impfzwangs spreoden,

den àzug des Lrn. Drossratd Nüller verwerfen.

Aern, im dänner 1883.

dlsr des à»»er»î

Outras âss
In einiger Vbweiedung von dem Vntrage der

Direktion des Innern deedrt sied der Begierungsratd
den naedfolgöllden Antrag dem Drossen Batde zu
unterdreiten:

Der Impfzwang, deziedungsweise das Dosà vom
7. Lavemder 1849, ist dermalen noed niedt auf-
zudedey; es wird ^edoed der lìegierungsratd de-
auftragt:

a. die nötdigen Nassnadmen zu treffen, dass die
Impfung mittelst tdieriseder Lz^mpde gesodeden
dann;

b. eine Revision des Desetzes vom 7. Lovemder
1849 vorzunedmen und dekörderliedst vorzu-
legen.

den 29. dänner 1883.

Im Flamen des kegierungsralds

zier

8toâmar,
der Mâsêeàdstàt

Virouâ.



H « — 21

àsr

Kommission in Vorboi'sàng öo«' Impfii'age.

(30. dänner 1883.)

Der ReKierunAsrntli wi>'d dennktrnFt, dem Orossen
kntli einen Oesàentwurt' ?n unterdreiten, nueli
welvkem

K. das Imptzesst^ vom 7. Kovemlier 1849 auk-
Aölioben und vov einem ^wanA ziur Impkun^ Om-
ZllllA genommen wird;

ö. Vorsorge g-etrolken wird, dass die ImpkunK auf
IVunseli mit möKlielistsm 8àutû AöZen Kekädi^unA
und unter Köliörixer Kontrolle statttinden kann;

o. im Kalls von Llatternepidemien sanitätspoli^ei-
lielie Nassnalimen u. s. w. vorZeselien werden.

Oie untereeielineten NitZIieder der 2u VorlzeratlmnA
der lmpffrage niederKeset^ten Orossratliskommission,
welelie deren LiàunK niedt deiwolinen konnten,
stellen nus den im Vortrug der Oirektion des Innern
anKeküdrten Oründen den

àà«A.'

Oer Orosse katli mö^e den ^nsuA des Herrn
Orvssrutli Miller verwerfen.

Isr»!, den 1. llvrnun^ 1883.

<7.

LeilàKSll num luxìàtt àss Krossen lìàss. 1833. 6



k 7

Lorivkt 6or Direktion äes Innern
an

clen kîeAiet'unASt'à
ZIU Landen

âos ^ìîI i îlOi^
2UM

vskrStssnt^urt
betretkend

à WM à M Ni kàNNM Mm m à ImI- Ni tmàtàûIffMrà.
(dünner 188 3.)

Vkerr ^ràckô^t,
Meàe Äerrs^/

Der vom Lernervolke am 28. IVintermonat 1880

angenommene «- Lesebluss betr. die Drweiterung der
Drunken- und Irrenptlege » bestimmt in Vrt. 5 : « ver
Orosse Latb wird sowobl über àie Vblosung der
IValdau von der Insel- und Vusserkrankenbaus-
Corporation und àie neue Organisation derselben,
als über àie Vrt nnà IVeise àer Drweiterung àer
Irrenptlege unà über àie Verwendung àer /u àiesem
^weeke in Vrt. 4 zur Verfügung gestellten Kittel
àie nvtbvvsnàigen Leseblüsss fassen unà Dekrets er-
lassen. »

Kit Oegenwärtigem beebren wir uns, Ibnen über
àen ersten bievor genannten Oegenstand, àie Vb-
lösung àer IValdau von àer Insel- unà Vus s er-
kranksnbaus-Dorporation, einen Dekrets-Lntwurf vor-
Zulegen.

Daebdem àureb àen /wisebsn àem Ktaats Lern
unà àer Lurgergemeinàe Lern am 26. Lraebmonat
1841 geseblossenen <-Dotationsvergleieb » àie Insel
unà àas Vusserkrankenbaus sin einer eigenen Dor-
poration erboben unà von àen beiàen genannten
vertragsobliesssnàen Larteien mit einer Kumme von
Dr. 1,500,000 a. IV. ausgesteuert worden war, von
weleber Kumme Dr. 250,000 a. IV. kür die Drwei-
terung )enor Vnstalten, mit besonderer Lüoksiobt
auf den Lau einer neuen Irrenanstalt bestimmt wur-

den, ist àureb das Dekret des Orossen Latbes vom
9. Debruar 1850 der Lau der Veil- und Ltleganstalt
IValdau beseblossen und sodann aueb mit vereinig-
ten Opfern der Insel- und Vusserkranksnbaus-Dor-
poration und des Ktaates ausgetubrt worden. Diese
neue Vnstalt wurde der Verwaltung und Leitung der
Inselbebörden unterstellt, mit dem Vorbsbalt der
IVabl der Leamten der Vnstalt durob den Lsgierungs-
ratb und des Vertugungsreebts des Ktaates über
30 Dreiplätne. Vn die Letriebskosten der Vnstalt
leistete der Ktaat von Vnkang einen Mbrlioben Lei-
trag von Dr

de inebr ^edoeb die IValdau sieb anfüllte und
ibre Lsdürknisse wuebsen, desto weniger reiebten
die der Inselkorporation bietur sin Osbote siebenden
Kittel aus, desto böber stiegen die Vnsprüebe an
den Ktaat. Im dabre 1875 bewilligte der Orosse
Latb Dr. 100,000 ?ur Deekung von entstandenen
Detl^iten und seit 1879 betrug der ^äbrliebe Ktaats-
beitrug an die IValdau Dr. 70,000. Diese Vnstalt
wurde demnaeb sobon seit dabren tast ganz, aus
Ktaatsmitteln betrieben, wie sie aueb fast allgemein
im Lande als Ktaatsanstalt betraebtet wurde. Vls
nun besonders seit 1870 die Votbwendigbeit einer
Drweiterung der Irrenptlege sieb immer stärker
geltend maebte, braeb sieb aueb in den Ktaats- und
Inselbebörden die Ueberzeugung meb5 und melir
Labn, dass trà der gewissenbakten und einsiebtigsn
Verwaltung der Waldau dureb die letztern Lebörden
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die Krweiterung der Anstalt doeb über ibre Kräfte
binausgebe und dass nur der Staat diese àfgabe
in genügendem Nasse lösen könne, às àissein
(Irunde wurde denn im Kinverständniss mit <ier

Inselverwaltung selbst dureb den Volksbesobluss vom
28. IKintermonat 1380 bestimmt, dass die IValdau
von der Insel- und ^.usserkrankenbaus-Korporation
abgelöst werden solle, damit bernaob der Staat für
dis Krweiterung derselben freie Hand kabe. —

Ois àstubrung dieser Nassregel erweist sieb
als niebt eben sebwierig und bringt weder t'ür den
Staat noeb für die Insel- und ^.usserkrankenbaus-
Korporation binsiebtlieb ibrer bnan/iellen Leistungen
an die Anstalt eine wesentliebe Aenderung mit sieb.
Vsr Kaut «u>d siw/boi» dfiAemÄÄmsr der IKaêdâ
mÄ sàmtêio^e>î à ^As/»o>s»îde^ 6ebàden, Lisps»-
se/è«/7e» »»d L'apitaiie» »»d Äber»immi damit «iêo
bisièsr der /»sei- »»d ^4ASàer/c»'tt»/e»/t«»5-./KorporKiis»
odiispe»ds» Kerp/iis/à»pe» /ìi»sio/»iiie/î. der /rre»-
Ll/isps.

Unter den der IValdau angebörsnden Kapitalien
bedart' dasjenige einer besondern Krklärung, welebes
die Insel- und àsserkranksnbaus-Korporation laut
Lbreebnung vom 16. Nai 1880 mit Kr. 161,030. 67

an die IValdau ausgsriebtet bat, als Ablösung- der
bisber geleisteten.jäbrlieben Leiträge von Kr. 7246. 37.
Die IValdau war der Insel und dem àsssrkranken-
banse in Kolge vonvoü^iteu die Summe von Kr. 66,000
sebuldig geworden; vom Staats durfte man bei ssiner
bekannten Kinanslage die veekung dieser Sekuld
niebt beanspruebsn; ausserdem waren in der l-Valdau
einige dringende bauliebe Iteparaturen vor/unebmen.
lim nun sowobl diese als die Kb?.ablung der er-
wäbnten Svbuld nu ermöglioben, fand unterm 16. Nai
1880 die genannte Lbreebnung statt, àf den
31. December 1881 betrug das von Hsnsr Kausebal-
summe noeb vorbandsve Kapital Kr. 90,900.

Die gemäss vorliegendem Vekrsts-Kntwurk an den
Staat übergebenden Vermögensbsstandtbeile der
N^aldau sind:

N. »»d Lisps»««/«^«».

àstaltsgsbânde, Vrundsteuersebàung Kr. 800,000
Lausplaà und Ilmsebwung » 54,000
Nobiliar der Anstalt » 202,000
Das Keubausgut - 37,170
Das Liebergut » 36,360
Das Vässligut » 10,390

Kr. 1,139,920

L. Xdpiiadis».

Konversionskapital (Lestand auf
31. December 1881) Kr. 90,900. —

Die übrigen trüber vorbandensn Kapitalien wurden
bis an eine kleine Lestans 2um àkaut des oben ver-
àekneten Siebsrguts und des Vässliguts verwendet.

<?. Ki/°à»pe» s» bs8o»dsr» ^iseà».
Stiftung des Hrn. vbristian Noser sel. Kr. 116,060.19
Legat des lZrn. Vrossratb d. Nüble-

mann sel » 10,000.—
Kr. 126,060.19

ver Krtrag der beiden let^tgenanoten Stiftungen
ist ?ur Unterstützung armer Klleglinge der IValdau
bestimmt.

Ks ist die Krage aufgeworfen worden, ob niebt
aucb die Lurgergemeinde Lern auk Vrund des Vota-
tionsverglsiobs vom 26. duui 1841 bei der Ablösung
der IValdan von der Insel- und àsserkrankenbaus-
Korporation màubaudeln babe. IVir sind jedoeb
niebt dieser Lnsiebt. Kaebdem aus der, tbeilweise
von der Lurgergemeinde Lern geleisteten Aussteuer
die Summe von Kr. 311,053. 04 an den Lau der
IValdau verwendet worden, ist die im votationsver-
gleieb genannte Zweckbestimmung vollständig erfüllt;
und da die IValdau aueb als Staatsanstalt ibrem
Kwseke erbalten bleiben soll, so ist niebt ein-mseken,
dass dadurek der votationsvergleicb irgendwie
verletzt werde, und dass die Lurgergemeinde Lern Vrund
bätte, gegen vorliegendes vekret Kinwendungen su
maeben.

Vestütsit auk das Lngebraebte beebren wir uns,
Iknen den naebkolgenden Vekrets-Kntwurk 2ur à-
nabme ?u empkeblen.

Voekaebtungsvoll

Fern, im dänner 1883.

d)er Direktor des /»»er» :

Ttsîgsr.
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Vàki-Ikiàiirk
bstrstksnà äis

Ablösung äer ^eii- unc> Pflegesn8talt Wsläsu

von öer >n8el- unä ^U88ei'ki'ankenlisu8-

Xorpoi'siion.

ver krasse KM ckes Kantons kern,

in VcàiedunA voll àt. 5 des Vâsbescdlussos
dotrelkonà àio LrweiterunK der Rrandon- und Irren-
pilote vom 28. Hovomdor 1880,

auk don Vntrax des kexierun^sratds,

beso/ck'ess5

àt. I.
Oie Insel- und àssordrandendaus-Rorporation

tritt dem Ltaate Lern aul 31. Oo^emder 1883 die
IIoil- und LiloZanstalt IValàau mit allen dermalen
àa^u Aedörenden Kedäulieddeiten und LicAenscdatton,
indcAritken das sossen. Reudaus, das Lieder- und das

80F0N. Oässli-Out, mit IndcAritk dos Nvdiliars, oi^Lll-
ntdündicd ad, wo^eAcn der Ltaat Lern die disdor
dor Insel- uuà Vusserdrandendaus-Rorporation od-
licAendo Lor^e tnr die Irren vollständiK üdornimmt
uuà sämmtliede Lebäude uuà LieZensedalten àor
IValàau stiktunASACmäss î!um I^weeLe àor IrrenptleAC
verwendet uuà dosonders vorwaltet.

àt. 2.

àk denselken Zeitpunkt uuà uutor donseldon
LedinAunAon tritt àio Insel- uuà àsserdrandendaus-
Corporation àom Ltaato Lern sämmtliede àor Waldau
anKedörende Capitalien iu àom dann^umal sied
er^edenden Lotra^o ad, iusdesondore auod àio laut
^.breodllllUA vom 16. Nai 1880 vou àor lusolVerwaltung
au àio Waldau ad^otrotene lxapitalsumine tür àio
lrüdorn jädrlicden Leiträ^e au dioselde, im Letra^o
vou Lr. 161,030. 67, aàÛAlied jedocd àor daraus
addosiadlton ()dIÌAationsscdulden àor Waldau iw Ile-
tra^o vou Lr. 66,000 uuà àor aus àom restan/licdon
Rapital au Reparaturen àor Waldau uuà au Vor-
ardeitöll sur LrwoitorunA àor Irrenptiexe verwendeten
Letra^e.

Oie LtiltunKon su desondern ^wooden, wie
diejenigen àor Herren Noser uuà Nüdlemann, sollen
idrou ^wecden erdaltou dloidou.

?r«jet de àret
àêtgâkmt

la V/alâau âe la eorporatiori de l'Ile
ei de lslidxital extérieur.

te krailS koaseil à kaià à kerne,

Vu l'art. 5 ào ì'arrotô àu peuple eouoeruaut l'ex-
tension à àouuer aux dospiees de malades et d'à-
liônôs, àu 28 uovomdro 1880;

Lur la proposition àu Lonseil-oxôcutik,

àêcrè/e:

Viurionr: xiîDNiDu.

Ra oorporatiou ào l'Ile et ào l'dôpital extérieur
cède ou toute propriété à l'Ltat ào Lerne, pour le
31 dôcemdre 1883, l'dospioo à'aliônôs ào la Waldau
aveo tous los dâtimonts et diens-konds lui appartenant

à la date àe l'entrôo en jouissance, eompris
la propriété ào Roudaus, la terme Lieder et la pro-
prietô àu Oässli. Ln ôcdange àe eette oession, l'L-
tat àe Lerne pourvoira entièrement au soin des
aliénés, àont ôtait cdargôo jusqu'ici la corporation
ào l'Ile et àe l'dôpital extérieur, et il emploiera et
administrera à part tous les dâtiments et dions-tonds
de la Waldau, vonkormôment à leur destination, àans
l'intôrêt des aliènes.

2.

Lour la même epoMe et sous los mêmes eon-
ditions, la corporation ào l'Ile st àe l'dôpital oxtô-
rieur eoào à l'Ltat àe Lerne tous les capitaux (M
appartiendront à la IValàau à la date àe l'entrôe
en jouissance, notamment aussi le capital àe
d'. 161,030. 67, àont cession avait ôtô kaite à la
V^alàau par l'^àministration àe l'Ile, en vertu àu
règlement àe compte àu 16 mai 1880, comme com-
pensation dos sudsiàes annuels qu'elle lui versait
auparavant, — mais sous deduction des lr. 66,000 àôjà
employés pour pa^er les dettes ào la >Valàau et des
sommes prélevées sur le capital restant pour taire
lace à des dépenses occasionnées par des répara-
tions à cet etadlissement et par dos travaux prôli-
minairos relatits à l'extonsion à donner au soin dos
aliènes.

Los fondations <^ui ont une destination partieu-
lière, comme celles àe N^l. Noser et Nudlemann,
resteront atkectôes à leur destination.



àt. 3.

Ueber die Organisation, beitunA und Verwaltung
«ter kantnuni en lleil- uuà bileganstalt kür Oeistes-
kranke, wird der begierungsratb ein Organisations-
reglement ausstellen.

àt. 4.

(gegenwärtiges Dekret tritt auk 31. December 1883
in Nrakt. Dureb dasselbe werden alle mit ibin in
IVidersprueb siebenden öestimmungen des Organi-
sationsreglemsnts kür die Insel- und àsserkranken-
baus-Norporation vom 31. duli 1843 und des Dekrets
betretend brriebtung einer neuen Irrenanstalt vom
9. Dornung 1850 aukgeboben.

Fern, November 1882.

Her Direktor dos Innern:

Vom kegierungsratbe genebmigt und mit bmpkeb-
lung an den (grossen katb gewiesen.

Fern, den 22. dünner 1883.

Im Manien des Degierungsratlis

der IVeepräs^dent

8elieurer,

der Kaa/sso^rekder

Lsrgsr.
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àr. 3.

b'organisation, la direetion et l'administration de
l'Dospiee eantonal des aliènes keront l'ob^et d'un
règlement qu'émettra le Oonseil-exêeutik.

àr. 4.

De present dêeret entrera en vigueur le 31 de-
oembre 1883. II abroge toutes les dispositions eon-
traires du règlement d'organisation pour la eorpo-
ration de l'Ile et de l'bôpital extérieur, du 31 Mllet
1843, et du dêeret portant erêation d'une nouvelle
maison d'aliénés, du 9 kêvrier 1850.

Ferne, novembre 1882.

ko Directeur de l'Intërîeur

Approuvé par le Oonseil-exêeutik et transmis au
Orand Oonseil avee reeommandation.

Ferne, le 22 janvier 1883.

/tu nom du Donsoil-oxeoutik:

be IVee-Frêskdent

8vlieiirer.

be b'àneeb'er

LsÜÄgku iiuiu ?àgblà àes (krosssu ltàss. 1883. 7
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àràM à lìMiàMli
^ur LeratbuvK der

?ro^'àt-^Vìàà'unA von § 3 âs8 (v68ào«

betrâuà àis

knsnntwein- unä Zpii'iiusfsbl'ìlistion

vom 31. Oktober 1869.

1. Dor Orosss Ratb mo^e die LebaudluuK der
^.bäuderuvA des Z 3 des Oesàes betroikeud Lrauut-
weiu- und Lpirituskabrikatio» auf eine spätere 8it?u»A
versebiebe».

2. Der Orosse katb des Rautous Lern uiöxe an
die LuudesversamnrluuA das dringende Oesueb stelle»,
aulässlieb des Rekurses der Re^ierun^ vo» 8t. Oalle»
uud iu Rol^e^obullA der Retitio» der sebwàerisebe»
Aemeiuuüt^iAe» Oesellsebakt nü besvbliesse»:

Rs sei entweder durek eiue autbeutisebe luter-
pretatio» des àt. 31 der LuudesvorkassuuK oder,
weu» »ötbiA, durek eiue Rr^äusuuA dosselbeu de»
kantonale» Lebörde» der eud^üItiKe Rutsebeid über
die Ausübung' des >VirtbsebaktKewerbes uud des
R1ei»ba»dels »iit Lrauutwei» 2u?UKestebe».

deu 31. dauuer 1883.

Im kîlamen lier liommissîon

k. klletvr-8àvll.

^ s

àràM «Irr knmmi'Mi»«

kür

^ojät-^dnndorunA von § 3 ào« (vsnàos

bstrsàuà

äie örsnntwein- unä Zpii'iiuZiàikation
voui 31. ^Veiumollat 1869.

(Vom K. NoruuuA 1883.)

vsr (Zros8s katk ds8 Ksnton8 Lern,

aut de» àtraA des Re^ierunKsratbs,

össe/iiissst.-

Der § 3 des Oesàes betrelkeud die Lranutwei»-
uud 8pirituskabrikatio» vom 31. ^eiumollat 1869
wird absseäudert wie kol^t:

« >Ver die Rabrikatio» gebräunter geistiger Rlüssig-
keite» gewerbsmässig betreibt, bat eiue Mbeliebe
Oebübr ?u eutriebte», welebe für Lrauutwei» 5 Ots.
u»d kür Lprit 9 Ots. per kiter beträgt.

^.Is gewerbsiuässiger Betrieb wird augesebeu:
1. alles Lreuuou vo» Rartvikeln, Oerealio» u»d

Rübe»;
2., dasjenige vo» auder» Ltotke», welebe »iebt

aussvbliesslieb eigenes Oewävbs oder Rrodukt si»d.
^.ls »lobt gewerbsiuäskiges Lreuue» wird

augesebeu dasjenige vo» solebeu ötokkeu, welebe
aussvbliesslieb eigenes Oewävbs oder Rrodukt si»d,
sowie dasjenige von Ru^iauwur^elu, ^aebbolder uud
auder» Leere». Diese siud uuter Riukoluug eiuer
Mbrliebe» Lewilliguug des kegieruugsstattbalters u»d
uuter Leobavbtuug der gesàliebou gosuudbeits- uud
keuerpoliseiliebe» Vorsebrikto» kreigegebeu uud uuter-
liegen weder eiuer Oebübr »ovb eiusr Lesebräukuug
der Lreuu/eit. »

ds» 6. Loruuug 1883.

Im Flamen cler Kros8ratbvommi88ion

kàr-^edllell.
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kemisà I^o^Ibäklien.

I. Von llacksielllon nsek Ii'amlîngon.

II. Von l.sngentlial naek I^uìtw^I.

Ltzriodto àsr Llàiiàkiiàii'àtion.

àxertsudsriolits.

Mvemder 1882.
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i.

lànàlm von ààNà nà

V«àK à k!i8àd«à>itia«
an àen

fisAisrunAsnatk ^lanclsn ciss Oosssn fîàs
über

(November 1882.)

Herr Bräsiäent,
Neiue Derren!

Dnterm 10. luni 1882 baben 8is äer unterxeieb-
neten Direktion eine petition äes Initiativkomite's
kür äie Dokalbabn von Daekskeläen naeb ?ramlingen
xur Legutaebtung überwiesen, welebe Dingabe vom
8taat äie Anerkennung einer Lubveution von ö0 °/o
àer àlagekosten äer pro)ektirten Dinie wünsebt.

Nit äieser Betition belasst sieb äer naebstebenäe
Leriekt.

I.
Das Legebren äes Initiativaussebusses von Bram-

lingen kübrt -äen Kanton Lern auk äie Krage äer
Dokalbabneu überbaupt, äie seit einigen äakren in
äen Naebbarstaaten aukgeworken unä sium grossen
Kbeil gelöst woräen ist. Lie beanspruebt äemnaek
ein aukmerksames Ltuäium, äenn äer Dntsekeiä, äen
äer Drosse Batb üu tretken bat, wirä kür eine nabe
^ukunkt massgebenä sein.

Issakrenä äer ersten Berioäe äes Kisenbabnbaues
unä bis ^ur Vollenäung äer Dauptlinien, äie eine
Kxistenskrage kür alle Ltaaten waren, danäelte es
sieb vor i^llem um äie tzicberung äes internationalen
Verkebrs, sowie äes Zugangs xu äen Dauptstappel-
plätxen äes Danäels unä äer Inäustrie, unä um äie
Verbinäung äer einzelnen Danäestdeile unter einanäer.
Notbgeärungen vernacblässigte man so äie Degenäen,
äie niekt in äer gewäblten Biektung äer Dinien lugen.
Naebäem aber einmal äie grossen Verkekrsnàe voll-
enäet waren, ist es nötbig geworäen, sie äen ent¬

legenen Drtsekakten unä Bezirken xugänglieb xu
maeken, äie ^e länger ^>e mebr unter äer Isolirung
leiäen unä mit Becbt ibren ^ntbeil am Nutxen äer
neuen Bransportmittsl beansprucben, naebäem sie
ibren àtbeil an äen Opkern kür -äiesolbkn getragen
baben.

Dieser ^nsebluss wirä äureb Drstellung von Dokal-
baknen angestrebt.

Diese Dnternebmullgen sinä äemnaeb wesentliob
von äen vorausgegangenen versekieäen. Lie nekmen
nur mittelbar ein allgemeines Interesse in àspruek
unä erökknen äer Lpekulation keine Aussiebt. Ibre
besebeiäene, aber eminent nüt^lieke ^tukgabe bestellt
äarin, rein örtlieben Interessen ?u äienen, äie iso-
lirten Drtsebaktkn äen grossen Vsrkebrswegen xu
näbern, äen transport ibrer Broäukte unä Bebens-
beäürknisse /u erleiebtern, unä okt aucb ibnen Dr-
werbs/weige xu erkalten, äie sieb naeb unä naeb in
äie Ltääte kieken.

^ur Kxisten? unä 2um Deäeiben äieser Dnter-
nebmungen ist äemnaeb Kolgenäes erkoräerlieb:

äass sie einem wirklieben unä ausreickenä leb-
bakten Deäürkniss entspringen, um äew Verkebrsmittel
Nakrung ?u geben, äass sie sied aber auk einen kleinen
Umkreis besebränken unä ibre Tätigkeit ibren
siebern Bülkshuellen anpassen;

äass sie woklkeil beköräern unä äeskalb äie ^us-
gaben mögliebst besebränken unä sieb ^eäe Krspar-
niss 2ur Büiebt maeben, äie äie Lieberbeit äes
Betriebs niebt gekäbräet;

äass sie alle Lpekulation unä alle Konkurrenz
mit äen Disenbabnen von allgemeinem Interesse bei



Leite set?en, im (legentbeil sick bemübsn, den Ver-
kebr auk diesen Linien ?u steigern, deren Auâûsse
sie verden, ?u àereu Rutxen sie den Handel bekör-
dern, sus denen sie binvieder gevisse Vortbeile
?isben, auk àie sie sied stützen.

vis Lokalbabnen baben sekon iu alleu Raekbar-
lauàeru siue beträoktlieke àsàebnung gevonnen. vie
über àieseu Lunkt verölkentliebten statistiscben Lr-
bebungen beveisen, àass àisse Lllternebmungsn eiu
allgemeines Lsdürkniss bekrieàigen uuà beruken sind,
sied überall /u verbreiten. vbne vou àeu xaklreieben
Lkeràebabnen ?u reàeu, àie àem Verkebr im Inveru
àer Ltädte dienen, vermebren sieb àie kleinen Lekie-
nenvege vou lokalem Interesse auk alleu Leiten.
Rorditalien uameutlieb ?eicbnet sieb kieriu aus: àie
Lrovin? Nailand alleiu ?äblte ?u ^nkang àieses labres
448 Kilometer. Iu Lrankreieb ist eiue grosse Nenge
projektirt oàer im Lau begrilken. Rolland besitzt
sekou nadexu 300 Kilometer vampktramva^s. veutseb-
lauà waebt gegenvärtig àie grössten Anstrengungen,
um seiu Ret? vou Lekundärbabnen ber?ustellen, uuà
àer Ltaat unterstüt?t àiese Leveguug auk's Raeb»
baltigste. Im RIsass, vo sebou 1858 àie Departements

àie Rrstellung von Vieinalbakueu beabsiebtig-
ten, siuà mebrere Linien kür?Iieb gebaut voràeu
uuà liekeru ausge?siednete Resultate.

vie Lebvei? bleibt uiebt Zurück ungeaebtet àer
ungebeuren vpker, àie sie kür ibre Risenbabnen ge-
braekt bat. Rs existirt iu àer Lebvei? sebou eiue
gevisss ^.n?abl Lokalbabnen; am bekanntesten uuà
bemerkensvertbesten ist àie vou Viestal uaek Salden-
burg, àereu Linriebtung uuà Letrieb uiebts ?u vün-
sebeu übrig lassen.

Derade jet?t virà uaeb àeuselbeu Drunàsàen
àie Lokalbabn àes Lraverstdales gebaut, uuà àer
Kanton Reuenburg bereitet sieb vor, allmälig àas
Ret? von Lekundärbabnen ?u erstelleu, àesseu Anlage
àas Reset? vou 1874 vorgeseben bat. — vie eid-
geuössiseben Lätbe babeu uämlicb Rouxessioueu ?um
Lau solcker Linien iu àeu Kantonen Renk uuà lessin
ertkeilt.

Im Kanton Rraubünden bat àer kleine Latb so-
eben eine Kommission mit àem Ltuàium àer Lokal-
babueu kür àie Raupttbäler (sekundäre Lbalbabnen)
betraut.

Nan siebt, àiese Levegung ist ?u allgemein, als
àass sie uiebt eiuem virkliebeu Leàûrkuiss entsxräebe.

va àiese Rnternebmungen aussebliesslieb lokal
siuà uuà àie Lpekulation uiebt ksrauskoràeru àiirkeu,
so köuueu sie aueb uur vou àeu àirekt Letbeiligten
(Lrivaten, Remeinden, LiseubaduZosellsebakten) mit
krmutbigung uuà Leikülke àes Ltaates iu's IVerk
geset?t verden. Nan erkeuut allgemein àie Ltlicbt
àes Ltaates au, ibueu ?u Rülke ?u kommeu, veil es
sieb veseutlick um eiu ökentlicbes Interesse bauàelt.
vas Verbältuiss, iu velebem àer Ltaat au àeu
Baukosten sieb betbeiligt, veebselt je uaeb àeu Läuäeru
uuà àeu vmstâuàeu.

Iu veutseblauà ist allgemein angenommen, àass

Beilagen ?ain Lagdlâ àes drossen Ráss. 1883.
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es àem Ltaat obliege, àie Lakueu vou lokalem In-
tsresse ?u bauen, ebenso vie àie Ltrasseu, uuà uur
àie Expropriation àeu luteressirteu ?u überlasseu.

Iu Lraukreieb siuà àie Ltaatsbetdeiliguug uuà àie
Leàiugullgeu àer àlage auk's Renaueste àurcb àie
Reset?e vou 1865 uuà 1880 uuà àie àskûbrungs-
àekrete vom 6. August 1881 geregelt voràeu.

Iu ueuester ^eit bat àie luxemburgisebe Regie-
ruug siusr sebvei?eriseben Vesellsekakt kür àeu Lau
?veier Lokalbadueu auk ikrem Rebiet ausseroràsut-
liebe Vergüustiguugeu geväkrt.

Iu àer Lebvei? besit?en mebrere Kantone (Lbur-
gau, ^ürieb, IVaadt, Reuenburg) geset?licbe Vor-
sekrikteu über àeu àtbeil àes Staats am Lau vou
Lokalbakueu. Im Kanton ?lürieb müssen àie betbei-
ligteu Vrtsekakteu eiue mindestens gleicb grosso
Summe beitragen vie àer Ltaat; ebenso im Ranton
Reuenburg, vo àas Reset? vom 7. luli 1874 àon
Lokalbabnen eins Subvention von àer Lälkte àer ver-
anseblagten Vesamwtkosten bevilligt.

Soll nun àer Ranton Lern diesem Lsispiel kolgen
und àureb ein Vesetx Vorsebrikten aukstellen, die
auk alle vorzubringenden LrHekte àvenàung Luden?

ver Vortkeil eines Vesetxes über diesen Degen-
stand läge darin, dass alle (legenden des Rantovs
genau vüssten, auk velebe Unterstützung von Seite
des Staates sie reobnen dürktsn, und somit eine
siebere tlrundlage kür ibre Lereebnungen und Ver-
pLiebtungen batten.

ver Staat könnte seinerseits eine allgemeine
vlltersuebung anordnen, einen annäbernden Voran-
seblag der Baukosten aller der Linien aukstellen, die
in den Lall kommen könnten, seine Mtvirkung in
àsprueb 2U nebmen, und sieb genaue Reebensobakt
von der Lnanxiellen Lragveite seines Rntseblusses
geben.

Reben diesen Vortbeilen batts jedoeb die às-
arbeitung eines Deset^os xablreiebe vnöuträgliobkeiton
im Dekolge.

Vor ^.llem ist xu bemerken, dass dieses (leset?
venigstens tbeilvsise eine 'Aiederbolung des Volks-
beseblusses vom 28. Rebruar 1875 väre, der die
Letbkiliguug des Ltaates am Lau von Labnen
vorsiebt, die ?um grössten Iboil in die Rategorie der
Lokalbabnen gebören.

vas Beispiel des Beseblusses von 1875 selbst
?eigt, dass es unklug vom Staat und gerade den ?u
sebàenàen Interessen veràerbliob verden kann,
venn man lange voraus einen Nassstab bestimmt,
der kür alle LrHekte gelten soll, selbst venn sie mit
einander niebts gemein baben.

In einem soleben Lalle ist das Verspreeben einer
Lxen Subvention ebenso unziveokmässig als dasjenige
einer proportionalen Subvention, vie Lxe Subvention
kann ^e naeb Umständen ?u klein oder ?u gross
verden; die Lortsebritte der teebniseben V^issen-
scbakten verändern so raseb die Bedingungen des
Laues von Risenbabnen, dass die gevissenbaktesten
Rostenbereebnungen niebt lange gültig bleiben. Anderseits

trägt eine proportionale, kür ^Ile gleiebe Lub-
vention Reebnung veder den spexisllen Verbältnissen
jedes Lrojekts, noeb den Lebvierigkeiten der às-
tübrung, noeb den Ilülksqusllen der Levölkerung,
noeb überbaupt ?ablreieben Laktoreu, die billiger-
veise in Lrvägung ?u xiebev sind.

8
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vas Voll: vürde sedvor begreiken, dass, naeddein
os sied sedon 1875 über eine àzadl Lro^'ekte aus-
gesproeden dat, mau vou idm /um zveiten Nal oiuou
Lesedeid kordert, àou os sedou gegeben dat. IZum
veberàss müsste oiu Vesetz aile vadrsedeinlicden
Lro^ekte iu sied begreiken, und os väre iuäossou
unmöglicd, iu dieses Netz die vom àt. 12 dos Voids-
dosedlussos vou 1875 vorgesedenen Linien einzu-
begreiken, veil dor Kanton Lern idueu gegenüber dis
1887 verxiliedtet ist uud Niedts dou Lcdluss zulässt,
dass sie vou dieser Verxilicdtung keinen Vebraued
maedou verden.

dodos Lro^'ekt uutersedoidet sied uaed vorsedie-
doueu Seiten vou dou andern; ^odos muss also kür
sied gevürdigt uud Vegsnstand oiuos speziellen Stu-
diums verden. vossdald legen vir doute das LrHekt
dor Lramlinger Lokalbadn vor uud verlangen vom
Vrossen Latde eiuou kntsedoid, dor oduo Aveikel iu
analogen källen als Norm diouou, ador dou Staat
uiedt diudou vird kür abveicdende Lrojekte, die
iu dor kolgo vorkommen wögen.

II.

vie kramlinger Lokalbadn, velcde die Leide dor
doruisedou Lokalbadnen oröikuou vird, dat unzveikel-
dakt idro kxistouzbereektigung, uud es ist loiedt /u
begreiken, dass das uoue Ledürkniss iu dieser (legend
zuerst àsdruek gekunden dat. vas enge ?dal dor
krame, dom sie diouou soll, verbindet das Lirstdal
mit dor voedobeue dor kreiberge. vie Strasse, die
os durebziedt, ist keutzutage die direkteste Vordiu-
dung zviseden dou voedebenen uud dou durabadnen
iu der kiektung uaed Lasol vie uaed viel. Nickt
diese Vage iudesseu dat dou (ledanken au den Lau
der Ladu erveckt, obgleieb sie eiueu uicdt zu uuter-
sedätzeudeu kaktor kür das (ledoiden der projektirten
Linie bildet, vngeacktet seiner geringen àsdednung
uud der Nittelmässigkeit des Lodeus dat das kdal
ungekädr 6000 kinvodner (4000 iu dou beidou Kram-
lingon uud 2000 iu dou umliegenden vrtsedakten),
die idreu ^Vodlstaud dem Ackerbau uud vorzügliek
dem Veverbekloiss verdaukeu. vie vdrmaederei be-
sedäktigt alleiu iu der kiredgomeinde kramlingen
ungekädr 1100 Arbeiter, vieses Veverbe sedaikt kin-
nadmoguellen, die iu stärker bevölkerten uud vou
der Natur wedr begünstigten (legenden kedleu. à,ber
die Umgestaltung, der gegeuvärtig die vdrmaederei,
das viodtigste Voverbe des Kantons, uutervorkeu
ist, maedt sied iukramlingen sovie im übrigeu dura
küdlbar. vie Vaus- uud Stückarbeit veiedt uaed uud
uaed dou kabriken, deren (lründung eiue uotdveudigö
kolge der Konkurrenz ist. vie kabrikanten uud die
VVerkküdrer stedeu somit vor ueueu vpkern, sovodl
um der Konkurrenz zu begegueu, als um idre à-
boiter zu bodalteu. Nan begreikt leiedt, dass sie uur
dauu geneigt sind, diese Last zu tragen, veuu sie
Vertrauen zur industriellen /ukunkt idres Vodnorts
bogen, und die (lrundbedingung dieses Vertrauens
ist in idren àgen die Nöglicdkeit, das vork von
seiner Isolirung zu bekreien, es in seknellere Ver-
bindung mit den Mittelpunkten idrer Industrie zu
bringen. L.us diesem lobdakt empkundsnen Ledürkniss
ist der (ledanke einer Lokalbadn entsprungen.

vie krnädrung der Hegend erdoisedt unter der
Voraussetzung eines sedvaeden krtrags des Lodens
und einer zadlreicken ^rbeiterbevölkeruvg, die dem
Ackerbau niedt obliegen kann, vordältnissmässig starke
^ukudren. veberdies ist der Vorkedr von Reisenden
sedon deute sedr lebdakt, vie in allen geverbtroiben-
den (legenden.

^.Ile diese kaktoren zusammen maoden die kr-
bauung der kisenbadn zur unabveisbareu Notdven-
digkeit, und die Bevölkerung erkeunt dies einbellig
an, vie aus den Kundgebungen dervorgedt, die seit
einem dadr stattgekuvden daben.

In der kdat, sobald die Nöglicdkeit des Laues
der kisenbadn kestgestellt var, bildete sied ein Ini-
tiativausseduss, der unmittelbar ein Kapital von
4000 kr. aukbraedte, um zu den deduktiven Studien
zu sedreiten. visse Vorarbeiten vurden den Herren
Ingenieuren verzog und Lümpin in Lern übertragen
naed Nassgabe eines vom teedniseden Lüreau der
dura - Lern-Luzern-Ladn duredgesedeuen Lüiedten-
bektes. Naed Vollendung dieser Studien vurde das
konzessionsgosuek der Bundesversammlung singe-
reiedt und am 23. Dezember 1881 von dieser gs-
nedmigt. Unmittelbar dierauk vurden die beiden
(lemeinden kramlingen eingeladen, sied über die
Letdeiligung auszuspreeken, die man von iknon
verlangt. Lie beseklossen sokort und beinado einstimmig
im Nonat ^pril abbin eine Subvention von einem
Drittel dor auk kr. 450,000 voransedlagten Anlage-
kosten.

^bgoseden von der kdatsaede, dass ^ode Idee
der Spekulation diesem vnternekmen kern liegt und
dass aued nood die einzelnen Lartikularen selbst zu
bedeutenden vpkern kür dasselbe verdon derange-
zogen verden, beveist diese Laseddeit im vand-
anlegen und die im Vergleied zu den vülksmitteln
der beiden Vemeinden beträodtliede vöke der zuge-
siekerten Subvention dinlängliek, dass es sied dier
um ein reelles und von allen.Klassen der Bevölkerung

emxkundenes Ledürkniss bandelt.

III.

vie kingabe des Initiativkomite's gibt uns kolgende
àkaltspunkte über die Bedingungen der Anlage der
Lokalbadn:

vie Ladn soll eine Spurveite von 1 Neter Baum
zviseden den Ledienen uud eine Länge von ungekäkr
9 Kilometern erdalten.

vie Linie beginnt in vaedskelden, am Ladndok
der dura-Lern-Luzern-Ladn, ikrem Veleiso entlang,
aber odne es zu kreuzen, um die Anlage von IVeiedon
zu vermeiden, die stets ein vebelstand kür den
beiderseitigen Betrieb sein vürden. Sie läukt unge»
kädr 450 Neter veit in nördlieder Licdtung gegen
Nünster-Velsberg am Lande der Ladn din, über-
sekreitet dann die Lirs auk einer kleinen Lrüeko,
und die Strasse naed velsberg à niveau. Von da
ziedt sie einen Kilometer veit der linken Seite der
Strasse vou vaedskelden naed Lellelax entlang mit
Steigungen von 30—36 °/oo; bei kin du vdâtelet
verlässt sie die Strasse und gelangt längs des linken
öaedukers auk die ^Veide von Sagnes. àk dieser
Strecke ist die grösste Steigung von 40 °/o» auk 1200
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Neter Länge. Dann übersedreitet sis auk à Weiden
vov Orange die Ltrasse von vaedskelden naed Kram-
lingev auk idrem vödepunkt à niveau uuà sedneidet
die Ltrasse reedts lassend, das Oedöl^ von l'knvers.
Von den Weiden von Orgues dis isum Wald beträgt
die Steigung 33 uu<1 3 S °/»o auk 2100 Neter Länge;
vom Wald an dis kramlingen nie medr aïs 6 °/vo.
Oie Willis umgedt vntertramlingen unà gelangt auk
die Ltation xviseden den ?ivei vörkern Oder- uuà
vntertramlingen, 100 Noter sûàiied vou àer Lost-
strasso, iu einer beiàen Oemeinden sedr bequemen
Lage.

vie grösste Steigung beträgt somit 4 °/o auk nur
1200 Noter; eine einzige Kurve dat àen kleinsten
lìaàius von 80 Neteru, uuà àie auàern daden niekt
völliger als 100 Neter.

vie Millie vird mit äusserster Lparsamkeit gebaut
verden. vie kxpropriationen tälleu um so
völliger kostspielig aus, als grosseutdeils Oemeinde-
lallà àurcdsedllitten virà. vie Vukküllungen sinà
odne Lelang, àa àas Lraed sied àer Loàellkormatiou
anbequemen daim, vie Kunstbauten besedränköll
sied auk eine kleine vrüeke üder àie Lirs uuà eiuige
Wasserdureklässe. vie Ladll erkält keine kinkriedi-
gullg, àie Ltrassenübergänge à niveau keine Karrieren;
àie an àer Waldenburgerbakn gemaekten krkakrungen
sinà diekür elltscdeiàenà.

ver Oberbau erkält Ltadlsedienen von 20

Kilogramm àer laukenàe Neter; àie Ledvellen sollen von
và sein, vas keste Naterial virà auk eiu
Ninimum reàirt. vie Voedbauten degreiken nur
àen Ladndok Lramlingen in sied, àer mit àer grössten
kinkaekdeit gebaut veràen soli (Oebäude kür àie
Reisenden, Oütorseduppen mit Laderampe, Lokomotiv-
remise mit Werkstätte, Wagenremise, Abtritt mit
Versedluss kür àen Werkzeug). ks gibt keine Aviseden-
station, unà rüeksiedtlied àes Ladvdokes vacdskelàeu
dat sied àie dura-Lern-Lu^ern-Ladngesellsekakt ver-
pâiedtet, àer vokalbadn àen kostenkreien Nitgenuss
idres Oruvd unà Loàens unà idrer kinriedtungen xu
gestatten unà sogar kür sie àen Dienst in àen Ladn-
dokgebäuden ?u verseden unter Vorbedalt àer Rüek-
erstattung àer Nedrausgaden, àie àaraus ervaedsen
kövntöll.

vas Vollmaterial virà aus dem unbedingt kotd-
vendigen dosteden: 2 Vokomotiven von 13^ Tonnen,
3 Lersonenvagen, 1 Oepäekvagen mit Vbtdeilung
kür die kost, 3'gedeckte und 4 okkene Oütervagen.
ks virà ^jeàer^eit vermedrt veràeu können, venn
das Ledürkniss eintritt.

vie kosten sind kolgendermassen veransedlagt:
1. kosteu der Organisation uuà der Studien und

Veituvg der Arbeiten kr. 17,000
2. Orullderverd » 12,000
3. Vukküllullgell » S 2,000
4. kullstdauten, kiveauüdergänge, kor-

rektionen etc. » 38,000
5. krstollung der Ladn » 172,000
6. kelegrapd oder Lelepdon » 1,600
7. Ladnkokgedäude und Nodiliar » 33,200
8. kestes Naterial und vülkseinriedtuugen » 4,200
9. Rollmaterial und Werkzeug » 92,000

10. vnvordergesedenes, 6 °/o » 28,000
kr. 450,000

kläne und Voransedläge sind voll den verroll
OauMillet, kantonsingenieur, und Ouenod, Oder-
ingénieur der dura-Lern-Lusern-Ladn, geprükt vorden.
vie Laedverständigen, deren Leriedt dem gegöll-
värtigen beigekügt ist, sedlagell einige geringe
Aenderungen der Augsriedtung vor, unter Vnderm
eine vureksedneidullg des vorkes vntertramlingen
und eine ^nnäderung des Ladndokes an die Ltrasse.
Lie Luden ausserdem, die Nasse des kormalproLIs
seien ungenügend, und die auk 3 Neter vorgegebene
Lreite des Llanums sollte auk 3 Neter 50 erdökt
verden, um der Ladn medr kestigkeit ?u geben.
Von den Lereeknungen sagen sie, dieselben seien
mit grosser Oenauigkeit gemaedt, und sedlageu nur
eine Vermekrullg des Devises um kr. 10,000 vor,
der somit auk kr. 460,000, oder auk kr. 51,000 per
Kilometer gebraedt vürde.

In Lexug auk den Lötrieb und die mutkmassliede
Rentabilität der Linie dat der Initiativausseduss seinen
Lereednungen die krgebnisse vervandter vnterned-
mungell, besonders die der Waldenburgor Ladn, ?u
Orullde gelegt, vierauk gestützt, vürden die dakres-
ausgaben kür 4 Aüge täglied im Winter und 5 im
Lommer sdie im kotdkall vermindert verden können),
auk kr. 1 per Augskilometer bereednet, eine Oesammt-
summe von kr. 32,700, oder kr. 3630 per Wegkilo-
meter ausmaeden, inbegrükev kr. 300 per Kilometer
kür den Leservekond.

vie kinnadmen, auk der allgemein angenommenen
Orundlage bereednet und aued im Kanton Keuenburg
angevendet, vürden sied avnäkernd auk 46,800 kr.
oder auk 5200 kr. belauken. viess ergäbe einen
Reinertrag von 14,100 kr. — 3 °/o Ains des Lau-
Kapitals von 450,000 kranken.

vie Laedverständigen gelangen 2» etvas andern
Resultaten, kaek ikuen müssen die vnterdaltungs-
und Letriebskosten um 600 kr. per Kilometer erdökt
verden, um einen kovd kür die krveuerung des Ober-
baues ?iu erkalten, und die kinstelluvg von 300 kr.
kür den Reservekond ist gleiedkalls ungenügend. —
vie Rentabilitätsbereednuvg trükt ^u kür die Oüter,
aber die Voiknuvg auk Steigerung des kersonenver-
kedrs sekeint übertrieben, vie Laedverständigen
gelangen idrersoits 2iu kolgenden Aadlen:

kinnadmen kr. 40,000 anstatt 46,800
àsgaben » 35,400 » 32,700
Reinertrag kr. 4,600 » 14,100

oder 1 "/o des Laukapitals.
kedmen vir das Nittel aus diesen Vorausbereed-

nungen, so gelangen vir ?um Ledluss, dass die kisen-
bakn von vaedskelden vaed Lramlingen ein lebens-
kädiges vnternedmkll sein und der Oegend viedtige
Dienste ^u leisten beruken sein vird.

IV.

kedmen vir den Voransedlag von 460,000 kr.,
vie die Laedverständigen idn beantragen, als deLnitiv
an, so bleibt ?u erörtern, vie das Laukapital gebildet
verden solle.
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ver Initiativausscbuss gebt von dem Kedanken
aus, das Kapital sei aussekliesslieb auk dem Mge
der Vktjenzeiednullg anzubringen und ein Vnleben
zu vermeiden. visse Vnsebauung ist riebtig. ks
bandelt sieb bier, vie bereits mekrmals gesagt, nur
um ein gemeinnütziges knternebmen, dem ^eder Ke»
danke au Spekulation kern liegt, und um es zu einem
guten knde zu kübren, müsseu die Letbeiligten vor
Vllem auk sied selber zählen uuli dureb persönliebe
vpker beveisen, dass sie vou der kotbvendigkeit des
'Werkes durebdrungen sind. secies Vnleken, aucb
veun es uuter günstigen Bedingungen aukgenommen,
vürde kür «las knternebmen zu einer Vast, die ibm
verbängnissvoll verden könnte, viese kisenbabn
muss ikren vbarakter als ölkentliebes kigentbum be-
vabren, das einzig dazu bestimmt ist, clie Verbindungen
zu erleiedtern uncl die Transportkosten zu vermindern.

Inàessen ist es augenscheinlich, dass diese Vuk-
gäbe äie krakte der Letbeiligten, Kemeinden vie
Lrivaten, übersteigt, und àass sie auk äie Mtvirkung
àes Staates reebnen mussten, ver Staat bat ge-
meinnützigen Werken seine Unterstützung nie
versagt: vie Vnlags àer kisenbabnen im Kanton ist
ganz besonàers Kegenstand àer Sorge àer ölkentlieben
Kevalten gevesen. Heute, vo es sieb um besebeiàenere,
aber niebt minàer viebtige Vukgaben kanàelt, als in
àen letzten 20 dabren, virà àer Krosse Latb nicbt
zögern zu erkennen, àass àer Staat àie Ltliebt bat,
sieb àaran zu betbeiligev.

Lüeksiebtlieb àes Nassstabes dieser Letbeiligung
verlangt àer Initiativausscbuss, sie auk 50 "/o àes

Voranseblages kestzusetzen. ver Vussebuss stützt
sieb auk àas Beispiel àes Kantons keuenburg, àer
laut Kesetz eine üxe subvention von der kalkte des

Voranseblages, eventuell von der kalkte der Lau-
kosten bevilligt kür alle kisenbabnen von lokalem
Interesse auk seinem Kebiet. vie vom Vussebuss
vorgeseblagene Vertbeilung väre auk Krund des Vor-
anseblages von 450,000 kr. kolgende:

Letbeiligung des Staates kr. 225,000
» der Kemeinden (sebon

bescblossen) ...» 150,000
» der Lrivaten ...» 75,000

Ugn kann mebrere geviebtige Kründe kür die
verlangte Letbeiligung des Staates ankübren. krstens
lässt die Vervandtsebakt zviscben dem Lau einer
Strasse und dem einer Vokalbabn den Sebluss zu,
der Staat dabe seinen Leitrag dazu in gleiebem Ver-
bältniss zu leisten. Dieses Verbältniss beträgt 50 "/o
kür die Strassen zveiter Klasse, denen vom Standpunkt

des Verkebrs die Ladnen von lokalem Interesse
gleichgestellt verden können. Vuk der andern Leite
entspriebt die beansprucbte knterstützung des Staates
einer Summe von 25,000 kr. per Kilometer, d. d.
die kälkte der mit Lescbluss vom 28. kebruar 1875
vvrgesebenen knterstützung kür die kormalbabnen.
kndlieb ist niebt ausser Vebt zu lassen, dass die
Vnlage der Labn den Staat einer Strassenkorrekkion
entbeben vird, die die Bevölkerung sebon lange
kordert und die nur dessbalb bis ^jetzt aukgeseboben
vurde, veil man den Lau der kisenbabn ervartete.

viese krvägungen spreebsn zu Künsten der vom
Initiativausscbuss vorgeschlagenen Summe. Mr vollen
jedoch niebt so veit geben. Wir erkennen an, dass
von den Kemeinden kein grösseres vpker verlangt

verden Kanu, als sie sied aukzulegen selber Mllens
sind. Vusser dass die beiden Kemeinden kramlingen
sebov 91,000 kr. Vktien der durababn gezeiebnet
daben, tragen sie ungeachtet ibrer niebt grossen
kinanziellen kräkte sebvere Kasten kür ibre Sebulen,
kür die Vrmenversorgung u. s. v. vie von ibnen
bevilligte Leisteuer von 150,000 kr. ist somit das
Höchste, vas verlangt verden kann.

Dagegen glauben vir, es sei niebt unmöglich,
die Lrivaten stärker in Vnsprueb zu nebmen Vnge-
siebts der ibnen aus dem Lau der Labn zuüiessenden
Vortbeile. kebrigens begen vir die keberzeugung,
die Bevölkerung von Lramlingen verde bei diesem
Vnlasss zu zeigen vissen, dass sie ibre vabren
Interessen begreikt und die kotbvendigkeit momentaner

vpker zur Sicherung ibrer kukunkt erkennt.
Mr balten aueb dakür, dass die Kesellsebakt der

dura-Lern-Luzern-Labn, deren Verkedr die neue Linie
zu vermebren beruken ist, die Lkliebt babe, die Vus-
kükrung des Onternebmens zu unterstützen.

Me dem aber aueb sei, der Volksbesebluss vom
28. kebruar 1875, veleber, vie vir glauben, per Vnalogie
als korm kür die Legionalbabn Lramlingen anzuseben
ist, entbält in Bezug auk die Subventionskrage zu
präzise Bestimmungen, als dass vir sie kier unbeachtet
lassen könnten, ver Vrt. 12 schreibt ausdrücklich
vor, «die Staatsbetbeiligung dark den vierten kbeil
der Baukosten niebt übersteigen», kaek dieser korm
beträgt die Staatsbetbeiligung im vorliegenden kalle
kr. 115,000.

Dessenungeachtet erachten vir es als billig, dieser
Summe noch ungekäbr die kälkte der kosten bei-
zukügen, velebe die Korrektion der Strasse dem Staate
verursachen vürde, nämlich kr. 35,000.

Demnach betrüge die Lotalsumme der Staats-
betbeiligung kr. 150,000.

Kestützt auk vgrstebende krvägungen baben vir
die kdre, Ibnen kolgenden Leseklussesentvurk zu unter-
breiten, mit dem Vesuebe, ibn dem Krassen Latbe
mit Ibrer Kmpkeblung zu unterbreiten.

Nit koebaebtung!

Lern, 20. Oktober 1882.

ver ^isonbakndirekior

kkseklussesentvurk.

ver Kro8«e katd âe« kàvii« verii,
in Lerüeksiebtigung des Kesuebs des Initiativaus-

sebusses kür die vokalbabn von vaekskelden nach
Iramlingen vom 10. duni 1882,

auk den Vntrag des Legierungsratbs,

besebliesst:
Vrt. 1.

ver Staat betbeiligt sieb am Lau der Vokalbabn
von vaebskelden naek Lramlingen dureb kebernabme
von Vktien im Betrage von 150,000 kranken.
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à 2.

ver Ltaatsboitrag virà auk svoi viiàgots vortkoilt
von àom àadro an, iu voledew àio vinio àom Ver-
dokr üdorgoböll virà.

à 3.

vor Ltaatsdoitrag virà àor Vesollsedakt àor Vokal-
balm voll vaodstolàoll naek ^ramlingon govädrt, àio
ill rogolmässigor V^oiso là Vosà konstituirt vor-
àoll soli.

àt. 4.

vio ^îdoiton àûrkon niodt odor doginnon, als dis
(lor Vrosso lìatd, naok vmsiedt àos vinall^ausvoisos
uuà àotillitivor Xonstituirung àor Vosollsodakt, clio

Lovvilligung àa?u ortdoilt dat.

àt. 5.

vor Ltaat überlässt <lor Vosollsedakt kostonkroi
<lio Lollllt^llllZ <los ?doils cler Ltrasso vou vaeds-
kolcloll llaod Lollola/, àor ^um vogon clos Oberbaues
vorvonàot virà. vocd talion allo àaraus outsprillgon-
clou Losten àor Oosollsekakt auv àsseràom virà
clis kegiorung auk Antrag àor ZZauàiroktioll àured oill
Roglomollt àio lZoàillZullgôll kostset^oll, unter àollen
àas auk àor Ltaatsstrasso boûnàliodo Ilüoilstüek do-
trioboll voràoll àark, namontlick àio àor Ltrasso êiu

lassouào Breite u. s. v.

àt. 6.

ver kegiorullgsratll oroollut ein ^uksicdtskomito
von àroi Uitglioàorll, àas su ^'oàor ?eit àas Itocbt
dat, voll àoll Verdauàlungoll àor Verwaltung Lonnt-
niss 2u nodinon, uuà àas Mdrlied àor kogiorullg üdor
àio vage àor Oosollsekakt Loriedt erstattet.

Lokorll àio Nitglieàor àiosos Vuksiektskomitê's ill
àon Vorvaltuugsratk àor Oosollscdakt govädlt voràon,
sillà idro vullktionen àio vämliedoll vio àio^omgoll
àor übrigen Nitglioàer àiosor Lodôrào.

àt. 7.

viosor Losedluss tritt erst ill Lrakt, vaekàom àor
viuall^ausvois àor Oosollsodakt vom Orosson Batdo
virà gonedmigt voràoll seill.

àt. 8.

ver kìogieruugsratk virà mit àem Voll^ug^eauk-
tragt.

keilagen.

1. ZZinKubs àss luitiàtivoviuitês.
2. Lsrieüt àer 8solivsrstûnàigsll.
3. ^ktsiàllâ bstrsKenà àis LouMssion.
4. Ilorresxouàsuîî über àis 8ubvs»tio».
5. 8tàtensntv?urt. Lsriokt àss Herr» Hilt/.
K. ?!äns uuà Vorg,»8ekiüAS, 6 8tûâ.

lisiluAku îiui» ttàgdlâ àss (irosssu Nutdes. 1883.
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IZxxsrtsu-Lsriàt
über das

k^rojelct eins»' sciimAlspuriASn I_oI<aIbalin von l'ramIinAen
nack vaeksfelciSn.

(November 1882.)

Die Dntei7oiebneten sind von der Disenbabn-
direetion des Lantons lìern beauftragt worden, die
Lläne und Lostenvoransvbläge der Doealiabn von
Daebsfelden naob ^ramlingen 7U prüfen, und ent-
ledigen sieb ibrer Vnfgabe dureb Vorlegung folgen-
den Leriobts:

Die industriellen Ortsvbakton, die von keiner
Lisenbabn berülirt werden, beünden sieb beàutage

vi^unAvn. ^ gìner Isulirung, die der Lntwieklung ibrer Hau-
delsbeidebungen sebr biuderlieb ist. Lie empünden
folglieb das Ledürtüiss, dureb eine ^weiglinio niit
einer Lisenkabn in Verbindung 7u treten. Dies« ist
der Lall in Le7ug auf d'ramlingen, dessen Industrie
in Verfall 7U geratlien drobt, wenn seine Verbindung
mit den ldittolpunkten der Dbrmaeberkunst niebt
dureb Erbauung einer Looalbabn erleiobtert wird,
die auf der Ltatiou Daebsfelden sieb an die dura-
babn aiw.llsebliessen bätte. Die Initiative, welebe
ein dortiges Ortsoomitö 7ur Vnbanduabme von Vor-
Studien und Vorlage eines Lrojektes 7ur Vustübruug
eines derartigen Verbindungsweges ergriffen bat, ist
daber vollständig gereobtkortigt. da sie ist ein Leleg
weiser Voraussivbt und eine patriotisobe Lbat der
lVIitglieder jenes ^.ussvbusses.

Nrkaààs Line Lisenbabn, die nur einem örtlioben Interesse,
àvr Sx»r- demjenigen 'Lramlingens, dient, kann äugen-

sà-o-xur-S^beinIiell nur unter Anwendung strengster Lparsam-
dà,. keit beiin Lauen 7U Ltande kommen. In Lolge der

bedeutenden ^usdelinnng der Loealbabnen in den
letzten daliren ist allgemein anerkannt, dass, um
dieser Forderung der Lparsamkeit 7U genügen, die
sebmalspurige Vnlage 7ur Anwendung kommen muss,
die eine Verminderung der Ausgaben niebt nur im
Lau, sondern aueb im Letrieb 7ulässt. Nan darf
annebmeu, dass in einer unebenen (legend, wie die
uuserige, bei einem Neter Lpurweite die kosten des
Laues kaum '/»? die des Lnterbalts und des Letriebs
nur derjenigen einer Laliu mit normaler Lpur-
weite betragen. Diese beträebtliebe Lrsparniss an
Laukosten rübrt niebt sowobl von der Verkleinerung

des Labnplanums ber, als bauptsäeblieb von der
Anwendung der Ourven mit kleinem Ladius, die es

gestatten, die Labnlinie den IVellenlinien des Lodens
entspreebend 7U tübren. Lür den Letrieb ist sie
auf die erbebliebe Verminderung des Verbältnisses
des transportirten todten Oewivbts 7um nutzbaren
Oewiobt 7urüek7utübren.

Das 1'rojeet für die Disenbabn von 1'ramliugen »xurvoit«.

ist auf einen Neter Lpurweite bereebuet. Ds ont-
spriebt also im Orundsat?« der Ledingung einer
weisen Lparsamkeit.

Line geringere Lpurweite, 7. L. von 75 em., wie
in ^Valdenburg, würde keine Vortbeile darbieten,
^unäelist, da auf dem grössten 'Lbeil der Ltreeke
die Labn von der Ltrasse unabbängig ist und keine
Ourven von kleinerm Ladius als 90 m. eriorderlieb
sind, um die Linie dem Loden au7upasseu, so könnte
man die Lreite des Llanums niebt verringern, obno
der Festigkeit des Oberbaues 7U sebaden.

Die Lpurweite von I Ideter ist übrigens diejenige,
für welebe sieb die Nebrziabl der Ingenieure, die
sieb mit Loealbabnen besebäktigen, ausgesproeben
baben. >Vir können daber niebt umbin, die Vnnabme
dieser Spurweite für die IVamlinger Labn gàu-
beissen.

Die Verrainstudien bekufs Feststellung des Labn-
traeês sebeinen uns mit Lorgfalt ausgelübrt 7U sein.

Awei Liebtungen sind stndirt worden, die eine sw>u,t<>

links, die andere reebts von der Ltation Daebsfelden
ausgebend.

Die erstere folgt der Ltrasse naob Lellela^ un-
getabr auf die Distan7 von l Lilometer, 7iebt sieb
dann dem lümleben von Leltond entlang, um die
Dnebebönv von Dränge 7U erreieben, und folgt naob
Döbersebreitung der Ltrasse von Daebsfelden naeb
Laignelögier dem jenseitigen Vbbange bis naeb
l'ramlingen.

Die 7weite folgt der Ltrasse naeb Laigvelegier
vom ^usgange des Dorfes Daebsfelden an ungelabr 2

Lilometer lang, um die Höbe và Orange 7U er-
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steigen und sied wie die erste den jenseitigen à-
bang binunter zu mieden.

Oie Länge der /n duroblauksnden Ltrevke beträgt
in der ersten kiebtung 8860, in der /weiten 8200
Neter. Der Längenuntersebied beträgt somit 660
Neter /u Ounstsn àer /weiten Augsriobtung.

nêi. Der Kiveauuntersebied zwisvbsn Lramlingen und
Daebskelden beläukt sieb auk 135 Neter, die Lutter-
nung zwisoben diesen beiden Ortsobakten auk unge-
käbr 9 Kilometer; es bedürfte also nur einer tort-
«lauernden gleivbmässigen Ltsigung von 15°/o„, um
diese Höbe /u gewinnen, aber das terrain gestattet
es niebt, weil die Wassersebeide /wiseben dem Lram-
tbal und dem Lirstbal überstiegen werden muss. Ls
sind daber stärkere Steigungen von Daebskelden aus
erkorderlieb, um auk der Oovbebene von Orange die
Lebeide beider Lbäler /u erreieben. lim von da an
Oegengekälle /u vermeiden, lebnt sieb die Augs-
riebtung bis d'ramlingen an den südlieben Vbbang
des Lbals, bei sebr sebwaeber Lteigung.

Vermittelst der ersten 2ugsriebtung ìann das Naxi-
mum des Details auk 40 °/oo besekränkt werden,
wäbrend bei der /weiten über 56 °/o» /ur Anwendung
kommen müssen. Dieser Oskällsuntersvbied von
16 "/«,<, gibt der ersten ^ugsriebtung einen grossen
Vortbeil vor der /weiten, der die grössere" Länge
von 660 Neter weit überwiegt.

Wir können es daber nur billigen, dass der Initia-
tivaussvbuss dem Lraee Kr. 1 den Vorzug gegeben
bat.

nà;ns- l'rot/dem sebeint uns das Lraeö Kr. 1, so wie
àà ^ vorliegt, einiger Verbesserungen labig /u sein.

Aunäobst ist /u beaebten, dass der Loden /wiseben
Kr. 7^° und 8^, wo sieb die Labn, in einem Lin-
sebnitt beündet, aus Lsbm bestebt, der sieb in Le-
wegung setzt, so wie man nur den kleinsten Lin-
sebnitt maebt. Von diesem Lunkt an wird es uötbig
sein, die Linie der Ltrasse naeb Lellelav zu näbern.

Da die beiden Ortsobakten Ober- und Ilntertram-
lingen sebr nabe bei einander liegen, so siebt das
Lrojekt zu deren Ledienung nur einen Labnbok vor
in ungekäbr gleieber Lntkernung von beiden Ort-
sebakten und in der Käbe einer reieben Ouolls, die
in genügender Höbe entspringt, um die Lntnabme
des ganzen Wasserbedarfs des Labnboks zu
gestatten.

Obne die Vortbeile dieser Vnlage einzubüssen,
kann der Labnbok ein wenig der Ltrasse näber ge-
rüekt werden, was einen leiebtern und bequemern
Vnsebluss mit dieser gestattet.

Dm zum Labnbok zu gelangen, umgebt das vor-
geseblagene Lraee das Dork lintertramlingen und
siebt dabei ziemlieb namkakte Linsvbnitte und Vuk-
küllungen vor. Ls ist unnötbig, einen Dmweg zu
maeben, um auk den Labnbok zu gelangen. Nan
erbält eine geraders und kürzere Linie dureb den
Lintritt ins Dort lintertramlingen. Diese Abänderung
erfordert kreilieb in den letzten 400 Netern eine
Lteigung von 16 °/oo; da diese Lteigung jedoeb weit
binter der Naximalsteigung zurüekbleibt, so bat sie
keinen Kaebtbeil kür den Betrieb zur Lolge. Die
beiden Lausen, die wir den Lianen beilegen, deuten
an, wie der Durebpass dureb lintertramlingen ab-
geändert werden kann.

Die Naasse des Kormalproüls sebeinen uns unzu-
reiobend, um eine reebt dauerbakte Labn zu er-
bàlten.

Das Llanum, das nur 3 Neter Breite bat, sollte
um mindestens 50 Om. verbreitert werden, um dem
Lebotter zu gestatten, seine vatürliobe Lösobung
anzunebmen und doeb auk beiden Leiten einen lib-
satz von mindestens 20 Om. zu bebalten. Die Ver-
mebrung des Kubikinbaltes der Lerrassirung, die
sieb daraus ergibt, kann niebt beträebtlieb sein, sie
ist übrigens dureb erböbts Dauerbaktigkeit des
Llanums motivirt.

Wir baben auk dem dem Lrojekt beigegebenen
Kormalproül die Venderungsn bezeiebnet, die wir
vvrsvblagön.

Vus Vnlass des Kormalproüls müssen wir aueb àà, à
die Lrage bespreeben, welebs Lreite dem Lbeil der
Ltrasse Däebskeldon-Lellola^ zu lassen sei, der von si-> ?»>/

der Labn berübrt wird. ànàds-
Dieses Ltüek der Ltrasse, die erst kürzlieb korrigirt ât

worden ist, bat eine Kronbreits von 5,70 Neter,
davon 4,80 Neter Obaussee und 0,45 Neter Lösebungs-
absatz (Languette) aukjeder Leite. Da diese Ltrasse
dureb die Lrbauung der Lisenbabn naeb Lramlingen
an ibrer Wivbtigkeit niebts einbüssen wird, so kann
die Laudirektion niebt zugeben, dass die Labrbabn
verengert werde, was den Verkebr der Wagen be-
einträobtigen würde. Das einzige mögliebe ^uge-
ständniss bestebt in der Ilntsrdrüokung der Languette
auk der Leite der Labn, so dass die Kronbreits
von 5,70 Neter auk 5,25 Neter vermindert würde.
Kaob dem Lituationsplan und den Ouerprotilen zu
sebliessen, sebeinen die Ilrbebsr des Lrojekts nur

4 Neter als Ninimalbreite anzunebmen, was wir in
keiner Weise billigen können.

Lbenso sebr im Interesse der Ltrasse, als baupt-
säobliob in demjenigen der Labn ist es angezeigt,
die Krone der Bettung um mindestens 0,15 Neter
gegen den Rand der Ltrasse überböbt anzulegen
und diese Höbe mittelst einer steinernen Linkassung
zu gewinnen, die die Orenze /wiseben der Ltrasse
und der Labn bezeiebnen würde. Der Vblluss des
Wassers von der Ltrasse bätte dureb gusseiserne
oder eementene Röbren zu gesebeben, die Mer
dureb den Labnkörper gelegt wären.

Die Kosten des Laues belaufen sieb naeb dem àà-
Vnseblag auk Lr. 432,913. 70 im Oanzen. Dieselben
vertbellen sieb kolgendermassen:

Vusgaben
für àis Aâuz I^iiiis

Vi-. ow.
per Lüloin.

Vr. Ms.
1. Lxpropriation 16,000 — 1,850 —
2. Unterbau 88,529 — 10,000 —
3. Oberbau nebst Lobotter 168,884 70 19,060 —
4. Loebbau 35,000 — 4,000 —
5. Lestes Naterial 4,000 — 450 —
6. Nobiliar u. Werkzeug 7,200 — 800 —
7.
8.

Rollmaterial....
Lelegrapbie und /u-

86,000 — 9,710 —

gebörigss 2,300 — 255 —
9. Vorstudien u. Vrbeits-

leitung 10,000 — 1,130 —
10. Kapitalzinse. 15,000 1,700 —

Lumina 432,913 70 48,945 —
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Diese Kebätzung selmint mit Korgfalt gemaelit nu

sei»; die kreise sind nie lit übertrieben boek. W»'
denken, die für die versebiedensn Kategorien von
Arbeiten ausgesetzten Kummen werden genügen,
wenn bei der Vusfübrung keine unvorbergessbenen
àboiten vorkommen. Lm unvorbsrgessbeue Vus-
gaben bestroiten zu können, würden wir es als
eine weise Vorsiokt betraebtsn, wenn der Kumme
von Dr. 432,!) 13 70

wenigstens binzugekügt würden » 27,086 30

so dass die Lesammtsumme bo-
trüge Dr 460,000 —

Der àssebuss üat kleine Aenderungen in den
Salden des Voransoblages vorgenommen, um ant die
Kumme von Dr. 450,000 2u kommen, indem er einen
Dosten von Dr. 28,000 tur Lnvorbsrgesebvnes ein-
stellt, alier die im Devis vorgesskenen Dr. 15,000
Dins unterdrückt. àDieser Vorziebt der Aktionärs ant die Verzinsung
wäkrend der Bauzeit sokeint uns empfeblenswertb.
Dine Verbesserung ist angenommen worden, die wir
nur gutüeissen können, nämlioü die Drsetzung der
Kobisnen von 18 Kilogramm durek soloüe von 20

Kilogramm. Indessen dürfen die Dreise nivüt zu sekr
steigen, wenn diese Aenderung die Kosten niellt
vermekrsn soll.

Wenn nieüt unvorüergesekeue ungünstige
Umstände eintreten, so glauüeu wir, die Kumme von
Dr. 450,000 könne genügen in der Voraussetzung,
dass in der VustÜbrung der àboiten die strengste
Kparsamkeit keobaebtet werde.

Xoà ài-s I)io jäbrliebon Vusgaben für Lnterbalt und Letrieb
gìnd von den Ilrbsbern des Lrojokts bis ins^Dinzolne

uotiiods. üereebnet worden auf Lrund der Drgebnisso der
Waldonburgerbabn. Kie betragen Dr. 30,000 für die
ganze Dinio oder Dr. 3300 für den Kilometer.

Wir Iiaöen nur Dins an dieser Leroobnung
auszusetzen, dass sie nämlieü niekts für Drneusrung des
Oberbaus vorsiekt. Dst ist jäbrlieb für den Kilometer
eine Kumme von wenigstens Dr. 600 dafür in à-
sprueb zu nekmen. Diese Kumme wird troilieb à-
fangs niekt ganz antgebrauobt, dagegen später
übersvbritton werden. Kie stützt siek auf eine Dauer
von 25 dabren lur Ktaülsekienen und von 12 dabren
für Keilwellen von imprägnirtem Luebonbolz. Wir
glauben daüer, obige Kumme von Dr. 30,000 sei
um 9 X 600 ^ Dr. 5400 zu erbeben, die Kosten
des Lnterbalts und des Betriebs mit Dr. 35,400 zu
bereebnen.

Der Vussebuss legt eins Lereebnung vor, die
zwar von derjenigen des Lrojekts abweiobt, aber
zur nämlieben bilker von Dr. 30,000 gelangt, aber
er fügt Dr. 300 tür den Kilometer, im Lanzen
Dr. 2700 für den Roservetond binzu, vermutblieb in
der ànabme, dieser Dond diene zur Drneuerung
des Dberbaues. Diese Kumme ist zu gering. âge-
nommen, sie babe bloss die Kosten der Drneuerung
zu decken, muss sie, wie gesagt, verdoppelt, ant
Dr. 5400 erböbt werden. Wir erkalten somit Dr. 35,400
oder ungetabr Dr. 4000 per Kilometer unddabr Ile-
triebsansgaben.

à»!à«n. Hje wabrsobeinliobsn Dipnabmen sind naeb der
Dormsl des französisoben Ingenieurs Niebel be-
reobnet, der als Lrundlage der Leroebnungen einen

Loökkoienten annimmt entspreebend der Dabl der
Reisenden per Kopf der Bevölkerung der Drtsobafton, tz

die an der Labn liegen. Wird der böobste Loötüoient
angenommen, der auf industrielle Drtsebaften an-
wendbar ist, so ergiebt diese Dormel eine dabres-
einnabms von Dr. 45,000.

Der àssebuss lügt Dr. 1800 binzu für die
Kpeisung aus den Dreibsrgen und eriiält so eine
Kumme von Dr. 46,800.

Dr suebt diesen Lstrag zu reebtlortigen, indem
er seine Lereobnuugen auf die Dabi der Reisenden
stützt, die mit der Lost zwisoben Daebstelden und
Dramlingen verkebren, und auf die Waaren, die von
Daebstelden naeb Dramlingen gesandt werden. Dr
erkält so eine Dinnabme von Dr. 32,000 tür die
Leisenden, und von Dr. 12,000 für die Waaren.

Wir babsn die àgabon über den Lostverksbr
und über die Kpedition von Waaren naeb Dram-
lingsn geprüft,. 4000 Donnen Lütor werden von
Daebstelden naeb Dramlingen versendet, und 360
kommen von Dramlingen auf die Ktation Daebs-
felden, also im Lanze» wäkrend eines .labres 4360
oder 4400, die, zum Lreis von 30 Lts. per Donne
und Kilometer oder Dr. 2. 70 für die ganze Labn-
strecke von 9 Kilometer, in runder Kumme Dr. 12,000
ergeben. Nan erkält folglieb diese Dinnabme von
Dr. 12,000 aus den Waaren ebne die Voraussetzung
einer Dunábmo des Verkebrs. lim dagegen auf eine
Bewegung von 32,000 Leisendea bin und zurück
(gleiob 64,000 Leisenden für einkaebe Dabrt) zu
gelangen, muss man annöbmöll, der Verkebr der mit
der Labn Reisenden sei 4,7, also nabezu 5 Nal
grösser als beute mit der Lost. Ds gebt in der Dbat
aus den Drbsbungen des Lostinspektors über, den
Verkebr eines ganzen dabres bervor, dass die Lost
jäbrliob 13,536 Reisende von Daebstelden naeb
Dramlingen und umgekebrt befördert, was einer
Dabl von 6768 Reisenden für Lin- und Rüekfabrt
gleiob kommt. Dividirt man die Dabi 32,000,dureb
die wirklivbe Dabl 6768, so erkält man den ang«-
gebenen Loöktieionten der VerKebrssteigsrung. Wie
der àssebuss selbst zugestellt, ist der Lostverksbr
sebon beträebtlivb und kaum einer weitern Ver-
mebruug fäbig, und so möebts diese Dunabme von
6800 auf 32,000 problematiseb srsobeinen, obgleieb
sie noeb innerbalb der Lrenzon der Wabrsobeinliob-
keit bleibt. Wir wollen also niebt datür einstebsn,

Dine andere Leroebuuug stützt sieb auf die Dr-
gebnisse der Waldenburger Labn. Die Bevölkerung,
die an dieser Labn wobnt bis auf 5 Kilometer Dnt-
ternung, beträgt mit àssebluss Diestals 8046 Keelen.
Dis Dabi der Reisenden war im dabr 1881 auf einer
mittlern Ktreeke von 9,12 Kilometern 73,000, also
9 Reisende auf den Dinwobnsr. Wenden wir dieses
Verbältniss auf die Dramlinger Labn an. Ober- und
Ilntertramlingön baben zusammen 3500 Dinwobner,
Lreuleux, Kaignslegier, Lenevez und Nont Dramelan
zusammen 3310. Da jedoeb ein grosser Dbeil der
Bevölkerung dieser letzter» Drtsebaften mebr als
5 Kilometer vom Labnbof Dramlingen entfernt ist,
so bringen wir nur 2500 in Reebnung und erkalten
6000 Dinwobner, denen die Labn dient. Revbnen
wir 9 Reisende auf den Dinwobner, so erkalten wir
54,000 Reisende im dabr für eintaebe Dabrt, oder
27,000 bin und zurück. Lei einem Lreise von 1 Dr.
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kür die Nia- und? Rüekkalirt erkalten wir eine Din-
nabme von Dr. 27,ODO aus dem Dersonentransport
anstatt der vom àssebuss anKenommenen Dr. 32,000.
Halten wir die Dinnalime von Dr. 12,000 au^ dem
Gütertransport kest und nebmen Dr. 1000 Vermoli-
runA an den Lillets kür einkaebe Dabrt an, so ünden
wir eine Desammteinnabme von Dr. 40,000. Dbne
bebaupton xu wollen, dass àie vorn àssebuss als
Mbrliobe Dosammteinnabme Kesetsito Düker von
Dr. 46,800 niebt erreiebt werde, Klauben wir, es sei

ülÜKer, nur unsere Ditker von Dr. 40,000 anzuneli-
inen, um sieb niebt trÜKeriseben DotknunKen bin/.u-
Koben.

iivnt!>.>>uits.e einer Lrutto-dabreseinnabme von Dr. 40,000
und clen LetkiebsausKaben von » 35,400

bleibt eine bletto-Dinnakme von Dr. 4,000
oder unKekäbr 1 °/o des aukKewendeten Capitals.
Diese Dinnalime sollte vor Allein ?ur LpeisunK eines
Loservetonds kür unvorborKesobene Dälle, als Dn-
Klüokskällo, bedeutende LesebädiKUNKen u. s. w.,
dienen. Der Debersobuss würde unter die Aktionäre
vertbeilt.

às dein DesaKten sebliessen wir:
1) Die Disenbabn von Daebskelden naeb Dram-

linKvii ist kür letztere Drtsebakt von solober KViebtiK-
belt, dass ibr Lau KereebtkertiKt ist.

2) Das Dro^ekt einer Keliàlspurbabn mit 1 Neter
Dpurweite, das der àssebuss vorsebläKt, entspriobt
Kans dem Dweeb.

3) Die Vorstudien sind binroiebend, um die
Dosten des Unternebmens kest^ustellen, und das
Draoê, obKloieb noob oiniZer VerbesserunKtzn käbiK,
ist im Danken Kut Kewäblt.

4) Das Laubapital von Dr. 450,000, wie es im
VoranseblaK stellt, seboint uns KenÜKend, vorausKö-
set/.t, dass in der VuskübrunK der Arbeiten die
strenKsto Sparsamkeit beobavbtet werde.

5) Din ^älirlieber LetraK von unKekäbr Dr. 4000

per Kilometer, oder im Danken von Dr. 35,400 wird
KenÜKen /ur DeebunK der Dosten des Letriebs und
dos Dnterlialts mit Dinsebluss der Dberbau-Drnoue-
runK.

6) Ds ist wabrsobeinlivb, dass die dabrosein-
nabmen sieb weniKStons auk unKekäbr Dr. 40,000
belauken werden.

7) às diesem Mnimum erKabe sieb ein Kleber-
sobuss der Dinnabmen von Dr. 4000, der ziur DpeisunK
eines Leservekonds und xu einer mässiKen Vertbei-
lunK unter die àtionâre ?iu verwenden wäre.

Fern, 5. September 1882.

D/s

Qsnguillet.

(Z. Ousnod.

LeilklAku 2inii lks-Kbllitt äes (Irosssu Làss. 1883. 10
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II.

LààMivà I-Mss6nàI-Huà^I.

Vorìrs,A àsr virskiion àsr Uîissu.ì>s,I>.nsix
All

âen ^e^ierunAsrà <à XAvtoiis I^erii

über

6AS b62ÛAlWà6 8udV6NtÌ0NSd6M^r6N.
(November 1882.)

Lkerr KVÂSîànF,

Äerre» lîeAierâAsrâe /

vie Direktion der Kisenbabnen beekrt sied, über
das am 19. àgust abbin eingegangene Subventions-
begebren des Oründungs - Oomite's der Sckmalspur-
badn Langentdal - vuttwzsl Ibnen don naebkolgenden
Leriebt ^u unterbreiten.

vas Subventionsbegebren wurde mit dem sudie-
nenden teebniscben Leriebt den Herren Oanguillet,
Kantonsingenieur, und Ouênod, Oberingenieur dor
durababnen, sur Legutackìung überwiesen, vas Out-
»ekten dieser Herren Kxperten legen wir àem gegen-
wärtigen Leriedte bei.

I.

vie Bevölkerung, welcber die Sebmalspurbabn
Langentbal - Buttwz'l ais Verkebrsmittel àienen soli,
ist eine räumliek sekr diebto, unà ibre Krwerbssweige
sind von grosser V^iebtigkeit. vie Ortsekaktsn,
welebe dureb den pro)ektirten Sebievenweg enger
verbunden werden seilen, baben eine Kinwobnersabl
von cirea 20,000 Seelen. Ibr Baupterwerb liegt in
äem Betriebe äer Landwirtbscbakt, mit welcker
naturgemäss ein starker Viebkanäel in Verbindung
stebt. ^ucb die Industrie besedäktigt einen erbeb-
lieben vbeil der àbeitskrâkte. Zeit dabren bat man
sieb indessen der Kinsiebt nickt versebliessen können,
dass der einbeimisebe Krwerb unter dem Nangel an
sweckdienlieken Verkekrsmitteln leidet, ver Arbeiter
sucdt sieb auswärts an Orten, bei denen mannig-

faltigere und eivträgliedere Krwerbequellen sieb ibm
darbieten, ein besseres Auskommen. Diese vbatsacbe
maedt sieb insbesondere in vuttwzd küblbar, wo die
Bevölkerung trots der immer sunebmenden Vermek-
rung" der Oeburten gegenüber den Störbekällen im
Zeitraums von 1870 bis 1880 abgenommen bat. ver
Verminderung der àbeitkrâkto entspriebt diejenige
des steuerpüiebtigen Kapitals, wäbrenddem andrer-
seits die èabl der Unterstütsungsbedürktigen stetskort

Zunimmt. Diese ungünstigen Krsebeinungen und
die sunekmende Isolirung in den Verkebrsverbindun-
gen baben seit Vangem ernstliebs Bedenken wacb-
geruken, und es ist mit Büeksiebt bierauk erklärlick,
wenn seit vielen dabren die Krage des Laues einer
Kisenbabn auk der Lagesordnung geblieben ist.

vie mannigkaeben Versnobe, welebe seit dem
dabre 1870 sur Lösung dieser Krage gsmacbt worden
sind, blieben bis Mst leider obne Krkolg. ^Is die
Linie Langnau-Lusern erst nocb Bro^ekt war, glaubte
man, dieselbe werde einst noeb das Unter-Krumen-
tbal durebsieken. Diese Erwartung blieb aber
unerfüllt; sie musste übertragen werden auk die dura-
Oottbardbadn, in weleber die Strecke Langentbal-
vuttw^l mitinbegriiken gewesen wäre. Von dieser
Auffassung ging im dabr 1874 das Initiativ - Oomite
aus, als es von dem Staats eine Subvention kür eine
Kisenbabn von Langeutdal nack Buttw^I verlangte;
es sollte diese ein Lbeil der dura-Oottbardbabn wer-
den, mit Zukünftiger Verlängerung über >Villisau bis
Ludern. Die dem entsprecbend approximativ gescbätsten
Krstellungskosten wurden su Kr. 2,700,000 oder
per Kilometer Kr. 193,000 angeseblagen; bieran sollte
der Staat als Subvention eine Summe von Kr. 1,200000
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oder per Kilometer kr. 85,000 leisten, àk Orund-
laZe eines auskübrlicken Beriebts der Direction der
kisenbaknen scblug àer Regierungsratb damals àem
Grossen Ratbe vor, eine Subvention von kr. 40,000
per Kilometer cu gewähren, unter àer Bedingung
jedocb, dass àie Binie bis-nacb IVoblbausen kortge-
setct unà mit àer Binie Bavgnau-Bucern verbunden
werde. ver Orosse Ratb ging inàessen erbeblick
weiter; er sickerte àem Vntervebmen eine subvention
im Betrage eines Viertbeils àer gesummten kosten,
im Naximum von kr. 50,000 per Kilometer, cu unà
liess àie Bedingung becüglicb IVeiterkükrung àer Binie
kallen. vured àen Volksentsckeid vom 28. kebruar
1875 erbielt àer àakerige Orossratbsbeseblu^p seine
Bestätigung.

vie subvention wurde auk àie vausr von 12 àakren,
also bis 1887 cugesicbert. ks ist aber klar, àass
àiese àsickerung nur àann eine praktiseke Leàeutung
erlangen konnte, wenn àie gavce àura-Vottkaràbabn
erstellt worden wäre, inàem àas Labnstück Bangen-
tbal-kuttw^l obne Verlängerung unà obne Bransit-
verkebr keine Letriebsergebnisse aukcuweisen ver-
möebte, celebs selbst bei krbringuvg schwerer Oxker
àie krstellung einer Labn von normaler Spurweite
bätte reebtkertigen können.

vie dura-Oottbardbabn sekeint nun auk unabseb-
bare IVeite binausgeseboben cu sein, vas Initiativ-
comité glaubte àaber àie Interessen àer Bevölkerung
nicbt mebr länger bierunter leiàeu lassen cu sollen,
sonàern eine anàere Bösung bnden cu müssen, ks
bringt àaber ein bescbeiàeneres IVerk in Vorscklag,
von àem es aber (lessen ungeacbtet àie Befriedigung
jener Interessen erwartet, nämlick eine scbmalspur-
bakn nacb dem Vorbilde derjenigen von Biestal naeb
IValdenburg, deren Vortkeile beute bereits cu all-
gemeiner Anerkennung gelangt sind.

vx. Ingenieur Luri, welcber cu dem knde mit
den notbweudigen Vorstudien betraut wurde, bat
dem Oomite die vorläuügen Bläne vorgelegt und
denselben einen kostenvoranseblag beigefügt, welcbersicb
auk kr. 652,000, oder per Kilometer auk kr. 46,571
beläukt.

àk Orund dieser Vorlagen bat das Initiativeomitö
bei den Bundesbebörden um eine Koncession nacb-
gesucbt, deren kext bereits kestgestellt ist. In seiner
Lotsebakt vom 9. September 1882 empüeblt der Lun-
desratb den eidg. Kätben die Krtbeilung dieser
Koncession.

als an manchen andern Orten, bei welcben nenn ens-
wertbe Inkonveniencen nicbt cu kage getreten sind.
Im klebrigen werden die näkern Bedingungen kür den
Lau und Betrieb der Labn noeb dureb ein besondres
Reglement kestcustellen sein, dessen kntwerkung die
Laudirektion cu besorgen baben wird, ver Bundes-
ratb bat sied in der Koncession die Oenebmigung
des dakerigen àkommens cwiscbeu dem staate Lern
und den koncessinonären vorbekalten.

Von der 14 Kilometer betragenden Oesammtlänge
der Labn werden nur 2^/s Kilometer nicbt mit der
Strasse cusammenkallen. vie Spurweite soll 1 Neter
betragen und kann nacb der katur des Verkebrs
nickt auk 0,75 Neter reducirt werden, wie diess in
IValdenburg der kall ist. ver Blnterscbied in der
vökenlage der beiden kndpunkte beträgt 171 Neter,
was einem durebscbnittlieken Oekäll von 12 °/c>o gleich-
kommt, kacb dem vorgeseklageven krace würde die
grösste Steigung auk 34°/oo cu steben kommen, sie
kann aber leickt auk 30 °/o» reducirt werden, ks
betrikkt diess eine Strecke von circa 400 Neter in
der Mke von vuttwzd. ^.Ilg übrigen Steigungen
geben über das Vexbältniss von 20 "/oo nickt binaus.

ks sollen 9 Stationen resp. Haltestellen einge-
ricktet werden, nämlick in Bangentbal (8. O. L),
Bangentbal ^kreuc), Botcw^I, Outenburg, Nadiswzd,
Bindeobolc, kleindietwz'I, Robrbaeb und vuttwzh
Nit Vusnabme eines kleinen Oütersebuppens cu Nadis-
wvl sind besondere Oebäulickkeiten nur in Iluttw^I
vorgegeben, vie Oesellsebakt der sckweic. ventral-
babn wird den gesawmten Dienst auk der Station
Bangentbal gegen angemessene kntsebädiguvg über-
nebmen. In vuttw^I sind neben dem Stationsgebäude
nock cu erstellen: ein Oütersckuppen, eine IVagen-
und eine Bokomotivremise, eine kleine ^rbeiterwerk-
stätts und eine Verkceugremise. KVasserstationen
werden in Bangentbal und in Iluttwzd eingericbtet.

Im Voravscblag ist nur das strikte Ninimum dos
notkwendigell Rollmaterials vorgegeben. Dieses soll
aus cwei Bokomotiven, 4 Bersoneuwagen, 6 gedeckten
Oüterwagen und 4 plattkörmigen IVagen besteben.
vie kxperten glauben aber, es werden kür einen
ausreickendeu Betrieb sokort nock eine dritte Boko-
motive und 2 fernere Rersonen^agen notkwendig
werden.

II.

IVie diess byi der Binie Biestal-IValdevburg der
Kali ist, kolgt das projektirte Labntraeö kast überall
der Strasse und weiebt nur da von derselben ab,
wo diess notkwendig ist oder als vortbeilkakt ersckeint.
vie beigecogenen Sackverständigen beben besonders
dervor, dass es vortbeilbakter sei, die Bakn etwas
böber als die Strasse anculegen, insbesondere cwiscben
den Ortsckakten. vurck die Begung der Sckienen
in gleicber Höbe wie die Strasse würde der Betrieb
nickt nur schwieriger, sondern aucb kostspieliger,
vie Strasse würde mit Inbegriff einer 0,45 Neter
breiten Bankets eine Breite von 5,25 Nöter
erkalten. Diese Breite sollte genügen; sie ist grösser

ver vom luitiativcvmite aukgestellte kostenvor-
anscblag beläukt sieb auvkr. 652,000. kr setct sieb
aus folgenden Rosten cusammen:
Bösekalkuug des Laukaxitals .kr. 12,000.—
Bauleitung 12,000. —

Banderwerbung 49,000. —
Unterbau 57,300. —
Oberbau „ 343,000. —
Blockbau „ 39^700. —
Necbanisebe Ausstattung „ 6,300. —
Rollmaterial „ 117,000.—
Inventar kür Bau und Betrieb. „ 7,400. —
Belegrapb und Abschrankung „ 1,400. —
Vercinsung des Laukapitals „ 6,900. —

Summa kr. 652,000. —
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vie Lxperten seblagen in diesen ^vsät^en ver-
sekiedene Xbänderungeu vor. Lie sckät/en vorerst
die Lxproxriationskosten Köder und glauben, es müsse
mekr Land von Lrivaten erworben werden als vor-
geseben ist, wenn die Strasse 4,80 Meter breit bleiben
und zwiseben derselben und den Sebienen die kür
die vollständige Liekerung des Betriebs erkorderlicbe
Lwtkernung von 0,50 Meter innegekalten werden
soll. Diese Modiükation ziebt aueb eine Vermebrung
der Losten des Unterbaues (Lrd- und Lunstbauten)
nacb sied. A.uek kür die Roebbauten soll eine bökere
Summe nothwendig sein. In dem eigenen Voranschlag

nebmen die Lxperten sndlicb auck die Losten
des ibres Lraektens notkwendigell Mekrbedarks an
Rollmaterial auk. Lie kommen bei Lerecbnuvg dieser
Laktoren auk eine Mebrausgabe von Lr. 98,000 oder
auk eine Resammtausgabe von Lr. 750,000 oder un-
gekäbr Lr. 59,500 per Lilometer.

Das Büdget kür den Betrieb stützt sieb auk die
Letriebsergebnisse der tValdenburgerbabn, mit welcker
unsere Linie in vielen Begebungen sieb gleiek stebt;
so namontlick in Letrelk der Letriebslänge und der
Labnanlage überbaupt. Die Verbältnisse gestalten
sieb bei der Linie Langentbal-Ruttwzd eber ehwas
günstiger, weil die Levölkerungszabl und die Lro-
duktionskräkte in Bezug auk Lrzeugnisse der Land-
wirtksekakt und der Industrie grösser sind. Das
aukgestellte Büdget kann daber niebt in naebtbeiliger
tVeise von der tVirkliekkeit sebr abweieben; es setzt
sick aus kolgenden Dosten Zusammen:

Linnabmen. Dotal p. Lilm.
1. Reisende und Rexäck 41,400 2,957
2. Hüter und Viekwaare 31,800 2,271
3. Verscbiedenes 2,200 157

75,400 5,385

àsgaben.
1. Augsdienst (43,000 Lilm. à ct. 95) 40,800 2,914
2. Lntsekädigung an die sebweiz.

Oentralbabn kür den Laknbok
Lavgentkal 2,000 143

3. Ltationsdienst (7 à 400 Lr.) 2,800 200
4. Dnvorbergesekenes und Reserve-

konAs à Lr. 250 per Lilometer 3,500 250

49,100 3,507

Mebrbetrag der Linnabmen 26,300 1,878
gleiek 4 °/o des àlagekapitals von Lr. 652,000.

Die Lxperten seklagen sowokl die Linvakmen als
die Ausgaben Köder an. Lie reeknen auk eine Lin-
nabme von Lr. 6000 per Lilometer. Diese ànakme
wird durcb die Dkatsaeke unterstützt, dass die
Direktion der Lisevbaknen in ibrem gewiss niebt
von Optimismus getragenen keriekt vom ffabr 1874
auk einen kilometriseben Lrtrag von Lr. 6,800
reebnete, selbst wenn die Babn nur bis naek
Ruttwzd gekükrt werde und so eine Laekgasse bleibe.
Ls ist daber anzunebmen, dass die mutbmasslieks
Linnabme von Lr. 6000 eber zu niedrig als zu bock
gegriffen ist.

Andrerseits sind aueb die àsgaben zu niedrig
veranseblagt. Die Losten des Augdieustes müssen wie
kür Daebskslden-Dramelan zu Lr. 1 per Lilometer
statt 0,95 berechnet werden, was eine Mebrausgabe
von Lr. 2200 ausmaebt. Vuek der Ltationsdienst
wird nacb der Meinung der Lxperten mebr kosten
als vorgesöken ist. Lndlieb muss noek eine Kilo-
metriseke Ausgabe von Lr. 600 zur Bildung eines Ober-
bauerneuerungskonds in keebnnng gebraebt werden.

àllen diesen Verkältnisson Reebnung tragend,
baden die Lxperten kür den Betrieb kolgendes Büdget
aukgestellt:

Linnabmen Lr. 84.000 oder per Lilom. Lr. 6000
àsgaben » 60,400 » » » » 4314

Reinertrag Lr. 23,600 oder per Lilom. Lr. 1686
Lin solebes Lrgebniss würde noeb zu einer Ver-

zinsung von 3,14 °/o des von den Lxperten vorge-
sebenen Laukapitals von Lr. 750,000 kinreieken.
^ ^us der Lusammenkaltung dieser versekiedenen

Voransebläge ergiebt sieb, dass das Dnternebmen
eine siekere Lukunkt vor sieb bat. Lern von jeden
verkübreriseben Lpekulationsinteressen wird dasselbe
der betreffenden Landesgegend zum tVokle und Vor-
tbeile gereicken.

III.
Die Subvention, welebe vom Staate verlangt wird,

beträgt Lr. 25,000 per Lilometer oder 53 °/o des

Losten-Voranseblages des Hründungseomite's und
46 °/o desjenigen der Lxperten. Ls kommt dies un-
gekäbr der Rälkte des Laukapitals gleieb.

Die Lubveutionssumme von Lr. 350,000 maebt die
Rälkte des nacb dem Leseblusse vom 28. Lebruar
1875 kür den Lall des Baues einer Rormalbabn zu-
gesickerten Beitrags aus. Der Voranseklag kür die
letztere, die man als Vorlauter der ffura-Rottkard-
babn betracbtete, varirte nämlieb zwiseben Lr. 193,000
und Lr. 250,000 per Lilometer. Die Subvention des
Staates wäre demnaeb wodl auk das kestgesetzte
Maximum von Lr. 50,000 per Lilometer zu steken
gekommen.

Das Rründungscomite erklärt, es stelle sein Lu-
trauen zunäebst und in erster Linie in das ^Vobl-
wollen und den Lilligkeitssinn der Vertreter des
Lernervolkes, und an diese knüpken sieb kür dasselbe erst
in /weiter Linie die Ausieberuugen an, welebe in dem
vom Volke gutgebeissenen Leseblusse vom ffabr 1875
liegen. Ls glaubt — das keutige Subventionsbegebren
kür eine Sekmalspurbakn stebe im riebtigen Vsr-
kältnisse zu der Subvention, die kür die Lormal-
babn zugesichert war. às den dem ersten Be-
seblusse zu Rrunde liegenden Vorlagen, an die Le-
börden, sowie aus den Beratbungen des Rrossen
Ratkes gebt kervor, dass man sebon damals von
dem Redanken ausging, das Opker, welebes der
Staat zu bringen bade, müsse verkältnissmässig
demjenigen der betbeiligten.Demeillden und Lrivaten ent-
sprecden. Run sollte damals die Rälkte des Lau-
Kapitals auk dem tVege des àleibens besekafft und
nur die andere Rälkte dureb Vktienzeiebnungen ge-
deckt werden, von welcb' letztern die staatlicbe
Subvention wieder die Rälkte resp, ein Viertbeil des

ganzen Laukapitals ausgemaebt baden würde.
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Reute mil àas RrûnàunAcomite àie volle Lau-
summe àurck àsgabe vou Aktien aukbringen. Das
Luternebmen soll àurcb keine Lcbulàeulast iu seiner
geàeihlicben Lntvicklung gelremmt veràen. Ls eut-
spricht àaber àer Billigkeit, venn àer Ltaat nicdt
hinter àen ^usicberungev vom àabr 187S curückbleibt
unà eiu Oxker bringt, «las àemienigen âer übrigen
Interessenten ungekäbr gleichsteht.

bedell àem allgemeinen Interesse, «las <ler Ltaat
au àem Unternehmen bat, uuà seiuer Lâicbt aucb àa
seiue Nitvirkung nicdt cu versagen, liegt kür ikn eiu
àirekter Vortheil àarin, àass er àurcb àeu Lau àer
Baknanlage, sovie sie proiektirV ist, vou erbeblicben
Lasten bekreit virà. às àen Berechnungen àer
Lauàirektion gebt Irervor, àass auk àem Unterhalte
àer Ltrasse Langentkal-Ruttv^l eine Lrsparniss von
Mdrlicb Lr. 2000 virà erhielt veràen können, ohne
nur àem Laktor Rechnung cu trafen, àass àie Strasse
veniger demàt unà àaàured àeren Unterhalt vender
kostspielig veràe.

Daneben virà âer Staat aued nook àer Korrektion
àer in schlechtem Lustanàe sied beûnàenàen Strasse
Langenthal-Kleinàiktv^l aus àem >Vege geben. Diese
Korrektion, àie nacd àem Voranschläge mit einem
kostenaukvanàe von Lr. 140,000 verdunàen väre, ist
seit Langem vieàerbolt seitens àer detreikenàen De-
meinàen verlangt voràen. Sie ist deute cur adso-
luten kotbvenàigkeit gevoràen unà müsste cum
grössten Lbeile auk kosten àes Staates ausgekükrt
veràen, vie àies bereits seit àem ladre 1860 in
Lecug auk àie Korrektionen àer nämlicden Strasse
cviscben Lodrdacd unà kleinàietv^I àer Lall'ist.

Diese Lkatsacben vûràen odne Lveikel àas Resucb
àes komità's hinlänglich recdtkertigen, venn àie
bestimmten Vorscdrikten àes Volksdescdlusses vom
28. Lebruar 1875 àen Betrag àer Subvention nicdt
scdon cum Voraus beschränkten, kacb àem >Vortlaut
àes ^.rt. 12 ^'enes Beschlusses àark àie Staatsbetbeili-
gung àeu vierten Lbeil àer Baukosten nicdt über-
steigen, à. b. nacd àem àurck àie Lxperten rektiücirten
Devis nicbt àie Summe von Lr. 187,500.

Inàessen enacbten vir es als billig, àass àer Staat
àieser Summe àie Rälkte àes Betrages àer kosten
beiküge, velcbe ibm àie Korrektion àer Strasse ver-
ursacden vûràe unà auk velcbe àer Volksbescbluss
von 1875 selbstverstâvàlick nicdt Rücksicht nehmen
konnte, à. b. ungekäbr Lr. 72,500.

In àiesem Lalle belieke sieb àie Lotalbetkeiligung
àes Staates auk Lr. 260,000.

às àiesen Rrûnàen unterstützen vir àas Lud-
ventionsbegebren àes Initiativcomite's unà legen Iknen
ein Lro^ekt cu einem Beschlusse àes Rrossen Rathes
vor, cukolge velcbem kür àie Schmalspurbahn Langes-
tkal-Ruttv^l eine Subvention von Lr. 260,000 cu-
gesichert veràen soll. IVir ersuchen Lie, àem Rrossen
Ratbe àiesen Beschluss cur ànabme cu empkeblen.

Nit Rockacbtung!

Lern, 3. kovember 1882.

Her llirektor àer Eisenbahnen

k680kIU88L8enWui'i

Der kro««v KM à Kanton« kern.

gestützt auk àas Subvention sbegebren àes Initiativ-
comité kür àen kau einer Schmalspurbahn von
Langentkal nach Ruttv^l vom 19. àgust 1882,

auk àen Antrag àes Regierungsratbs,

bescbliesst:

àt. 1.

Der Staat betbeiligt sieb am Lau einer Zckmal-
purbakn von Langentbal nacb Ruttv^l àurcb Leber-
nähme von Aktien im Betrage von Lr. 260,000.

àt. 2.

Diese Subvention virà auk cvei àer Lröiknung àes
Labubetriebs kolgenàe labresbûàgets vertheilt.

^rt. 3.

Die Subvention virà àer Resellscbakt àer Scbmal-
spurbabn Langentbal-Ruttv^l Zuerkannt, velcbe sieb
noch auk gesetzliche ^Veise konstituiren soll.

^.rt. 4.

Die Lauarbeiten àûrken erst nach eingeholter Lr-
mäcbtigung àes Dressen Rathes begonnen veràen.
Diese erkolgt erst àann, venu àie Koncession von
àen Bunàesbebôràen ertheilt, àer Linancausveis ge-
leistet unà àie Desellscbakt rechtsgültig konstituirt ist.

^rt. 5.

>Vo àie Baku mit àer Strasse Langentkal-Rutt-
vxl cusammenkällt, virà àie letztere soveit nöthig
àer Desellscbakt unentgeltlich abgetreten. Die kosten
àer notkvenàig veràenàen Verânàerungen an àer-
selben trägt àie Desellscbakt. Leberàies virà àer
Regierungsratk, auk àen àtrstz àer Lauàirektion,
nock àurck ein besonàres Reglement àie Leclingungen
àes Bahnbetriebs, soveit àie Strasse betreklenà, ins-
besonàre àie kür àiese beicubebaltenàe Breite kesì»

setcen.
àrt. 6.

Der Regierungsratk ernennt ein àksicbtscomite
von àrei blitglieàern, velcbes berechtigt ist, cu ^eàer
Aeit von àer gesammten Descbàktskûbruvg àer Resell-
scbakt Linsicbt cu nekmen, unà velcbes àem
Regierungsratk über àie Lage àer làtern alMkrlicb
Lericbt cu erstatten bat.

Sokern àie Uitglieàer àieses àksicktscomites in
àen Vervaltungsratb àer Resellscbakt geväklt veràen,
sinà ibre Lunktionen àie nämlicben vie àie^enigen
àer übrigen Nitglieàer àieser Lebôràe.

« - ^rt. 7.

Dieser Beschluss tritt erst nacd àer gl-ossrätblicben
Renebwigung àes von àer Resellsckakt cu leistenàen
Linancausveises in krakt.

àt. 8.

Der Regierungsratk ist mit àer Vollziehung àleses
Beschlusses beauktragt.

RkilâAkll 2UM àes Drosselt Ràes. 1883. 11
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Lxpàn-Lsnekt
au die

lit. Direktion der Disendniinen des Xnntons Lern

über à

8ekma>8pui'>zakn l.angentkal-^utw^l.

(November 1882.)

Voll der Direktion der Lisenbabnen des Lalltous
Lern beauktragt, das voll dem Initiativ-Oomite der
Lebmalspurbakll Lallgentbal-IIuttvxl vorgelegte Lro-
)ect î^u begutacbtell, eutledigen sick die Onter^eicb-
veten ibrer ^.ukgabe ill kolgendem Lericbte.

Leider ist kür das vorgelegte Lro)ect keine neue
vàs». pi^auknabme gemaekt, sondern blos à bereits exi-

stirevüell alten Oemeinde- und Ltaatsstrassell-LIäne
bellàt vorden, und <la lliebt kür die gau^e Linie
solcbe vorballden varen, sind aueb our kür ein/elne
Ltrecken, ill velcken Ltationen vorkommen, Lituations-
vorlagen im Naassstabe voll 1:1000 ausgearbeitet
vordem Im klebrigen soll die Labn der Ltrasse uaeb
geben ulld so viel als möglicb das Oebiet derseldeu
ill ^.nspruck oebmen.

IVir kabell somit our eill VorprHect, das ill Le-
trekk der Arbeiten des Lnterbaues lliebt auk
Vollständigkeit àsprucb macbell kann uod dessen ^ngabeu
desbalb uur als approximativ angesebell verden
können.

sobald das kluternebmen gesickert ist, verden
lleue Ltudien ulld ^.uknakmen ?ur àkstellung eives
deünitiven ?ro)eets vorgenommen verden müstzen.

Die Ltatiousanlagen, besonders die der Lndpunkte
der Linie in Laugentbal uud Luttv^I, sebeinen ^veck-
massig ulld den öedürknissell eutspreckelld pro)ectirt
î^u seill, und der die Bläue begleitende Lauberiebt
ist mit der nötkigeu Lorgkalt ulld Lackkenntniss, vie
dies übrigens von dem Verkasser desselben uiebt
allders ^u ervartell var, ausgearbeitet,

sàmà Der Verkasser ist bier mit Leckt von dem Oruud-
sat^e ausgegaugell, es sei die Labu so ^u pro)ectireu,

dass sovobl der Lau als der Letrieb derselbea dea
Bedingungen der grössten Oekonomie entspreede. Lr
bat desbalb eme 1 Neter breite Lpur geväblt und,
llaeb dem Beispiele von IValdeuburg, die Laudstrasse
so viel als möglick su bellut/eu gesucdt.

IVir geben mit dem Verkasser des Bro^ects in u->-ià à
Letretl' der Ladien und der Bakrgesekvindjgkeit der
^üge einig. Lleine Ladien und eine redusiirte Oe-
sckvindigkeit der ^üge bilden die Nauptbedinguvg
des voklkeilell Laues und des voblkeilen Betriebes
killer Lebmalspurbabn.

La die Ltrasse im ^llgemeinell die Ikalebene s°>àunx
bekolgt uud bssouders inkolge der auk derselben seit
1860 vorgenommenell Lorrektionen sie eill dem Ikal- gsdiàl
gekäll üiemlicb entsprecbendes LängeuproLI bat und
llur nocb au einigen, nocb lliebt korrigirteu Ltellea
(ullter andern ill dell Dörkern Lot^vz^I, Nadisv^l uud
Dietv^I) mit scbarken Lrümmullgeu bebaktet ist, so
lässt sieb gruiidsätölicb diese Lakoanlage an der
Ltrasse reebtkertigen.

Der Vortbeil, die Lalm längs der Ltrasse llebweo
2u bölllleu, sebeillt illdess im vorliegenden Brojeet ^u
bock angeseklagell vorden /u seill. La llämlicb die
Ltrasse nirgends überäüssig breit ist, so bann im ^11-
gemeinell, selbst da, vo sie bereits korrigirt ist, nur
ein sebr scbmaler streiken derselben 2ur Labn
benutzt verdeu und kast auk der ganzen Länge vird ?u
dieser mebr von dem aostossellden Land ill àsprucb
genommell verden müsseo, als vorgesebeu vordea ist.

Herr Ingenieur Luri bat I^ormalprokle aukgestsllt,
nacb velcben der Ltrasse im Vllgemeinell eine Bakr- ^babllbreits von 4,80 Neter sammt eiuem Banket von
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0,45 Neter, also im Lan/en eins Lronbreite von
5,25 Neter gelassen würde, die Là in die Strassen-
köke 2u listen käme und das Leleise so gelegt würde,
dass die Wagenwandung m die Strassengren^e ksle.
àsnakmsweise dat er io den vörkern und à Brücken
den Laum üwiseken Wagenwandung und àem äusser»
Strassenrand bis auk 3,15 Neter reàirt.

Mr können uns mit ciieseu Broklen nickt ganx
einverstanden erklären. Vorerst ist es nickt im lu-
teresse der Là, dass sie iu àer gleicken Höbe wit
der Strasse liege, indem die Scdienen vom Strasse»-
Yasser besckmàt werden und àie Leinkaltung àer
Veleiseavlage erscdwert wird. Mr baltell àesbalb
àakur, àass àie Lakn etwas köker aïs àie Strasse
liegen und^von dieser mittelst eilles Rallàsteilles ge-
treullt werden solle, vis auk àer Waldenburgerbadn
gemacktsn Lrkadrungev sprecken kür unsere Xnsiekt.
Im Lescdäktsberickt àieser Lab» pro 1881 (Seite 9)
wird àarûbsr gesagt:

«Leberkauxt erzeigte es sied als vortdeildakt,
«überall, wo eill Leberkakren àer Ladll aus^uweieken
«war, àieselbe döker oàer tieker, und nur àa im
« Liveau àer Strasse oàer àer Lebergäuge anxulegon,
« wo àies absolut geboten ersckien; es wird àaàured
« àer Betrieb erleiedtert ullà àas Lollmaterial mekr
« gescdont. »

àcd ill àell Bemerkungen, welcde àie Direktion
àieser Lad» àem Organ kür àie Bortsekritte àes Visen-
baknwesens mitgetksilt dat, deisst es:

« Leim Legen àer Ladn auk àie Leite àer Strasse
«ist unbedingt vor^uziisken, die Ladn etwas Köder
« als die Strasse ?u legen ; die Là ist alsàaim dem
« Staube und Sckmàe weniger ausgesetzt uuà wird
«das Lollmaterial bedeutend gesedollt.»

Sobald man die Là döder als die Strasse legt,
kallll das Ladngeleise nickt mekr so vade an die
Strasse gerückt werden, dass die Wagenwandung an
die Orenzilinie der Strasse komme, indem sonst die
Ledotterlags sur Lekestiguvg der Lckwellen nickt die
genügende Breite dätte. ^.bgeseken aber von der Le-
kestigung der Huersekwellen ist es aüed noek kür die
Lioderkeit sowokl des Betriebes als des Verkedrs auk
der Strasse geboten, einen liebten Laum von wenig-
stsns 0,50 Neter öwiscken dem Strassenrand und der
Wagenwandung au^unekmen; denn sobald niedt ^u
deküredten ist, dass ein auk der Seite der Ladn gan?
an den Strassenrand kadrendes Bukrwerk von den
Laknwagen berükrt werden könne, wird aucd mit
grösserer Siederdeit und mit einer grössern Oesckwin-
digkeit gekakren werden können.

Die in den Lormalxroülen angenommene Strassen-
breite von 5,25 Neter sammt Lanket kalten wir üwar
kür genügend, wenn scdon angenommen werden dark,
dass immer noek, nack vrôàung der Ladn, ein leb-
dakter vokalverkekr vordanden sein werde, besonders
in der Mde von vangentkal; aber aus den soeben
angeküdrten Oründen müssen wir entsedieden daran
kalten, dass kür die Strecken /wiscken den vörkern
das Brokl in dem Sinne abgeändert werde, dass die
Ladn im Allgemeinen döker als die Strasse gekalten
und gegen diese durck Landsteine abgegrenzt werde
und dass ^udem das Oeleise so weit von der Strassen-
linis gelegt werde, dass die Wagen nickt näker als
0,50 Neter an dieseMommen.

Selbst bei den Brücken auk oklener Labn, nämlick
auk den Vangeten-Lrücken unterkalb Lodrbaek und
bei Luttwzd sollte das gleicde Lroül eingedalten wer-
den, wenn scdon dadurek eine Erweiterung dieser
Lauob^'eete nötkig wird.

In den vörkern, wo ^'edevkalls die vüge langsam
kakren werden, muss natürlicd, wenn man die
Baukosten nickt bedeutend Srköken will, eine.geringere
Lreite als 5,25 Neter kür die Strasse gestattet wer-
den. va muss aber das Oeleise so angelegt sein, dass
die Bukrwerke über die Sckienen kakren können. Bin
kreier Laum von 3,15 Neter ^wiseken Wagen- und
dem äussern Strassenrand wird kür die Begegnung
eines Bukrwerkes genügen.

(legen das vängenproül kaben wir niedts ein^u-
wenden, vie grösste Steigung kommt bei Luttwzd
vor. Sie beträgt 34 "/oo. Sie wird aber, wenn neben
der Strasse ein vinsednitt gemacdt wird, okne Sckwie-
rigkeiten auk 30 °/o» redu?iirt werden können.

à den Ltationsanlagen kaben wir nicdts aus^u- LtàNs-
sàev. Dieselben sckeinen uns Zweckmässig und an ài»A°n
den riedtigen Stellen projeetirt /u sein, vas Brace,
weledes von der Station Vavgentkal aus dinier den w «o»

Häusern bei der vinmündung der Lintergasse in die osià
Lleienbaek-Strasse vorbei kükrt und dort am Lingang
von Vangentkal eins Laltstells vorsiekt, sekeint uns
das Licdtige ?u sein, obsekon es länger und weniger
gerade als das direkt 2ur viegelkütte gedende ist.
Nit dieser Laltstelle wird der Ortsekakt Vangentkal
und besonders der ganzen Bevölkerung der Legend
gedient, die meistens nickt sum Laknkok, sondern
ill's vork geben will.

In Vàw)d sind ausser der durck das Vork
gskendön Lauptlinie xvvei Varianten einge^eieknet.
vie eine verlässt die Strasse scdon am Lingang des
vorkes und ^iekt sied östlick von demselben auk
eigenem vamm bis Outenburg. Wegen der excentri-
seken I<age der Station einerseits und wegen der
Versckneiduvg der Wässerungsmatten andererseits
kann dieselbe nickt empkoklen werden, vie andere,
die erst im obern l'keil des vorkes beim Strassen-
Lebergang von der Lauptlinie sied abzweigt und
westlick von den Läusern ebentalls ank eigenem
vamm gegen Lutenburg gebt, ist öder xu empkeklen,
wenn der Lau neuer Brücken über die Langete»
und den Nüklekanal, sowie die Vandentsobädigungen
die Losten nickt übermässig erköken. Im Lall einer
Strassen-Lorrektion wird es wokl am woklkeilsten
sein, die korrigirts Strasse ^u bekolgen, .was bei
beiden kür diese bereits studirten Lracês möglivk
sein wird.

In Nadiswzd ist ebenfalls eine Variante aukge-
nommen worden, weleke die Strasse scdon vor dem
vorke verlässt, um westlick von demselben auk
eigenem vamm eine geradere Livdtung nu befolgen.
Wegen der kür das vork Nadiswvl ungünstigen Vage
der Station wird, okne Zweifel, diese Licktung wenig
àklang tinden und aufgegeben werden müssen.

va kür die Strasse nwiseben vangentkal und
LIeindietwzd eine Lorrektion in àssickt genommen
ist, kür weleke bereits Bläue ausgearbeitet sind, so

wird es wokl am Zweckmässigsten sein, wenigstens
in den vörkern Vàwzd und Nadiswzd diese Strassen-
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Korrektionen 2UgIeivb init der Labn in àskûbrung
2» bringen.

Unter den vorsvbiedenenkro^ekten kür die Stations-
anlage in Luttw^l müssen wir dem ersten, à dem
woblkeilsten und demjenigen, der tur eine spätere
kntwivklung den günstigsten Rlà aukweist, den
Vorzug geben.

k>a ksine Kituationspläne mit künden- und Ouer-
r,àuàv>!.'?> proülen über die gau^e Linie vorbanden sind, so

lloekdan.

bat aüeb tur alle Arbeiten des Unterbaues und kür
den Landerwerb kein genauer Rostenansoblag auk-

gestellt werden können. Im Lauberiebt wird un-
genommen, dass unk einer Länge von nur 2500 Neter
eine besonders Labuanlage nötbig sein wird und
dass auk der übrigen Ktreeke von 11,570 Netern die
Labn gan2 im Ktrassengebiet liefen werde.

Obsebon wir niebt eine grössere Lreite kür die
Strasse verlangen, als Herr Ingenieur Luri in seinen
Normalproülen unbenommen bat, so wird dovb, du,
wie wir sekon oben bemerkten, eine Distanz 2wisoben
dem Oeleise und der Ktrasse von wenigstens 0,50 Neter
erkorderlieb ist, tust überall tur die Labnanlage eine
krweiterung des ^àigen Ktrassenkörpers stattfinden
müssen. Dadurok werden die Rosten kür die krd-
undRunstarbeiten, sowie kür disLandentsebädigungen
vermebrt. Ravb einer approximativen Lereebnung
ünden wir, dass die Kumme tür den Landerwerb
von kr. 49,000 uuk fr. 70,000 und diejenige tür 3en
Unterbau von kr. 57,300 uuk fr. 77,000 erböbt
werden solle.

Obsebon wir den in der Strasse kür das Sebotter-
bett der Labn 2U maebendeu àsbub in der Rubrik
Unterbau vorgeseben baben, so glauben wir den
datür von Herrn Ingenieur kuri unbenommenen ^.n-
sat2 dennoeb niebt abpellen, sondern ibn vielmebr
steben lassen 2u sollen, um einer eventuellen kr-
böbunb dem bis dabin nieder bestandenen Seidenen-
preis lleebnunb tragen /u können und allkällib ein
svbwereres Sobienenproül wäblen 2U dürken. ^Vir
lassen somit die Kumme von fr. 343,000 unverändert
steben.

km niebt 2u karZ bei den Ilocbbauten verkabren
/u müssen, baben wir beraubt, die dakür angesetzte
Kumme von kr. 39,700 auk fr. 42,000 erbeben üu
sollen.

RoN- Der Umstand, dass auk der IValdenburgerbabn,
auk der ankangs nur ?wei Lokomotiven und vier
kersonenwaben vorbanden waren, sekon im Zweiten
Letriebsjadr eine dritte Lokomotive und 2wei neue
kersonenwaben avbescbalkt werden mussten, sprickt
dakür, dass kür Langentbal-IIuttwzd sokort drei Loko-
motiven und secbs kersonenwaben vorbeseken werden,
obsebon vielleiebtin denerstendakrev^weiLokomoti^en
benüben werden, wenn man den kabrplan so ein-
ricbtet, dass immer nur ein Aug auk der Linie käbrt.
>Vir blauben dessbalb die Kumme kür diese Rubrik
von kr. 117,000 auk fr. 154,000 erböben ?u sollen.

Die Kummen kür Lesebalkung des Laukapitals,
allbemeine Rosten und Verzinsung des Laukapitals
baben wir im Verkältniss der Verwebrung der
Oesammtkosten erböbt. Die andern Rubriken mit
kleinen Kummen baben wir beibebalten oder nur
weniA erböbt.

Lei unserer Rostenanseklags-Revisiov ge-
lanbev wir 2u kolgender Rosten^us ammev-^à« à
Stellung:

per
lotal. Làdll-

kilom.
kr. kr.

1. Lesebakkunb desLaukapi-
tals 14,000 1,000

2. Allbemeine Verwaltung,
definitive Ktudien und
Lauleitunb 18,900 1,350

3. Landerwerbung 70,000 5,000
4. Unterbau 77,000 5,500
5. Oberbau 343,000 24,500
6. Loebbau 42,000 3,000
7. Neekanisebe Ausstattung 6,300 450
8. R o 11 m aterial 154,000 11,000
9. Inventar kür Lau u. Letrieb 8,400 600

10. 1 elegrapb u. ^.bsebrankung 1,400 100
11. Verzinsung des Laukapitals 7,000 500
12. Duvorbergekenes. 8,000 571

kotal kr. 750,000 53,571

Lie Ilnterkaltungs- und Letriebskosten werden
im Lericbt des Herrn Inbenieur Luri auk kr. 49,100 àànxs-
aubeseblaben. In dieser Kumme ist aber niebts vor-
gegeben kür die kroeuerunZ des Oberbaumaterials, koàn.
Herr Luri sagt 2ur Recbtkertibunb dieser Auslassung,
dass er die Verkelirseinnabmen so nieder, als sie im
àkange sein können, veranseblabt babe, dass bei
denselben aber, wie diess sieb aus den statistiseken
Angaben über die Stationen der Oentralbabv ergibt,
«ine Mkrliebe ^unabme stattündev werde, aus welcber
der krneuerungskond des Oberbau- und'Rollmaterials
wird ^bildet werden können. Ndr glauben jedocb
die Kpeisunb dieses Rrneuerungskonds sekon von
àkang an berüeksiebtiben nnd dessbalb die Letriebskosten

wie folgt aufstellen /u sollen:
kür 4is per

bau?« Labu-
Lüugs kille-

von 14 km. meter,
kr. kr.

1. 43,000 Augkilometer à kr. 1 per
Augkilometer 43,000 3,071

2. kntsebädibunb an die Oentralbabn
für die Lesorbunb des innern Dienstes
auk dem Laknbok Langentbal 2,000 143

3. kntscbädigung kür den Dienst auk
den sieben Awisebenstationen kr. 500
per Station 3,500 250

4. krneuerunb des Oberbaumaterials 8,400 600
5. Dnvorkergesebenes und Reservekond 3,500 250

kotalMkrliobeknterbaltunbs-
und Letriebskosten kr. 60,400 4,314

IVir kommen somit auk eine krböbung der Unter-
kaltungs- und Betriebsausgaben gegenüber dem à-
sàe des Laubericbtes von (kr. 60,400 — 49,100 —)
fr. II,300.

IVenu Herr Ingenieur kuri sieb einerseits be- u-ài,»-
strebt bat, die Laukosten sowie die Letriebsausbaben
auk das Ninimuw 2u redu^iren und vielleiebt kür
dieselben ^.nsàs angenommen bat, die einer kr-
böbung bedürfen, um selbst unter Anwendung der
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strengsten Oekonomie bei der ^.uskükrung ausreicken
su können, so bat er sued andererseits, bei ^uk-
Stellung seiner Bontabilitats-Lerecknung, gosuckt, die
finnakmen nickt su dock su kalten.

às allen Vergleiebungon, dis wir selbst angestellt
kaben, baden wir die Beberseugung gewonnen, dass
in der IVirklickkeit die Mkrlicken finnakmen köker
auskallen werden, als Herr Luri sie sebliesslieb in
seiner Lerecknung annimmt.

^iVenll wir die bei der Bentabilitäts-Lerecknung
der Iramelan-Lakn üvd der neuenburgiseken Lekun-
därbabnev su (Grunds gelegten formel des kransösi-
seken Ingenieur's Nickel ant die Bangentkal-Buttw^I-
Bakn anwenden und blos die Bevölkerung der gans
an der Labn sieb beendenden Ortsckakten berück-
sicktigen, so Loden wir, bei ànakme eines um '/»
kleinern OoekLcienteo als inIramelan (0,60 statt 0,90)
90,664 X 0,6 — fr. 54,398,4 oder rund fr. 54,999
als finnakmen des Bersonenverkekrs und 90,664 X
1,25 X 9,30 — fr. 33,759 kür den Oüterverkekt.

fiekt man in Betraekt, dass ausser der Bevölkerung
der Ltationsorto aucd nocb die der etwas entkernteren
Ortsckakten, wie Bütsebelen, Brsenbaek, >Valtersw^I,
Oesekonback, Bobrbaebgraben, ^usw^l, frisw^I,
N^ssackengraben, Bürrenrotk, 10,270 Leelen säklevd,
die Labn benutzen wird, so wird man Luden müssen,
dass die finnakme von 40,000 fr., welebe Herr öuri
kür den Bersonenverkebr und die von fr. 28,800 kür
den Oütorverkekr angenommen bat, obne Bedenken
erböbt werden kann.

N^ir glauben dessbalb, und swar mit voller Ueber-''
Zeugung, nickt su boeb su greiken, dieOesammt-
einnabmev auk wenigstens fr. 9999 per
Xilometer, oder kür die ganse Linie auk
fr. 84,999 veransedlagen su können.

>Vir kommen vacb obigen Lereebnungen su kol-
gendem frgebniss:
a. Letriebseinnakmev per dakr fr. 84,000
5. Betriebsausgaben » » ». 60,400

Der finnabmenüb erscbuss be-
tragt somit fr. 23,600

Bas Laukapital kabeo wir veranscblagt su
fr. 750,000; dasselbe wird demnàcb voraussicbtlicd

(23,600 X 100 —) ^ ^ o/y versinst werden können.2" 750,000 ' ^

Leibst mit den von Herrn Luri angenommenen,
sebr niederen, finnakmen von fr. 75,400 würde das
frgebniss keineswegs nocb als ungünstig betracktet
werden können, ver finnakmen-Bebersekuss würde
(75,400 — 60,400 —) fr. 15,000 betragen, was immer

^ 7 (1,500,000^)nocb eine Versmsung von
75g ygy—^ ^

statten würde.
IVir können sum Lcdlusse unsere àsicbt dabin

resümiren;
fine Lekundärbadn Bangentbal - Buttw^I, mit

scbmaler Lpur von 1 Neter und mit tkeilweiser Le-
llüksullg der Ltrasse, kalten wir kür vollkommen go-
recbtkertigt. vie Lokalverkältnisse sind günstig kür
dieselbe. Lie wird einer Bevölkerung von über
20,000 Leelen dienen, die nickt nur Ackerbau,
sondern auck Industrie und Bändel treibt und deren
Bauptverkebr sick naek Langentkai siekt. fs dark
demnaek mit Auversiedt erwartet werden, dass dieses
Laknullternebmen ein in volkswirtksckaktlickor Le-
siekung gans gesundes sein wird.

Lern, den 14. Oktober 1882.

(Z. (Zusnod.

Qsngulilot.

Loilagsu sum lagblatt àss drosssu Ràss. 1S83. 12



Anträge à 5inan?ààion und de8 Kegie»'ung8l'atk8

betrekkend

I. lâaldà I^anxelltdaI-IIuà>I.
§ 1 ist kolASudermassen 2U kasson:

Der Kesolisobakt kür den Lau der Lebmalspurbabn
vov LallAellàal navb Nuttvv/I, dis sieü uoeb auk
Aeseàiiobe >Veiso 2U eovstituirell bat, wird oins
LtaatsbotboilixullA vou einem Vierìbeil dor Laubostev
?.uxesiebert. Dieselbe wird ^edoob auk deu biekur
erkorderlieüeu spe^iellen Lesebluss dos Grossen Latbes
aus der laukoudeu Verwaltunx und naeb Nassxabo
der ^ewoilöll auk dem VoranseblaZ dos betretenden
dabres stodeudöll Lummoll ausKsriebtet.

à. 2 und 3 sind demgemäss nu streiebell.

Die übrizen Artikel dos kosoblussesolltwurks
worden beikebalteu.

II.

Lotrekkölld das kalinprojelìt l1aobskelllon-lramlingon,
so Aöltell kür dasselbe auvb die vorstobelldöll Entraxe.

d?er»î, den 25. November 1882.

Je?
8ekeurbr.

Vom LoKiorullAsratbo ASnebmiAt und mit
LmpkoblunA all den Grossen Ratb gewiesen.

^sr», 25. November 1882.

Im Rainen liss lîegiorungsratks
der

8t«à»r,
der Kaakâseàièer

Lorgsr. '



über das

Mahren m Cillilrechtskreitizkeitcu.

Im Auftrag der großräthlichen Kommission von der

Justizdirektion einheitlich ausgearbeitete Vorlage.

(Januar 1883.)

Numerkung. Die im Satze zurückgestellten Paragraphen sind
umgearbeitet.

Allgemeiner Theil.

Titel I.

Ka« dr« Gerichte«.

s 1.

Das Civilgericht beurtheilt alle privatrechtlichen Streitigkeiten,

in welchen die Hülfe des Staates angerufen wird.

8 2.

Die Civilrechtspflege wird verwaltet durch:
1. die Friedensrichter;
2. die Gerichtspräsidenten;
3. die Amtsgerichte, und
4. den Appellations- und Kassationshos.

8 3-

Der Friedensrichter beurtheilt endlich alle Streitigkeiten

über Gegenstände, deren Werth fünfzig Franken
nicht übersteigt. Auch kömmt ihm die Leitung des

Aussöhnungsversuches in allen Streitigkeiten zu, für
welche solcher gesetzlich vorgeschrieben ist.

8 4.

Dem Gerichtspräsidenten steht die endliche
Beurtheilung von Streitigkeiten über Gegenstände zu,
deren Werth über fünfzig Franken und nicht über
zweihundert Franken sich beläuft. Außerdem ist er

für die Beurtheilung von Wechselprozessen und
Streitigkeiten aus dem Vollziehungsverfahren bis
zum Belauf von vierhundert Franken kompetent
und entscheidet endlich oder unter Vorbehalt. der
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Appellation in allen andern Fällen, deren
Beurtheilung ihm das Gesetz überträgt.

Für die Gemeinden, in welchen keine Friedensrichter

aufgestellt sind, sowie in Fällen, wo der
Friedensrichter und dessen Stellvertreter rekusirt
werden oder durch andere Gründe in der Ausübung
ihres Amtes verhindert sind, versieht der
Gerichtspräsident die Funktionen des Friedensrichters.

Er leitet die Prozeßinstruktion.

8 5.

Dem Amtsgerichte steht die endliche Beurtheilung

aller'Streitigkeiten zu, deren Gegenstand über
den- Werth von zweihundert Franken bis und mit
vierhundert Franken ansteigt.

Ueberdies urtheilt dasselbe unter Vorbehalt der
Appellation in allen Streitfällen von einem höhern
Werthe, sofern nicht die Sache direkt vor den
Appellations- und Kassationshof gebracht wird
(Z oder ihre Beurtheilung dem Gerichtspräsidenten

ausdrücklich übertragen ist.

8 6.

Der Appellations- und Kassationshof urtheilt
als Appellationsgericht über alle auf dem Wege der
Weiterziehung an ihn gelangenden Streitigkeiten,
welche den Werth von vierhundert Franken
übersteigen oder durch das Gesetz, abgesehen vom
Geldwerthe, für appellabel erklärt sind. Die nämliche
Behörde beurtheilt auch diejenigen Streitfälle, welche
nach § mit Uebergehung des Amtsgerichtes vor
sie gebracht werden.

Ferner entscheidet der Appellations- und
Kassationshof über alle Nichtigkeitsklagen (W und
folgende) und über Beschwerdefuhrungen gegen die
untern Gerichte und Gerichtsbeamten wegen
Verzögerung oder Verweigerung einer gesetzlichen oder
Gestattung einer gesetzwidrigen Rechtshülfe, wegen
ungebührlicher Behandlung und wegen Iormver-
letzungen. Vorbehalten bleiben die Vorschriften des

Vollziehungsverfahrens.

8 7-

Bei den gerichtlichen Verhandlungen vor dem
Gerichtspräsidenten, dem Amtsgerichte und dem Appellations- und
Kassationshofe (ZZ ist die Anwesenheit und Btit-
wirkung des ordentlichen Aktuars der Behörde, "oder
eines beeidigten Stellvertreters, und des Gerichtsweibels
erforderlich. Dem Aktuar liegt die Führung des Protokolles
und die Ausfertigung der Beschlüsse ob; der Weibel vollzieht

die ihm von der Behörde ertheilten Aufträge.

8 8.

Eine Gerichtsperson soll an der Verhandlung
und Beurtheilung eines Streites nicht Theil
nehmen:

1. wenn sie bevogtet oder in ihrer bürgerlichen
Ehrenfähigkeit eingestellt worden;

2. wenn sie an dem Ausgange des Streites ein
unmittelbares oder mittelbares Interesse hat;

3. wenn sie zu einem der streitenden Theile im
Verhältnisse eines Ehegatten, eines Verwandten in
der geraden Linie oder bis und mit dem sechsten
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Grade der Seitenlinie, oder eines Verschwägerten
in der geraden oder bis und mit dem fünften
Grade der Seitenlinie steht;

4. wenn sie für eine Partei in dem obschweben-
den Rechtsstreite als Vormund, Anwalt oder
Bevollmächtigter verhandelt, oder in erster Instanz als
Richter geurtheilt hat oder als Zeuge aufgetreten
ist, sowie wenn sie in der Streitsache Rath ertheilt
hat;

5. wenn eine ihr in gerader Linie oder im
zweiten Grade der Seitenlinie verwandte oder
verschwägerte Person in dem Streite als Anwalt oder
als bevollmächtigt verhandelt hat;

6. wenn sie oder eine ihr in gerader Linie
verwandte oder verschwägerte Person einem der
streitenden Theile in einem inner Jahresfrist vor der

Ablehnung endlich beurtheilten Strafprozesse als
Angeschuldigter, Anzeiger oder Civilpartei gegenüber
gestanden ist;

7. wenn sie oder eine ihr in gerader Linie
verwandte oder verschwägerte Person mit einer der

Parteien in einem Civilprozesse steht.

s 9-

Die Partei, welche eine Gerichtsperson ablehnen will,
soll ihr Gesuch ordentlicher Weise wenigstens vierundzwanzig

Stunden vor dem Termine der Gerichtsstelle,
welche darüber zu urtheilen hat, motivirt und mit den

allfälligen Belegen versehen einreichen. Fällt ihr hierin
eine Säumniß zur Last, und wird dadurch ein Termin
unnütz, so kann sie in die daherigen Kosten verurtheilt
werden.^

8 10.

Ueber die Zulänglichkeit der Ablehnungsgründe gegen
einen Einzelrichter (Friedensrichter oder Gerichtspräsidenten)
entscheidet dessen Stellvertreter. Werden der Präsident,
einzelne Mitglieder oder der Sekretär eines Gerichts
abgelehnt, so hat das betreffende Kollegium selbst, unter
Austritt der betheiligten Gerichtsperson und Zuziehung
von Ersatzmännern, hierüber zu entscheiden. Wird ein
Amtsgericht in seiner Gesammtheit oder in der Mehrheit
seiner Mitglieder — die Ersatzmänner eingerechnet —
abgelehnt, so soll der Appellations- und Kassationshof
darüber urtheilen, welche Behörde dann, falls die Rekusation
erkannt wird, gleichzeitig die Beurtheilung der Sache dem
Amtsgerichte eines der nächstgelegenen Bezirke
übertragen soll.

Tritt endlich der letztvorgesehene Fall bei dem
Appellations- und Kassationshof ein. so entscheidet ein von dem

Großen Rathe aus der Zahl der Gerichtspräsidenten des
Kantons gewähltes außerordentliches Gericht über die Zu-
lässigkeit der Rekusation. Wenn die Ablehnung gegründet
erfunden wird, so urtheilt ein auf die gleiche Weise
zusammengesetztes außerordentliches Gericht auch in der

Hauptsache.

8 11-

Persönliche Klagen sind in der Regel bei dem
Richter, in dessen Bezirke der Beklagte seinen Wohnsitz

hat, anzubringen.
Der Wohnsitz einer Person ist an dem Orte,

wo sie ihren ordentlichen Aufenthalt hat. Dienstboten

haben den Wohnsitz ihres Dienstherrn; Kinder,

die unter älterlicher Gewalt stehen, und bevor¬

mundete Personen denjenigen ihres natürlichen oder

geordneten Vormundes, und Frauen, die in der Ehe
leben, den ihres Ehemannes; die Fälle ausgenommen,

wo die bevormundete Person ohne Mitwirkung
ihrer ordentlichen Rechtsvertreter zu handeln befugt
ist (8 )- Personen, die mehrere Wohnsitze in
verschiedenen Gerichtsbezirken haben, sollen an
demjenigen belaugt werden, wo sie sich zur Zeit der

Anbringung der Klage aufhalten.
Körperschaften und Gemeinheiten sind vor dem

Richter zu belangen, in dessen Bezirk der
regelmäßige Versammlungsort ihrer Vertreter ist.

Gesellschaften und Einzelpersonen, welche in
einem andern Bezirke eine Zweigniederlassung haben,
können aus den mit dieser letztern abgeschlossenen
Geschäften vor dem Richter desjenigen Bezirks
belangt werden, in welchem die Zweigniederlassung
sich befindet.

Ansprüche gegen den Staat sollen, sofern hiefür
nicht ein besonderer Gerichtsstand begründet ist,
bei dem Richter des Bezirks, in welchem die der
Klage zu Grunde liegende Verhandlung oder
Rechtsverletzung stattgefunden, oder bei dem Richter des

Wohnsitzes des Klägers, und, falls dieser außerhalb

des Kantons wohnt, bei demjenigen der Hauptstadt

angebracht werden.
Gegen Streitgenossen, die in verschiedenen

Gerichtsbezirken wohnen, soll die Klage bei dem Richter
angebracht werden, in dessen Bezirk die größere
Zahl der Beklagten ihren Wohnsitz hat. Ist die
Zahl der Beklagten in zwei oder mehreren Bezirken
gleich, so hat der Kläger unter den Richtern dieser
Bezirke die Wahl.

Vorbehältlich der Bestimmungen der Bundesverfassung

und der bestehenden Staatsverträge können
Personen, die im Staatsgebiete keinen festen Wohnsitz

haben, an dem Orte ihres zeitigen Aufenthaltes
belangt werden.

Endlich ist in allen Rechtsstreitigkeiten eine Partei,
welche keinen ordentlichen Wohnsitz in dem
Amtsbezirke hat, wo der Prozeß geführt wird, gehalten,
ihrem Prozeßgegner gleich bei dem ersten Termine
einen solchen innerhalb des betreffenden Amtsbezirkes
zu verzeigen.

8 12-

Wenn ein Betheiligter für die Vollziehung eines
Vertrages einen bestimmten Ort als Wohnsitz bezeichnet hat,
so können alle Klagen aus dem Vertrage, sie mögen auf
die Erfüllung oder Aufhebung desselben oder auf
Entschädigung wegen Nichterfüllung gerichtet sein, gegen ihn
bei dem Richter des gewählten Wohnsitzes angebracht
werden. Bei dem erwählten Wohnsitze können auch alle

Mittheilungen von gerichtlichen oder außergerichtlichen
Vorkehren gültig gemacht werden.

8 13-

Civilklagen aus Vergehen, oder wegen Beschädigungen
an liegenden Gütern, Anlagen an solchen, Bäumen und
hängenden Früchten, können bei dem Richter angebracht
werden, in dessen Bezirk die Rechtsverletzung stattgesunden

hat.

8 14.
Der ordentliche Gerichtsstand "für dingliche und

possefforische Klagen ist die gerichtliche Behörde, in dere.n



Bezirk der Streitgegenstand oder der größere Theil
desselben liegt.

s IS.

Streitigkeiten in Betreff unvertheilter Erbschaften
gehören vor den Gerichtsstand des Wohnsitzes des

Erblassers.

s 16.

Rechtssachen, die unter sich in Verbindung stehen,
sollen gemeinschaftlich bei dem Gerichtsstande, vor welchen
die Hauptsache gehört, oder, falls sie von gleichem
Belange sind, bei demjenigen, bei dem die eine derselben
bereits rechtshängig ist, behandelt werden.

s 17.

Das Gericht, bei welchem die Klage angebracht worden,
ist auch für die Beurtheilung der Widerklage kompetent.
Diese Kompetenz dauert fort, selbst wenn der Kläger
seine Klage durch Reform oder Abstand zurückzieht.

§ 18.

Läßt sich der Beklagte vor einem nicht kompetenten
Gerichte ein, so wird dieses dadurch kompetent zur
Beurtheilung des Streites, in welchem die Einlassung
erfolgt ist.

'

s 19.

Wird die Zuständigkeit der gerichtlichen Behörde, bei
welcher die Streitsache anhängig gemacht worden,
angefochten, so hat sie selbst hierüber zu urtheilen. In
appellabeln Fällen findet von diesem Urtheile Weiterziehung
an den Appellations- und Kassationshof statt.

s 20.

Die Gerichtspersonen sind den Parteien für jeden
Schaden verantwortlich, der denselben durch ihre Gefährde
oder Fahrlässigkeit erwächst.

Daherige Ansprüche auf Schadenersatz können, wenn
nicht schon in einem allfälligen Strafurtheile oder bei

Anlaß einer Beschwerde wegen Pflichtverletzung darüber
entschieden worden, auf dem Wege des Civilprozesses
verfolgt werden.

s 21.

Jeder Richter soll, ohne in eine Untersuchung der
Sache selbst einzutreten, in seinem Gerichtskreise alle
gesetzlich erlaubten Vorkehrungen treffen, um welche er von
andern gerichtlichen Behörden des Kantons, zum Zwecke
der Erledigung von bei ihnen hängigen Streitsachen,
angegangen wird.

Ansuchen ausländischer Gerichte, wodurch gegen eine
im Staatsgebiete wohnende Person ein gerichtliches
Verfahren im Auslande eingeleitet werden soll, sind, wenn
die betreffende Person sich demselben nicht freiwillig unterziehen

will, dem Appellations- und Kassationshof
einzusenden, welcher nach Einvernahme der Interessenten
die gesetzgsmäße Verfügung zu treffen hat.

Gesuche um Abhörung oder Vorladung von Zeugen^
dürfen zwar von dem Richter ohne besondere Einfrage
bewilligt werden; die Zeugen können aber stets verlangen,
-vor einer inländischen Gerichtsstelle abgehört zu werden;
auch darf nie eine Ungehorsamsstrafe oder ein Zwang
in Betreff der Ablegung des verlangten Zeugnisses wider
sie angewandt werden, ohne vorherige Bewilligung des

Appellations--und Kassationshofes.
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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s 22.

Die Verletzung der dem Richter oder dem Gerichte
schuldigen Achtgng kann von der Behörde selbst mit
Verweis oder mit Geldstrafe bis auf fünfzig Schweizerfranken

oder Gefangenschaft bis zu achtundvierzig Stunden
geahndet werden.

Artet die Achtungsverletzung in ein bedeutenderes
Vergehen oder in ein Verbrechen aus, so ist der Vorfall zu
Protokoll zu nehmen und die Sache dem Strafrichter zu
überweisen.

Titel II.

Kon dr» Parteien.

s 23.

Die Befugniß seine Rechte gerichtlich zu
verfolgen oder zu vertheidigen ist nach den Gesetzen über
die persönliche Handlungsfähigkeit zu beurtheilen.

s 24.

Mehrere Personen, die in der Gemeinschaft eines

Rechts oder einer Verbindlichkeit stehen oder aus dem

gleichen Rechtsgeschäfte Rechte ansprechen oder Verbindlichkeiten

übernommen haben, können zur Verfolgung des

nämlichen Zweckes als Streitgenossen gemeinschaftlich
klagen oder belangt werden.

s 25.

Die Streitgenossen haben ihre Rechtsvorkehren
gemeinschaftlich vorzubringen; stehen aber dem Einzelnen
besondere Angriffs- oder Vertheidigungsmittel zu, so kann
er diese gesondert vortragen. In allen Fällen sind die

Streitgenossen verpflichtet ihrem Gegner innerhalb des

Gerichtsbezirkes, in N^lchem der Rechtsstreit geführt wird,
einen gemeinschaftlichen Wohnsitz zu verzeigen.

s 26.

Wird Jemand einer Sache wegen, die er als
Stellvertreter eines andern inne hat, in eigenem Namen
beklagt, so kann er sich durch die Nennung des eigentlichen
Beklagten von der Einlassung auf die Klage befreien.

s 27.

Der Genannte erhält hierdurch das Recht zur
Aufnahme des Streites, zu welchem Zwecke ihm die Klage
zuzustellen ist. Widerspricht derselbe den Angaben des

Beklagten, so soll der Kläger, unter Vorbehalt besserer

Rechte, in den Besitz der streitigen Sache eingesetzt werden,

und der Richter hat dann auf Verlangen der einen
oder andern Partei bloß noch über den Kostenpunkt zu
entscheiden.

s 28.

Wer für den Fall des Unterliegens in einem

Rechtsstreite auf einen Dritten zurückgreifen will,
kann diesem, unter vorläufiger Angabe der

Rückgriffsgründe, Anzeige von dem Streite machen.
Der Dritte (Denuncjatf erhält hierdurch das

Recht an der Führung des Streites beliebig Theil
13
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zu nehmen. Giebt er dem Streitverkünder (Denuncianten)

bloß Angriffs- oder Vertheidigungsmittel
an die Hand, so kann er sich dabei gegen die

Anerkennung des Rückgriffsrechtes verwahren;
übernimmt er aber die Führung des Streites selbst, oder

macht er mit dem Streitverkünder gemeine Sache,
so findet keine Verwahrung statt.

8 29.

Auf das Stillschweigen des Dritten kann der
Streitverkünder in der Prozeßverhandlung nach

eigenem Gutstnden fortfahren; ein ungünstiges
Ergebniß des Prozesses wirkt dann auch gegen den
dritten Rückgriffsverflichteten, sofern er nicht beweist,
daß dasselbe durch böse Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit des Streitverkünders verschuldet worden sei.

8 30.

Die Unterlassung der Streitverkündung ist in
der Regel nicht als ein Verzicht auf das Rückgriffsrecht

auszulegen.
Will jedoch der Rückgriffsberechtigte den Streit

nicht aufnehmen oder den Spruch von Schiedsrichtern

anrufen, so hat er den Dritten bei Folge des

Verzichtes auf das Rückgriffsrecht von dieser Absicht
zu benachrichtigen und ihm die Führung des Streites
anzubieten. In diesen Fällen kann der Dritte die

Prozeßführung übernehmen, ohne dadurch ein
Rückgriffsrecht anzuerkennen. Er muß aber die Hauptpartei

auf ihr Begehren zuvor in Betreff der ihr
durch die Fortsetzung des Streites erwachsenden
Nachtheile innert einer von dem Richter zu
bestimmenden Frist sicher stellen. Kommt der Dritte dieser
Verpflichtung nicht nach oder zeigt er sich innert
der bestimmten Frist nicht zur Uebernahme des

Streites bereit, so kann die Hauptpartei unbeschadet,

ihres Rückgriffsrechts in der Sache den Abstand
erklären oder das schiedsrichterliche Verfahren
einleiten.

8 31.

Ist die Streitverkündung ohne Veranlassung des

Dritten unterblieben, so wird derselbe von der Re-
-greßpflicht in so weit befreit, als er zu beweisen

vermag, daß bei rechtzeitig erfolgter Streitverkündung
ein günstigeres Ergebniß des Prozesses zu erlangen
gewesen wäre.

8 32.

Hat sich Jemand verpflichtet, einen Andern in einem

allfälligeu Rechtsstreite zu vertreten, so soll ihn dieser,
bevor er selbst etwas in der Sache verhandelt, zur
Uebernahme des Streites auffordern und ihn, auf den Fall
der Weigerung, zur Verhandlung der daherigen Vorfrage
in die Audienz des Gerichtspräsidenten laden, welcher
darüber nach den für die Erledigung von Vor- und
Zwischenfragen geltenden allgemeinen Vorschriften sein

Urtheil fällt. Bis zu rechtskräftiger Beurtheilung der
Vertretungsfrage soll der Rechtsstreit stille stehen.

8 33.

Weigert sich der Dritte, welcher zur Vertretung
verurtheilt worden ist, den Rechtsstreit zu
übernehmen, so hat der Berechtigte die Wahl, den Streit

selbst zu führen oder in der Hauptsache den Abstand
zu erklären und in jedem Falle von demselben Ersatz
des ihm dadurch erwachsenden Schadens zu verlangen.

8 34.

Die Partei, welche ihrem Gegner einen Dritten als
Stellvertreter stellt, hat demselben stets dafür gut zu
stehen, daß dem Urtheile in Haupt- und Nebensache

Statt gethan werde.

8 35.

Gin Dritter ist auch unaufgefordert berechtigt, sich in
einen zwischen Andern anhängigen Rechtsstreit einzumischen,
wenn er ein solches Interesse an dem Ausgange des

Streites zu haben vermeint, daß ihm ohne seine
Einmischung aus der Fortsetzung des Rechtsstreites ein Nachtheil

erwachsen würde.

8 36.

Verfolgt der Dritte (Jntervenient) ein selbstständiges,
eine oder beide streitenden Hauptparteien ganz oder theilweise

ausschließendes Interesse (Hauptintervention), so ist
sein Dazwischentreten als eine eigentliche Klage zu
betrachten und nach deren Erfordernissen, jedoch ohne neue
Verhandlung vor dem Friedensrichter, einzuleiten.

8 37.

Die Hauptintervention ist in jeder Lage des Rechtsstreites

bis zum Endurtheile zulässig. Ihre Wirkung
besteht, wenn sie eine das Streitobjekt vollständig
umfassende Präjudicialfrage für die Hauptsache enthält,
darin, daß diese bis zum rechtskräftigen Entscheide der

Jnterventionsfrage ruht. Ist hingegen neben dem
Ansprüche des Jntervenienten auch noch ein Rechtsverhältniß
zwischen den streitenden Hauptparteien zu beurtheilen, so

läuft der Hauptprozeß neben dem Jnterventionsstreit und
wird gleichzeitig mit diesem entschieden.

8 38.

Der Hauptintervenient ist im Falle des Unterliegens
seinen Gegnern für jeden Schaden verantwortlich, den er
ihnen durch sein Dazwischentreten verursacht hat.

8 39.

Verfolgt der Dritte mit einer der streitenden Haupt-
parteieu ein gemeinschaftliches Interesse (Nebenintervention),
so wird er Streitgenosse derselben und muß die Sache
in derjenigen Lage aufnehmen und fortsetzen, in welcher
er sie findet.

8 40.

Der Nebenintervenient kann mit Zustimmung der
Partei, welcher er beitritt, den Rechtsstreit auch allein
übernehmen, jedoch soll dadurch den Rechten der Gegenpartei

kein Eintrag geschehen.

8 41.

Wer als Jntervenient aufgetreten ist, kann in der
Folge die Einwendung nicht machen, daß ihm der Streit
nicht verkündet worden sei.



s 42.

Entsteht ein Rechtsstreit über Gegenstände, bei
bei welchen das öffentliche Interesse in der Weise
betheiligt ist, daß sie nicht der willkürlichen
Verfügung der Parteien überlassen werden können,
sondern die Einwirkung der Staatsgewalt offen
bkiben muß, wozu namentlich auch die Streitigkeiten

über den Stand der Personen zu zählen sind,
so sall der Gerichtspräsident dem Regierungsstatthalter

des Amtsbezirks, in welchem der Prozeß
geführt wird, zu Handen des Staates ein Doppel
der Klage zustellen (H

s 43.

Der Staat hat in solchen Fällen das Recht, in jeder
Instanz des Prozesses, sofern es zur Wahrung des öffentlichen

Interesses nöthig erscheint, zu interveniren; er kann

zu diesem Ende namentlich zu jeder Zeit die Einsicht der
Akten verlangen, bei der Prozeßinstruktion die Partei-
vorträge ergänzen und selbstständige Rechtsbegehren stellen,
bei der Beurtheilung des Streites selbst ohne vorherige
Einmischung das öffentliche Interesse verfechten und endlich

auch gegen benachtheiligende Verfügungen der Gerichte
von sich aus die gesetzlichen Rechtsmittel anrufen.

s 44.

Die Parteien sollen sich gegen einander sowohl
der absichtlichen Verdrehung der Wahrheit als des

muthwilligen Leugnens und unredlicher
Prozeßverzögerungen enthalten. Insbesondere ist ihnen und
ihren Anwälten untersagt, den Gegner oder dritte
Personen durch Anzüglichkeiten, die nicht zur Sache
gehören, zu beleidigen. Nach fruchtlosem Verweise
kann der Richter wegen solcher Beleidigungen die

Schuldigen mit Geldstrafe bis auf hundert Franken
oder mit Gefangenschaft bis zu achtundvierzig
Stunden bestrafen.

Ebenso kann wegen muthwilligen Prozessirens
durch die Gerichte wider den Schuldigen Geldstrafe
bis auf hundert Franken oder Gefangenschaft bis
zu achtundvierzig Stunden und im Wiederholungsfalle

das Doppelte verhängt werden.

Z 45.

Die Anwälte stehen, soweit es die Prozeßführung
betrifft, unter der Aufsicht des Appellations- und
Kassationshofes, welcher dieselbe, wo nicht
besondere gesetzliche Vorschriften bestehen, nach Mitgabe

des Gesetzes über die Advokaten vom 10.
Dezember 1840 auszuüben hat.

s 46.
Jede Partei hat den Kostenaufwand für ihre

Rechtsverfolgung oder Vertheidigung zu bestreiten. Die Kosten,
welche durch gemeinschaftliche Anträge veranlaßt werden,
müssen von den Parteien gemeinschaftlich vorgeschossen
werden.

Z 47.

Die unterliegende Partei ist in der Regel zum
vollständigen Ersatz der Prozeßkosten an ihren Gegner
zu verurtheilen. Hatte jedoch die siegende Partei
zu viel gefordert,,,oder ist in der Hauptsache theil-
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weise auch zu Gunsten der andern Partei entschieden
worden, so tritt nach Umständen Wettschlagung oder
verhältnißmäßige Theilung der Kosten ein. Diese
Modifikationen können auch stattfinden, wenn die
obsiegende Partei die Prvzeßkosten durch
augenscheinlich unnöthige Weitläufigkeiten vermehrt hat,
sowie in Streitigkeiten zwischen Ehegatten, zwischen
Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie,
und in der Seitenlinie zwischen voll- und
halbbürtigen Geschwistern und ihren Ehegatten.

Wenn eine Partei durch das .Urtheil nicht wesentlich

mehr erhält, als ihr von der Gegenpartei für
den Fall der gütlichen Beilegung des Streites
angeboten wurde, so kann sie zu allen Kosten verurtheilt

werden.

s 48.

Ausnahmsweise kann bei präparatorischen und Zwischengesuchen,

wodurch der eingeleitete Rechtsstreit nicht erledigt
wird, der Jmpetrat bloß insofern in die Kosten
verurtheilt werden, als er sich nicht bei dem zur Verhandlung
bestimmten Termine dem angebrachten Gesuche unterzieht.
Auf den Fall der Unterziehung bleibt der Kostenpunkt
bis zur Entscheidung der Hauptsache ausgesetzt.

s 49.
Eine Partei ist schuldigin den folgenden

Fällen ihrem Gegner auf seinen Antrag für die

Kosten des Prozesses Sicherheit zu leisten:

a. Der Kläger oder Jntervenient:
wenn er keinen Wohnsitz im Kanton hat;
wenn er vergeltstagt oder bis zur Pfandnahme

betrieben ist und die betreibenden Gläubiger noch
nicht befriedigt hat;

wenn er infolge strafgerichtlichen Urtheils in
seiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt oder
derselben entsetzt ist.

b. Der Beklagte:
wenn er einer Schuldbetreibung nicht ihren

ungehinderten Lauf lassen will, die sich auf eine rechts-
förmige, auf ihn oder auf Jemanden, in dessen

Verbindlichkeiten er eingetreten ist, lautende Schuldschrift

gründet; den Fall ausgenommen, wo er

seine Einreden gegen die Gültigkeit der Urkunde,
oder gegen die Zahlfälligkeit oder das dermalige
Bestehen der Schuld, sofort durch Urkunden oder
Eideszuschiebung zu beweisen übernimmt.

Individueller Antrag.
Streichung des Satzes: „den Fall ausgenommen klagt."

Z 50.
Der Antrag auf Sicherheitsleistung soll im Anfange

des Rechtsstreites, d. h. wenn er von dem Kläger
ausgeht, vor der Klagerhebung, wenn aber der Beklagte
solchen zu stellen im Falle ist, vor jeder andern Einrede
oder Vertheidigung auf die Klage angebracht werden;
die Fälle vorbehalten, wo die Thatsache, welche das

Begehren begründet, erst während der Prozeßverhandlung
eintritt.

8 51.

Die Sicherheit soll innerhalb der Nothfrist von
dreißig Tagen, von der freiwilligen Unterziehung oder

gerichtlichen Auflage an gerechnet, durch Bürgschaft oder

Hinterlagen geleistet werden.
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Der oder die Bürgen müssen in dem hiesigen Kantone

ihren Wohnsitz haben, und es soll.über ihre Habhaftig-
keit dem Bürgschaftsbriefe ein Zeugniß von dem
Präsidenten des Einwohnergemeinderaths ihres Wohnorts
beigefügt werden. Dieses Zeugniß muß zudem durch den

zuständigen Regierungsstatthalter légalisât sein.

8 52.

Auf Anrufen der Partei, welcher die Sicherheit zu
leisten ist, hat der Richter deren Zulänglichkeit zu
beurtheilen.

Hat der Kläger solche inner der festgesetzten Frist
gar nicht oder nicht gehörig geleistet, so soll die Klage
einstweilen zurückgewiesen werden. Befindet sich aber der

Beklagte in Säumniß, so ist derselbe zu verurtheilen,
den Kläger ohne Weiteres zu bezahlen oder der Betreibung
ihren Fortgang zu lassen; wobei jedoch das Recht des

Beklagten vorbehalten bleibt, das Bezahlte ganz oder

theilweise zurückzufordern, wenn er später die "Sicherheit
leistet und die Schuld sich als nicht gegründet herausstellt.

s 53.

Die Verhandlung und Beurtheilung aller Streitfragen
in den vorgedachten Fällen findet bei der Behörde statt,
welche in dA Hauptsache für die Prozeßinstruktion
zuständig ist M und es gelten hiefür
die allgemeinen Vorschriften über die Erledigung von
Vor- und Zwischenfragen Wenn die geleistete
Sicherheit ungenügend gefunden wird, so soll stets gleichzeitig

auch die oben festgesetzte Folge (Z ausgesprochen
werden.

8 54.

Parteivorträge vor dem Appellations- und
Kassativnshof finden nur dann statt, wenn es
derselbe für angemessen erachtet.

8 55.

Wer durch ein Zeugniß des Einwohnergemeinderaths
seines Wohnortes nachweist, daß sein Vermögen nicht
zureiche, um, ohne Beschränkung des nothwendigen
Lebensunterhaltes für sich und seine Familie, die Kosten eines
Prozesses zu bestreiten, kann verlangen, daß ihm das
Armenrecht ertheilt werde. Dem Armuthszeugnisse soll
eine möglichst annähernde Uebersicht des Vermögens und
Erwerbes desjenigen beigefügt werden, welcher sich um
das Armenrecht bewirbt. Ueberdies muß das Armuthszeugniß

von dem Regierungsstatthalter seines Wohnortes
legalisirt sein.

8 56.

Das Gesuch wird unter Beilegung des
Armuthszeugnisses mündlich oder schriftlich bei dem Richter
angebracht, welcher darüber die Gegenpartei, sofern
fie im Kanton wohnt, mündlich oder schriftlich
einvernimmt und nach vorläufiger Untersuchung der
streitigen Frage seine Verfügung trifft und den

Parteien eröffnet. In appellablen Fällen wird das

Urtheil mit den Akten dem Appellations- und
Kassationshofe zur Bestätigung oder Abänderung
eingesandt.

Durch das Gesuch wird der Fortgang des Rechtsstreits

nicht gehemmt; der Richter oder das Gericht
ist indessen befugt, das Verfahren in der Hauptsache

bis zur definitiven Erledigung des Gesuches

einzustellen.

8 57.

In Streitsachen, welche der Kompetenz des

Friedensrichters oder Gerichtspräsidenten unterliegen, ist
das Gesuch im Verhandlungstermin selbst
anzubringen; es kann aber eine vorläufige Befreiung von
den Ladungskosten ausgesprochen werden, sofern der

Kläger das Armuthszeugniß vorweist.

8 58.

Die Partei, welche das Armenrecht genießt, ist
von der Bezahlung der tarifmäßigen Gebühren, dem
Gebrauche des Stempelpapiers und von der
Rechtsversicherung befreit. In appellablen Sachen ordnet
ihr der Appellations- und Kassationshof zum Behufe
der Prozeßführung einen armenrechtlichen Anwalt

^
aus der Zahl der patentirten Advokaten bei. In
Streitigkeiten, welche vom Amtsgericht oder
Gerichtspräsidenten endlich zu erledigen sind, erfolgt auf
Verlangen der Partei das nämliche durch den

Gerichtspräsidenten.
Von der Bezahlung der Prozeßkosten an ihren

Gegner ist jedoch die das Armenrecht genießende
" Partei, falls sie unterliegt und gerichtlich in die¬

selben verurtheilt wird, nicht enthoben. Auch ist
sie verpflichtet, die tarifmäßigen Gerichts- und
Anwaltsgebühren für ihre Rechtsbesorgung nachzubezahlen,

wenn sie später zu hinreichendem Vermögen
gelangt.

s 59.

Wenn die Partei, welche zum Armenrechte
zugelassen ist, in dem Prozesse ein obsiegliches Urtheil
erhält so ist ihre daherige Kostenforderung durch
den ihr bestellten öder zu diesem Zwecke durch den

Richter zu bezeichnenden Anwalt einzukassiren, der
den dabei Betheiligten wegen ihrer Kostenantheile
Rechnung zu tragen hat.

8 60.

Wegen Nichtbezahlung der Gerichts- und Weibel-
gebühren darf einer vorgeladenen Partei bei ihrem
erstmaligen Erscheinen das richterliche Gehör nicht
verweigert werden.

Titel III.

Non den Nebenpersonen der Parteien.

8 61.

Es steht Jedermann frei, seineu Prozeß selbst zu
führen oder sich bei den gerichtlichen Verhandlungen
durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen; die

Fälle vorbehalten, wo die persönliche Anwesenheit der

Partei, mit oder ohne Zulassung eines Anwaltes,
geboten ist.

Die Fähigkeit, für einen Andern im Prozesse als
Bevollmächtigter oder Anwalt zu verhandeln, ist nach
den bestehenden besondern Gesetzen über die Befähigung
zur Anwaltschaft zu beurtheilen..



s 62.

Der Bevollmächtigte soll sich bei der ersten von
ihm verfaßten Rechtsschrift (Klage, Antwort u. s. w.)
oder bei seinem ersten Auftreten durch Einreichung
einer schriftlichen Vollmacht bei dem Gericht zu der
Prozeßführung legitimiren. Vollmachten, die außerhalb

des Kantons ausgestellt worden, müssen von
der kompetenten Behörde beglaubigt sein.

8 63.

Eine allgemeine Vollmacht, zur Besorgung der
Rechtsgeschäfte des Auftraggebers überhaupt oder
eines einzelnen Prozesses, berechtigt den Bevollmächtigten

zu allen Handlungen, welche die Beendigung
des Streites auf dem Wege bes Rechts'- und die
Vollziehung des Urtheils zum Zwecke haben, nicht
aber zu Vergleichen, Uebertragungen an Schiedsrichter,

Verzichten und Reformen; es sei denn, daß
die Vollmacht dieser Handlungen ausdrücklich
gedenke.

8 64.

Ausnahmsweise sind patentirte Advokaten als
vermuthete Bevollmächtigte anzuerkennen, wenn sie die zu
einem gerichtlichen Schritte nöthigen Akten in Händen
haben und sich verpflichten eine Vollmacht oder
Gutheißung ihrer Partei bis zu dem folgenden Termine
beizubringen, oder, wenn kein solcher bestimmt worden,
inner der Frist von vierzehn Tagen bei dem Gerichte
einzureichen. Unterläßt der vermuthete Bevollmächtigte
dieser Verpflichtung nachzukommen, so wird die Verhandlung

durch die Behörde, vor welcher sie stattgefunden,
nichtig erklärt, er selbst aber zur Tragung derben Parteien

verursachten Kosten und sonstigen Nachtheile
verurtheilt.

§ 65.

Die Partei, welche eine bei dem Gerichte
eingereichte Vollmacht zurückziehen will, muß solches
ihrem Gegner rechtlich kund thun.

Titel IV.

Allgemeine Grundsätze des gerichtlichen Verfahrens.

8 66.

Der Richter und die Gerichte haben von Amtes
wegen darauf zu achten, daß bei den vor ihnen
stattfindenden prozessualischen Verhandlungen das gesetzliche

Verfahren, unter Wahrung der vorgeschriebenen Formen,
beobachtet werde. Ehrverletzungen, die während der
gerichtlichen Verhandlungen stattgefunden, werden von dem

Richter ohne Gestattung eines weitern Verfahrens von
Amtes wegen aufgehoben und geahndet (Z und,
wenn solche in schriftlichen Vorträgen vorkommen, deren

Reinigung angeordnet.
Im Nebligen tritt die Thätigkeit des Richters auf

Anrufen der Parteien und nur in denjenigen Fällen
von Amtes wegen ein, wo ihm eine Amtshandlung
gesetzlich geboten ist.

8 67..
Die Prozeßverhandlungen sind öffentlich und mündlich.

Nur ausnahmsweise, wenn die Sittlichkeit es

gebietet, dürfen die Verhandlungen auf den vorausgegangenen
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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Beschluß^-des Gerichtes bei verschlossenen Thüren geführt
werden. (Verfassung Z 51.)

8 68.

Alle Angriffs- und Vertheidigungsmittel der Parteien
sind, wo das Gesetz, nicht eine Ausnahme zuläßt, unter
Folge des Verzichtes auf die spätere Geltendmachung der
verabsäumten Theile der Rechtsbesorgung auf einmal
vorzubringen. Der Richter hat darauf zu sehen, daß dieses
in der gesetzlich vorgeschriebenen Ordnung geschehe.

8 69.

Die faktischen Anbringen der Parteien dürfen,
wo das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, weder
durch nachträgliche Hinzufügung neuer -Thatsachen,
noch durch nachträgliche Verneinung der thatsächlichen
Behauptungen der Gegenpartei verstärkt werden.
Desgleichen darf keine Partei die angebrachten
Schlüsse so verändern, daß dadurch mehr oder,
sofern nicht spezielle Gesetze es erlauben, Anderes
verlangt wird, als nach der ursprünglichen
Schlußstellung.

" Dagegen kann eine Partei ihre Anbringen und
Schlüsse zu jeder Zeit auf ein Minderes
beschränken, und ebenso sind auch Verbesserungen von
Mißschreibungen und Mißrechnungen stets zuläßig,

.Wenn jedoch m Folge solcher Aenderungen die Streitfrage

sich wesentlich anders gestaltet oder ganz
erledigt wird, so ist diesem Umstände bei dem Urtheile
über die Kosten Rechnung zu tragen.

8 70.

Findet eine Partei, daß sie ihren erstinstanzlich
noch nnbeurtheilten Haupt- oder Jncidentalrechts-
streit nicht zu ihrem Vortheil geführt habe, so kann
sie die Reform erklären. Die Reform vernichtet das

Verfahren bis zu dem Punkte, welchen die reformi-
rende Partei bezeichnet. Doch läßt die Reform
folgende Bestandtheile des Prozesses unberührt:

u. die von den Parteien abgeschlossenen
Vergleiche ;

b. die eidlichen Erklärungen der Parteien.
Ueberdieß können die Zeugenaussagen und das

Befinden Sachverständiger von den Parteien im
neuen Verfahren benützt werden.

Die Reform kann jedoch in Betreff der gleichen

Streitfrage von derselben Partei nur einmal geltend
gemacht werden.

8 71.
Die Partei, welche die Reform erklärt hat, muß

ihrem Gegner die Kosten der aufgegebenen Verhandlung
innerhalb sechs Wochen, von der Mittheilung ihrer da-

herigen Erklärung an zu rechnen, bezahlen oder zu deren

Deckung einen von dem Richter zu bestimmenden Betrag
hinterlegen.

8 72.
Hat der Kläger die Reform über das ganze

Prozeßverfahren erklärt, so muß er die neue Klage
innerhalb der Nothfrist von sechs Wochen in gesetzlicher

Weise dem zuständigen Richter zu Handen des

Beklagten einreichen; hat aber der Beklagte von
diesem Rechte Gebrauch gemacht, so bleibt die Klage
zu Recht bestehen, und der Richter hat dem

Beklagten für Einreichung seiner Vertheidigung eine

peremtorische Frist zu bestimmen.
14
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Im Fall einer theilweisen Reform ist der Partei,

welche dieselbe erklärt hat, nach den Umständen
entweder eine peremtorische Frist oder ein peremtorischer
Termin zu bestimmen, um die ihr nach der Prozeßlage

obliegende Vorkehr zu treffen.

Individueller Antrag.
Diese Grundslitze kommen in dem besondern Prozeßver-"

fahren analog zur Anwendung.

s 73.

Läßt sich die Partei, welche die Reform erklärt hat.
hinsichtlich der in den beiden vorhergehenden Paragraphen
enthalteilen Vorschriften eine Säumniß zu Schulden
kommen, so wird die Reformerklärung als ein förmlicher
Abstand über die Streitfrage, in Betreff welcher die
Reform erklärt worden, angesehen.

8 74.

Die Zeitbestimmungen im Prozesse finden Statt,
entlveder durch Bezeichnung eines Tages zur
Erscheinung vor Behörde (Tagfahrt, Termin) oder
durch Festsetzung eines Zeitraumes, inner welchem
eine gerichtliche Handlung vorzunehmen ist (Frist).

Bei der Bestimmung der Fristen werden Jahr
und Monat auf denjenigen Tag bestimmt, welcher
durch seine Zahl dem Kalendertag der Bestimmung
entspricht und Woche auf den gleichnamigen folgenden

Wochentag.

8 75.
Die Zeitbestimmungen sind theils im Gesetze

enthalten, theils werden sie durch den Richter festgesetzt und
den Parteien entweder mündlich eröffnet oder durch
Ladungen oder Wiffenlaffungen kund gethan. "'Fristen,
die das Gesetz schlechtweg bestimmt, heißen Nothfristen.

8 76.

Die Partei, welche ein Gesuch anbringen will, hat,
wenn nicht bereits ein Termin dazu bestimmt ist, bei
dem Richter einen Tag auszuwirken und solchen dem

Gegner durch eine förmliche Ladung bekannt zu machen.

8 77.

Jede Vorladung soll enthalten:
1. die Namen, den Wohnort und die genaue

Bezeichnung der Parteien;
2. die Anzeige der Handlung, zu welcher vorgeladen

wird;
3. die Angabe des Ortes und der Zeit der Erscheinung,

und
4. das Datum und die Unterschrift des Verfassers.

8 78.
Die Ladungen und Wiffenlaffungen sollen, wo das

Gesetz nicht deren amtliche Anordnung vorschreibt, von
den Parteien erlassen, jedoch dem Nichter vor der
Ausführung zur Genehmigung vorgelegt werden. Einfache
Ladungen, Wiffenlaffungen und Exekutionsbefehle, die
durch den Widerspruch der Partei, gegen welche die
Exekution verlangt wird, gehemmt werden können, sollen
von dem Richter ohne weitere Untersuchung ihrer
Begründetheit bewilligt werden; Arreste aber, provisorische
Verfügungen, Exekutionsbefehle, gegen welche kein Widerspruch

statthaft ist, und Ediktalladungen nur nach
geleisteter Bescheinigung über das Vorhandensein der gesetzlichen

Bedingungen ihrer Zulässigkeit. In Betreff der

Ansuchen anderer Gerichtsstellen endlich hat der Richter
nach H zu Verfahren.

8 79.

Ist der Vorzuladende nicht in dem Gerichtsbezirke
.des Richters wohnhaft, vor welchem die Verhandlung
statt finden soll, so muß die Ladung auch dem Richter
des Wohnortes zur Gestattung der Zustellung vorgelegt
werden.

8 80.
Die Zustellung gerichtlicher Akte an die Parteien

geschieht ordentlicher Weise durch den Weibel.
Bei Vorladungen ist dem Geladenen ein

unterzeichnetes Doppel mit dem Zeugniß des Weibels zu
übergeben. Die Zustellung soll, wo das Gesetz nicht
etwas anderes bestimmt, wenigstens acht und vierzig
Stunden vor dem festgesetzten Termine stattfinden.

Während eines Rechtsstreites können Zustellungen
auch durch die Post erfolgen. Für solche Zustellungen

kommen die eidgenössischen Vorschriften über
die Bestellung gerichtlicher Akte durch die Post zur
Anwendung (Art. 35 der Transportordnung für die
schweizerischen Posten vom 19. August 1876).

Während eines Rechtsstreites können Zustellungen
an den mit der Prozeßführung bevollmächtigten
Anwalt erfolgen, sofern eine schriftliche Vollmacht
bei dem Gerichte eingereicht ist und dieselbe keinen
Vorbehalt enthält.

8 81-

Der Meibel soll seine Verrichtungen in Civilsachen
zu gewöhnlicher Tageszeit, d. h. nach Sonnenaufgang
und vor Sonnenuntergang, bei dem Wohnsitze oder
Aufenthaltsorte der betreffenden Person bestellen. Trifft er die

Person nicht bei Hause an, so hat er das Doppel des

Aktes einem ihrer Hausgenossen abzugeben, oder, wenn
Niemand im Hause anwesend ist, an die Thüre zu heften.
Verrichtungen an Behörden und Korporationen sind bei
dem Vorsteher und in dessen Abwesenheit bei einem
andern Vorgesetzten zu bestellen. Mittheilungen an den

Staat werden an den Regierungsstatthalter des Bezirks,
wo der Prozeß geführt wird, gemacht.

8 82.
Ueber jede Verrichtung hat der Weibel ein Zeugniß

auszufertigen, in welchem bestimmt angegeben sein soll,
wann, wo und an wen er sie bestellt und welche
Antwort er allfällig darauf erhalten habe. Dieses Zeugniß
ist in die verschiedenen Doppel der betreffenden Akte
einzutragen.

8 83-

Eine öffentliche Ladung und Wisienlassung ist
in den gesetzlich bestimmten und außerordentlicherweise

auch in denjenigen Fällen zulässig, wo man
den Aufenthaltsort oder den Namen des
Vorzuladenden, beziehungsweise des Notifikaten, nicht kennt,
oder der Richter seines Wohnorts die Bewilligung
der Verrichtung unbefugt verweigert.

8 84.

Die Ediktalladung oder Ediktalwiffenlaffung soll
an dem Sitzungsorte des Gerichts angeschlagen.



dreimal nach einander in das amtliche Blatt
eingerückt und, wo der Richter es nöthig findet, auch
in diejenigen Zeitungen aufgenommen werden, durch
die sie am ehesten zur Kenntniß des Vorzuladenden
gelangen kann; die Fälle vorbehalten, wo das Gesetz
ein Mehreres vorschreibt.

s 85.
Bei Ediktalladungen ist der Erscheinungstag und

bei Fristansetzungen die Frist auf wenigstens sechs

WoHen, von der ersten Bekanntmachung durch das
amtliche Blatt an zu rechnen, hinauszusetzen; die
Fälle vorbehalten, für welche das Gesetz etwas anderes
bestimmt.

s 86.

Nach einmal angehobenem Rechtsstreite macht der
Richter ordentlicher Weise den Parteien bekannt,
wann oder innert welcher Frist die Verhandlung
fortzusetzen sei und worin die nächste Vorkehr bestehen
solle. Es bleibt jedoch den Parteien unbenommen,
eine andere gesetzgemäße Vorkehr zu treffen.

s 87.

Gedenkt eine Partei am Platz der gerichtlichen
Handlung, zu welcher vorgeladen oder Termin
anberaumt ist, eine selbständig zu beurtheilende Voroder

Zwischenfrage aufzuwerfen, so muß sie den

Schluß ihres daherigen Gesuchs ihrem Gegner, unter
Folge des Verzichts, spätestens vier und zwanzig
Stunden vor der Erscheinung mittheilen. In dem
Gesuche sollen die begründenden Thatsachen und die
Beweismittel summarisch angeführt sein. Kann wegen
Unterlassung oder UnVollständigkeit dieser Angaben
die Verhandlung nicht zu Ende geführt werden, so

ist die fehlbare Partei in die Kosten des betreffenden
Termins zu verurtheilen.

Diese Vorschriften finden jedoch ihre Anwendung
nicht bei Rechtsversicherungsbegehren, bei Einreden
wegen mangelnder Legitimation zur Verhandlung
und in den Fällen, wo Hie Hauptsache selbst bei
Einem Termin verhandelt wird.

s 88.
Der Richter soll darauf achten, daß die

Prozeßverhandlung nicht unnöthig verzögert werde. Wo
eine Frist zur Rechtsbesorgung zulässig ist, wird
solche in der Regel auf vierzehn Tage bestimmt;
doch kann dieselbe in besonders wichtigen und
verwickelten Fällen bis aus sechzig Tage'hinausgesetzt
und umgekehrt, wenn die Sache am wachsenden
Schaden liegt, bis auf dreimal vier und zwanzig
Stunden verkürzt werden.

s 89.
Der Richter kann auf Begehreu einer oder beider

Parteien die von ihm getroffenen Zeitbestimmungen
aus zureichenden Gründen verlängern. Ebenso kann
dieß durch Uebereinkunft der Parteien geschehen.

Ist die Verlängerung auf einseitiges Begehren einer
Partei ertheilt worden, so hat der Richter die andere
davon amtlich in Kenntniß zu setzen. Hat die
Verlängerung durch Uebereinkunft der Parteien
stattgefunden, so sind dieselben bei einer Ordnungsbuße
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von fünf bis zehn Franken gehalten, die
Uebereinkunft dem Richter rechtzeitig zur Bestätigung
vorzulegen.

Wenn eine Partei um eine fernere Verlängerung
nachsucht, so soll der Richter vor seiner Verfügung
die andere Partei darüber einvernehmen. Diese
Einvernahme kann auch brieflich oder telegraphisch
erfolgen. Die Kosten dieser Verlängerung trägt stets
der Gesuchsteller.

s 90.

"Gegen den Abschlag einer Fristverlängerung oder
Terminsverschiebung kann der Impétrant bei dem

Appellations- und Kassationshof Beschwerde führen.
Findet diese Behörde die Beschwerde begründet, so
sollen die inzwischen getroffenen Verhandlungen
aufgehoben und die Kosten bis zum Hauptentscheide
suspendirt werden. Wird aber der Beschwerdeführer
abgewiesen, so fallen solche ihm auf, und es hat
im Falle muthwilligen Prozessirens der Appellationsund

Kassationshof gegen die Schuldigen
einzuschreiten (8 47 und das Gesetz über die Advokaten
vom 10. Dezember 1840).

Die Erhebung der Beschwerde stellt den Rechtsstreit

nicht ein.

s 91.

Hat der Richter gesetzwidrige oder offenbar
unnöthige Fristen oder' Tagfahrten gestattet, so soll
ihn der Appellations- und Kassationshof von Amteswegen

oder ans die Beschwerde der dadurch verletzten
Partei in die veranlaßten Kosten und nach
Umständen auch zum Schadensersatz verurtheilen.

s 92.

Nothfristen können einzig durch die Uebereinkunft der
Parteien verlängert werden.

8 93.

Die Versäumung einer Frist oder das Ausbleiben
bei einem Termine wird, wo das Gesetz nicht etwas
Anderes feststellt (88 auf den Antrag
des Gegners als ein Verzicht auf die Vorkehren
ausgelegt, welche die säumige Partei zu treffen hatte.
Hat diese ihrem Gegner bekannt gemacht, daß sie
eine Vor- oder Zwischenfrage aufzuwerfen gedenke,
so bezieht sich der Verzicht bloß auf diese; die
säumige Partei ist aber in die dadurch veranlaßten
Kosten zu verurtheilen, und es kann überdieß, wenn
die Absicht der Prozeßverzögerung vorliegt,
Bestrafung nach Z eintreten.

Dem Ausbleiben ist der Fall gleich zu achten,
wenn eine Partei zwar vor dem Richter oder Gericht
erscheint, aber die ihr obliegenden Vorkehren nicht
trifft.

8 94.
Bleiben beide Parteien bei einem Termine aus,

so fällt solcher dahin; bleibt hingegen bloß eine

Partei aus, so kann die erschienene den Rechtsruf
und die einseitige Zulassung zur Verhandlung
verlangen. Der Rechtsruf darf gestattet werden, sobald,
auf geschehene Anfrage durch den Richter, sich keine
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vollständigen Parteien mehr um das richterliche Gehör

melden. Nach erfolglosem Rechtsrufe kann die
erschienene Partei die ihr zukommenden gerichtlichen
Vorkehren treffen und rücksichtlich derjenigen ihres
Gegners darauf antragen, daß solche als verwirkt
erklärt werden.

Parteien und Anwälte, welche sich nach der
festgesetzten Zeit beim Termine einfinden, können mit
Ordnungsbuße von fünf bis zehn Franken belegt
werden.

s 95.

Die Partei, welche zur einseitigen Verhandlung
zugelassen worden, soll ihrem Gegner das Ergebniß
derselben längstens vierzehn Tage nachher mittheilem Ist
eine Zeit zur Rechtsfortsetzung bestimmt worden, so muß
auch diese der ausgebliebenen Partei ordentlicher Weise
wenigstens vierzehn Tage, und, wenn die Zeitbestimmungen

wegen Dringlichkeit der Sache verkürzt worden,
wenigstens drei Mal vierundzwanzig Stunden vor dem

Eintritte des Termines oder dem Ablaufe der Frist
bekannt gemacht werden.

8 96.

Bleibt die auf diese Weise geladene Partei zum
zweiten Male aus, so erklärt der Richter die thatsächlichen

Anbringen der erschienenen Partei als erwahrt,
diejenigen der ausgebliebenen aber als zurückgezogen und
verhängt den Aktenschluß.

8 97.

Die säumige Partei kann sich gegen die Folgen
ihrer Säumniß in den vorigen Stand wiedereinsetzen

lassen:
1. wenn ihr die Ladung oder richterliche

Verfügung nicht persönlich zugestellt wurde und sie sich zur
eidlichen Versicherung bereit erklärt, daß ihr die
Zeitbestimmung gar nicht oder erst so spät bekannt
geworden, daß ihr die Befolgung unmöglich gewesen;

2. wenn sie oder ihr Bevollmächtigter oder
Anwalt durch erhebliche Hindernisse, wie Krankheit,
Staatsdienst u. s. w., abgehalten worden, die ihr
obgelegene Vorkehrzu der bestimmten Zeit zu treffen,
und

3. wenn die Säumniß in der Fahrlässigkeit oder
Gefährde eines von ihr mit der Geschäftsführung
betrauten Bevollmächtigten oder Anwaltes aus der
Zahl der angestellten Advokaten und Rechtsagenten
ihren Grund hatte.

s 93.
Die Partei, welche von der Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand Gebrauch machen will, muß ihr
Vorhaben ihrem Gegner bei Folge des Verlusts
ihres Rechts ordentlicher Weise vor dem Eintritte
des zur Fortsetzung der Verhandlung anberaumten
Termins oder, wenn kein solcher bestimmt worden,
längstens vierzehn Tage nach der Mittheilung der

Verhandlung (H oder richterlichen Verfügung
(U anzeigen, und in dem letztern Falle
denselben zur Erörterung der Wiedereinsetzungsfrage
vor die Behörde laden, bei welcher die Säumniß statt
fand. Bei Ediktalladungen kann die Restitution
in dem Falle des Z Art. I, innerhalb der

Nothfrist eines Jahres, von der ersten Bekanntmachung

der Ladung oder Wissenlaffung durch das
amtliche Blatt an zu rechnen, verlangt werden.

Das Begehren um Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand wegen Versäumung der in H

vorgeschriebenen Vorkehren kann bei dem Appellationsund
Kassationshofe ohne vorherige Ankündigung

angebracht werden.

8 99.

Wenn der Umstand, durch welchen eine Partei
verhindert worden einer Zeitbestimmung Folge zu leisten,
es ihr auch unmöglich macht, inner der gesetzlichen Frist
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu verlangen,
so ist dieses ihrem Rechte unschädlich. Die in dem
vorhergehenden Paragraphen bestimmten Fristen für die
Anbringung des Restitutionsbegehràs heben in diesem
Falle erst mit dem Zeitpunkte zu laufen an, wo das
Hinderniß weggefallen ist.

8 100.

Auf Verlangen ihres Gegners hat die Partei, welche
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verlangt, die
vorgeschützten Entschuldigungsgründe zu erwahren. In
dem Falle des Z Ziffer genügt die Erklärung ,des

Bevollmächtigten oder Anwaltes als Beweis; nur muß
dieser ihre Richtigkeit auf Begehren des Gegners eidlich
bekräftigen.

Ebenso kannsder Impétrant von dem Bevollmächtigten
oder Anwälte den Eid verlangen, wenn dieser die Säumniß

von seiner Seite in Abrede stellt.

8 101-

Widersetzt sich der Gegner des Jnpetranten dem

Restitutionsbegehren, so ist der daherige Streit durch
die betreffende Behörde nach einer mündlichen
Parteiverhandlung sofort zu beurtheilen.

Wird die säumige Partei wieder in den vorigen
Stand eingesetzt, so bleiben in den Fällen des Z

Ziffer 1 und 2 die Kosten bis zum Urtheil in der
Hauptsache suspendirt; doch kann in letzterm Falle
nach Umständen verfügt werden, daß die
wiedereingesetzte Partei ihre daherigen Kosten an sich selbst
trage; im Fall der Ziffer 3 dagegen hat der säumige
Bevollmächtigte oder Anwalt die durch seine Säumniß

der eigenen Partei und der Gegenpartei
verursachten Kosten zu tragen, und überdies soll er,
wenn Gefährde vorwaltet, nach den bestehenden
Disziplinargesetzen bestraft werden.

In jedem Falle hat die Partei, welche in den

vorigen Stand wieder eingesetzt worden, die
versäumte Vorkehr bei Folge des Verzichtes spätestens
in dem zur Verhandlung des Wiedereiusetzungs-
begehrens bestimmten Termine nachzuholen.

8 102.

Die obigen Vorschriften über die Versäumung von
Zeitbestimmungen und die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand finden ihre Anwendung auch auf diejenigen
Zeitbestimmungen im Prozesse, welche durch Uebereinkunft der

Parteien getroffen worden sind.

8 103.

Zu den Gerichtsferien gehören:
1. Die Sonntage und die vom Staate

anerkannten Feiertage;



2. die Wochen, in welche Weihnacht und Neujahr

fallen, die Woche vor Ostern und die Woche
vor Pfingsten.

3. die Zeit vom 1. August bis 30. Herbstmonat.

s 104.

An Sonn- und Festtagen sollen weder der Richter
noch der Aktuar und Weibel in Civilrechtssachen ihr
Amt ausüben; mit Ausnahme der Ertheilung und
Vollziehung von Arresten, Verboten und provisorischen
Verfügungen in besonders dringenden Fällen.

s 105.

Während der oben (Z unter Ziffern 2 und 3 festgesetzten

Gerichtsferien bleiben das Verhör des Richters und des

Gerichtes für alle Rechtssachen, welche nicht im wachsenden

Schaden liegen, eingestellt. Vorkehren, die nicht vor
dem Richter oder vor dem Gerichte getroffen werden
müssen, wie Weibelverrichtungen, Appellationsdiligenzen
u. s. w., sind dagegen stets zulässig.

8 106.

Läuft eine von dem Richter bestimmte oder gesetzliche

Frist an einem Sonn- oder Festtage aus, so erstreckt sich

dieselbe noch auf den nächstfolgenden nützlichen Tag.
Fällt aber ein zu der Vornahme einer gerichtlichen

Handlung festgesetzter Termin auf einen Tag, an welchem
die Handlung nach den obigen Bestimmungen nicht
stattfinden darf, so ist die Terminsbestimmung nichtig, und
der Richter hat von Amteswegen einen neuen Termin
zur Verhandlung zu bestimmen und diesen den Parteien
anzuzeigen.

Titel V.

Form der gerichtlichen P erhandln »gen.

s 107. -
Bei den unteren Gerichtsbehörden sollen die Partei-

vorträge in den Rechtsstreitigkeiten aus den deutschen
Bezirken des Kantons in deutscher, bei denjenigen aus
dem französischen Kantonstheile aber in französischer
Sprache gehalten werden. Vor dem Appellations- und
Kassationshofe steht den Parteien die Wahl unter den
beiden Landessprachen frei.

s 108.

Wird eine in einer fremden Sprache verfaßte Urkunde
zu den Akten gebracht, so soll die Partei, welche solche

vorlegt, eine Uebersetzung in der Sprache des betreffenden
Bezirkes beifügen, deren Richtigkeit, wenn sie angefochten
wird, durch von dem Richter zu ernennende Sachverständige

zu prüfen und zu begutachten ist.

- Z 109.

Die Rechtsschriften sind dem Stempel unterworfen.
Ungestempelte Schriften dürfen nicht zu den Akten
gegeben werden. Die zu Gerichtshanden bestimmten
Doppel von Prozeßschriften und die Zeichnungen
sind jedoch des Stempels enthoben.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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s 110.

Jeder zu den Akken zu gebende schriftliche Vorkrag
soll von der Partei oder ihrem Anwälte unterzeichnet
und mit einer Ueberschrift versehen werden, welche die

Benennung desselben und die Namen der Parteien
enthält.

s m-
Das Protokoll über die Verhandlung soll während

der Gerichtssitzung und in Gegenwart der Parteien
niedergeschrieben werden. Der Eingang desselben
enthält die Bezeichnung der Behörde und, wenn
diese ein Gericht ist, die Namen aller anwesenden
Mitglieder, die Anzeige des Ortes und der Zeit der

Verhandlung und die Namen der Parteien und ihrer
Assistenten; dann folgt die umständliche Erzählung
der Verhandlung und endlich die Verfügung der

Behörde. Von den Parteivorträgen sind, wo es

gesetzlich vorgeschrieben ist die thatsächlichen
Anbringen, sonst aber nur die Schlüsse zu Protokoll

zu nehmen. Nach beendigter Verhandlung soll
der Gerichtsschreiber den betheiligten Personen das

Protokoll zur Gutheißung vorlesen und diesen
Umstand, unter Aufnahme ihrer allfälligen Bemerkungen,
schließlich gleichfalls Protokolliren.

s 112-

Enthält das Protokoll Haupttheile des Verfahrens
oder wichtigere Verfügungen, so sollenden Parteien
auf ihr Begehren Auszüge gestattet werden, welche
der Gerichtsschreiber bei persönlicher Verantwortlichkeit

innert der von dem Richter zu bestimmenden
und im Protokoll anzumerkenden Frist zur Herausgabe

be eit zu halten hat.
Ebenso hat der Gerichtsschreiber auf Verlangen

des Gegners demselben Abschriften von den eingelegten

Urkunden zuzufertigen.
'

8 113.

Nach dem Aktenschluß sollen die Akten durch
die Parteien chronologisch geordnet, in einen oder

mehrere Bände geheftet, paginirt und mit einem

Inhaltsverzeichnisse (Aktenrodel) versehen werden.
Auf dem Schilde jedes Aktenheftes sind die Namen
der Parteien mit ihren Prozeßprädikaten, die Streitfrage,

der zur Beurtheilung festgesetzte Termin und
der Tag anzumerken, an welchem die Akten bei dem

Gerichte in Umlauf gesetzt worden.

8 114.

Die Nichtbeachtung der in den W ^ und
enthaltenen Vorschriften kann an dem Widerhandelnden
mit einer Ordnungsstrafe von fünf bis höchstens

zehn Franken geahndet werden.
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Wesonöerer HheiL.

Titel i.

Von der Einleitung des Prozesses.

s 115.

Wer als Kläger den Weg des Rechts betreten

will, ist gehalten, sich bei dem zuständigen Friedensrichter

um die Veranstaltung eines AussölMungs-
versuches zu melden.

Von dieser Vorschrift sind jedoch ausgenommen?
1. Streitigkeiten in Vaterschaftssachen, für welche

die Erscheinung vor dem Präsidenten des

Einwohnergemeinderathes, oder vor dem von dieser Behörde
bezeichneten Stellvertreter, den Aussöhnungsversuch
vertritt.

2. Die Streitfälle, in welchen das Gesetz die

Anbringung der Klage ohne Aussöhnungsversuch,
erlaubt, und

3. die Streitsachen, in welchen bei eintretender
Zögerung die VerWirkung des Klagrechts zu besorgen
stünde.

s 116.

Der Friedensrichter bestimmt dem Kläger auf sein
Nachwerben einen Termin zur Erscheinung und macht
solchen dem Beklagten durch eine amtliche Ladung, in
welcher der Streitgegenstand möglichst genau bezeichnet
werden soll, nach den Vorschriften der U ff. bekannt.

Ist der Beklagte außerhalb des Gerichtsbezirkes des

zuständigen Friedensrichters wohnhaft, so hat dieser dafür
zu sorgen, daß die Ladung durch den Friedensrichter
oder durch den Gerichtspräsidenten des Wohnortes bestellt
werde.

Die friedensrichterliche Ladung unterbricht jede
Verjährung und Ersitzung; die Fälle ausgenommen, wo für
die Anbringung der Klage selbst durch Gesetz oder richterlichen

Entscheid eine peremptorische Frist bestimmt ist,
wie bei der Klage nach Gestattung des neuen Rechts
(Z bei der Aufforderung zur Klage :c.

s 117.

Bei dem Termine der Aussöhnung sollen die
Parteien persönlich erscheinen; ausnahmsweise ist es jedoch
einer Partei, wenn sie außer dem Amtsbezirke des

zuständigen Amtsgerichtes wohnt, so wie wegen erheblicher
Hindernisse, über die sie sich bei dem Friedensrichter
auszuweisen hat, gestattet, sich durch einen Bevollmächtigten
vertreten zu lassen.

s 118.

Der Friedensrichter sucht die Parteien zu vergleichen
oder bezeichnet ihnen, auf das Begehren der einen oder
der andern derselben, einen unparteiischen Mann als
Vermittler, um unter dessen Vorsitz einen zweiten
Aussöhnungsversuch vorzunehmen.

8 119.

Bleibt der Kläger bei dem Aussöhnungsversuche vor
dem Friedensrichter oder vor dem bezeichneten Vermittler
aus, so hat er dem Beklagten die daherigen Kosten zu
bezahlen und kann überdieß in eine Geldstrafe von
höchstens fünfzehn Franken verurtheilt werden; auch ist ihm
kein neuer Aussöhnungsversuch zu bewilligen, bis er die

Buße und Kosten bezahlt hat.
Bleibt hingegen der Beklagte bei dem Termine aus,

so verfällt er in eine Geldstrafe von höchstens fünfzehn
Franken, und es liegt in dem Ermessen des Friedensrichters,

in dessen Kosten einen zweiten Termin zum
Versuche der Aussöhnung zu bestimmen oder dem Kläger
sofort die Klagerhebung zu bewilligen-

Bleibt der Beklagte auch bei dem zweiten Termine
aus, so verurtheilt ihn der Friedensrichter in eine Buße,
die bis auf das Doppelte des obigen Maximums
ansteigen darf, und es ist dem Kläger ohne Weiteres der

Weg des Rechts eröffnet.

8 120.

Kommt vor dem Friedensrichter oder dem
Vermittler ein Vergleich zu Stande, so soll derselbe in
Schrift verfaßt und von den Parteien sowie von
dem Friedensrichter oder Vermittler unterzeichnet
werden.

Kann eine Partei nicht schreiben, so wird deren
Unterschrift durch ein von dem Friedensrichter oder
Vermittler beglaubigtes Handzeichen ersetzt.

Ein nach den obigen Vorschriften abgefaßter
Vergleich ist einem rechtskräftigen Urtheile gleich zu
achten.

8 121.

Mißlingt hingegen der Aussöhnungsversuch, so hat
der Friedensrichter oder der Vermittler dem Kläger chier-
über ein Zeugniß auszustellen.

§ 122.

Die bei dem Termin der Aussöhnung gefallenen
Aeußerungen und Vorschläge, welche zu keinem
Vergleiche geführt haben, sollen im nachherigen Prozesse
nicht berücksichtigt werden, es sei denn, die Partei,
welche den Vergleichsvorschlag gemacht hat, verlange
dessen Aufnahme in das Protokoll. In diesem
Falle ist derselbe im Zeugnisse anzuführen, und es

finden alsdann in Betreff der Kosten die Vorschriften
des H ihre Anwendung.

Z 123.
Wenn der Werth des Streitgegenstandes so

unbestimmt ist, daß über die Zuständigkeit des Gerichtes oder
die Zulässigkeit der Appellation Zweifel entstehen können,
so soll der Kläger wo möglich den Werth, den er jenem
beilegt, angeben oder, Falls dieses nicht wohl angeht,
noch vor der Klagerhebung bei dem Richter um die
Anordnung einer amtlichen Schätzung nachsuchen.

8 124.

Hat der Beklagte wider die Werthangabe des

Klägers nichts einzuwenden, so ist solche für die
Bestimmung der Zuständigkeit maßgebend; bestreitet
er aber ihre Richtigkeit, oder hält er in einem



Fall, wo der Kläger keine Schätzung verlangt hat,
eine solche für nothwendig, so kann er vor der
Einlassung gleichfalls auf deren Veranstaltung
antragen. Auch kann der Richter vor Zustellung der
Klage von Amteswegen eine Schätzung anordnen,
wenn ihm der Werth des Streitgegenstandes zweifelhaft

erscheint.

Z 125.'
Der Richter ernennt zu diesem Zwecke zwei beeidigte

Schätzer und bestimmt den Tag, an welchem die Schätzung
stattfinden soll. Dieser Tag ist den Parteien amtlich
mitzutheilen.

s 126.

Sobald der Richter das Befinden der
Sachverständigen zur Hand gebracht hat, läßt er solches
den Parteien zustellen. Dieses Befinden ist nachher
für die Bestimmung der Kompetenz entscheidend.

^
Z 127.

Der Werth des Streitgegenstandes ist nach dem

zu bestimmen, was der Kläger in der Hauptsache
fordert, ohne Rücksicht auf Rückstände an jährlichem
Leistungen und Zinsen und auf Kosten oder Schade^

Jährliche Leistungen und wiederkehrende Nutzungen
werden nach dem 'zwanzigfachen Durchschnittsertrage
kapitalisirt.

Bei Streitigkeiten über den Besitz oder das
Eigenthum an Liegenschaften macht die Grundsteuer-
schatzung Regel.

Der Werth, einer Grunddienstbarkeit wird durch
den Werth, welchen dieselbe für das herrschende
Grundstück hat, und wenn der Betrag, um welchen
sich der Werth des dienenden Grundstücks durch die
Dienstbarkeit mindert, größer ist, durch diesen
Betrag bestimmt.

Ist ein Pfandrecht Gegenstand des Streites, so

richtet sich der Werth nach dem Betrage der
versicherten Forderung und. wenn der Gegenstand des

Pfandrechts einen geringern Werth hat, nach diesem.
Streitigkeiten über Rechte, welche keine bestimmte

Schätzung zulassen, sind in jedem Falle appellabel.

8 123.

Sind mehrere zusammenhängende Klagpunkte
gemeinschaftlich vorgebracht worden, so entscheidet der Gesammt-
werth derselben. Die durch eine Widerklage verfolgten
Ansprüche sind für die Bestimmung der Zuständigkeit
bloß insofern maßgebend, als ihr Werth die Kompetenzsumme

der Behörde, bei welcher die Vorklage angebracht
worden, übersteigt. ^

8 ?29.

Ist der Kläger vor dem Spruche von seiner Forderung
zum Theil abgestanden, oder hat der Beklagte einen Theil
derselben anerkannt, so wird die Zulässigkeit der Appellation

nach der Größe der übrigbleibenden Summe
beurtheilt.

8 130.

Wird durch die Anbringung einer Widerklage (§
der ursprüngliche Streitgegenstand in der Weise verändert,
daß die Zuständigkeit des gewählten Gerichtsstandes dahin
fällt, so ist die Sache von Amteswegen der dadurch
zuständig gewordenen Gerichtsstelle zu überweisen.
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Z 135.

Ist in einem Falle, wo die Zuständigkeit der Appellation

zweifelhaft sein konnte, die Schätzung unterlassen
worden, so »wird der Streitgegenstand als appellabel
angesehen.

Titel II.

Uon dem ordentlichen Prozeßverfahren.

Erster Abschnitt.

U»n dem HanHtoerfahren.

8 132.

In allen Rechtsstreitigkeiten, für welche nicht ein
besonderes Verfahren vorgeschrieben ist, findet eine Prozeß-
.instruktion vor dem zuständigen Gerichtspräsidenten Statt.
Diese hat zum Zwecke die Feststellung des thatsächlichen
Streitverhältnisses, mit Weglassung aller Rechtsausführungen,

welche einzig in den mündlichen Vorträgen
vor dem urtheilenden Gerichte statthaft sind.

Z 133.

Die Klage soll enthalten:
1. Namen, Wohnort und genaue Bezeichnung

der Parteien und allfälligen Streitgenossen;
2. die Rechtsbegehren (Anträge) des Klägers;
3. die Angabe des Werthes des Streitgegenstandes,

sofern eine solche als nothwendig erscheint
(88 ff);

4. die genaue Bezeichnung des eingeklagten
Rechts, wie Besitz, Eigenthum, Dienstbarkeit u. s. w. ;

5. die Aufzählung aller Thatsachen, die zur
Begründung der Klage und zur Legitimation der Parteien

gehören, in gedrängter Kürze und in artikulirte
Sätze aufgelöst;

6. für jeden Satz speziell die Angabe der
Beweismittel, der Urkunden, der Namen der Zeugen
u. s. w.;

7. das Datum und die Unterschrift des

Verfassers.

8 134.

Der Kläger hat die Klage nebst den
Beweisurkunden dem Gerichtspräsidenten einzureichen und
für den Richter sowie für jeden Beklagten und
eventuell für den Staat (H ein, Nebendoppel
beizulegen.

8 13S.

Der Gerichtspräsident beurkundet auf dem Haupt-
und den Nebendoppeln der Klage, wann die

Einreichung geschehen ist..
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s 136.

Findet der Richter in Folge einer vorläufigen
Prüfung:

1) daß den Vorschriften über die Abhaltung des

Aussöhuungsversuchs Folge geleistet worden,
2) daß die Klage den gesetzlichen Vorschriften

gemäß abgefaßt und in der erforderlichen
Zahl von Doppeln ausgefertigt, ist,

so verfügt er die Zustellung der Klage an den

Beklagten und setzt demselben eine Frist zu der

Beantwortung, welche in der Regel vierzehn Tage
betragen soll, bei Gefahr im Verzug aber aus acht Tage
verkürzt und, da wo die Natur der Sache es

erheischt, bis auf sechzig Tage hinausgesetzt werden
kann.

Die richterliche Verfügung ist in sämmtliche
Doppel einzutragen.

Schlägt der Richter die Zustellung an den

Beklagten ab, so hat er seine Weigerungsgrüüde dem

Kläger auf Begehren schriftlich mitzutheilen, der
darüber bei dem Appellations- und Kassationshofe
Beschwerde führen kann.

s 137.

Die Einreichung der Klage bei dem
Gerichtspräsidenten (Z bewirkt die Rechtshängigkeit
des Streites, unterbricht, wenn dieses nicht schon

früher geschehen, jede Verjährung und Ersitzung
und begründet den Gerichtsstand der Widerklage.

Die Zustellung der Klage an den Beklagten
(H macht, wenn dieses nicht schon früher
geschehen, unzinstragende Forderungen zu fünf vom
Hundert verzinslich und stellt das Recht des

Besitzers ein, an dem Streitgegenstande wesentliche
Veränderungen vorzunehmen oder solchen zu
veräußern.

s 138.

Die in der Klage angerufenen Beweisurkunden

sollen bis zum Ablauf der Antwortsfrist
in der Urschrift zur Einsicht und gutfindenden
Erhebung von Abschriften von Seite des Beklagten in
der Gerichtsschreiberei deponirt bleiben. Ausnahmsweise

kann der Richter in Betreff solcher Urkunden,
welche der Kläger in seinem täglichen Verkehr
gebraucht, wie z. B. der Haus- und Handlungsbücher,
die Hinterlagsfrist auf ein Minimum von drei Tagen
verkürzen; es -muß aber von dieser Verfügung dem

Beklagten bei Zustellung der Klage Kenntniß
gegeben werden, und der Kläger ist auch gehalten,
jene Urkunden zu jeder Zeit wieder vorzulegen, wenn
der Richter solches nöthig findet. Ist der Kläger
nicht selbst Besitzer der angerufenen Beweisschriften,
so hat er in der Klage anzugeben, in wessen Hände
solche liegen.

s 139.

Der Beklagte kann bloß in den folgenden Fällen
ein Zwischengesuch aufwerfen und bis zu dessen

Beurtheilung die Hauptvertheidigung verschieben:
1. wenn er von dem Kläger Sicherheitsleistung^

für die Prozeßkosten zu fordern iin Fall ist;
2. wenn er die Fähigkeit seines Gegners vor

Gericht zu verhandeln (Z oder die Legitimation

eines gegnerschen Bevollmächtigten (HZ ff.)
anficht ;

3. wenn er die Zuständigkeit des Gerichts
bestreitet ;

4. wenn er sich durch die Nennung des eigentlichen

Beklagten dev»Aufnahme des Streites entziehen

will(s
140.

Die Zwischengesuche sind dem Gerichtspräsidenten
unter Beilage der Beweisurkunden binnen der
Antwortfrist in drei Doppeln einzureichen, die Fälle
ausgenommen, wo der Umstand, durch welchen die
Einrede begründet wird, erst später eintritt.

s 141.

Der Gerichtspräsident setzt den Termin zur
Verhandlung fest und verfügt die Zustellung eines

Doppels an den Kläger. Die Beweisurkunden sollen
bis zum Verhandlungstermin in der
Gerichtsschreiberei niedergelegt bleiben. In Betreff solcher
Beweisurkunden, die sich nicht im Besitze des

Beklagten befinden, hat derselbe anzugeben, in wessen

Händen sie liegen und der Richter soll deren Vorlage

am Verhandlungstermin auf dem Editionswege

ermöglichen.

s 142.

Hat der Beklagte mehrere Zwischengesuche
aufgeworfen, so soll zuerst über ein allfälliges
Rechtsversicherungsbegehren und nach dessen Erledigung
über alle übrigen Zwischengesuche auf einmal
verhandelt werden.

Z 143.

Die Zwischengesuche sind mündlich zu verhandeln

und von dem Gerichtspräsidenten sofort zu
beurtheilen. Erscheint jedoch in der Sache eine

Beweisführung nothwendig, die nicht sofort stattfinden
kann, so hat der Richter die sachgemäßen
Verfügungen zu treffen.

In das Protokoll sollen von dem ersten
Vortrage des Beklagten nur die Schlüsse und allfällige
in dem Gesuche nicht enthaltene Anbringen
aufgenommen werden.

Kann wegen Unterlassung oder UnVollständigkeit
der Angaben betreffend die begründenden

Thatsachen und die Beweismittel die Verhandlung nicht
zu Ende geführt werden, so ist die fehlbare Partei
in die Kosten des betreffenden Termins zu
verUrtheilen.

Gegen die Beweisverfügung findet in der Regel
keine selbständige Appellation statt, sondern es gelten
hiefür die in den W und enthaltenen
Vorschriften.

In appellabeln Fällen findet von den Urtheilen
des Gerichtspräsidenten Weiterziehung an den
Appellations- und Kaffationshof statt.

8 144.

Werden in den oben (Z unter den Ziffern
1 und 2 aufgezählten Fällen die Mängel, durch die
das Zwischengesuch hervorgerufen wurde, nachträglich

gehoben, so bleibt die Klage zu Recht bestehen;
dem Beklagten ist jedoch eine neue Frist zur
Einreichung seiner Antwort zu bestimmen.



Z 145.

Hat der Beklagte keine Zwischenfragen aufzuwerfen,
oder sind die angebrachten erledigt, so ist er gehalten
seine Hauptvertheidigung vorzubringen. Diese soll
enthalten :

1. die dem Beklagten zustehenden prozeßhindernden
Einreden (uneinläßlichen Antwortsgründe);

2. allfällige fristliche Einreden, sofern sie nicht unter
die Bestimmung des § fallen;

3. die Einlassung auf die Klage;
4. die Erklärung über die klägerlchen Beweismittel, und
5. allfällige Widerklagen.

s 146.

Die prozeßhindernden Einreden (uneinläßlichen
Antwortsgründe) berechtigen den Beklagten zu dem
Schlüsse auf definitive Befreiung von dem kläger-
schen Ansprüche,, ohne Rückficht auf dessen ursprüngliche

Begründetheit. Dahin gehören folgende Fälle:
1. wenn der durch die Klage verfolgte Anspruch

verjährt oder ihr Gegenstand ersessen ist;
2. wenn der Streit bereits auf eine für die

Parteien verpflichtende Weise rechtskräftig beurtheilt
ist; und

3. wenn es sich aus einer rechtsförmigen
Urkunde ergiebt, daß der Streit auf eine für die Parteien

verbindliche Weise beseitigt worden und nicht
etwa aus einer spätern Verhandlung geklagt wird,
welche eine neue gültige Verfügung darüber enthält.

s 147.

Die fristlichen Einreden begründen den Schluß auf
die einstweilige Zurückweisung des klägerschen Anspruches.

s 148.

Die in den Fällen der W und zugelassenen
Schlüsse sind bei dem Haupturtheil als Vorfragen zu
behandeln.

Z 149.

In dem einläßlichen Theile der Antwort hat
sich der Beklagte über die in der Klage aufgestellten
thatsächlichen Behauptungen bestimmt auszusprechen.
Thatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden,
sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die
Absicht sie bestreiten zu wollen aus den übrigen
Erklärungen des Beklagten hervorgeht. Thatsachen,
welche zur Begründung der Klage gehören, von dem

Kläger aber nicht angeführt oder unrichtig erzählt
worden sind, kann der Beklagte ergänzen oder
berichtigen und sofort dasjenige in Abrede stellen,
was er nicht zugeben will.

Endlich soll er zugleich seine Schutzbehauptungen
(einfachen zerstörlichen Einreden) vorbringen. Unter
Schutzbehauptungen versteht man solche selbstständige
Thatsachen, durch welche entweder das Klagrecht in
seinem Entstehen verhindert oder das bereits
entstandene wieder aufgehoben werden konnte.

Der Schluß der einläßlichen Antwort geht auf
Abweisung der Klage.

s 150.

Der Beklagte hat sich in seiner Hauptvertheidigung

ferner in Betreff der von dem Kläger
angerufenen Beweismittel auszusprechen, wenn er solche

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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nicht anerkennen will, und zwar soll er schon hier die
thatsächlichen Gründe seiner allfälligen Einreden
anführen und, wo dies erforderlich, die entsprechenden
Schlüsse zum Recht setzen. Die Nichtbeachtung
dieser Vorschrift wird als ein Verzicht auf alle
bereits begründeten Beweiseinreden ausgelegt.

s 151.

Die Widerklage bezweckt die Verfolgung von
Gegenansprüchen, welche der Beklagte an den Kläger
zu machen hat. Der Gegenanspruch muß einklagbar
sein und, sofern es sich nicht um Kompensationsverhältnisse

handelt, mit dem Gegenstande der
Vorklage in einem Zusammenhange stehen.

s 152.

Der Richter kann zur Vermeidung von Verwirrung

die Widerklage in ein besonderes Verfahren
weisen. In diesem Falle ist bei Kompensationsver-
hältniffen der Vorkläger gehalten, bis zur Erledigung

der Widerklage einen so großen Theil seiner
Forderung stehen zu lassen, als zur Deckung der

Gegenansprüche des Widerklägers nöthig erscheint,
oder diesem für die Erfüllung seiner Verbindlichkeiten
auf den Fall der Verurtheilung auf andere Weise
Sicherheit zu bestellen.

s 153.

Der Beklagte ist verbunden, alle auf die Hauptsache

bezüglichen Vertheidigungsgründe (Z in
der oben aufgestellten Rangordnung auf einmal
vorzubringen. Will er sich indessen bloß durch eine

uneinläßliche Antwort oder durch verzögerliche
Einreden vertheidigen, so kann er zwar zur einläßlichen
Beantwortung der Klage nicht gezwungen werden,
es ist aber keine Nachholung der verabsäumten
Theile seiner Vertheidigung zulässig und wenn er

in Betreff der aufgeworfenen Vorfragen unterliegt,
so erfolgt gleichzeitig das Urtheil in der Hauptsache.

s 154.

Hat der Beklagte binnen der ihm bestimmten
Frist seine Antwort nicht eingereicht, so erklärt der

Gerichtspräsident dessen Vertheidigung von Amtes
wegen als versäumt und verhängt in der Sache den

Aktenschluß; den Fall ausgenommen, wo der
Beklagte ein Zwischengesuch aufgeworfen hat
Ebenso wird sofort der Akt«nschluß verhängt, wenn
der Beklagte keine wesentlichen Anbringen der Klage
bestritten und weder Einreden noch eine Widerklage
angebracht hat. Sind jedoch die Klagthatsachen von
Seite des Beklagten ohne Erhebung eines
Gegenangriffs verneint worden, so ist das Hauptverfahren
zu schließen, und der Richter schreitet zum
Beweisentscheide (Z

s 155.

Hat der Beklagte neue Thatsachen oder eine Widerklage

angebracht, oder zur Unterstützung der angebrachten
Verneinungen sich auf einen Gegenbeweis berufen, so soll
der Kläger^hierüber in einem fernern Vortrage gehört
werden, worin er sich sowohl durch eine Antwort auf
die Widerklage, als durch Verneinungen und Gegen-
schutzbehauptungen vertheidigen kann und sich namentlich

IS
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auch über die allfällig von seinem Gegner angerufenen
Beweismittel zu erklären hat.

s 15«.

Weitere Vorkehren auf Seite des Beklagten oder des

Klägers sind gleichfalls nur dann zulässig, wenn sie zur
Erklärung über neue thatsächliche Anbringen oder Beweismittel,.

hinsichtlich welcher die betreffende Partei nicht
bereits das rechtliche Gehör genoffen hat, nothwendig
erscheinen.

8.157.
Für die innere Einrichtung, die Einreichung und

die Zustellung der Antwort, sowie der fernern
Prozeßschriften, gilt dasselbe wie für die Klage
(W ebenso für die Beurkundung der Ein-
reichung und hinsichtlich der Veweisurkuuden.

8 158.

Der Richter soll von Amteswegen darauf achten, daß
die Parteien sich über den Umfang der erhobenen
Ansprüche und über das thatsächliche Streitverhältniß möglichst

genau und kl^r aussprechen. Er hat zu dem Ende
das Recht, wenn sich eine Partei über wesentliche zur
Sache gehörende Punkte nicht deutlich erklärt hat, von
sich aus oder auf Verlangen der andern Partei, Fragen
an dieselbe zu richten und deren Beantwortung von ihr
zu verlangen. Spricht sich eine Partei auf eine solche

Anfrage gar nicht oder nicht erschöpfend aus, so wird,
wo die Wahrheit von Thatsachen in Frage steht, die
Thatsache, über welche die Partei befragt worden, als
zugestanden betrachtet, wo es sich aber um die Interpretation
von zweifelhasten stellen, Rechtsbegehren u. s. w. handelt,
diejenige Auslegung angenommen, welche für sie die
nachtheiligere ist.

8 159.

Sobald das thatsächliche Streitverhältniß nach
Vorschrift der vorenthaltenen Bestimmungen festgestellt

ist, schließt der Gerichtspräsident das
Hauptverfahren und schreitet zum Beweisentscheide nach
Vorschrift der folgenden Abtheilungen.

Zweiter Abschnitt.

Uon dem Keweisverfahren.
«

Erste Abtheilung.

Allgemeine Grundsätze über den Beweis.

,8 160.

Die für die Entscheidung eines Rechtsstreites
erheblichen Thatsachen müssen, sofern sie bestritten
worden sind, vollständig bewiesen werden, bevor sie

das Gericht als wahr annehmen darf.

8 161-

Als zugestanden ist jede Thatsache zu betrachten,
die von dem Gegner in der Verhandlung des
gegenwärtigen Prozesses nicht ausdrücklich in Abrede
gestellt wurde, es sei denn die Absicht, sie bestreiten
zu wollen, gehe aus den übrigen Erklärungen der

Partei hervor. Hat eine Partei ihrem Geständnisse
Einschränkungen angehängt oder die von ihrem
Gegner angebrachten Thatsachen nur mit
Hinzufügung anderer von diesem selbst nicht angeführter
Thatsachen, die nicht unter den Begriff der
Schutzbehauptungen fallen, als wahr angenommen, so
kann ihr Geständniß nur mit diesen Einschränkungen
oder Zusätzen gegen sie geltend gemacht werden.

8 162.

Ein Geständniß, welches eine Partei außerhalb
der Verhandlungen über den gegenwärtigen Streit
abgelegt hat, muß, wenn es bestritten wird, erwahrt
werden; dasselbe beweist gegen die Partei insofern,
als sie über den betreffenden Rechtsgegenstand zu
verfügen berechtigt war, und es sich aus den
Umständen ergibt, daß sie es freiwillig und in der
Absicht abgelegt hat, ihre Ueberzeugung vollkomtnen
an den Tag zu geben. In Hinsicht der
Einschränkungen und Zusätze, welche solchen
außergerichtlichen Geständnissen beigefügt worden, gelten
die oben aufgestellten Grundsätze.

8 163.

Jede Partei ist schuldig, die zweifelhaften Thatsachen
zu beweisen, aus welchen sie ein von ihr behauptetes
Recht oder die Befreiung von einem wider sie erhobenen
Angriffe herleitet; die Fälle vorbehalten, über welche das
Gesetz etwas Anderes verfügt (Z Dem Kläger ist
in Gemäßheit dieses Grundsatzes der Beweis der
Thatsachen, welche zu der Rechtfertigung seiner Klage gehören,
dem Beklagten aber der Beweis seiner Einreden
aufzugeben, und dasselbe gilt auch von den fernern
selbstständigen Gegenanbrikigen, durch welche einevorhergegangene
thatsächliche Behauptung wirkungslos gemacht werden soll.

8 164.

Es bleibt jedoch in allen Fällen, wo das Gesetz nicht
etwas anderes bestimmt, dem Gegner der Partei, welcher
die Beweislast auffällt, das Recht zu der Führung eines

Gegenbeweises vorbehalten. Der Versuch dxs
Gegenbeweises ist nicht als Uebernahme der Beweislast anzusehen.

8 165.

Der Richter soll bloß in Rücksicht auf solche
Thatsachen einen Beweis gestatten, die für die Entscheidung
des Rechtsstreites von Einfluß sind.

8 166.

Streitige Thatsachen können bewiesen werden:
1. durch den richterlichen Augenschein (dritte Abtheilung

hienach);
2. durch den Befund von Sachverständigen

(ebendaselbst);

3. durch Urkunden (vierte Abtheilung); » "
4. durch Zeugen (fünfte Abtheilung);
5. durch Eideszuschiebung (sechste Abtheilung), und
6. durch Schlußfolgerungen, allein odêr in Verbindung

mit dem Ergänzungseid (siebente Abtheilung).

8 167-

Die Parteien können sich zum Beweise einer Thatsache

mehrerer und verschiedenartiger Beweismittel be-



dienen, mit Ausnahme der Eideszuschiebung, welche nie
mit andern Beweismitteln verbunden werden darf.

s 168.
Die Beweismittel müssen, bei Folge des Verlustes,

schon im Hauptverfahren nach den darüber vorhandenen
Bestimmungen (U angerufen und in
Gemäßheit der in den folgenden Abtheilungen dieses
Abschnittes enthaltenen Vorschriften aktenkundig gemacht
werden. Ausnahmsweise ist es einer Partei ^.gestattet
unter den folgenden Bedingungen neue Beweismittel
vorzubringen :

t- wenn ein bereits angerufenes Beweismittel für sie
verloren gegangen ist, in welchem Falle die Partei vor
dem Schlüsse der Beweisführung das verloren gegangene
Beweismittel durch gleichartige oder andere neue Beweismittel

zu ersetzen berechtigt ist;
2. wenn sie auf Verlangen des Gegners eidlich

versichert, daß sie ein Beweismittel erst seit dem Termine,
wo solches ordentlicherweise angerufen werden sollte,
entdeckt hat oder zur Hand bringen konnte. In diesem Falle
kann das neue Beweismittel bis zu rechtskräftiger
Entscheidung der Sache zu den Akten gebracht werden (siehe
indessen ZZ ff.)

8 169.

Ein Beweismittel beweist nicht blos für, sondern
auch gegen die Partei, welche es angerufen hat.
Der Beweisführer darf, mit Ausnahme der gesetzlich

vorgesehenen Fälle, kein Beweismittel ohne die
Einwilligung seines Gegners zurückziehen.

s 170.
Ueber den Werth der Beweisführung hat das urtheilende

Gericht, nach sorgfältiger Prüfung und Gegeneinander-
haltung-aller Theile der Beweisführung und aller
Umstände des Falles, zu entscheiden und, sofern ihm nicht
spezielle Vorschriften zur Richtschnur gegeben sind, zu
beurtheilen, ob die behauptete Thatsache nach dem ordentlichen

Laufe der Dinge als gewiß angesehen werden müsse.

Zweite Abtheilung.

Von der Einleitung des Beweisverfahrens und der Beweisführung
zum ewigen Gedächtnisse.

8 171.

Nach Beendigung des Hauptverfahrens hat der
Gerichtspräsident den Parteien einen Termin zur
Verhandlung über den Beweisentscheid zu bestimmen,
bei welchem Termine er ihnen seinen Entwurf
vorlegen soll. Derselbe soll enthalten:

1. die erheblichen Thatsachen, welche von jeder
Partei zu beweisen sind, und

2. die für jede zum Beweise ausgesetzte Thatsache

zugelassenen Beweismittel, womit der Entscheid
über allfällige Einreden gegen angerufene Beweismittel

zu verbinden ist.
Die Verhandlung über diesen Entwurf ist eine

mündliche, und es sind nur die Abänderungsanträge
der Parteien zu ProtoKll zu nehmen. Der Entscheid
des Richters soll denselben entweder sofort im Ter-
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mine oder spätestens innert vierzehn Tagen mittelst
Zustellung in gesetzlicher Weise eröffnet werden.

Der Richter soll bei den Parteien und Anwälten
auf möglichste Vereinfachung des thatsächlichen
Streitverhältniffes, Zurückziehung unwahrscheinlicher
Behauptungen und Verneinungen hinwirken und
bezügliche Erklärungen in den Beweisentscheid
aufnehmen. Er kann das persönliche Erscheinen der
Parteien bei der Verhandlung über den Beweisentscheid

anordnen.

Individueller Znsatzantrag.
Nnentschuldigres Ausbleiben hat Verurtheilung in die

Terminskosten zur Folge.

8 172.
* Der Entscheid über die Einreden gegen von den

Parteien angerufene Beweismittel soll in Urtheilsform
erlassen und motivirt werden. Ist in Betreff einer
Beweiseinrede ein weiteres Verfahren nöthig, wie bei
angefochtenen Urkunden eineHandschriftenvergleichungu. s.w.,
so wird der Entscheid darüber ausgesetzt und das
vorgeschriebene Verfahren eingeleitet.

8 173.

Gegen d'à Beweisentscheid des Richters findet
in der Regel keine selbständige Appellation statt
und es ist derselbe für das erstinstanzliche Gericht
maßgebend. Nur ausnahmsweise, wenn die Zu-
lässigkeit der Eideszuschiebung bestritten, sowie wenn
behufs Beurtheilung einer Beweiseinrede auf einen

Ergänzungseid ^erkannt wird, sind die daherigen
Streitfragen vor Anordnung des Beweisverfahrens
endgültig zu erledigen.

Die Appellation muß in diesem Falle sofort
erklärt werden. Parteivorträge vor dem Appellations?
und Kassationshofe finden Nur dann statt, wenn es

derselbe für angemessen erachtet.

8 174.

Wird gegen das Urtheil in der Hauptsache von
einer Partei appellirt, oder gelangt der Rechtsstreit
mit Uebergehung der ersten Instanz sofort vor den

Appellations- und Kassationshof, so hat diejenige
Partei, welche sich über den richterlichen Beweisentscheid

zu beschweren gedenkt, in ihrer Appellationserklärung,

beziehungsweise in der Erklärung betreffend
die Uebergehung der ersten Instanz die Beschwerdepunkte

genau zu bezeichnen.

8 175.

Die nachträgliche Anfechtung gegnerischer Beweismittel

ist eiyer Partei nur dann gestattet, wenn die
der Beweiseinrede zu Grunde liegenden Thatsachen
erst später eingetreten sind. In diesem Falle soll
die Partei ihre Einrede sogleich nach erhaltener
Kenntniß von den sie begründenden Thatsachen
chrem Gegner mittheilen und ihn, sofern nicht
bereits ein Termin zur Verhandlung bestimmt ist, zur
Vernehmlassung vor den Gerichtspräsidenten laden,
welcher darüber wie über andere Beweiseinreden sein

Urtheil fällt.
8 176.

Eine Partei kann zu jeder Zeit über Thatsachen,
welche sie in einem bereits hängigen oder zukünftigen
Prozesse geltend zu machen im Falle ist, einen Beweis
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zum ewigen Gedächtnisse führen, ohne dadurch auf das
Recht zur Herstellung eines ordentlichen Beweises zu
verzichten. Die Kosten müssen jedoch von dem Beweisführer
vorgeschossen werden.

s 177.

Die Partei, welche von diesem Rechte Gebrauch machen
will, hat hierzu von dem Richter einen Termin zu
erwirken und solchen ihrem Gegner, unter Beifügung der

Beweissätze, je nach den Umständen durch eine ordentliche
oder durch eine öffentliche Ladung bekannt zu machen.

§ 178.

Bei der Beweisführung zum ewigen Gedächtnisse
können alle gesetzlichen Beweismittel gebraucht werden;
jedoch darf die Eideszuschiebung nur in den Fällen
stattfinden, wo dieses Beweismittel überhaupt gesetzlich

zulässig ist, widrigenfalls die zur Eidesleistung aufgeforderte
Partei diese ohne Nachtheil für ihr Recht verweigern
kann. Die Ableistung des Eides dagegen hat stets die

in den HZ und bestimmten Folgen.
Allfüllige Einreden gegen die Zulässigkeit der Beweisführung

überhaupt oder gegen die angerufenen Beweismittel

insbesondere können erst im ordentlichen Verfahren
geltend gemacht werden. Der Richtet: soll von Amteswegen

etwaige Fristbegehren des Gegners abschlagen und
darüber wachen, daß die Beweisverhandlung durch kein

Zwischengesuch verzögert werde.
^

s 179.

Zeugen und Sachverständige, welche behufs einer

Beweisführung zum ewigen Gedächtnisse aufgerufen
worden, sind sofort zu beeidigen, wenn nicht beide Parteien

ihnen den Eid ausdrücklich erlassen.
Die Protokolle über die Beweisführung werden den

anwesenden Betheiligten nach gesetzlicher Vorschrift zur
Bestätigung vorgelesen und dem Gerichtsschreiber zur
Aufbewahrung übergeben.

s 180.

Im Uebrigen gelten für den Beweis zum ewigen
Gedächtnisse die in den folgenden Abtheilungen dieses

Abschnittes enthaltenen Vorschriften.

Dritte Abtheilung.

Von dem Beweise durch den Augenschein und durch Sachverständige.

s 181.

Der Augenschein bezweckt die ErWahrung einer Thatsache

durch die eigene sinnliche Wahrnehmung des Gerichtes.
Die Partei, welche durch den Augenschein beweisen will,
muß dieses Beweismittel auf die vorgeschriebene Weise
anrufen (HZ und

Z 182.

Ist die zu beaugenscheinigende Sache der Art, daß
die vollständige Wahrnehmung und Beurtheilung des

streitigen Verhältnisses besondere Fachkenntnisse voraussetzt,

so sind Sachverständige beizuziehen.

Unterläßt der Beweisführer in einem solchen Fall
auf die Beiziehuug von Sachverständigen anzutragen,
so kann der Gegner dieses verlangen, oder die Behörde
ihre Zuziehung von Amteswegen befehlen. In jedem
Falle hat der Beweisführer die daherigen Kosten
vorzuschießen.

H 183.

Die Sachverständigen werden von dem Richter
ernannt; wenn sich die Parteien nicht über eine geringere
Zahl vereinigen, so sind stets drei solche -zu
bezeichnen. Die Ernannten dürfen zu den streitenden
Parteien und zu der Streitsache in keinem Verhältnisse

stehen, welches ihre Ablehnung als Richter
begründen würde (H und müssen die Kenntniß
der für die Lösung ihrer Aufgabe erforderlichen
Wissenschaft oder Kunst besitzen. Fehlen ihnen diese

Eigenschaften, so sind die Parteien berechtigt, bei
der Behörde, welche die Sachverständigen ernannt
hat, in der durch den H dieses Gesetzbuches
vorgeschriebenen Form, die Verwerfung derselben zu
beantragen.

H 184.

Jeder Bürger ist, sofern er die erforderlichen Fähigkeiten

besitzt und auch sonst keine genügenden
Entschuldigungsgründe hat, verpflichtet die Ernennung als
Sachverständiger anzunehmen, den erhaltenen Auftrag
vollständig und gewissenhast zu erfüllen und allfällige
Erläuterungsfragen bestimmt zu beantworten. Ueber die

Zulänglichkeit allfälliger Entschuldigungsgründe
entscheidet die Behörde, welche die Sachverständigen ernannt
hat, endlich. Gegen Sachverständige, die sich weigern
ihre Pflicht zu erfüllen, kommen dieselben Zwangs- und
Strafbestimmungen zur Anwendung, wie gegen wider-
spänstige Zeugen (HZ und

H 185.

Stehen die Sachverständigen nicht bereits als
solche in Eid und Pflicht, so sollen sie, wenn nicht
beide Theile ihnen freiwillig den Eid erlassen, vor
Beginn ihrer Funktionen geloben, den ihnen von
dem Richter gegebenen Auftrag gewissenhaft und
nach ihrer besten Ueberzeugung erfüllen zu wollen.

Z 186.

Die Anordnung und Einnahme des Augenscheins
liegt dem Gerichtspräsidenten ob. Er macht den

Augenscheinstermin sogleich nach der Ausfällung,
beziehungsweise Rechtskraft (H des Beweisentscheides

den Parteien und den allfällig beizuziehenden

Sachverständigen bekannt, und begibt sich zur
bestimmten Zeit mit seinem Aktuar an Ort und
Stelle. Hier fordert der Richter zunächst die Parteien

auf, ihm den zu beaugenscheinigenden Gegenstand

und die streitigen Punkte möglichst genau zu
bezeichnen, und schreitet dann zur Untersuchung der

ê Sache oder läßt sie durch die Sachverständigen
untersuchen.

Sollen Zeugen an Ort und Stelle abgehört
werden, so werden auch diese auf den Augenscheinstermin

vorgeladen und nach Kenntnißnahme von
dem Streitgegenstande gleichzeitig auf die
vorgeschriebene Weise (H ff.) einvernommen.



s 187.

Bleibt eine Partei bei dem Augenscheinstermin aus,
so findet der Augenschein nach angehörtem einseitigem
Bortrage der erschienenen Partei gleichwohl statt.

s 188.

Der Aktuar nimmt die Augenscheinsverhandlung
sogleich möglichst getreu und vollständig zu Protokoll.
Auf den Antrag der Parteien oder wenn der Richter es

nöthig findet, sind dem Protokolle die geeigneten Risse
und Zeichnungen beizufügen. Sind Sachverständige
beigezogen worden, so können sie ihr Befinden sofort dem
Aktuar zu Protokoll geben oder solches später dem Richter
schriftlich einreichen.

Nach beendigter Augenscheinsverhandlung ist das
Protokoll den Parteien an Ort und Stelle zur
Genehmigung vorzulesen sZ

s 189.

Sind Sachverständige ohne gleichzeitige Anbegehrung
eines Augenscheines angerufen worden, so soll sie der
Gerichtspräsident zur Beeidigung einladen, ihnen Zeit
und Ort zur Aufnahme des Befundes bestimmen und
diese auch den Parteien bekannt machen. Der Richter
hat in diesem Falle den Verhandlungen der
Sachverständigen nicht beizuwohnen; diese lassen sich jedoch bei
dem Termine den Streitgegenstand durch die Parteien
auf die in Z vorgeschriebene Weise verzeigen und
reichen dann ihr Befinoen dem Richter schriftlich ein.

s 190.

Das Befinden der Sachverständigen soll die Motive

ihres Urtheils über allfällige thatsächliche Fragen

enthalten. Der.Richter läßt dem Beweisführer
das Original des Befindens und dem Gegner eine
Abschrift zustellen (Z und bestimmt den Parteien

eine peremptorische Frist von vierzehn Tagen,
während welcher sie ihre Erläuterungsfragen
einreichen können, die er den Sachverständigen zur
Beantwortung mittheilt.

Das urtheilende Gericht kann das persönliche
Erscheinen der Sachverständigen anordnen, damit
dieselben das schriftliche Gutachten erläutern.

s 191.

Die durch den Augenschein ermittelten
Thatsachen sollen von dem Gerichte als rechtliche Wahrheit

angenommen werden. Das Gutachten der
Sachverständigen würdigt das Gericht nach freiem
Ermessen.

s 192.

Wird ein Rechtsstreit, bei dessen Verhandlung
ein Augenschein eingenommen worden oder eine

Untersuchung durch Sachverständige stattgefunden hat,
vor den Appellations- und Kassationshof gezogen,
so liegt es in dem Ermessen des Gerichts, auf den

Antrag der Parteien oder auch von Amtes wegen,
einen Oberaugenschein oder eine Oberexpertise oder
Beides vereint'zu veranstalten.

Das Gericht ordnet die neue Begutachtung durch
die nämlichen oder andere Sachverständige an,
wenn es das in der ersten Instanz aufgenommene
Gutachten für ungenügend hält.
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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s 193.
Das Gericht ordnet zur Vornahme des Oberaugenscheins

eine Kommisston von wenigstens zwei Mitgliedern
aus seiner Mitte ab. Im Uebrigen wird dabei nach den
Vorschriften der W ff. verfahren.

Vierte Abtheilung.

Von dem Beweise durch Urkunden.

§ 194.

Eine als Beweismittel gebrauchte Urkunde muß auf
Verlangen des Gegners stets in ihrem ganzen Inhalte
und, wenn sie sich auf eine andere bezieht, wie bei
Nebenverträgen, Rechnungsbeilagen u. s. w., in Verbindung
mit dieser vorgelegt werden.

s 195.

Der Beweisführer ist schuldig die von ihm
angerufenen Urkunden in der Urschrift vorzulegen. Der
Urschrift sind gleich geachtet:

1. die Vidimusbriefe, das heißt die von allen
Betheiligten gelübdlich oder durch Namensunterschrift als
richtig anerkannten Abschriften;

2. die von dem Aktuar einer öffentlichen Behörde
oder seinem geschlichen Stellvertreter beglaubigten Auszüge

aus den Protokollen, Lagerbüchern und Archival-
urkunden der Behörde; und

3. die von einem öffentlichen Beamten beglaubigten
Auszüge aus den ihm zu führen obliegenden Registern.

In den zwei letztgedachten Fällen haben die

Betheiligten jedoch das Recht vollständige Einsicht der

Urschriften zu verlangen, um die aufgelegten Auszüge
damit vergleichen zu können, und gutfindenden Falls
auch von andern Stellen Abschriften zu erheben und den
Akten beizufügen, die sie zur Erläuterung oder

Entkräftigung der als -Beweismittel gebrauchten Auszüge
dienlich erachten.

s 196.
Die Beweiskraft einer Urkunde hängt "ab:
1. von ihrer Echtheit: sie muß von demjenigen

herrühren, den sie als ihren Urheber angibt, und in ihrem
Inhalte nicht verfälscht sein;

2. von ihrer Rechtsförmigkeit: sie muß alle Merkmale
und Förmlichkeiten an sich tragen, welche das Gesetz zu
ihrer Gültigkeit im Allgemeinen und für den Beweis des

streitigen Rechtes insbesondere fordert, und
3. von ihrer Verbindlichkeit für die Parteien: die

Verfügung, das Geständniß oder das Zeugniß, die oder
das sie enthält, muß rechtsbeständig sein.

8 197.

Oeffentliche Urkunden sind solche, die von einer
mit öffentlichem Glauben versehenen Person in
Sachen ihres Amtes gesetzmäßig abgefaßt sind, wie
die Protokolle von Staats- und Gemeindsbehörden
über ihre Verhandlungen, die Register des Personenstandes,

Instrumente von Notarien, Weibelszeug-
nisse und dergleichen.

17
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Gegen die Richtigkeit des Inhalts ist Gegenbeweis

zulässig, soweit derselbe nicht durch die

Civilgesetze ausgeschlossen ist.

Z 198.

Privaturkunden sind solche, die von Privatpersonen
ausgestellt und nicht öffentlich beglaubigt sind. Ihre
Echtheit ist, wenn sie bestritten wird, von dem Beweisführer

zu erweisen.

Z 199.

Pläne, Grundrisse und Vermessungen sind rücksichtlich

ihrer Beweiskraft nach den allgemeinen gesetzlichen

Bestimmungen (8 zu beurtheilen und, wenn ihre
Richtigkeit bezweifelt wird, nach den Regeln der Kunst
zu prüfen.

Z 200.

Zu den Urkunden gehören ferner vorhandene
Denkmäler,' Grenzzeichen und Marksteine, die unter öffentlicher

Autorität oder mit Beistimmung der Betheiligten
errichtet worden sind. Wird ihre Echtheit oder Bedeutung

bezweifelt, so soll hierüber in Ermangelung anderer
Beweismittel ein Befinden von Sachverständigen
beigebracht werden.

s 201.
Die Beweisführung durch schriftliche Urkunden wird

durch ihre Anrufung und Vorlegung angetreten (HZ

und

s 202.

Befindet sich eine von einer Partei als Beweismittel
angerufene Urkunde nicht in ihren Händen, so hat der
Richter auf ihr Begehren den Inhaber zur Vorlegung
derselben aufzufordern. Die edirte Urkunde bleibt während
der Prozeßverhandlung in der Verwahrung des Richters,
wo sie von den Parteien zu jeder Zeit eingesehen werden
kann; nach der Beendigung des Prozesses ist sie dem

Inhaber zurückzustellen.

8 203.
Die Parteien sind verpflichtet sich gegenseitig

alle auf den Beweis Einfluß habenden Urkunden
zu ediren.

Ebenso sind dritte Personen jederzeit und unbedingt

gehalten, einem Editionsgesuche Folge zu
leisten: wenn die auszuliefernde Urkunde das
Miteigenthum des Aufforderers ist oder ein Zeugniß
über das dem Streite zu Grunde liegende
Rechtsverhältniß enthält, oder endlich dem Aufforderer
aus irgend einem andern besondern Grunde ein

Recht auf die Urkunde zusteht. Gehört jedoch die
Urkunde dem Inhaber ausschließlich zu, so ist er

bloß in den Fällen zur Edition gehalten, wo er

zur Ablegung eines Zeugnisses gezwungen wäre,
und er kann sich, ohne nähere Gründe angeben zu
müssen, davon befreien, wenn er sich zu dem Eide
erbietet, daß er die Urkunde nicht vorlegen könne,
ohne sich an seiner Ehre oder an seinem Vermögen
zu schaden.

Vorbehalten bleibt Art. 879 des Bundesgesetzes
über das Obligationenrecht.

H 204.

Verweigert der Gegner des Beweisführers die Edition,
so wird die Thatsache, zu deren ErWahrung die Urkunde

angerufen wurde, als erwiesen angesehen. Gegen dritte
Personen hingegen können dieselben Zwangsmittel
angewandt werden, wie gegen widerspenstige Zeugen (Z ;

im Falle der Folgeleistung sind sie jedoch berechtigt, bei
der Vorlegung der Urkunde zu verlangen, daß der

Beweisführer sie vor Allem für ihre Mühewalt entschädige
(8 )-

H 205.

Läugnet der Aufgeforderte den Besitz der Urkunde,
so kann ihn der Aufforderer, allfällig unter Vorlegung
der sachgemäßen Fragen (8 zu dem Eide anhalten,
daß er die Urkunde weder wirklich besitze noch auf eine

gefährdevolle Weise aufgehört habe zu besitzen. Die
Verweigerung des Eides von Seite des Aufgeforderten zieht
die in Z bestimmten Folgen nach sich.

H 206.

Ist eine Urkunde in den Bestandtheilen, von denen

der Beweis in der betreffenden Streitfrage oder die
Rechtsgültigkeit der Urkunde überhaupt abhängt, durch
Ausstreichungen, Rasuren, Einschaltungen, Beisätze u. dgl.,
die der Gegner des Beweisführers nicht anerkennen will,
sichtbar verändert worden, so gilt der ursprüngliche
Inhalt der Schrift, sofern solcher noch zuverlässig aus-
gemittelt werden kann; ist dieses nicht möglich, so
verliert die Urkunde ihre Beweiskraft.

8 207.

Die Echtheit einer angefochtenen Privaturkunde in
Hinsicht ihres Ursprungs ist aus der Echtheit der Unterschrift

des Ausstellers zu beurtheilen. Fehlen dem

Beweisführer andere Beweismittel hiefür, oder hat der
versuchte Beweis kein entscheidendes Ergebniß geliefert, so

ist eine Handschriftenvergleichung durch Sachverständige
einzuleiten, wozu jede Handschrift benutzt werden darf,
die unzweifelhaft von dem vorgeblichen Aussteller der
Urkunde herrührt.

H 208.

Liegen keine unzweifelhaft von dem vorgeblichen
Aussteller der Urkunde herrührenden Handschriften vor, so.

soll dieser unter der Aufsicht des Richters zum Schreiben
aufgefordert, und die auf diese Weise erhaltene Schrift
der Bergleichung zu Grunde gelegt werden.

Weigert sich der Aufgeforderte der Aufforderung zum
Schreiben Folge zu leisten, so soll dieses, wenn
nachgewiesen werden kann, daß er überhaupt des Schreibens
kundig ist, als eine Anerkennung der bestrittenen Unterschrift

ausgelegt werden.

8 209.

Erscheint der versuchte Beweis der Aechtheit nicht als
genügend, so ist je nach der Stärke der dadurch zu Tage
geförderten Anzeigen und dem Ergebnisse des Befindens
der Experten der Beweisführer oder fein Gegner zu dem

Exgänzungseide zuzulassen. Der Erstere hat in diesem
Falle eidlich zu versichern, daß er die Unterschrift nach
feiner besten Ueberzeugung für ächt halte, der Letztere
aber ist gehalten, das Gegentheil hievon zu versichern.



8 210.

Kann bei einer ältern Urkunde eine Vergleichung der
Handschriften aus dem Grunde nicht statt haben, weil
keine andere unstreitig von dem Aussteller herrührende
Handschrift aufzufinden ist, so wird die Urkunde als ächt

angenommen, sofern außer dem Datum auch noch andere,
allfällig von Sachverständigen anzuerkennende Merkmale
für ihr Alter sprechen, und keine überwiegenden
Gegenanzeigen ihre Aechtheit in Zweifel stellen. Die Partei,
zu deren Ungunsten die Vermuthung spricht, kann jedoch
auch hier von ihrem Gegner den in dem vorhergehenden
Paragraphen vorgeschriebenen Eid verlangen,

s

§ 211.
Ueber die Frage, welcher Partei in den Fällen der

beiden vorhergehenden Paragraphen der Ergänzungseid
zuzuerkennen sei, hat der Gerichtspräsident) nach Anhörung
der mündlichen Vorträge der Parteien, zu entscheiden,
mit welchem Entscheide eventuell stets das Urtheil über
die Beweiseinrede selbst zu verbinden ist.

8 212.

Behauptet eine Partei, eine als Beweismittel
angerufene dem Anscheine nach unverdächtige Urkunde sei

gefälscht oder verfälscht, so hat sie ihr Vorgeben zu
beweisen. Ergeben sich im Verfolge der Verhandlung
hinreichende Anzeigen, daß eine bestimmte Person Urheber
der Fälschung sei, so soll, sofern der Verdächtige noch
am Leben ist und voraussichtlich von den Gerichten des

Staates erreicht werden kann, der Civilprozeß eingestellt
und die Sache dem Strafrichter überwiesm werden.

8 213.

Für die Anbringung von Einreden wider
angerufene Beweisurkunden (88
gelten à allgemeinen Vorschriften über die
Anfechtung der Beweismittel (88

Hat der Gerichtspräsident in Betreff solcher
Zwischenfragen ein weiteres Verfahren nöthig
erachtet (8 so leitet er solches ein und beurtheilt
dann auf Grundlage dieses Versahrens die Frage
nach Anhörung der mündlichen Vorträge der Parteien.

Ist die Hauptsache appellabel, so gelten in
Betreff der Weiterziehung die Vorschriften der 88

8 214.

Die Zweifel über die Rechtsförmigkeit einer Urkunde
(8 oder die Verbindlichkeit ihres Inhaltes
(8 find, ohne Erhebung von Vorfragen, in
den Vorträgen über die Hauptsache auszuführen.

FSnfte Abtheilung.

Von dem Beweise durch Zeugen.

8 215.

Ein Zeuge verdient bloß in so fern Glauben, als
sich seine Aussagen auf unmittelbare sinnliche
Wahrnehmung gründen.

H 11 — 67

8 216.

Unfähig in einem Rechtsstreit als Zeugen
aufzutreten sind:

1. Personen, denen der Gebrauch ihrer Geisteskräfte

oder der zu der Wahrnehmung nöthigen
Sinnesorgane-fehlt;

2. Personen, die zur Zeit der gemachten
Wahrnehmung das zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt

hatten;
3. Personen, welche in Folge strafgerichtlichen

Urtheils der bürgerlichen Ehrenfähigkeit verlustig
oder in derselben eingestellt sind.

8 217."
Als Zeugen sollen nicht abgehört werden:
1. Personen, denen zufolge ihres Amtes,

Berufes oder Dienstes Geheimnisse anvertraut worden,
in Betreff dieser Geheimnisse;

2. der Ehegatte, die Verwandten und Verschwägerten

einer Partei in der geraden und im zweiten
Grade der Seitenlinie. — mit Ausnahme von
Streitigkeiten über den Personenstand, in Ehesachen
und über Vermögensangelegenheiten, welche durch
das Familienverhältniß bedingt sind.

8 218.

Die Parteien sind gehalten die Thatsachen, aus
welchen sich die Unfähigkeit ei»es angerufenen
Zeugen oder die Unzulässigkeit seines Zeugnisses
ergiebt, in dem Hauptverfahren geltend zu machen
(88 )- Der Beweisführer ist
berechtigt, die betreffenden Zeugen durch andere
Beweismittel zu ersehen (8 169).

8 219.

Die Gründe, wegen welcher die Glaubwürdigkeit
eines Zeugen angefochten wird, sollen in dem
Hauptverfahren aktenkundig gemacht werden (88

Sind jedoch die betreffenden Thatsachen erst

später eingetreten, so können sie noch bei dem

Beweisführungstermin geltend gemacht werden.

In beiden Fällen ist der Beweisführer berechtigt,

die Zeugen sogleich nach Anführung der

Anfechtungsgründe durch andere Beweismittel zu
ersetzen (8

8 220.

Der Zeugenbeweis ist in allen Fällen zulässig,
wo nicht nach den Bestimmungen der kantonalen
oder eidgenössischen Civilgesetze ein Mehreres, wie
schriftliche Beurkundung w., erfordert oder> dieses
Beweismittel positiv ausgeschlossen ist.

Die Glaubwürdigkeit der Zeugen und ihrer
Aussagen würdigt der Richter nach freiem Ermessen.

8 221.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kömmt den

Weibspersonen dieselbe Zeugnißfähigkeit zu, wie den Manns-
perfonen. Ist hingegen bei einem Rechtsgeschäfte die

Zuziehung von Zeugen als Förmlichkeit vorgefchrieben,
wie bei der Abfassung notarialischer Urkunden, bei letzten

Willensverordnungen u. f. w., so können dazu bloß
Mannspersonen gebraucht werden.
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Z 222.

Der Zeugenbeweis wird duzch die Nennung der

Zeugen angetreten
Sowie der Beweisentscheid ausgefällt, oder, in

den Fällen wo Appellation zulässig
rechtskräftig geworden ist, macht der Gerichtspräsident
den Parteien den Termin bekannt, in welchem die

Zeugen abgehört werden sollen, und ladet auch diese

dazu amtlich vor. Den Zeugen sind in der Ladung
die Beweissätze, über welche ihre Abhörung begehrt
wird, mitzutheilen.

223.

Bleibt ein Zeuge der ihm förmlich bekannt
gemachten Ladung ungeachtet aus, so ist er in eine

Strafe von zehn Franken und zum Ersetze des durch
seine Säumniß verursachten Schadens zu verurtheilen ;
den Fall ausgenommen, wo er sein Ausbleiben
genügend entschuldigen kann.

s 224.

Der Richter macht dieses Urtheil dem Zeugen bekannt
und ladet ihn auf einen zweiten Termin, der auch den

Parteien anzuzeigen ist, in seine Audienz Mißachtet der

Zeuge auch diese zweite Ladung, ohne Mir Ausbleiben
durch erhebliche Gàde, wie Krankheit u. dgl.,
rechtfertigen zu können, so verurtheilt ihn der Richter
nochmals in die oben festgesetzte Strafe und Schadenersatz,
und läßt ihn durch einen Polizeidiener zur Abhörung
vorführen.

Z 225.

Die Abhörung geschieht am Amtssitze des zuständigen
Gerichtspräsidenten oder, wenn eine Ortsbesichtigung zur
Erhaltung eines richtigen Zeugnisses als nothwendig
erscheint, an Ort und Stelle des Streitgegenstandes.

Z 226.

Ist jedoch ein Zeuge durch besondere Umstände, wie
hohes Alter, Krankheit u. s. w., verhindert in der Audienz
des Richters zu erscheinen, so soll ihn dieser in seiner
Wohnung abhören.

Ebenso ist ein Zeuge, der über fünf Stunden von
dem Amtssitze des zuständigen Richters entfernt wohnt,
berechtigt die Abhörung durch den Richter seines Wohnortes

zu verlangen; die Fälle vorbehalten, wo der Richter
aus obwaltenden Gründen seine persönliche Erscheinung
ausdrücklich befiehlt.

Z 227.

Wohnt ein Zeuge außerhalb des Kantons, so hat
der Richter dessen Einvernahme durch die zuständige
Behörde seines Wohnortes anzuordnen; die Fälle
ausgenommen, wo hinsichtlich der Entfernung sowohl als
der bestehenden Staatsverträge der Abhörung auf
gewöhnlichem Wege kein Hinderniß entgegensteht.

Z 228.

Die Parteien sind gehalten bei dem Termine der

Zeugenabhörung persönlich zu erscheinen oder sich durch
Bevollmächtigte vertreten zu lassen. Bleibt der Beweisführer

aus, so wird dieses als ein Verzicht auf den
eingeleiteten Zeugenbeweis ausgelegt; befindet sich aber der

Gegner in Säumniß, so verzichtet er dadurch auf das

Recht an die Zeugen Erläuterungsfragen zu stellen
(Z und sie zum Eide anzuhalten (Z

s 229.

Der Richter bestimmt vorerst die Taggelder der Zeugen,
die ihnen der Beweisführer zu bezahlen hat bevor sie

zur Beantwortung der an sie gerichtete» Fragen gezwungen
werden dürfen.

H 230.

Sodann frägt der Richter die Parteien und
' die Zeugen an ob gegen einen oder andern

dieser Letztern Thatsachen vorliegen, welche sie zum
Zeugniß unfähig machen oder ihr Zeugniß als
unzulässig erscheinen lassen Wird
eine solche Thatsache vorgeschützt und kann die

Richtigkeit derselben durch persönliche Befragung
oder in anderer Weise nicht sofort festgestellt werden,

so ist das sachgemäße Verfahren anzuordnen
und die weitere Abhörung des Zeugen vorläufig
einzustellei?. Der Beweisführer erhält das Recht,
den betreffenden Zeugen durch andere Beweismittel
zu ersetzen.

s 231.

Wird die Glaubwürdigkeit eines Zeugen erst bei
dessen Einvernähme angefochten (H

so ist der Zeuge über die Richtigkeit der
vorgeschützten Einspruchsgründe zu befragen G und
ein weiteres Verfahren nur einzuleiten, wenn die
Einsprache auf diesem Wege nicht erledigt werden
kann. Die Einleitung dieses Verfahrens hindert die
Abhörung des Zeugen nicht.

Z 232.

Vor der Abhörung sind die Parteien berechtigt dem

Richter das Streitverhältniß mündlich vorzutragen und
ihn auf die Punkte aufmerksam zu machen, über welche
die Zeugen abgehört werden sollen. Hienach erinnert
der Richter die Zeugen an ihre Pflicht, macht sie mit
dem Zeugeneide bekannt und schreitet zur Abhörung.

Z 233.

Die Einvernahme der Zeugen geschieht öffentlich.
Der Richter hört die Zeugen, jeden besonders und unter
Austritt der übrigen, in Gegenwart der Parteien und
des allfällig anwesenden Publikums ab, indem er die

ihm sachgemäß scheinenden Fragen an sie stellt und solche,

nebst den Antworten der Zeugen, möglichst getreu durch
den Aktuar Protokolliren 'läßt. So wie der Richter die

Abhörung eines Zeugen beendigt hat, frägt er zuerst den

Beweissührer und dann auch dessen Gegner oder ihre
Anwälte an, ob sie an die einvernommene Person weitere
Fragen zu stellen haben, und läßt diese nebst den dazu
dienenden Antworten gleichfalls zu Protokoll nehmen.
Die Zeugen sind gehalten die an sie gestellten Fragen
frei aus dern Gedächtnisse und möglichst bestimmt zu
beantworten. Zeigt sich ein Zeuge zurückhaltend, oder

sucht er die an ihn gestellten Fragen zu umgehen, so

erinnert ihn der Richter an seine Pflicht und macht ihn
mit den Folgen ^des Ungehorsams (Z bekannt.



s 234.

Nach beendigter Abhörung läßt der Richter das

Protokoll dem Abgehörten vorlesen, allfällige Berichtigungen

darin nachtragen und das Ganze von ihm
unterzeichnen oder, Falls der Zeuge nicht schreiben kann,
diesen Umstand im Protokoll anmerken. Die Parteien
haben hierb^ gleichfalls das Recht ihre Bemerkungen
anzubringen, wenn sie glauben das Ergebniß der
Zeugenaussagen sei nicht richtig oder nicht vollständig zu
Protokoll genommen worden, und der Richter soll jeder
solchen Rüge die gebührende Rechnung tragen.

s 235.

So wie alle erschienenen Zeugen abgehört sind,
haben sich die Parteien zu erklären ob sie von ihnen
die eidliche Bestätigung der abgegebenen Aussagen
verlangen. Begehrt die eine oder die andere Partei
den Eid, so sind dieUetreffenden Zeugen, sofern sie

die in Z bestimmten Eigenschaften besitzen, durch
den Richter sofort zu beeidigen, nachdem ihnen vorher

die Wichtigkeit der Handlung erklärt und die

zutreffende Bestimmung des Strafgesetzbuches vom
falschen Zeugniß verlesen worden ist.

s 236.

Die Zeugen haben eidlich zu versichern, daß sie die

an sie gestellten Fragen nach bestem Wissen und
Gewissen der reinen Wahrheit gemäß beantwortet und ihr
Zeugniß ohne Rücksicht auf Vortheil oderMachtheil so

ausgestellt haben, wie es ihnen vorgelesen worden.

s 237.

Sind die Zeugen bei einer andern Gerichtsstelle
»abzuhören (U u. so entwirft der Gerichtspräsident
die Zeugenfragen, theilt solche den Parteien zur
gutfindenden Ergänzung mit und überschickt sie mit dem
Gesuche um die Anordnung der Abhörung dem Richter,
welcher diese vorzunehmen hat. Die Parteien sind in
diesem Falle nicht gehalten der Abhörung beizuwohnen.

Z 238.

Nach Empfang der Abhörungsprotokolle läßt
der Gerichtspräsident dem Beweisführer das Original

und dem Gegner desselben eine Abschrift
zustellen (Z und bestimmt ihnen eine Frist von acht
Tagen zur Eingabe allfälliger Crläuterungsfragen,
welche er der zuständigen Gerichtsstelle zur Vornahme
einer zweiten Abhörung übermittelt.

Z 239.
Die Zeugen sind in den Fällen der beiden

vorhergehenden Paragraphen stets sofort durch die requirirte
Gerichtsstelle zu beeidigen, wenn nicht beide Parteien
ausdrücklich auf den Eid verzichtet haben.

8 240.
>Ein Zeuge ist nicht schuldig über solche Fragen

Rede zu stehen, die seiner Ehre nachtheilig sein
oder ihn persönlich verantwortlich machen könnten,
oder ihm zufolge seines Amtes, Berufes oder
Dienstes anvertraute i Geheimnisse betreffen (Z

Wenn der Zeuge das Vorwalten eines
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dieser Entschuldigungsgründe eidlich erhärtet, so ist
er von der Beantwortung der betreffenden Fragen
zu befreien, ohne daß er etwas Näheres darüber
anzugeben braucht.

Ueber diejenigen auf das streitige Rechtsverhältniß

sich beziehenden Handlungen, welche von dem

Zeugen selbst, als Rechtsvorgänger oder Vertreter
einer Partei, vorgenommen sein sollen, kann das

Zeugniß von ihm nicht verweigert werden.

s 241.

Außer den oben aufgezählten Fällen ist ein Zeuge,
der die Beantwortung der an ihn gestellten Fragen oder
den Zeugeneid verweigert, oder die Fragen zu umgehen
sucht, nach fruchtloser Warnung vorläufig in Gefangenschaft

zu setzen und, wenn er während drei Tagen auf
seiner Weigerung beharrt, durch Strafurtheil des Richters

zu zweijähriger Einstellung in seiner bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, so wie zum vollständigen Kosten- und Schadenersatze

gegen die Parteien zu verurtheilen.
Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit

soll durch das amtliche Blatt veröffentlicht werden und
auch nach Ablauf der ordentlichen Strafzeit von zwei
Jahren auf so lange fortdauern, als der Verurtheilte
nicht seiner Zeugenpflicht Folge geleistet oder wenigstens
die Verbindlichkeit zum Schadenersatze vollständig erfüllt
hat. Gegen einen Zeugen, der in Betreff der ihm
vorgelegten Fragen unumwunden sein Nichtwissen vorschützt,

findet hingegen kein anderes Zwangsmittel statt, als
der Eid.

Z 242.

Die Umstände, aus denen sich die Widerspenstigkeit
eines Zeugen ergiebt, sind vollständig zu Protokoll zu
nehmen, und es steht dem Zeugen frei über das wider

ihn erlassene Strafurtheil, nach Mitgabe der in
Polizeistraffällen geltenden Vorschriften, die Appellation zu
ergreifen.

Sechste Abtheilung.

Bon dem Beweise durch Eideszuschiebuug.

s 243.

Der Beweisführer kann, wo das Gesetz nicht etwas
anderes bestimmt, seiner Gegenpartei den Eid über jede

streitige Thatsache zuschieben, welche die Ehre des Schwörenden

nicht berührt.

Z 244.

Zu der Ableistung des Eides sind bloß solche
Personen zuzulassen, die den freien Gebrauch der Vernunft
besitzen und das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt haben.

s 245.

In der Regel hat die bei dem Streite Ntheiligte
Person den Eid selbst zu schwören. Ausnahmsweise

können jedoch für Andere zum Eide angehalten
werden:

1. für bevormundete Personen ihr natürlicher
oder geordneter Vormund, sofern die bevormundete
Person nicht selbst eidesmündig ist G und

18
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der Streit eine Thatsache betrifft, von welcher der
Vormund unmittelbare Kenntniß haben kann. Ist
die bevormundete Person selbst eidesmündig und im
Stande die streitige Thatsache so gut zu kennen
wie der Vormund, so hat die erstere den Eid zu
leisten;

2. für juristische Personen die Vorsteher,
beziehungsweise die Organe, welche in der Sache
verhandelt haben;

3. für die in einem Solidarverhältniffe stehenden

Streitgenossen diejenige Person, welche bei der
Sache verhandelt hat oder am besten im Falle ist
darüber Auskunft zu geben.

In den oben bezeichneten Fällen hat der Beweisführer

bei der Eideszuschiebung gleichzeitig die
Personen zu bezeichnen, durch die der Eid geleistet-
werden soll.

Z 246.
Die Partei, welcher der Eid zugeschoben worden,

kann solchen unter den Bedingungen der M
und an ihren Gegner zurückschieben, oder den
Beweis des Gegentheils der Behauptungen ihres Gegners
durch andere Beweismittel versuchen (Gewiffensvertretung).
Durch die Erklärung zur Gewissensvertretung übernimmt
sie jedoch die Beweislast, und es sind, wenn ihr der
übernommene Beweis mißlingt, die Behauptungen ihres
Gegners als erwahrt zu betrachten.

Individueller Antrag«
Die Zurückschiebung des Eides ist unzulcißig wenn nicht

ein eigenes Faktum des Beweissührers in Frage steht.

s 247.

Die Erklärung über die Zurückschiebung des Eides
oder über die Gewiffensvertretung muß, unter Folge des

Verzichtes, in dem ersten auf die Eideszuschiebung
folgenden Vortrage der betreffenden Partei stattfinden; die

Fälle ausgenommen, wo diese die Zulässigkeit der
Eideszuschiebung selbst bestritten oder die Beweismittel für die
Gewiffensvertretung erst später entdeckt oder zur Hand
gebracht hat (Z

8 248.

Die Partei, welche ihrem Gegner den Eid
zugeschoben odex zurückgeschoben hat, soll, mit Ausnahme
des letztern in H vorgesehenen Falles, stets persönlich
bei dem Schwörtermine erscheinen, wenn sie nicht durch
Abwesenheit oder andere erhebliche Gründe hieran
verhindert ist. Kömmt sie dieser Verpflichtung nicht nach,
so soll sie auf Begehren ihres Gegners in die Terminskosten

verurtheilt, und zur Vornahme der Eidesverhandlung
ein neuer peremtorischer Termin bestimmt werden,

bei welchem sie, unter Folge des Verzichtes auf die
Forderung des Eides, persönlich zu erscheinen hat.

Z 249.
Ebenso ist die Partei, die den Eid zu leisten hat,

unter Bestimmung eines neuen peremtorischen Termins
in die Tagkosten zu verurtheilen, wenn sie, ohne ihr
Ausbleiben genügend entschuldigen zu können, bei dem Schwörtermine

nicht persönlich erscheint.

8 2S0.

Die in den beiden vorhergehenden Paragraphen
enthaltenen Bestimmungen finden jedoch bloß dann ihre An¬

wendung, wenn die Partei sich nicht im Falle gänzlicher
Säumniß befindet, sondern sich bei dem Termine wenigstens
durch einen Bevollmächtigten vertreten läßt. Erscheint
hingegen eine Partei weder persönlich noch Jemand in
ihrem Namen, so soll ihr Ausbleiben, je nachdem solches
dem Beweisführer oder dessen Gegner zur Last fällt, als
Verzichtleistung auf die Forderung des Eides oder als
Verweigerung des Eidschwurs ausgelegt werden.

8 251.

Die Ableistung des Eides soll vor dem Richter, bei
welchem die Sache rechthängig ist, in öffentlicher Audienz
stattfinden. Ist jedoch die zum Eide aufgeforderte Partei
durch Alter oder Krankheit verhindert persönlich auf dem

Amthause zu erscheinen, so soll ihr der Eid in ihrer
Wohnung abgenommen werden.

Ebenso steht es in dem Ermessen des Richters, in
Fällen wo die zur Eidesleistung aufgeforderte Partei so

weit von der Gerichtsstelle entfernt wohnt, daß sie sich

nicht ohne große Kosten dahin verfügen könnte, ihre
Beeidigung durch die kompetente Gerichtsstelle ihres Wohnortes

anzuordnen.

§ 252.

Bei dem Schwörtermine können die Parteien dem

Richter ihr Streitverhältniß noch mündlich vortragen,
um ihn über die Punkte näher aufzuklären, hinsichtlich
welcher der Eid stattfinden soll. Ist dieses geschehen,

so ermahnt der Richter die Person, welche den Eid zu
leisten hat, zur Wahrheit, hört sie gleich einem Zeugen
über die streitigen Thatsachen ab und läßt Fragen und
Antworten durch den Aktuar möglichst getreu zu Proto-
koll nehmen. Hat der Richter seine Abhörung beendigt,
so kann der Gegner des Abgehörten durch den Richter
noch Erläuterungsfragen an ihn stellen lassen, welche
gleichfalls mit den dazu dienenden Antworten zn
Protokolliren sind.

Z 253.

Die zum Eide angehaltene Partei ist schuldig, die
von dem Richter und ihrem Gegner an sie gestellten
Fragen, sofern sie auf die Beweissätze Bezug haben,
bestimmt und unumwunden zu beantworten; ein
Nichtwissen darf bloß in den Fällen vorgeschützt werden, wo
nicht ihr eigenes Faktum in Frage steht. Verweigert sie

die Beantwortung, oder sucht sie die Fragen zu umgehen,
so sind die Thatsachen, in Betreff welcher sie'sich nicht
bestimmt ausgesprochen hat, als zugestanden zu betrachten.
Der Richter hat die Partei auf diese Folgen aufmerksam
zu machen.

Z 254.

Ersättigt sich der Gegner des Abgehörten an
dessen Aussagen und allfälligen Zugeständnissen nicht,
so bringt der Richter den Parteien die Wichtigkeit
der Handlung und die Folgen eines Meineides
nochmals in Erinnerung, verliest die zutreffenden
Bestimmungen des Strafgesetzbuches vom falschen Eid
und nimmt dann der Partei, die schwören soll, den
Eid öffentlich ab. Der Schwörende hat zu versichern:

daß er die an ihn gestellten Fragen, ohne Rückhalt

noch Hintergedanken und ohne Rücksicht

auf Vortheil oder Nachtheil, nach bestem
Wissen und Gewissen der reinen Wahrheit
gemäß beantwortet habe.



Hat der Schwörende über einzelne oder über
alle ihm vorgelegten Fragen das Nichtwissen
vorgeschützt, so soll er überdieß versichern:

daß er in Betreff der Thatsachen, hinsichtlich
welcher er das Nichtwissen behauptet, sich ernstlich

beflissen die Wahrheit zu erforschen,
dessenungeachtet aber nichts Anderes erfahren habe
als was er darüber angebracht.

§ 255.
Die bei der Leistung des Eides zu beobachtende

Förmlichkeit ist folgende: die Erklärung des Schwörenden

beginnt mit den Worten: „Ich versichere

auf meine Ehre und mein Gewissen " und schließt
mit den Worten „ohne Gefährde!"

Diese Erklärung wird mit einem Handschlag an
den Richter bekräftigt.

Z 256.

Soll der Eid bei einer andern Gerichtsstelle, ohne
Mitwirkung des Beweisführers abgenommen werden
(Z so findet die Abhörung der Partei,
welche den Eid zu leisten hat, nach den Vorschriften der

W und statt; das Recht zur Ergänzung der

von dem Richter entworfenen Fragen und zur Eingabe
allfälliger Erläuterungsfragen kömmt jedoch "einzig dem

Beweisführer zu. Die Beeidigung geschieht jeweilen sogleich
nach beendigter Abhörung, in Gemäßheit der ZZ
und

Z 257.
Dem zugeschobenen Eide ist in seinen Wirkungen

gleich zu achten der Manifestationseid, welcher in den
gesetzlich bestimmten Fällen zuläßig ist, jedoch nicht
zurückgeschoben werden darf. Derjenige, der einen andern zur
Manifestation anhalten will, hat diesen zur Abhörung
vor den Richter zu laden und Hm in der Ladung die
die Gründe seines Begehrens vorläufig anzuzeigen. Bei
dem Termine ist der Vorgeladene auf dieselbe Weise
abzuhören und zu beeidigen, wie bei der Eideszuschiebung
(ss )-

Z 258.

In Folge der Ableistung des Eides sind die
Aussagen des Schwörenden als rechtlich wahr zu betrachten;
die Verweigerung des Eides hingegen hat die Folge, daß
die Behauptungen des Gegners als bewiesen angesehen
werden müssen.

Z 259.
Ueber Thatsachen, welche durch die Ableistung des

Eides oder durch die Verweigerung desselben als erwahrt
anzusehen sind, soll später kein Versuch des
Gegenbeweises zugelassen werden, wenn auch über die betreffende
Streitsache in Folge einer Reform oder dgl. ein neues
Verfahren eingeleitet werden sollte. Auch hindert die
Eingabe einer Fälschungsklage bei dem Strafrichter
die Fortsetzung der Verhandlungen in dem obwaltenden
Civilprozesse nicht.
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Siebente Abtheilung»

Von dem Beweise durch Schlußfolgerungen und durch den
Ergiinzungseid.

s 260.
Der Beweis durch Schlußfolgerungen (künstlicher

Beweis) hat zum Zwecke, die Ueberzeugung des urtheilenden

Richters mittels Vorlegung solcher Thatsachen zu
bestimmen, durch die zwar die eigentlich zu beweisende
Thatsache nicht unmittelbar erwiesen oder widerlegt,
wohl aber ein Schluß auf ihre Wahrheit oder Unwahrheit

begründet wird (Anzeigen, Indizien).

s 261.
Die Thatsachen, aus welchen die Wahrheit oder

Unwahrheit einer andern gefolgert werden soll, müssen
vollständig erwiesen sein,^ bevor das Gericht einen Schluß
daraus herleiten darf.

Zum Beweise dürfen alle gesetzlichen Beweismittel,
mit Einschluß der Eideszuschiebung gebraucht werden,
ohne daß dadurch der nachherigen Anerkennung des

Ergänzungseides (Z präjudizirt wird.

Z 262.

Wenn, nach einer ausdrücklichen Bestimmung
oder nach Sinn und Absicht des Gesetzes (Z
unter gewissen Voraussetzungen eine, wenn auch
nicht mit Nothwendigkeit daraus fließende Behauptung

als rechtlich gewiß anzunehmen ist
(Rechtsvermuthung), so hat das Gericht bloß zu prüfen,
ob jene Voraussetzungen bewiesen worden. Stellt
das Gesetz die Vermuthung in der Weise fest, daß
jede Annahme des Gegentheils ausgeschlossen ist
(unbedingte oder absolute Rechtsvermuthung), so
kann zwar wohl in Hinsicht auf die faktischen
Voraussetzungen der Vermuthung, nicht aber gegen die
Vermuthung selbst, Gegenbeweis stattfinden.

Z 263.

Hat das urtheilende Gericht noch Zweifel über die
Wahrheit oder Unwahrheit der zu erweisenden Thatsache,
so ist auf den Ergänzungseid zu erkennen. Ueber die
Frage, welcher Partei der Ergänzungseid zukommen solle,
hat das Gericht bei dem zur Beurtheilung der Hauptsache

angesetzten Termine, nach Anhörung der mündlichen
Vorträge der Parteien, zu entscheiden: solcher ist dem
Beiweissührer zuzuerkennen, wenn durch eine Mehrheit
von erwiesenen Thatsachen eine überwiegende, der
Gewißheit nahe kommende Wahrscheinlichkeit zu dessen

Gunsten begründet wird (Erfüllungseid), und seinem
Gegner, wenn die vorliegenden Beweise nicht einen solchen
Grad von Wahrscheinlichkeit gewähren (Reinigungseid).

Z 264.

Diese Bestimmung findet auch dann ihre Anwendung,

wenn ein geführter direkter Beweis entweder durch
einen unternommenen Gegenbeweis wesentlich geschwächt
worden oder in seinem Ergebnisse schon an sich bloß solche
Beweisgründe geliefert hat, die eine größere oder geringere
Wahrscheinlichkeit für die zu beweisende Thatsache
gewähren. Ist aber in den angegebenen Fällen der Beweis
als gänzlich mißlungen anzusehen, so wird ohne Weiteres
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zum Haupturtheile geschritten, und die Thatsache, die
es betrifft, als nicht erwiesen angenommen.

8 265.

Die Beweiskraft ordentlich geführter Bücher
würdigt der Richter nach freiem Ermessen.

' Z 266.

Der Ergänzungseid ist vor dem Gerichte, welches über
dessen Stattfinden endlich entscheidet, nach einer durch
das Gericht zu bestimmenden Formel zu leisten. Die
Formel soll die Behauptung enthalten, daß der Schwörende

die betreffende Thatsache nach seiner besten

Ueberzeugung für wahr oder für unwahr halte. Unter der in
dem zweiten Alinea des 8 angegebenen Voraussetzung
ist überdieß der dort vorgeschriebene Beisatz in dieselbe
aufzunehmen.

8 267.

In Beziehung auf die bei der Leistung des
Eides zu beobachtenden Förmlichkeiten und die
rechtlichen Wirkungen desselben gelten die
Vorschriften der 88

Dritter Abschnitt.

Po« dem ^erfahren nach der Keiveiofiihrimg und von dem zutheile.

8 268.

Sowie das Beweisverfahren beendigt ist,
verhängt der Gerichtspräsident den Aktenschluß und
frägt die Parteien an, ob sie die Streitsache dem

Amtsgerichte zur Beurtheilung vorlegen oder, mit
Uebergehung desselben, sofort vor den Appellationsund

Kassationshof bringen wollen. Im erstern Falle
bestimmt der Richter sogleich den Abspruchstag; im
letztern Falle hingegen sind die Akten dem
Appellations- und Kassationshofe einzusenden, welcher den
Termin zur Beurtheilung festsetzt und solchen den

Parteien durch den Gerichtspräsidenten amtlich
bekannt machen läßt.

In den Fällen des 8 soll der Abspruchstag
auf dem betreffenden Regierungsstatthalteramte zu
Handen des Staates angezeigt werden.

In denjenigen Fällen, welche zufolge des Art. 29
des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege vom 27. Juni 1874 rekursweise vor
das Bundesgericht gebracht werden können, ist das
Begehren einer Partei hinreichend um die
Uebergehung des Amtsgerichts zu bewirken.

Z 269.

Erscheint es nach der Aktenlage als wahrscheinlich,
daß auf den Ergänzungseid erkennt werden dürfte, so ist
bei der Anzeige des Abspruchtages den Parteien
aufzugeben, persönlich vor Gericht zu erscheinen, unter
Androhung der in den 88 und bestimmten Folgen
der Säumniß.

8 270.

Nach dem Aktenschlusse sollen die Parteien innert
der hiefür zu bestimmenden Frist ihre Prozeßschriften,

bei einer Ordnungsstrafe von höchstens zehn Franken,
in gehöriger Form (8 dem Gerichtspräsidenten
einreichen, welcher die Schriften sofort dem
Appellations- und Kassationshof einsendet wenn die
Uebergehung des Amtsgerichts stattfindet, sonst aber
die Aktenhefte bei diesem Gerichte in Umlauf setzt.

8 271.
Bei dem zur Beurtheilung angesetzten Termine haben

die Parteien das Recht, die Streitsache dem Gerichte
mündlich vorzutragen oder durch einen Anwalt vortragen
zu lassen. Jede Partei kann zwei Mal das Wort
ergreifen, jedoch müssen allfällige Vorfragen mit der Hauptsache

in e i n e m Verfahren erörtert werden.

8 272.

Bleibt eine Partei bei diesem Termine aus, so soll
ihr auf Begehren ihres Gegners durch den Weibel öffentlich

gerufen und auf ihr Nichterscheinen der erschienene
Theil zum einseitigen Vortrage zugelassen werden. Das
Gericht hat jedoch bei dem Urtheile nichtsdestoweniger
auf die aktenkundigen Gründe des Ausgebliebenen und
auf die zu seinen Gunsten sprechenden Bestimmungen des
Gesetzes Rücksicht zu nehmen.

8 273.
Die Partei, welche auf ihren einseitigen Vortrag ein

obsiegliches Urtheil erhalten, soll dieses ihrem Gegner
innerhalb vierzehn Tagen, von dem Tage des Urtheils
an zu zählen, bekannt machen. Die gesetzlichen Fristen
zum Gebrauche allfälliger Rechtsmittel heben für die
ausgebliebene Partei erst von dem Datum der Mittheilung
des Urtheils an zu laufen.

Hat sich der Staat in einem der im 8 vorgesehenen
Fälle bei dem Abspruchtermine nicht vertreten lassen, so

soll der Gerichtspräsident das Urtheil dem Regierungsstatthalter

des betreffenden Bezirks inner der oben
bestimmten Frist amtlich mittheilen.

8 274.

Gegen das Urtheil selbst findet keine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand Platz; ist jedoch die ausgebliebene
Partei in einem Rechtsstreite unterlegen, wo die Appellation

auf der Stelle erklärt werden sollte, so kann sie sich
inner acht Tagen, von der rechtlichen Mittheilung des
Urtheils an zu zählen, in Betreff der Versäumung dieses
Rechtsmittels in den Fälleu und nach den Bestimmungen
der 88 fs- durch den Gerichtspräsidenten in den vorigen
Stand einsetzen lassen.

8 275.
Nach Anhörung der Vorträge der Parteien fällt

das Gericht in öffentlicher Berathung und Abstimmung

über den Streitfall sein Urtheil. Bei der
Berathung hat der Gerichtspräsident über die Lage
des Geschäfts zu referiren und die Streitpunkte nach
dem Gesetze zu bestimmen; dieser Bericht kann von
jedem Mitglied des Gerichts ergänzt oder berichtigt
werden, und dann erfolgt die Umfrage über die
einzelnen Streitfragen in der Ordnung, welche
nöthigenfalls nach Vorschrift der folgenden 88
und durch das Gericht festzustellen ist. In seiner
Berichterstattung soll der Präsident seine Ansicht



über die vorliegende Streitfrage aussprechen und
begründen.

s 276.
Sind mehrere Ansprüche durch dieselbe Klage verfolgt

worden, so ist über jeden Anspruch besonders abzustimmen,
und zwar sollen die Streitfragen so geordnet werden,
daß immer diejenige voransteht, wodurch die folgende
erledigt oder vorbereitet wird. Stehen die verschiedenen
Ansprüche in dem Verhältnisse von Haupt- und Nebensache

zu einander, so ist zuerst über die Hauptsache zu urtheilen;
hat der Beklagte Gründe vorgeschützt, durch welche er die
gänzliche Entbindung von der Einlassung auf einen klä-
gerschen Anspruch bezweckt (uneinläßliche Antwort, Z
so soll zuerst über diese geurtheilt werden; dann folgen
die allfälligen verzögerlichen Einreden (Z und endlich

die Beurtheilung der Rechtsbegehren des Klägers.
Kommen bei den einzelnen Streitpunkten Vorfragen zur
Beurtheilung, wie über die Verdächtigkeit von Zeugen,
über die Zuerkennung des Ergänzungseides u. s. w., so

sind diese jeweilen unmittelbar vor dem Eintreten in die

betreffenden Hauptfragen zu entscheiden.

Z 277.

Hat der Beklagte eine Widerklage angebracht, so soll
über diese unmittelbar nach der Beurtheilung der
Vorklage nach denselben Grundsätzen geurtheilt werden. Bei
Geld- und Schadenersatzansprüchen sind allfällige als
gegründet erfundene Gegenforderungen des Widerklägers
stets mit den zulässig erklärten Forderungen des

Vorklägers zu verrechnen, und das Gericht hat demnach in
seinem Endurtheile festzustellen, wieviel die eine Partei der
andern herauszubezahlen habe.

Z 278.
Bei der allgemeinen Umfrage hat jedes Mitglied

des Gerichts seine Ansicht über die vorliegende
Streitfrage bestimmt auszusprechen und zu begründen.
Dann findet auf Begehren freie Diskussion und
nach deren Schluß die Abstimmung statt. Bei gleich
getheilten Stimmen entscheidet der Präsident, welcher
auch in jedem Falle das Urtheil als Ergebniß der
Abstimmung, sogleich öffentlich auszusprechen hat.

Z 279.

Wird auf den Ergänzungseid erkannt (W ff.), so

hat das Gericht gleichzeitig immer auch eventuell die
betreffende Hauptfrage zu beurtheile», indem es auf die Fälle
der Ableistung oder der Verweigerung des Eides Bedacht
nimmt. Der Eid wird sofort vor dem Gerichte selbst
geleistet, sofern nicht die eine oder andere Partei gegen
den ergangenen Entscheid die Weiterziehung erklärt, in
welchem Falle die Eidesleistung erst nach dem Endurtheile
vor dem Appellations- und Kassationshofe stattfindet.

z

Z 280.

Das Gericht entnimmt die zu entscheidenden
Streitfragen aus den Anbringen und Schlüssen der

Parteien, an welche es jedoch nur insofern gebunden
ist, als es dem Schlußsteller weder mehr noch,
sofern nicht spezielle Gesetze es erlauben, Anderes
zusprechen darf, als er gefordert hat. Hingegen
kann das Gericht stets auf ein Minderes erkennen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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s 281.
Das Gericht darf seinem Urtheile keine Thatsache zu

Grunde legen, die nicht von den Parteien angeführt und
als zugestanden oder als erwiesen zu betrachten ist; die
Rechtsfragen aber hat es nach dem Buchstaben und nach
Sinn und Absicht des Gesetzes oder, wo dieß nicht
ausreicht, nach allgemeinen Grundsätzen der Gesetzgebung und
des Rechts zu entscheiden. In den Fällen, wo ein Nechts-
verhältniß nach den besondern Bestimmungen bestehender
Staatsverträge zu beurtheilen ist, oder wo infolge solcher
Verträge oder nach der ausdrücklichen Bestimmung der
Kantonsgesetze ein fremdes Gesetz zur Anweodung kömmt,
sind die Gerichte auch auf diese Rechtsquellen verwiesen.

Z 282.
Alle Urtheile sollen eine kurze Darstellung des wesentlichen

Sachverhalts, die deutliche Bestimmung der Streitfragen

und die Gründe der Entscheidung, nach den
gefallenen Meinungen der Mehrheit und unter Hinweisung
auf die betreffenden Gesetze, enthalten. Das Urtheil ist
von dem Präsidenten und dem Gerichtsschreiber zu
unterzeichnen, und dieser Letztere hat bei seiner Verantwortlichkeit

dafür zu sorgen, daß die verlangten Ausfertigungen
den Parteien längstens nach Verfluß von acht Tagen,
von der Ausfällung des Urtheils an zu zählen, herausgegeben

werden können.

Titel III.

Non den desondern Urozeßverfahren.

- ê
Erster Abschnitt.

Non dem Verfahren in Streitsachen» die der Kompetenz des Amtsgerichts
nntertiegr«.

Z 283.

In Streitsachen, die vom Amtsgerichte endlich
zu beurtheilen sind, ist die Prozeßverhandlung, statt
vor dem Amtsgerichtspräsidenten, vor dem urtheilenden

Gerichte selbst zu-instruiren.
Sie wird durch eine Ladung des Klägers

eingeleitet, welche das Rechtsbegehren, die summarische
Angabe der klagbegründenden Thatsachen und die
Beweismittel enthalten soll. Kann wegen
Unterlassung oder UnVollständigkeit dieser Angaben die

Verhandlung nicht zu Ende geführt werden, so ist
die fehlbare Partei in die Kosten des betreffenden
Termins zu verurtheilen.

s 284.

Die Parteien sollen, wenn sie im Amtsbezirk
wohnen, wo der Streit geführt wird, und nicht
erhebliche Abhaltungsgründe haben, stets persönlich
vor dem Amtsgericht erscheinen. Kommt eine Partei
dieser Verpflichtung nicht nach und muß deshalb
ein neuer Termin bestimmt werden, so trägt die

ausgebliebene Partei die daherigen Kosten.
19
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Z 285.

Die Verhandlung des Rechtsstreites wird rein
mündlich geführt; von den Anbringen der Parteien
sind nur die Schlüsse zu Protokoll zu nehmen.

Z 286.

Das Urtheil soll gleich in dem ersten Termine
erfolgen. die Fälle ausgenommen, wo eine Beweisführung
nothwendig ist. die nicht sofort stattfinden kann oder wo
das Gericht aus andern Gründen die Bestimmung eines
weitern Termins für nothwendig erachtet.

Z 287.

Bleibt die eine oder die andere Partei bei dem zur
Verhandlung angesetzten Termin aus, so ist die erschienene

Partei zum einseitigen Vortrage zuzulassen, und der
Streit daraufhin zu beurtheilen.

s 288.

Nach Beendigung der Parteivorträge faßt der
Gerichtspräsident das wesentliche Ergebniß der
Verhandlung in einer mündlichen Uebersicht kurz
zusammen, bestimmt die zu entscheidenden Streitpunkte
und hebt insbesondere die Thatsachen hervor, die
nach seiner Ansicht von der einen oder andern Partei
bewiesen werden müssen. Die Mitglieder des Gerichts
können die Prozeßübersicht des Präsidenten ergänzen,
oder berichtigen.

Z 289.

Hiernächst entscheidet das Gericht, ob in der Sache
ein Beweis zu führen sei und, bejahenden Falls, von
welcher Partei und über welche Thatsachen. Sind
Beweismittel angefochten worden, so ist gleichzeitig auch
über die daherigen Einreden zu urtheilen, oder, wenn
in Betreff derselben ein weiteres Verfahren, wie bei
Urkunden eine Handschriftenvergleichung, ein Beweis der

Echtheit oder Unechtheit u. s. w., nöthig erscheint, ein
solches einzuleiten.

Z 290.

Ist auf den Parteieid erkannt worden, so soll die

Eidesverhandlung sogleich in der vorgeschriebenen Form
(HZ stattfinden. Die Aussagen des Schwörenden

sind jedoch bloß ihrem wesentlichen Inhalte nach

zu Protokoll zu nehmen, und es ist auch die persönliche
Anwesenheit des Gegners bloß nothwendig, wenn dieser

nicht über fünf Stunden von dem Amtssitze entfernt
wohnt oder sonst nicht erhebliche Entschuldigungsgründe
hat. Ist die Partei, welche den Eid zu leisten hat, nicht
persönlich bei der Verhandlung zugegen, so wird in den

Fällen des Z die Abnahme des Eides durch den

betreffenden Richter angeordnet, in den übrigen Fällen aber

zur Eidesleistung ein zweiter peremtorischer Termin
bestimmt.

Z 291.

Soll ein Beweis durch Augenschein oder Sachverständige

stattfinden, so werden die Letztern sofort von
dem Gerichte nach gesetzlicher Vorschrift ernannt und der

Gerichtspräsident beauftragt, den Augenschein vorzunehmen
oder für die Aufnahme des Befundes der Sachverständigen
zu sorgen; den Fall ausgenommen, wo der Augenschein

in dem Amtslokale oder in dessen Nähe stattfinden soll
und ohne Schwierigkeit sofort durch das Gericht selbst

vorgenommen werden kann.

s 292.
Die Sachverständigen haben ihr Befinden, nach

vorheriger Beeidigung, in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts
mündlich abzugeben, zu welchem Ende ihnen der Abspruchs-
termin bekannt zu machen ist.

Z 293.

Sind Zeugen abzuhören, so soll ihre Abhörung gleichfalls

vor dem Amtsgerichte stattfinden; ausnahmsweise
kann jedoch das Gericht, wenn wegen Entfernung oder
aus andern Gründen die Zeugen gar nicht oder nicht
ohne große Kosten vor Gericht erscheinen könnten, seinen
Präsidenten beauftragen, die Zeugenabhörung von sich

aus vorzunehmen oder durch den kompetenten Richter
vornehmen zu lassen.

Das Befinden der Sachverständigen und die
Aussagen der Zeugen sollen ihrem wesentlichen Inhalte nach

zu Protokoll genommen werden.

s 294.

Ist das Beweisverfahren beendigt, oder hat das Gericht
ein solches nicht für nöthig erachtet, so findet das Haupturtheil

nach den Vorschriften der W ff. statt.

§ 295.

Im Uebrigen gelten für die Prozeßführung, so wie
für die Würdigung der Beweisgründe und der rechtlichen
Anbringen der Parteien, die allgemeinen Bestimmungen
dieses Gesetzbuches.

Zweiter Abschnitt.

Uo« dem Herfahre« in Ehe- und Uaterschastsfache« überhaupt und aou
dem Kcheidunzsuerfahren insbesondere.

A 296.

Streitigkeiten in Ehe- und Vaterschaftssachen,
sowie Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern
in Betreff der Ausrichtung von Ehesteuern oder
Alimentationsgeldern sind in dem durch die U
bis vorgezeichneten Verfahren zu erledigen;
wenn sich dieselben zur Weiterziehung eignen, so

sollen jedoch die wesentlichen faktischen Anbringen
der Parteien in Gegenwart des Gerichts und unter
Leitung des Präsidenten zu Protokoll genommen
werden.

Z 297.

Ehescheidungssachen können durch das Gericht
von Amtes wegen, oder durch die Parteien mittelst
einer dem Gerichtspräsidenten vorzulegenden Ueber-

einkunft, in das ordentliche Verfahren verwiesen
werden.

Z 298.
Ueber Anträge nach Art. 44 des Bnndesgesetzes

betreffend den Civilstand und die Ehe vom 24.



Christmonat 1874, sowie auf Festsetzung der durch
den Ehemann zu leistenden Prozeßkostenvorschüsse,
findet eine summarische Verhandlung vor dem in
der Hauptsache zuständigen Amtsgerichte statt. Der
Entscheid ist keiner Weiterziehung unterworfen.

s 299.

Für die Verhandlung und Beurtheilung der
Ehescheidungssachen gelten insbesondere folgende
Vorschriften:

1. das Gericht kann die Parteien persönlich
einvernehmen und die Theilnahme der Staatsanwaltschaft

bei der Verhandlung anordnen;
2. das Gericht hat die Richtigkeit der

Thatsachen, welche die Scheidung begründen sollen, von
Amtes wegen zu prüfen; Geständnisse, Verzichte
und Anerkennungen haben in Bezug auf solche
Thatsachen keine entscheidende Bedeutung, und es

darf über solche Thatsachen kein Eid zugeschoben
oder auferlegt werden;

3. die Folgen der Säumniß würdigt das
Gericht nach freiem Ermessen.

Dritter Abschnitt.

N»n dem Verfahre« i« Streitsachen, die der Ksmpetenj des Gerichtspräsidenten
oder des Friedensrichter» unterliegen.

Z 300.

In Streitsachen, die der endlichen Beurtheilung
des Gerichtspräsidenten oder des Friedensrichters
unterliegen, findet die AnHebung der Streitverhandlung,

ohne vorherigen Aussöhnungsversuch, durch
Mittheilung einer amtlichen Ladung statt, welche
der Gerichtspräsident oder Friedensrichter auf
Anmelden des Klägers an den Beklagten erläßt. In
der Ladung ist der Streitgegenstand einfach aber

möglichst genau zu bezeichnen und, wo dieses thunlich

ist, namentlich stets dessen Werth anzugeben.

s 301.

Bleibt der Kläger bei dem in der Ladung
bestimmten Termine aus, so ist dieses jedesmal als
ein Verzicht auf feinen Anspruch auszulegen; bleibt
aber der Beklagte aus, so wird seine Säumniß als
eine Anerkennung des klägerschen Anspruches
angesehen. Der Richter soll das Urtheil der ausgebliebenen
Partei nach Z amtlich bekannt machen lassen.

In den Fällen des Z findet gegen die Folgen der

Säumniß Widereinsetzung in den vorigen Stand statt.

Z 302.

Die Parteien sollen, wenn sie in dem
Amtsbezirke wohnen, wo der Streit geführt wird, und

nicht erhebliche Abhaltungsgründe haben, stets
persönlich vor dem Richter erscheinen, widrigenfalls auf
Kosten des Säumigen und unter Androhung der in
H angegebenen Folgen der Säumniß ein neuer
Termin zur Verhandlung bestimmt werden kann.

Wünscht sich eine Partei durch einen patentirten
Anwalt verbeiständen zu lassen, so steht ihr dieses
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frei; sie kann aber von daher ihrem Gegner nur
in den Fällen Kosten in Rechnung bringen, wo der
Streitgegenstand hundert Franken übersteigt.

s 303.

Erscheinen die Parteien vor dem Richter, so hört
dieser ihre Vorträge an und sucht sie wo möglich zu
vergleichen. Gelingt ihm dieses nicht, so fällt er in der
Sache sogleich sein Urtheil oder hebt, sofern wesentliche
Anbringen bestritten sind, die Thatsachen aus, über welche
die Parteien Beweise beizubringen haben, und bestimmt
hiefür wo solches nöthig erscheint einen zweiten Termin.

s 304.

- Der Gerichtspräsident läßt in den ihm zur
endlichen Beurtheilung zugewiesenen Streitigkeiten die
Schlüsse, die Beweissätze, die Beweisergebnisse und
das Urtheil zu Protokoll nehmen. Auf dieselbe
Weise trägt der Friedensrichter das Ergebniß der

Verhandlung in sein Protokoll ein.

s 305.
Die Kosten, welche die obsiegende Partei an die

unterliegende zu fordern hat, sind immer sogleich

zu bestimmen; sie dürfen indessen, wenn der
Streitgegenstand hundert Franken nicht übersteigt, den

Betrag von fünf und zwanzig Franken und, wenn
er einen höhern Werth hat, die Summe von fünfzig
Franken nicht übersteigen.

Vierter Abschnitt.

Uon den prsnissrische» Uerfiignnze«.

Z 306.

Eine provisorische Verfügung kann verlangt
werden:

1. zum Schutze eines bedrohten Besitzstandes;
2. wegen Veränderungen an dem Streitgegenstande

nach Zustellung der Klage (Z ); und
3. in allen Fällen, wo dem Jmpetranten ein

nicht leicht zu ersetzender Schaden bevorsteht, der

durch eine vorläufig zu treffende Maßnahme
abgewendet werden soll.

s 307.

Die provisorische Verfügung bezweckt bloß die

Sicherstellung bestehender Verhältnisse und es darf dadurch
an dem wirklichen Zustande der Sachen nicht mehr
verändert werden, als ihr Zweck nothwendig erheischt. Wenn
derjenige, gegen den die Verfügung verhängt werden
soll, dadurch zu Schaden kommen kann, so ist der Impétrant

gehalten, bevor die Verfügung in Kraft tritt, für
den Schadenersatz Sicherheit zu bestellen.

A 308.

Das Gesuch um eine provisorische Verfügung
ist unter Anführung der dasselbe begründenden
Thatsachen und der Beweismittel, sowie unter
Beilegung der allfälligen Beweisurkunden, in der er-
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forderlichen Anzahl von Ausfertigungen (S

bei dem Gerichtspräsidenten einzureichen, welcher
den Termin zur mündlichen Verhandlung vor der

für die Prozeßinstruktion in der Hauptsache
zuständigen Gerichtsbehörde (W und
bestimmt und die Zustellung eines Doppels an
den Jmpetraten verfügt. Bezieht sich das Gesuch

auf eine zwischen Parteien bereits hängige Streitsache,

in welcher ein Termin anberaumt ist, so

genügt eines Ankündigung nach Maßgabe des Z

Ist die Gefahr dringend, so kann der Richter nach

Prüfung der Sache sofort eine vorläufige Verfügung
treffen, um die Rechte des Jmpetranten bis zu
rechtskräftiger Beurtheilung seines Gesuches sicher

zu stellen.

s 309.

Erscheint der Jmpetrat bei dem Termin, so

kann er seine Gründe sowohl gegen die Zulässigkeit
als gegen die Ausdehnung des Gesuches mündlich
anbringen; bleibt er hingegen aus, so ist der

Impétrant zum einseitigen Vortrage zuzulassen. Nach
angehörten Vorträgen soll die Behörde in der Sache
sofort ihr Urtheil fällen, den Fall ausgenommen,
wo ein weiteres Verfahren, wie z. B. ein Augenschein,

nöthig ist.

In das Protokoll sollen von dem ersten
Vortrage des Gesuchstellers nur die Schlüsse und
allfällige in dem Gesuch nicht enthaltene Anbringen
ausgenommen werden.

s 310.

Gegen das Urtheil des Richters kann in appellabeln
Fällen die Weiterziehung stattfinden; der Richter soll
jedoch auf Begehren nichtsdestoweniger die geeignete
Verfügung treffen, um zu verhindern, daß sich während der

Appellationsfrist ein Schaden ereigne.

s 311.

Parteivorträge vor dem Appellations- und
Kaffationshof finden nur in denjenigen Fällen statt,
wo es derselbe für angemessen erachtet.

s 312.
Die provisorische Verfügung soll auf die

Entscheidung des Rechtsstreites keinen Einfluß haben und
es wird dadurch auch die rechtliche Stellung der Parteien

in keiner Weise verändert. Sie fällt dahin solbald
über die Sache selbst ein rechtskräftiges Urtheil vorhanden
ist und kann durch den Richter auf den Antrag der
Partei, gegen die sie verhängt worden, zu jeder Zeit
aufgehoben oder beschränkt werden, wenn diese nachweist,
daß die Gefahr dahingefallen oder die Umstände sich

geändert haben.

Fünfter Abschnitt.

Um der Aufforderung zur Kluge.

s 313.

Eine Aufforderung zur Klage setzt zu ihrer
Rechtfertigung voraus: '

1. daß der Aufgeforderte (Provvkat) dem Aufforderer
(Provokanten) gerichtlich oder außergerichtlich mit einem

Civilanspruche gedroht habe;
2. daß der Anspruch wirklich einklagbar sei;
3. daß der Aufforderer ein wesentliches Interesse an

der sofortigen Anbringung der Klage habe, und
4. daß der Aufforderer sich nicht im Falle befinde,

selbst in der Sache klagend aufzutreten.

s 314.

Bei Streitigkeiten über dingliche Rechte ist die
Aufforderung zu Klage wider den wirklichen Besitzer
unstatthaft.

s 315.

Die Aufforderung zur Klage soll bei der Gerichtsstelle

angebracht werden, welche in der Hauptsache für
die Prozeßinstruktion zuständig ist W u.
Eine Ediktalladung ist dabei bloß in den Fällen zulässig,
die das Gesetz ausdrücklich bezeichnet.

s 316.

Bestreitet der Aufgeforderte die Zulässigkeit der Provokation,

so findet darüber eine Mndliche Parteiverhandlung

statt, auf deren Grundlage die betreffende Gerichtsstelle

entweder sofort in der Sache ihr Urtheil fällt oder,

falls ein Beweis nöthig erscheint, zuvor die Beweissätze
heraushebt und das gesetzliche Verfahren einleitet.

In appellabeln Fällen findet in Betreff des Urtheils
über die Zulässigkeit der Aufforderung zur Klage die

Weiterziehung statt. ^

s 317.

Parteivorträge vor dem Appellations- und
Kassationshof finden nur in denjenigen Fällen statt,
wo es derselbe für angemessen erachtet.

Z 318.

Hat sich der Aufgeforderte dem Gesuche des Ausior-
derers unterzogen, oder wird dieses gerichtlich zu Recht
erkannt, so soll stets gleichzeitig die Frist festgesetzt werden,

innerhalb welcher die Klage anzubringen ist. Diese
Frist soll ordentlicher Weise auf sechs Wochen bis drei
Monate bestimmt und kann in außerordentlichen Fällen
bis auf ein Jahr hinausgesetzt werden.

8 319.

Unterläßt der Aufgeforderte, seine Klage inner
der bestimmten Frist anzubringen, so erlischt sein

Anspruch.

Individueller Antrag.
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen.



Sechster Abschnitt.

No» der Bestimmung der VroieMosteil und Schudenersuhforderuilgen.

§ 320.
Wird eine Partei gegen die andere zur Bezahlung

von Prozeßkosten verurtheilt, so soll gleich in dem
Haupturtheile auch der Betrag der Kostenforderung bestimmt
werden.

s 321.

Zu dem angegebenen Zwecke haben die Parteien den
Akten, bei deren Eingabe zur Circulation bei Gericht
(HZ und stets ein spezifizirtes Verzeichniß ihrer
Kostenforderung beizufügen. Die Ausätze müssen durch
die Akten belegt sein, und es soll bei jedem derselben
auf die betreffende Seite des Aktenbandes verwiesen
werden.

Z 322.

In erster Instanz wird die Kostenforderung der
obsiegenden Partei durch die Behörde festgesetzt, welche das
Haupturtheil zu fällen hat; ist diese ein Amtsgericht, so

bestimmt dasselbe den Gesammtbetrag der Forderung
aus den Bericht seines Präsidenten und ohne in
Erörterungen über die einzelnen Ansätze einzutreten.

Gelangt die Streitsache auf dem Wege der Weiterziehung

vor den Appellations- und Kassationshof, so hat
diese Behörde die Prozeßkosten in gleicher Weise, auf den

Antrag ihrer Berichterstatter, zu bestimmen.
Ist hingegen die Hauptsache nicht appellabel, oder »

hat die unterliegende Partei gegen das Haupturtheil die

Weiterziehung nicht ergriffen, so findet auch wegen der

Bestimmung der Kosten keine Appellation statt.

Z 323.

Hat eine Partei in Folge eines Abstandes,
einer Reform oder eines Vergleichs an ihren Gegner
Prozeßkosten zu fordern, so soll sie das Verzeichniß
ihrer Forderung mit den dazu dienenden Beilagen
innerhalb vierzehn Tagen, von dem Datum der
Anerkennung der Verbindlichkeit zum Kostenersatze an
zu rechnen, dem zuständigen Gerichtspräsidenten zur
Festsetzung einreichen. Dieser bestimmt hierauf die

Kostenforderung ohne weitere Parteiverhandlung und
läßt sein Urtheil den Parteien eröffnen.

s 324.
Von dem Urtheile des Gerichtspräsidenten findet

keine Weiterziehung statt, wenn die Hauptsache der
Kompetenz des Amtsgerichts unterliegt. In Fällen,
wo die Hauptsache sich zur Weiterziehung eignet,
kann hingegen über die Kostenbestimmung rekurrirt
werden, sofern der ursprüngliche Belauf der
Kostenforderung die Summe von zweihundert Franken
übersteigt.

Z 325.

Der Rekurs muß innerhalb der Nothfrist von zehn
Tagen, von der Eröffnung der Kostenbestimmung an zu
rechnen, bei dem zuständigen Amtsgerichtspräsidenten
erklärt werden. Dieser sendet hierauf die Akten dem

Appellations- und Kasfationshofe ein, welches die Kostenansätze

prüft und darüber ohne Zulassung von Partei-
vorträgen, nach Z das Endurtheil fällt.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.
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Z 326.

Bei Verurtheilung einer Partei zum Schadenersatze

bestimmt ordentlicher Weise das Gericht den

Betrag desselben in dem Haupturtheile. Die
fordernde Partei kann ihre Ansätze vor demselben

schriftlich, wie bei dem Vortrage mündlich anbringen.
Das Gericht kann, je nach der Lage der Sache, den

Fordernden nach dem grundsätzlichen Entscheide über
die Ersatzpflicht veranlassen, seine Forderung näher
zu spezifiziren, oder ein Mitglied des Gerichts
beauftragen, die nöthigen Erhebungen zu machen und
erst nach Beendigung dieses Verfahrens das Urtheil
über den Betrag fällen und eröffnen.

Die zur Festsetzung der thatsächlichen Punkte
nöthigen Maßnahmen trifft der beauftragte Richter;
er läßt alles Wesentliche Protokolliren und hat über
diese Maßnahmen die Parteien anzuhören.

Ein solches Verfahren kaun auch vom Jnstruk-
tionsrichter ausgehen, sobald die Richtigkeit einer

Rechnung im Ganzen, eine Vermögensauseinandersetzung

u. dgl. ein vorbereitendes Verfahren als
zweckmäßig erscheinen lassen.

s 327.
Die Festsetzung erfolgt auf Grund der

aktenmäßigen Thatsachen und des geführten Protokolls
in dem vorbereitenden Verfahren. Das Gericht kann
nach seinem Ermessen auch über das Maß der

Entschädigung besondere mündliche Vorträge gestatten,
falls von ihm bei dem Urtheil in der Hauptsache
ein solches Verfahren angeordnet wurde.

s 328.

Ist die Ersatzpflicht durch Abstand oder Vergleich
- grundsätzlich anerkannt, so hat der Fordernde durch

eine Ladung vor den zuständigen Gerichtspräsidenten,
welche die einzelnen Ansätze enthalten soll, das in
Z vorgesehene Verfahren zu erwirken.

In diesem Falle erfolgt die Festsetzung durch
den Gerichtspräsidenten.

Z 329.

Uebersteigt der ursprüngliche Belauf der
Schadenersatzforderung den Betrag von vierhundert Franken,
oder sind Punkte bis zu diesem Betrage in sonstigen
Auseinandersetzungen streitig, so findet Weiterziehung
an den Appellations- und Kassationshof start. Die
Appellation muß innerhalb der Frist von zehn

Tagen, von der Ausfällung des Urtheils an zu
zählen, bei dem Richter erklärt und im Uebrigen
nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzbuches

ausgeführt werden.

Siebenter Abschnitt

Uon dem WechselProzeK.

s 330.

Die gerichtliche Geltendmachung bestrittener
Ansprüche aus gezogenen oder eigenen Wechseln oder
Checks findet, sofern der Schuldner im Handelsregister

eingetragen ist, gemäß nachfolgenden
Bestimmungen statt.

so
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Z 331.

Die Einleitung des Rechtsstreites erfolgt mittelst
einer Ladung vor den Gerichtspräsidenten; dieselbe
soll das Gesuch um Verurtheilung des Beklagten
nach Wechselrecht und die Anführung der dasselbe
begründenden Beweismittel enthalten. Die zur
Begründung des Anspruchs dienenden Urkunden sind
beim Gerichtspräsidenten zur Einsicht des Beklagten
niederzulegen. Der Gerichtspräsident setzt den Termin
zur mündlichen Verhandlung fest.

Individueller Antrag.
H 332.

Bei einem Streitwerth von mehr als vier hundert Franken
muß die Ladung dem Beklagten wenigstens vier Tage vor
dem Verhandlungstermin, wenn er im Gerichtsbezirke wohnt,
und wenigstens acht Tage, wenn er außerhalb desselben wohnt,
zugestellt werden.

8 333.
Die Verhandlung findet, wenn der Streitwerth

den Betrag von vierhundert Franken nicht übersteigt,
nach den Vorschriften der M 313 und 314 statt.
Beläuft sich derselbe höher, so sind die wesentlichen
thatsächlichen Anbringen der Parteien nebst den
Schlüssen zu Protokoll zu nehmen. In Betreff der
Beweisverfügung gelten die und 175, in
Betreff des Verfahrens in der Appellationsinstanz H

Z 334.
Die Appellation muß sogleich uach der

Urtheilseröffnung erklärt werden.

8 335.
Der Gerichtspräsident kann, ungeachtet der

Appellationserklärung, auf Antrag der obsiegenden Partei
die sofortige Vollziehung anordnen, wenn dieselbe
der unterliegenden für den Fall der Abänderung des

Urtheils in oberer Instanz gehörige Sicherheit leistet.
Der Richter bestimmt endlich sowohl den Betrag
der Sicherheit als die Frist, innerhalb welcher sie

geleistet werden muß und beurtheilt ebenfalls endlich

deren Zulänglichkeit. Findet er die geleistete Sicherheit

nicht zulänglich, oder wird sie innerhalb der
anberaumten Frist nicht geleistet, so kann die
Vollziehung erst nach dem Endurtheile stattfinden.

8 336.

Im Wechselprozeß gibt es keine Gerichtsferien.

Titel IV.

Non den Rechtsmittel.

Erster Abschnitt.

Nin der Appellation.

s 337.
Die Appellation ist dasjenige Rechtsmittel, wodurch,

zum Zwecke der Abänderung des Urtheils einer untern
Gerichtsbehörde, der Entscheid des Appellations- und
Kaffationshofes angerufen wird.

Z 338.

Durch die Unterlassung der Appellation wird das

Urtheil der untern Gerichtsbehörde rechtskräftig; jedoch
soll diese stets Mißschreibungen und Mißrechnungen, die
in der Ausfertigung vorkommen, von Amtswegen berichtigen.

(Vergl. indeß 8 ff.)

Z 339.

Die Appellation ist zulässig von den Urtheilen
des Amtsgerichts und des Gerichtspräsidenten in
Streitigkeiten, deren Gegenstand den Werth von
vierhundert Franken übersteigt, oder die ohne Rücksicht

auf den Werth durch das Gesetz als appellabel
erklärt sind (8 ); die Fälle ausgenommen, wo
eine Vor- oder Zwischensrage vorliegt, deren
endliche Beurtheilung der betreffenden Gerichtsstelle
ausdrücklich übertragen ist.

8 340.
Die Appellation muß, wo nicht etwas Anderes

vorgeschrieben ist, ordentlicher Weise innerhalb der

Nothfrist von zehn Tagen bei dem zuständigen
Gerichtspräsidenten und in dessen Abwesenheit bei
seinem Stellvertreter oder bei dem Gerichtsschreiber
erklärt werden; in Streitsachen, bei welchen aus
Grund des wachsenden Schadens die Fristen verkürzt
worden, so wie in Betreff der Urtheile über Vor-
und Zwischenfragen muß dieß sogleich nach der

Urtheilseröffnung geschehen. In Betreff der Beschwerden

gegen den Beweisentscheid wird auf 8 und
8 verwiesen.

8 341.

Der Beamte, bei welchem die Appellation erklärt
worden, soll dem Appellanten darüber ein Zeugniß
ausstellen und die Appellationserklärung auch in die
Kontrolle des Gerichtes eintragen.

8 342.

Inner einer weitern Nothfrist von zehn Tagen,
von dem Datum der Appellationserklärung an zu
zählen, hat der Appellant, unter Folge der VerWirkung,
seine Akten gehörig geordnet und geheftet dem
Gerichtspräsidenten einzureichen und die gesetzliche

Appellationsgebühr zu entrichten. Der Gerichtspräsident
stellt dem Appellanten hierüber ein Zeugniß aus,
schreibt den Empfang der Akten in seine Kontrolle
ein und fordert den Appellaten, unter Androhung
einer Geldbuße von zehn Franken, amtlich auf,
ihm seine Akten inner einer Frist von acht Tagen
gleichfalls einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist hat
der Gerichtspräsident die Akten unverzüglich dem

Appellations- und Kassationshose einzusenden.

8 343.

Sowie der Appellant seine Akten dem
Gerichtspräsidenten eingereicht und die Appellationsgebühr
entrichtet hat, wird der Rechtsstreit bei dem
Appellations- und Kasiationshofe rechtshängig. Der
Präsident des Appellations- und Kaffationshofes
bestimmt in denjenigen Streitfällen, welche in oberer

Instanz der Parteiverhandlung unterliegen, sofort
den Termin zum Absprache, setzt die Akten bei dem

Gerichte in Umlauf und läßt dieselben den Parteien



wenigstens acht Tage vor dem Eintritt des Abspruchs-
tages durch amtliche Ladung zurückstellen.

Individueller Antrag:
Streichung der M dagegen Aufnahme eines

H 343 s, folgenden Inhalts:
In Streitsachen betreffend Rechtsversicherung <H

Zuliißigkeit der EideSzuschiebuug oder Auferlegung des Er-
gtinzungseides behufs Beurtheilung einer Beweiseinrede
provisorische Verfügungen Aufforderung zur Klage
(H und Ernennung oder Rekusation von Schiedsrichtern
(is finden Parteiverhandlnngen vor dem Appellationsund

Kassationshofe nnr dann statt, wenn es derselbe fiir
angemessen erachtet.

8 344.
Bleiben beide Parteien oder bleibt der Appellant

allein bei dem Appellationstermine aus, so wird das
erstinstanzliche Urtheil rechtskräftig. Auch ist der
ausgebliebene Appellant, nach fruchtlosem Rechtsrufe und
auf den Antrag des Appellaten, in die diesem durch die

Weiterziehung verursachten Kosten zu verurtheilen.

8 345.

Der Appellant kann sich jedoch aus den im H

angegebenen Gründen wieder in den vorigen Zustand
einsetzen lassen, in welchem Falle er sich innerhalb der

Nothfrist von vierzehn Tagen, von dem versäumten
Termine an zu zählen, bei dem Präsidenten des Appellationsund

Kassationshofes um einen zweiten Termin bewerben,
diesen seinem Gegner durch eine förmliche Ladung
mittheilen und ihm vorläufig auch die Wiedereinsetzungsgründe,

nebst den für deren ErWahrung zu gebrauchenden
Beweismitteln, anzeigen muß. In Betreff der daherigen
Kosten findet der 8 seine Anwendung.

Z 346.

Bleibt der Appellat bei dem Appellationstermine aus,
so ist der Appellant nach erfolglosem Rechtsrufe zum
einseitigen Vortrage zuzulassen und die Streitsache hiernach

zu beurtheilen, wobei indeß das Gericht gleichwohl
auf die aktenkundigen Gründe der ausgebliebenen Partei
und die einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen Rücksicht

zu nehmen hat.

s 347.

Gegen ein auf diese Weise gefälltes Urtheil ist keine

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zulässig.

8 348. '

Beabsichtigt der Staat in einem der in 8 bezeichneten

Fällen von dem ihm zustehenden Appellationsrechte
Gebrauch zu machen, so hat er sich inner der Nothfrist
von zehn Tagen, von der Eröffnung des Urtheils an
den Regierungsstatthalter an zu zählen, darüber zu
erklären und die Punkte zu bezeichnen, in welchen er das

öffentliche Interesse verletzt glaubt.
Der Gerichtspräsident, bei welchem die Appellation

erklärt worden, macht den Parteien davon Anzeige und

fordert sie unter Androhung einer Ordnungsstrafe von
zehn Franken auf, ihm ihre Akten inner einer Frist von
acht Tagen zur Uebermittelung an den Appellations- und

Kaffationshof einzureichen.

Z 349.
Der Staat hat in den angegebenen Fällen die Wahl,

sich bei dem Urtheilstermine vor dem Appellations- und
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Kassationshofe vertreten zu lassen, oder die Abänderung
des Urtheils in den angefochtenen Punkten der amtlichen
Verfügung des Gerichtes zu überlassen; beabsichtigt er
das Erstere, so muß er sich bei der Appellationserklärung

darüber bestimmt aussprechen. Ebenso ist es

den Parteien freigestellt, bei dem Appellationstermine zu
erscheinen oder die Beurtheilung der Beschwerdepunkte
des Staates dem Ermessen des Gerichtes zu überlassen;
auch sie sollen sich jedoch im erstern Falle bei der
Einreichung der Akten an den Gerichtspräsidenten darüber
aussprechen. Die Zurückstellung der Akten und die
Anzeige des Appellationstermines an die Parteien (8
finden bloß in dem Falle statt, wenn sie vor Gericht
zu erscheinen wünschen.

8 350.

Wird ein Rechtsstreit mit Ueb ergehung des
Amtsgerichtes vor den Appellations- und Kaffationshof
gebracht (8 so kommen rücksichtlich der Inumlaufsetzung

der Akten bei Gericht und der Bestimmung und
Anzeige des Abspruchtages an die Parteien die
Bestimmungen der 8§ zur Anwendung. In Hinsicht

auf das Ausbleiben der Parteien hingegen machen
die Bestimmungen der 88 Regel.

8 351.

Bei dem Abspruchstermine sollen vorerst
allfällige Vorfragen über die Zulässigkeit der Appellation,

Versäumung der gesetzlichen Fristen u. s. w.
beurtheilt werden. Sind diese beseitigt, so werden
die Parteien zum mündlichen Vortrage in der
Hauptsache in Gemäßheit der Bestimmungen der
88 und folgende zugelassen, und dann fällt
das Gericht nach Anhörung der zwei durch den

Präsidenten zu bestellenden Berichterstatter und nach

erfolgter Umfrage in der durch die 88 und
folgende festgesetzten Form sein Urtheil.

Mit der Hauptsache haben die Parteien gleichzeitig

ihre Beschwerden gegen die Beweisverfügungen
zu begründen; es ist hierüber in der Form einer
Vorfrage zu entscheiden. Falls der Gerichtshof es

für angemessen erachtet, ordnet er die erforderlichen
Ergänzungen des Beweises an. Nach Erhebung
desselben findet die Beurtheilung in der Regel ohne
weitere Parteivorträge statt. Der Gerichtshof kann
indessen ausnahmsweise solche zulassen, wenn er es

als der Prozeßlage angemessen erachtet.

8 352.

Ist der einen oder andern Partei der Ergänzungseid
auferlegt worden (8 so soll dieser, die in 8

vorgesehenen Fälle ausgenommen, jeweilen sofort vor dem

Appellations- und Kassationshofe selbst stattfinden. Zu
diesem Ende ist den Parteien in allen Fällen, wo voraussichtlich

auf dieses Beweismittel erkennt werden kann, bei

Erlassung der Ladung aufzugeben, persönlich vor Gericht

zu erscheinen. Die Nichtbeachtung dieser Ladung zieht
die in den 88 bestimmten Folgen nach sich.
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Zweiter Abschnitt.

U «n dem «cue« Rechte.

s 353.

Das neue Recht ist das Rechtsmittel, wodurch eine

Partei um die Abänderung eines bereits in Rechtskraft
erwachsenen Urtheils durch neue Beurtheilung der Streitsache

nachsucht.
Z 354.

Das Begehren um ein neues Recht ist in
folgenden Fällen zulässig:

1. wenn der Impétrant Beweismittel, die zur
ErWahrung wirklich erheblicher Thatsachen dienen,
erst seit der Ausfällung des Endurtheils entdeckt oder

zur Hand gebracht hat und,
2. wenn seit der Beurtheilung der Sache ein in

der Prozeßverhandlung gebrauchtes Beweismittel auf
dem Wege des Strafprozesses gefälscht worden;

3. wenn seit der Beurtheilung der Sache neue
erhebliche Thatsachen dem Jmpetranten bekannt
geworden sind.

Z 355.

Steht jedoch die neue Thatsache, oder die Thatsache

welche durch neue Beweismittel bewiesen
werden soll, mit Thatsachen im Widerspruch, über
welche der Gegner in der Prozeßverhandlung einen
Eid geleistet, so ist das Gesuch um ein neues
Recht erst nach stattgefundener Fälschung des Eides
zulässig.

Z 356.
Das Gesuch um ein neues Recht muß inner der

Nothfrist von drei Monaten, von dem Zeitpunkte
an zu zählen, wo die neuen Beweismittel zur Hand
gebracht oder entdeckt, das gebrauchte Beweismittel
gefälscht, oder die neuen Thatsachen bekannt worden,
bei der Gerichtsstelle anhängig gemacht werden, vor
welcher der Prozeß in erster Instanz verhandelt wurde.

s 357.

Nach dem Ablaufe von zehn Jahren, von der
Eröffnung des Urtheils an zu rechnen, kann jedoch das neue
Recht bloß noch in dem Falle verlangt werden, wenn der
Gegner des Jmpetranten sich den Sieg durch betrügerische
Handlungen verschafft hat.

s 358.
Ueber die Zulässigkeit des Gesuches um ein neues

Recht findet eine mündliche Parteiverhandlung statt;
in appellabeln Fällen urtheilt darüber der
Gerichtspräsident, unter Vorbehalt der Weiterziehung; in
Streitsachen, die der Kompetenz des Amtsgerichtes
unterliegen, das Gericht selbst.

Der Impétrant hat auf Begehren seines Gegners
eidlich zu versichern, daß er die neuen Beweismittel
und Thatsachen während der Prozeßverhandlung nicht
gekannt oder nicht habe zur Hand bringen können.

Sollen Zeugen als neues Beweismittel aufgeführt
werden, so sind solche vor dem Urtheil über das
Gesuch des Jmpetranten hinsichtlich des Streitver-
hältniffes abzuhören und auf Verlangen zu
beeidigen.

s 369.

Das Gesuch um ein neues Recht stellt die Vollziehung
des angefochtenen Urtheils nicht ein. ì

Ist jedoch dem Gesuche entsprochen worden, so wird
der Impétrant in die frühere Stellung eingesetzt, und es

tritt eine neue Prozeßverhandlung ein, in welcher er durch
eine Klage die gänzliche oder theilweise Abänderung des

frühern Urtheils und die Zurückerstattung des in Folge
dessen Geleisteten verlangen kann.

Die neue Klage des Jmpetranten muß innerhalb der

Nothfrist von drei Monaten, von' der Gestattung des

neuen Rechtes an zu zählen, angebracht werden.

Dritter Abschnitt.

Usn der Nichtigkeitsklage.

Z 360.
Ein Urtheil kann als nichtig angefochten werden:
t. wenn der zu dessen Äusfällung bestimmte

Termin der sich beschwerenden Partei nicht bekannt
gemacht worden, und sie sich dabei auch nicht
eingefunden ;

2. wenn ihr das vollständige rechtliche Gehör
verweigert worden;

3. wenn das Gericht in seinem Urtheile auf
erhebliche, der Hauptsache präjudizirende Vorfragen
nicht eingetreten, oder dem obsiegenden Theile mehr
oder, ohne daß spezielle Gesetze es erlauben, Anderes
zugesprochen, als er verlangt hat;

4. wegen mangelnder Fähigkeit zur Verhandlung
vor Gericht G und Satzung 272 des Personenrechts)

;

5. wenn auf dem Wege des Strafprozesses^
erwiesen ist, daß ein Richter, der an der Ausfällung
des Endurtheils Theil genommen, bestochen war;

6. wenn der Gegenstand desselben seiner Natur
nach gar nicht der gerichtlichen Erörterung unterliegt.

s 361.

Die Nichtigkeitsklage muß inner der Nothfrist von
dreißig Tagen dem Appellations- und Kassationshose
schriftlich mit den dazu dienenden Beilagen und unter
genauer Bezeichnung allfälliger fernerer Beweismittel
eingereicht werden. Die Frist hebt bei den unter den

Ziffern l, 2, 3, 4 und 6 angeführten Nichtigkeitsgründen
von dem Tage, an welchem das Urtheil der Partei rechtlich

bekannt geworden, bei demjenigen unter Ziffer 5 aber
erst von dem Zeitpunkte zu laufen an, in welchem sie

Von dem Nichtigkeitsgrunde zuverlässige Kenntniß erhalten
hat. Der Appellations- und Kassationshof theilt die

Nichtigkeitsklage dem Gegner zur Beantwortung mit, leitet
das allfällige Beweisverfahren auf amtlichem Wege ein
und entscheidet daraufhin über die vorgeschützten
Nichtigkeitsgründe.

Z 362.

Die Erhebung der Nichtigkeitsklage bewirkt die
Einstellung der Vollziehung des Urtheils.

Ist das Urtheil nichtig erklärt worden, so wird der
Streit in die gleiche Lage zurückversetzt, in der er sich

vor dem nichtigen Urtheile oder Verfahren befand.



Titel V.

Mon der Beschwerdeflihrung.

Z 363.
Die Beschwerdeführung findet statt wegen Verzögerung

oder Verweigerung einer gesetzlichen oder Gestattung einer
gesetzwidrigen Rechtshülfe, wegen ungebührlicher Behandlung

der Parteien von Seite der gerichtlichen Aehörden
und Beamten und wegen Formverletzungen.

Z 364.
Der Beschwerdeführer soll inner der Nothfrist

von acht Tagen, von dem Zeitpunkte an zu zählen, wo
er von der Verletzung rechtliche Kenntniß erhalten,
der betheiligten Gerichtsstelle von seinem Vorhaben
Anzeige machen und, innerhalb einer fernern Nothfrist

von vierzehn Tagen, von der Anzeige an ge-
rechnet, dem Appellations- und Kassationshofe seine
Beschwerdeschrift einreichen, welche die Gründe ihrer
Rechtfertigung, die Angabe allfälliger Beweismittel
und die Anträge des Beschwerdeführers enthalten soll.

Z 365.

Ist die Beschwerde gegen den Appellations- und
Kassationshof gerichtet, so geht dieselbe an den Großen
Rath, welche Behörde jedoch nur insofern zu einer
Verfügungsberechtigt ist, als nicht die Gültigkeit eines von
einer richterlichen Behörde erlassenen Urtheils in Frage
steht (Verfassung Z 52).

8 366.
Die Behörde, welche über die Beschwerde zu erkennen

hat, theilt die Beschwerdeschrift, sofern ihre Grundlosigkeit
nicht von vornherein außer Zweifel steht, dem Gerichte
oder Beamten, gegen dessen Amtsführung sie' gerichtet ist,

zur Berichterstattung mit. Ist der Gegner des Beschwerdeführers

bei der Sache mitbetheiligt, so kann auch dieser
die gutfindenden Gegenbemerkungen einreichen, zu welchem
Ende ihm der Richter, auf Veranstaltung der Oberbehörde,
von der Beschwerde Kenntniß geben und eine peremtorische
Frist von zehn Tagen zur Eingabe seiner Vorkehr
bestimmen soll. ^

s 367.

Sind bei einer Beschwerdeführung wesentliche An-
> bringen des Beschwerdeführers von der betheiligten

Gerichtsstelle oder von seiner Gegenpartei bestritten worden,
so ordnet die Behörde, sofern die Betheiligten Beweise
angerufen haben, die nicht bereits aktenkundig sind,,
darüber eine amtliche Untersuchung an und entscheidet
sodann über die Begründetheit der Beschwerde ohne
Zulassung eines weitern Parteiverfahrens. Der Beschluß,
wodurch die Beschwerde erledigt wird, soll stets gleichzeitig

die Entscheidung über den allfälligen Schäden- und
Kostenersatz enthalten und diese letztern sofort bestimmen.

s 368.

In laufenden Geschäften kann eine Partei auf
die Erklärung der Beschwerdeführung in der Regel
keinen Rechtsstillstand verlangen. Nur ausnahmsweise

und nur da, wo das Gesetz es nicht
ausdrücklich verbietet, kann der Richter auf das

BeBeilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1883.

H 11 — 81

zehren der sich beschwerenden Partei einen
Rechtsstillstand bis zu Erledigung der Beschwerde verfügen.

Ergiebt es sich später, daß sie die Beschwerde
bloß augebracht hat, um die Verhandlung zu
verzögern, so ist sie nach Z zu bestrafen.

Titel VI.

Kon den Schiedsrichter».

Z 369. "

Nur Streitigkeiten über Rechtsgegenstände, in Betreff
welcher den Parteien das willkürliche Verfügungsrecht
zusteht, können von diesen der Beurtheilung durch Schiedsrichter

unterworfen werden.

Z 370.
Der Vertrag, wodurch die Uebertragung zum Schiedssprüche

erfolgt (Kompromiß), muß schriftlich durch einen
Notar oder unter eigenhändiger Unterschrift der Parteien
abgefaßt, oder bei Behörde zu Protokoll erklärt werden
(Z Wird der Vertrag vor dem Friedensrichter
geschlossen, so sollen dieselben Förmlichkeiten beobachtet werden,

welche in § für die Abfassung eines Vergleiches
vorgeschrieben sind.

8 371.

Die Kompromißurkunde muß, bei Folge der
Nichtigkeit, die streitigen Punkte und die Namen der
Schiedsrichter enthalten.

Wird jedoch einem schriftlichen Vertrage der
Vorbehalt angehängt, daß künftige Streitigkeiten,
welche aus dem Vertragsverhältniß entstehen könnten,
durch Schiedsrichter beurtheilt werden sollen, so ist
dieses für die Parteien verbindlich.

Z 372.

Ist in einem Vertrage bestimmt, daß jede Partei
einen oder mehrere Schiedsrichter zu bezeichnen habe,
so sind die Betheiligten in ihrem Wahlrechte bloß
insofern beschränkt, als sie Niemanden als Schiedsrichter

ernennen dürfen, der in der Sache als
O ordentlicher Richter rekusirt werden könnte (Z

Ist in dem Vertrage die Zahl der Schiedsrichter
nicht bestimmt, so find drei zu bezeichnen; können
sich die Parteien über dieselben nicht einigen, so
ernennt sie der Gerichtspräsident, der in seinem
Wahlrecht ebenfalls in der oben erwähnten Weise
beschränkt ist.

Fällt ein Schiedsrichter weg, so ist er nach den

gleichen Regeln zu ersetzen, je nachdem derselbe von
einer Partei einseitig oder von den Parteien
gemeinschaftlich, beziehungsweise von dem Gerichtspräsidenten

ernennt worden ist.

H 373.

Allfällige Stretigkeiten in Betreff der Ernennung

der Schiedsrichter oder der Rekusation von
solchen sind auf eine mündliche Parteiverhandlung
von dem Gerichtspräsidenten, welcher in dem ordent-

21
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lichen Prozeßverfahren für die Prozeßinstruktion
zuständig gewesen wäre, zu beurtheilen. In appellablen
Fällen findet hinsichtlich seines Urtheils Weiterziehung
an den Appellations- und Kassationshof statt. Partei-
vorträge sind nur in denjenigen Fällen zuzulassen,
wo es derselbe für angemessen erachtet.

Weigert sich ein Betheiligter, die ihm zukommende
Schiedsrichterwahl zu treffen, so hat der
Gerichtspräsident auch diese, nach Einvernahme beider
Parteien, an seiner Stelle zu treffen.

s 374.

Die gerichtlichen Behörden des Kantons sind
verpflichtet jede inner der Grenzen des 8 erfolgte
Uebertragung zum Schiedssprüche anzunehmen. Privatpersonen,
welche als Schiedsrichter angesprochen worden, haben die

Annahme vor AnHebung des Verfahrens schriftlich zu
erklären.

§ 375.

Haben die Betheiligten, im Einverständnisse mit den

Schiedsrichtern, die Zeit bestimmt, inner welcher der

Spruch ausgefällt werden soll, so ist das Schiedsgericht
hieran gebunden; ist keine Frist bestimmt worden, so soll
der Spruch längstens inner vierzig Tagen, von der
Annahme der Uebertragung an zu rechnen, den Parteien
eröffnet werden.

Z 376.

Die Parteien sind berechtigt das'Verfahren zu
bestimmen, welches bei der Verhandlung und Beurtheilung
der Sache eingehalten werden soll: haben sie darüber
keine besondern Vorschriften aufgestellt, so ist nach den

Grundsätzen zu verfahren, welche für die Behandlung
der unter die Kompetenz des Amtsgerichtes fallenden
Streitsachen (§8^ ff.) gelten.

§ 377.

Sind mehrere Personen als Schiedsrichter ernannt
worden, so müssen sie bei der Verhandlung und
Beurtheilung des Streites sämmtlich mitwirken.

Hat eine gerichtliche Behörde des Kantons das
Urtheil zu fällen, so ist die Theilnahme der Mitgliederzahl
erforderlich, welche das Gesetz zu der Fassung eines
gültigen Entscheides vorschreibt.

8 378.
Die Schiedsrichter haben ihr Urtheil nach der Strenge

des Rechts auszufällen, sofern der Kompromiß nicht
etwas anderes bestimmt. Die Urtheilsfällung geschieht
nach der absoluten Mehrheit der Stimmen; kömmt keine

Mehrheit heraus, so ist ein Obmann beizuziehen. In
Betreff der Wahl des Obmanns sollen vorerst die
Parteien angefragt werden; können sie sich darüber nicht
vereinigen, so nimmt das Schiedsgericht solche vor;
gelangt auch dieses dabei zu keinem Resultate, so hat der
Genchtspräsident, welcher im Fall des ordentlichen
Prozesses in der Sache zuständig gewesen wäre, den Obmann
zu bezeichnen. Alles jedoch allfälligen abweichenden
Bestimmungen des Kompromisses unvorgreiflich.

Z 379.
Der Schiedsspruch soll in Schrift versaßt uüd von

den sämmtlichen Schiedsrichtern unterzeichnet werden;

verweigert die Minderheit die Unterzeichnung, so hindert
dieses jedoch dessen Verbindlichkeit nicht.

Jeder Partei soll ein Doppel des Spruches zugestellt
und darin der Tag angemerkt werden, an welchem solches
geschehen.

§ 380.

Hat der Gegenstand des Streites den Werth, durch
welchen die Zulässigkeit der Appellation bedingt ist, so

kann bei der Uebertragung zum Spruche die Weiterziehung
an den Appellations- und Kasiationshof vorbehalten
werden. Die Appellation muß in diesem Falle innerhalb
der Nothfrist von zehn Tagen bei dem zuständigen
Gerichtspräsidenten erklärt und nach den Bestimmungen der
88 ff.,ausgeführt werden.

Haben die Parteien die Appellation nicht ausdrücklich
vorbehalten, so ist solche beim Schiedssprüche in keinem

Falle zulässig.

8 381.

Die Parteien sind schuldig dem Schiedsgerichte auf
Begehren die nöthigen Vorschüsse zu machen, und haften
ihm solidarisch für die Erstattung allfälliger Auslagen
und für die Entschädigung in. Betreff der gehabten
Mühewalt.

Ist eine gerichtliche Behörde des Kantons als Schiedsgericht

angesprochen worden, so sind jedoch keine andern
als die tarifmäßigen Gebühren zu bezahlen.

8 382.

Wegen Pflichtvernachlässigungen und Pflichtverletzungen
kann gegen die Schiedsrichter nach denselben

Bestimmungen Beschwerde geführt werden, wie gegen die

ordentlichen Gerichtsbehörden G8 ff-)-

8 383.

Die Uebertragung zum Schiedssprüche erlischt:
1. wenn ein von den Parteien gemeinschaftlich

ernannter Schiedsrichter stirbt, die bürgerliche Ehrenfähigkeit

verliert, die Annahme verweigert oder verhindert wird
an der Verhandlung Theil zu nehmen; sofern nicht die

Kompromißurkunde die Klausel enthält, daß nichtsdestoweniger

von den übrigen fortgefahren oder an die Stelle
des abgegangenen Schiedsrichters ein anderer ernannt
werden solle;

2. wenn ein von beiden Parteien gemeinschaftlich
ernannter Schiedsrichter nach seiner Ernennung zu einer
der Parteien in ein Verhältniß tritt, wo er als Richter
rekusirt werden könnte (8 )i vorbehalten jedoch die bei
Art. I festgesetzte Ausnahme, und

3. wenn die in dem Kompromisse bestimmte oder die
gesetzliche Frist zur Ausfällung des Spruches (8
verstrichen ist.

Ist in den durch die Art. 1 und 2 vorgesehenen
Fällen die Ergänzung des Schiedsgerichtes grundsätzlich
vorgeschrieben, in der Kompromißurkunde aber nicht
bestimmt, wie solche stattfinden solle, so soll der neue Schiedsrichter,

falls sich die Parteien über dessen Person nicht
vereinigen können, durch den zuständigen Gerichtspräsidenten
gewählt werden.

8 384.

Außer den in 8 unter den Ziffern 2, 3, 4, 5

und 6 bezeichneten Fällen ist das schiedsrichterliche Urtheil
nichtig:



1) wenn kein Kompromiß vorhanden war oder die
Grenzen des Kompromisses darin überschritten wurden;

2) wenn der Kompromiß nichtig oder schon erloschen
war, und

3) wenn das Urtheil nur von einigen Schiedsrichtern
erlassen worden, die nicht berechtigt waren in Abwesenheit

-der übrigen zu entscheiden.

8' 385.
Die Nichtigkeitsklage muß nach H ff. angebracht

werden und hat die dort bestimmten Wirkungen.

s 386.
Die Vollziehung der schiedsrichterlichen Urtheile

erfolgt in den Fristen und nach den Bestimmungen der
88 ff.

Titel VII.

Uo« der Vollstreckung der Urtheile.

Z 387.
Wenn die unterlegene Partei einem rechtskräftigen

Urthejle nicht inner der Frist von vierzehn Tagen, von
dessen Eröffnung an zu rechnen, Folge leistet, so kann
die obsiegende Partei die Hülfe des Staates zu dessen

Vollziehung ansprechen.
Einem rechtskräftigen Urtheile ist, außer den Akten,

welchen das Gesetz dieselbe Wirkung beilegt, auch ein vor
Gericht erklärter oder mit richterlicher Bewilligung notifi-
zirter Abstand gleich zu achten.

H 388.

Für die Vollziehung der Urtheile inländischer Gerichte
sollen die angesprochenen Beamten des Staates ohne
Weiteres die gesetzliche Hülfeleistung gewähren.

Bei Urtheilen ausländischer Gerichte ist hingegen
vorerst über die Zulässigkeit des^ Vollziehungsverfahrens
durch den Appellations- und Kassationshof, nach Einvernahme

der Partei, gegen welche die Vollziehung verlangt
wird, zu entscheiden. Wird erkannt, das Urtheil sei zu
vollziehen, so ist solches dem Urtheile eines inländischen
Gerichts gleich zu achten.

s 389.

Ist die unterlegene Partei zu der Bezahlung einer
Geldsumme verurtheilt, so geschieht die Vollziehung auf
dem in dem zweiten Hauptstücke dieses Gesetzbuchs
vorgeschriebenen Wege.

Z 390.

Das zur Unterlassung einer Handlung verur-
theilende Erkenntniß enthält zugleich die Androhung
einer Geldbuße von fünf und siebenzig Franken für
die erste, überdieß Gefängnißstrafe von zehn bis dreißig
Tagen für die zweite und einjähriger Korrektionshausstrafe

für die dritte WiderHandlung Wird die
Strafe verwirkt, so hat der Strafrichter zugleich den

Betrag der dem Obsiegenden zu leistenden Entschädigung

festzusetzen.
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8 391.
Das zu einem Thun verurtheilende Erkenntniß

enthält zugleich die Bestimmung der Frist, binnen
welcher der Verurtheilte seine Verbindlichkeit zu
erfüllen hat. Die Nichterfüllung binnen der gesetzten
Frist berechtigt den Obsiegenden, entweder bei dem
Richter die Vornahme der betreffenden Handlung durch
einen Dritten, falls dies möglich ist, nebst Schadenersatz

zu beantragen, oder sofort Schadenersatz nach
den Bestimmungen der 88 zu verlangen.

Die Kosten der allfälligen Vollziehung durch
einen Dritten müssen von dem Jmpetranten
vorgeschossen werden.

Z 392.

Verurtheilung zu einer Rechnungslegung berechtigt

bei Nichterfüllung innert der nach 8
bestimmten Frist zur Einleitung eines Verfahrens nach
den Bestimmungen der 88 ff-

8 393.

Verurtheilung zur Auslieferung einer beweglichen
Sache hat Abforderung und Wegnahme derselben
durch den Weibel gestützt auf einen richterlichen
Befehl zur Folge.

Kann die Sache nicht aufgefunden werden, so

tritt Schadenersatzforderung ein, deren Betrag nach
den Bestimmungen der 88 ff- festzusetzen ist.

8 394.

In den Fällen der 88 und ist
der Berechtigte, sofern der Belauf des Schadens
nicht wohl auf andere Weise ausgemittelt werden
kann, zur eidlichen Bestimmung desselben zuzulassen.

8 395.

Ist eine Partei verurtheilt worden, ihrem Gegner
den Besitz oder das Eigenthum einer Liegenschaft
einzuräumen, so fordert sie der Gerichtspräsident
durch den Weibel auf, innerhalb drei Tagen dem
Urtheile Folge zu leisten und setzt den Berechtigten,
falls diese Aufforderung erfolglos bleibt, in den
Besitz der Liegenschaft ein. Bestimmen die Gesetze
eine besondere Form -der Eigenthumsübertragung,
so ertheilt der Richter zugleich den Befehl zu ihrer
Vornahme. Ueberdieß soll er den Berechtigten auf
Verlangen durch eine Strafandrohung nach 8

gegen künftige Störungen sicher stellen.

8 396.
Verpflichtet das Urtheil die unterlegene Partei zu der

Einräumung einer Dienstbarkeit, so wird der Impétrant
auf die in dem vorhergehenden Paragraphen bestimmte
Weise in den Besitz des betreffenden Rechtes eingesetzt.

8 397.
Die Vollziehung eines rechtskräftigen Urtheils

kann von der unterlegenen Partei nur in dem Falle
gehindert werden, wenn sie sogleich durch Urkunden
zu beweisen im Stande ist, daß sie dem Urtheil
bereits Folge geleistet oder daß ihr der Jmpretant
die Verbindlichkeit erlassen habe (vgl. indessen
88 und Ohne Vorweisung solcher Ur-
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künden darf der Richter bei eigener Verantwortlichkeit
weder eine daherige Ladung bewilligen, noch

die Vollziehung einstellen.
Ist seit der Ausfällung des Urtheils die ordentliche

Verjährungsfrist abgelaufen, so findet überdies
die Einrede der Verjährung statt.

Individueller Autrag:
Streichung der Worte: „weder eine daherige Ladung

bewilligen, noch"
Der Schlußsatz würde somit lauten: „Ohne Borweisung

solcher Urkunden darf der Richter bei eigener Verantwortlichkeit
die Vollziehung nicht einstellen."

Z 398.
Die Partei, welche gegen die Statthaftigkeit des

Vollziehungsverfahrens Einwendung erheben will, muß hievon
dem-Weibel innerhalb vier Tagen, von der Mittheilung
des Exekutionsbefehls an zu zählen, Anzeige machen und
gleichzeitig ihren Gegner in die Audienz des erstinstanz-
lichen Richters laden, um über die Einwendung entscheiden

zu lassen.

Z 399.

Wird die erhobene Einrede unstatthaft gefunden, so

ist die Partei, welche die Vollziehung zu hindern gesucht
hat, zum vollständigen Kosten- und Schadenersatze an
ihren Gegner zu verurtheilen und nach Umständen mit
Gefangenschaft bis zu drei Tagen zu bestrafen.
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^bsnäki-ung unä ^rgän^ung vkssekikclener

kestimmnngen cis8 VolIiîe^ungZVkl'fslirsns
in Zcîiulâsso^kn.

vas (üeset? über das Voll^ieliunAsversaliren in
Leliuldsaeden voin 2. ^pril 1850 und das desà
übe?' einige ^känderun^en des düteradtretunKS-
verkalwens vom 25. I^pril 1854 werden in folgender
liVeise abgeändert und ergänzt:

§ 406.

/>is KrsitiA^sits»», metâs iasotAS /sr /otte-ie/»a»»A
e»»tstâe»», «oer/s»», »so /«s 6/esetF Me/»t sà à/»reres
rorsâreibt, mittetst eàsaâer /aà»»A siWAetsitet. Die
l^er/»a»»/tAAA srsotAt, we»»»» /er 8trsit«oert/» /ea //etr/A
von rier/»a»»/6rt /raa^e»» Mât überstsiAt, aaâ /e»»

/orsebriste»» /sr FF a»»/ / betàst siâ /srsetbe
/»ö/»er, so sà/ äbsr/iess /ie mess»»ttiâe»» //»atsaebtic/»«»»

^4»»bri»»Ae»» SA /'roto/kott SA »»âmea A?»/ es /»»»/et ASA6A
/«s t/rt/»e»/ /es ^srie/»ts/o'«si/er»/e»» /ie ^.p^ettatio»»
statt. /A//etre^ à„». //eweisversâAâA s«/e»» /ie FF
a»»/ à tietreF' /es b"ersabrs»»s à /er ^IpFstta-
ttoAsàtaAS F ^àîoônàAA.

/lie ^MöttatioA »MASS soptsiâ Aast» /er /'rtbeìts-
sro/s'»»A>»A eâtart »eer/ö»».

s 413.

//ie 8'âat/betreibAAA ist or/sAttiâermeiss KM /em
4l^ot»»»sàs /es ^/tatàsrs si»»sateite»».

44/»»»» /is Kcbat/ àrâ /sa»»/sr rersiâert ist a»»/
/iess »»» ^4»»spr»«â Ae»»ommer» »eer/e»», so A»tt /sr
t^eriâtssta»»/ /er AeteAs»»e»» <8aâe.

^6»-soA6M, »ostâs /càsA ssste»» 44/àsits à /sr
/8âeosis /»abe»» o/sr Mât aasreât stsbe»»/ à/, t?à»»e»»

«M /em t)rte, »«o siâ ibrs »?abs be/»»»/et a»»/ /is
//stere»» «ber/ies a»» ibrsm tàts»» l4^o/»r»orte bsta»»At
»ssr/s»».

LsilsASu 2uw l'ÂAblâtt àss (Irosssa Hààes. 1883.

//arâ /is /ti»»tsitA»»A /sr 8âat/bstr6ib»»»»A »sir/
à»- <?sriâtssta>»/ beArit»»/st. 4/rà/ert /er Oâatàsr
sei»»e»» 1iâ/î»îsits beror eias />sàà»»A stattAes»»»»/6»»
bat, so ^a»»»» /is /tetrsibAAA a»» ssi»»em »»eas»» 44ot»»»-

sits sortAesât »o6»-cts»».

44^>ct ctis Jet^öiöäA M-e/»t a»M 145?àsitsô ctes

AâAtàs»'« sàAôtoitet okis»' /oâ^esotst, so sottoA ctis

vo^AesäisösASA tl/itâsitAMAS»^ stots «A ctsM IlâtèAsitss
ctss OâAtàe»-s, »«o möAtio^ à^ot» ^«»'MitttA»^ ctss

SAStàctic/SM Mâte»-s AS»w«ât »o^cto»^.

/st ets»" /ia/sMt/catt ctss Koàtàs/'s A»ââ«M»,t, so
sott /is e^sts /teàitmAFS-voââ»' im ^4»»»ts5tatt a»»/
A«â //messe»» stes /tiâts»'s Äbo^/ies â »»»./s^M ^eita»^-
ASA ve^o/t'sAttio/ct A-e^/sA /)is /«»'»'ist/AAA /ô»" /c»tASA-
ctsA ^o^/càsA Assâiât à cts»- ittsAst à»°â oM»»t-
tis^sA ^.AsâtaA,' à wiâtiAô»°SA /'«ttsA sott /s»' /tiâts»'
/is Ackmtiâs ^»'SFsAttio/tAAA «sis t>ei /s»- e»'sts»? /o»/cstt>'
KAo^àeA.

/o»-öäattöA ötsiösA /is össtäöA/öA Kaatsvoc-ti'/Aö.

s 414.

Dein (xländiAsr ist 4röiAS8teIIt, àie Loiiulàdetrei-
bnnA selkst dssarKnn oàei- cturvk einen Levoll-
ninokti^tsn deserAen Ins8en. Lr ài-k àein 8oi»nlà-
ner ^eclooii in iceinein l^nlie anders Xosten in Used-
nnnA 8àen, ais diHeniAsn, vvsioiie durei» die
bestsdenden /'arise ?NKöia8ssn sind. ^.Is Levollnräeir-
ti^te können nur soieiie kersonen vsriiandsin, die
^ntdiKö eriraitenen Patents ?ur keoiitsxraxis dereod-
ti^t sind und die vorZesoiirieiiene LürAsodast As-
leistet Iiaben.

14/r AAbs/ttAt AA/ ASsä//tsMässiA /?strsidA»»AöA
M»- à/ers desorAt, in/em er sis/» /'or/erAAASA sam
/Aeasso abtrete»» o/er //strsièAAAsuoâârsA àre/»
e«SA ^4/roàtsA o/er ZèeâtsaAeAtsA o/sr àrâ /«A
t?tàbiAer AAterseiâALA tässt, a/r/ ^»otiseitiâ »»»it

tiet/t>ASS6 so»» sà/»A»»/ert bis /»à/'/tAM/ert /r«»t/be>»

bsstra/t. /las t/rt/»eit ist i»u a»>»tt»e/»s»» /,'tatte o.»«/'

/iosts»» /es /erArt/»eittsA bâaAAt s» >»»ao/»6A.

/st /er /srArt/»sitts /Votar^ o/sr /»at ei>» ^4/râat
o/er /teâtsaAe»»t /ie AAbe/uAte //esorAAAA row 8e/»«//-
betreit-AAASA /are/» t/eaâraAA seiner //»»terss/» ist
srm/Atie/»t, so -si»/ /ie ^4/:teA /er />issi/»tiAarbs/»ör/e
eiAsassA/sA, «oetâs AöAsw /e»» /'âtbarsA si»»s àsse
ro»» sîà/siA bis /rei/»a»»/ert />a»»/cem «»»ssAreâe»» octer
i/»A aas /ie />aaer roA seâs MsAate»» bis sa ei?»e»M

</a/»r à /er àsâba»»A /es //erases eàste/te»» o/er
/es â/ateates vertastiA er^tärea »eir/.

//ie //streibaAASvor/cäröA, »oetäe /sa obiAe»» /or-
se/iriste»» Sa«oi/er srtasss»» »oar/s»», si»»/ A»»A»«tt»A.

/>ie t?er»e/»te /»«be>» /ie tI»»AÄtti///:eit ror» /I »»/es »esAe»»

sa beräeb!sie/»tiAs»» / i>» /er» Krasartbeite ist /issetbe
aas/rÄe/c/ie/» sestsastettsA. //er 8e/»»«//r»er bor»»» /is
/tääerstattANA /es ii» /'s/As ei»»er AAAättiAe»» /'e-
treibu»»Asror/ce/»r be^abtts»» //etraAes i»»?»er/»atb /abres-
srist à /em i» <ts»» FF 4b6 a»»/ 4//^ rorAese/»riebs»»s»»

/er///»re»» a?»beAe/»re»».

s 418.

^e^en VsrietxunK Asset2iiieiier Vorsviiristsn^ so-
^?ie vve^en HeeiitsverweiAsrunA oder keeiitsvericu^e-
runK icann wider den Hieider, /e»» 6/er»e/ttssäre»ber
und die LevoiirnäoidiKtön 1>ei déni Appellations- und
I^assationsliose Leseliwerde Kötülirt werden.

L2
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Oie Lesebwerde muss innerbalb der lllotbkrist
von vierteiln Oagen, von dem Zeitpunkte in welobem
der Lesebwerdekübrer von der Verletzung Kenntnis«
erkalten kat, dureb Binreiebung einer Lesebwerde-
sebrikt erkoben werden; ist ^sdoob die keebtsver-
Weigerung oder keebtsver^ögerung eine fortgesetzte,
so ist àie Lesebwerdekübrung ant so lange Zulässig,
als àie Verletzung fortdauert Binsiebtlieb àes wei-
tern Verkabrens ànàen àie unà
Anwendung.

s 419.

Oie Lesebwerden gegen àie übrigen Beamten,
sowie gegen àie Lrivatpersonen, welvbe als Hüter,
ldassaverwalter u. s. w. gebandelt baben, sinà bei
àein Oeriebtspräsidenten mündliek oàer sebriktlieb
anzubringen. Ltebt eine Ltlivbtverletêiung àes ko-
sebwerdebeklagten in Orage oàer übersteigt àer
Letrag àer Oorderung, ans welebe sieb àie Le
svbwerde beliebt, vierbunàert Lranken, so ist gegen
àen Bntsvbeid àes Biebters Bekurs an àen Vppel-
lations- unà Xassationsbok Zulässig. Im klebrigen
gelten àie Vorsebrikten àes vorbergebenàen Lara-
grapben.

§ 420.

Oer Appellations- unà lLassationsbok, als Ois^i-
plinarbebörde, bat àie VolOiebungsbeamten unà
Levollmäebtigten wegen Ltliebtverlàungen, wel-
ober sieb àieselben in àer Lesorgung àer ibnen
übertragenen Oesobäkte sebulàig maeben, mit Vor-
weis, oàer Oeldbusse von künftig bis dreibundert
Oranken oàer Umstellung bis ^u einem dabre oàer
mit Ont^iebung àes Latentes oàer Ontkernung vom
Omte 2U bestrafen. Oignet sieb àie Ldivbtverlàung
2U einer strafbaren Ilandlung, so ist wiàer àen
Oeblbaren naob Inbalt àes Oesàes über das Ver-
fabren in Btraksavben einzusvbreiten.

Oie lìiebter sind bei eigener Verantwortliebkeit
verptliebtet, die 2U ibrer lLenntniss gelangenden
Liliebtverlet^ungen der Oeriebtssebreiber, IVeibel
und Levollmäebtigten dem Appellations- und Oassa-
tionsbote màutbeilen.

s 422.

àeàe Letreibungsvorkekr, bis und mit der Vb-
baltung der Oantsteigerung, bleibt eingestellt:

1. wäbrend der in dem Z be^eivbneten Oe-
rivbtsferien;

2. für die Ueit, wäbrend welvber sieb der Bebuld-
ner im aktiven Militärdienste oder in Ontersuebungs-
baft beündet.

Oie in Z ausgenommenen provisoriseben Nass-
nabmen dürfen ^edovb in dringenden LäHen stets
angeordnet und vollzogen werden.

s 430.

Oie ^ablungsaulkorderullg wird dem Bebuldner
vaeb den Lestimmungen der HZ und mittels
Abgabe eines Ooppels dureb den Deibel angelegt;
es bedarf Hedoeb kiefür keiner Bewilligung des
Biebters. Ist die Betreibung gegen mehrere Mit-

so/?ni/nsr geriebtet oder beabsiebtigt der Oläubiger
sein Beebt auf Lfandgegenstände geltend xu maeben,
die sieb ganx oder tbeilweise in dem Ligentlmm
eines Dritten beünden, so soll ^edem der Belangten
ein Doppel mitgetbeilt werden.

Ois OK/?i?tn?/s«n^or/6rnnA »?no/?t sins /is/?er nn-
versinsiio/?« Oor/ornnA sn Mns von? //nn/srt às-
trayon/.

Z 434.

On/iie/? ist nnei? /er beinnAte O/rys, îoeio/?er /ie
i8ânt/ bestreiten «oiii, Ae/?a/tsn seins /ies/Mi^e Or-
/ciärnnA in /en in F üesti»n7>?,ten Oormen nn/
Oristen ansnörinASN.

ß 436.
Oureb den IViderspruob wird die Betreibung

eingestellt (vsrgl. ^edoeb KK und Lebarrt
der Oläubiger auf der Oortsetiîllng des Vertabrens,
so muss er seine Lorderung î:uvor auk dem IVege
des füvilpro^esses geriebtlieb anerkennen lassen
(s

s 442.

/st sin Oeàt/ner in/o/As t/nteri«ssnnA /er i/sm
im Lertan/s /er i9e/tni/öetre«/nnA sn //sMMnnA /er-
setzen Fnstâen/en ree/â'e/?on ^âritte sFF

^) ^nr O//?tnnA einer von i/j-m nie/?t nner-
kannten /br/ernnA AosnmnAen bsor/en, so stât i/?M
inneràtd eines ./«/eres von /er O«//nnA /?in«esA /«s
Oec/ît â, /«s Oosni/te nts Me/?tse/?nt/ ^nrnàn/br/ern
er /?«t ^'e/oâ /nr /ie /Losten /es /»/»eriAen Orosessss
/eM OeAner Ke/?sr/?eit sn teisten.

Z 449.

Unter den folgenden Voraussetzungen ist der
Lvbuldner bereebtigt auf die Nittbeilung des Voll-
^iebungsbötebls wider dessen Vuskübrung naobträgliob
Uinsprueb ?:u erbeben:

1. bei einem VolOiebungsbekebl, der sieb auf
eine unwidersproeben gebliebene ^ablungs- o/er «mt-
tie/?e Ilee/?setor/ernn</ gründet:

a. wenn ibm die ^.ulkorderung niebt persönliob
mitgetbeilt worden und er auf Legebren den Lid
leistet, dass dieselbe ibm gar niebt oder erst so
spät bekannt geworden, dass es ibm unmöglieb ge-
wesen wäre die Bebuld revlàeitig ?.u bestreiten;

b. wenn er dureb erbebliebe Hindernisse, wie
lLrankbeit, Nilitärdienst u. s. w., abgebalten worden
das öetreibungsverfabren inner der gesetMvben
Orist 2U bemmen;

2. Vbgeseben von dem 'Litel, auf weleben der
Vollziiebungsbefebl ertbeilt worden:

a. wenn die geset^lieben LoranssetsnnAen /es
Loti^ie/îNNAsrsr/d/îrens /'e/tien,-

b. îoenn seit OriassnnA /es ^4//es. äs «oete/?en
sie/? /er Lottsie^nnAsbe/e/tt Arà/et, //?atsac/?en ein-
getreten sin/, voeto/?e nae/t sivitrse/ittieâen Oestimmnn-
Aen /ie OettenànânnA /es d.nsprne/?s Aon^ o/er
t/teiiweise ansse/ìtiessen o/er Kn/se/?ieben.

Z 4S0.

Oer Bebuldner, welvber aus einem der oben an-
gegebenen Oründe die Ouskübrung des VolOivbungs-
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befsbls xu bemmen beubsiobti^t, but diesfulls dus
in Z vorAssebriebene Vert'ubren einxusobluAen.
^Veist der Lobuldner dus Vorbundensein sines der
oben unAvfükrten Oründe nuvb, so ist er, in den
unter Ould l uuAklubrten Oüilen, nntsr suspension
der Oosten dis xum Outsobeide in der Ouuptsuvbe,
nieder in äsn vorigen Ktund einxusetxsn; in àsn
unter Oubl 2 unZefûbrten Müllen über soli àsr Voll-
xiebun^sbefsbl kussirt oder im Oulle einer blossen
IleberforderunA nut àis riobtÎA befundene Kobuld-
summe besebrunkt, und, ^e nuob àsr Ougm àer Luobs
(§ àsr Oläubi^er in àis Xosten verurtbeilt wer-
àsn.

Wird binge^en àis OinwendunA àss Kobuldners
unASKriinàst erfunden, so tretken ibn àis in Z

bestimmten Oolssen.
Di»»siobttieb etsr Di»»stett«»»A /er Oottsieb»»»»^ Aitt

à Oorsobri/t /es F
s 4S3.

/)er Di»»SL?r«eb ASAS»» /is weiter»» Detreib«»»AS-
rorbebrsn ^i»»/et »»aeb /e»» »»àticbe»» Dr«»»/sätF«i» »«?»/

à /s»»» Ateiebe»» Oer/abre»» statt, Miß /er Di»»s^r»»eb
ASAe»» /e»» OotDieb«»»Asbs/ebt.

§ 457.

Ois lZeurtbeilunA àsr OulünAliebkeit von Ot'ün-
dern, àis àsr lZebuldnsr etwu freiwillig un bietst,
kömmt àem Olüubiger vàer seinem lZevollmäobtigten
und, tulls àsr Orstere bei àsr Stundung niebt ver-
treten ist, àem Weibeì xu. Werden àis ungebotenen
Otîinàer niebt unnebmbur gefunden oàer bexeiebnst
àer Kebuldnsr selbst keine soivbsu, so but der
Weibel xunüvbst soiobe Lueben aufxusobreiben, nut
denen sieb nnob seinem Oufürbulten àsr Olüubiger
nm sivberstsn kuxublt mnvben kunn. Oer Weibel bat
^sdoeb niobt msbr Ofündsr xu nsbmen, nis voruus-
siobtliek xur Lefriedigung des Olüubigers nötbig ist,
und es dürtsn nueb die Oegenstünde, deren der
Osptnndsts xur Betreibung seines Berufes oder seiner
Onus- und Oütsrwirtbsebuft bsdnrt, erst dnnn ge-
nommen werden wenn nndsrs pfundbure Bueben
nivbt vorbnndsn sind. DieAMseba/'te»» /ar/' der lkeibet
»»«r /a»»»» «»»/ i»»so»osit ^»/«»»/e»», oder rett dem Aeb«t/-
»»er ats D/"a»»/ a»»»»eb»»»e»», ats die ^>/a»»/barer» De-
»oe^tiebbeits»» des Zbàtàers sar De/r»e/iA»«»»A des

Dtàb»Aers nie/d tàreiebs»».

s 467.
Oie Bfündung von Forderungen oder von Oubr-

bnbe, die biuter einem Orittsn liegt, gesobiebt in-
dem sowobl dem Osptnndsten nis dem dritten
Bebuldner oder Inbnbsr der gepfändeten Buobsn
von der Bfändung Oenntniss gegeben wird, Di»»
etwa rorba»»/s»»er /itst ist ro»» dem lOeibet à Oer-
»oabra»»A sa nehmen.

Oie à^eiAS tindet in der Oorm einer sebritt-
lieben iVissenlnssun^ stntt. Osm Oeptnndeten wird
^edoob keine nvebmnlige NittbeilunA Asmnobt wenn
sr dis betrettenden OeAenstnnde treiwilliA nls Otnnd
ASAsben oder bei der ?tnndunA ^UASAön wnr. Ourob
die MttbkilunA wird dns ldeebt des dritten Lebuld-
ners oder Inbnbers einKestellt nn den Oeptnndeten
AÜltiA Le^nblunA leisten oder die binter ibm listen-
den Lnoben obne OinwilliAUNK des Olnubi^ers, nn
denselben nuslietern ?iu können.

Z 469.

OesAleieben but der Meibel uuob den dritten
Lvbnldner oder Inbuber bei der MttbsilunA der un
denselben ^eriebteten ^VissenlussunK uukrmtordern,
ibm den öetruA der OorderunA anzugeben oder die
dem Oeptündeten iüustebenden OöAenstünde ^u ver-
^ei^en.

Dis ll 'iss«»tassAMA in/t namonKis^ ancii c?s^ DstrKA
cier östrisbsnsn Dorcisru^A ä^Msöe^. Dsr àitts Heàtd-
»»sr ist cts»»» östrsibs»»d6»» trtàdi^er ASA6»»Äbsr «»»ter
OotAö des 6"s/»Kds»»6rsKtFes rer/»/tie/»tst, so/ort bei »tsr

Mittbeà»»A cter lkisse»»t«ss«»»A octsr s/>äteste»»s à Äs«
»»debste»» rier^eà D«A-e»» sebri/ttiob s« er^t«rs»»:

7. ob ««d M^isMeit er âe Dorctsr«»»^ ods beAràdst
K»»er/ce»»»»e ««Ä s« teiste« bereit sei,'

ob «»»ct »eetebe ^.»»SIirÄo^e «»»ciere Dsrso»»s»» ê
tiie DorÄer«»»A »»»aebe»»;

A. ob »ee^e»» »eetobe»» ^.»»sprÄobe»» Äie Dorcier««A
bereits /^à omdere Dtä«biAer AöF^äcket sei.

Die ^d«^orcter«»»A s«r ^.bA«be ctiessr Dr^t«r«»»Aö»»
m«ss à ck'e ««/Aö»»o»>»M6»» sei«.

Des^teiobâ bat ctsr dritte D»b«ber die dem De-
^»/«»»dste»» Aebo'rende»» /8aebe»» â rerseiAS»» âd M-
/attise Deâte Dritter «.»»^«Aebe»». /st er s«r às-
bàdiA««A der Zbobe« erböti^, so sott der KOsibet die-
setbe« »»ae/i Assstâ'eber Oorsài/t rerssicb»»s»» ««d
sebcktse»», ««d »»neb Dmstd«de»» i« Oer^abr«»»,/ «ebme»».

D»«L»/K»»A der bà^tiebe»» L/ittbeit«»»Ae»» des
Drittma»»»»« bnt der Dtàbi^er das Decbt, das betre//e»»de

/fomd K«8S«Se/»tKAö»».

s 471 u.

Der Dtàà»»A àd «iebt A»»ter»eor/e»?.'
7. Die K«s //r«»dce«-, DÄt/s- oder Kerbe/osse?» s«

besiebe»»d6»» DetrdAS.
L. Debatte, Desotd«»»Ae»», Dienst- ««d ^4.rbeitstöb»»e

bis ««/' ei?»ö»» DetraA ro« ei«b«»»dert Dra?»be»» /"iir de«
il/o»»at. Der il/ebrbetraA »»»»tertie^t der /^ä»»d«>»A,
so/er»» »»iebt dad«reb de»»» Zbàtàer ««d seàer Da»»»itie
der «otb»ee»»diA6 Dsbe»»8«»»terbatt eàoAS»» »oärds.

Das /fomdrsebt ba»»»» sieb ««f die i»merb«tb Dabres-
/rist ro»» der /fomdâA a»» /attiA «ierde»»de»» Deträ^e
erstreebe»».

Die //«»»d«»»A ist ob»»« Di»»sebrd»»à»»A âtdssi^,
»oe»»»» sie s«r De/riediA«>»A ro»» ^4.ti»ne»»tKtio>»sa?»spr«eb6»»

ro»» Di»»der»» oder der Dbe/^ra»» die»»e»» sott.
Dàe vor der Oer/attseit rorA6»»o?»»me»»ö ^lbtret«»»A

ro»» sotebe»» Debatte»», Desotd«»»A6»» »». s. »o. ba»»»» der
/M»»à?»»/ »»iebt e»»tASAe»»S'öbatte»» »oerds»».

8 472.

Oerner sind ordentlieber ^Veise der KlandunA
niebt unterworfen:

1. Asriebtlieb xuerkunnte ^.limentutionsAelder;
2. Oöldsuinmen und OsZenstunde, die dureb

KebenkunK oder letxte MillensvsrordnunK uls frei
von ^edsr lZesebluZnubme erklärt worden, sofern der
Lobuldner niebt der vermutbliobs Orbe des Kebenkers
oder Oestirers wur;

Z. die Geldsummen und Oensionen, welebe dem
Lobuldnsr von dritten Oersonen xu seinem und ssiner
Oumilie Onterbult xu^esiobert worden, unter der
letxtunAebänAten OinsobränkunA und ub^eseben du-

i
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von, ob der Lebenbungsabt oder das Dostainent sie
als krei von der Lkändung erlvlärt oder niebt;

4. Dis D»tsebädiA»»A6», wetebe etem Kebatàer
a»s Dr»<»ct ertitte»er DorI>errerteD?r»Ae» swAesiobert
oeter Aericbttieb ^»erba»»t worde» si»d.

Die in diesem ^.rtibel bo^eivbneten Vermögens-
rsebte bönnen ^edovb immerbin gepkändet werden,
kürForderungen wogen sebuldiger Vorpüegung oder
geliekerter Lebensrnittel, sowie kür Lobulden, wolebe
erst seit der /usivberung oder dem àkallo des be-
kreiten Oegenstaudes entstanden sind.

§ 476.

6t?a»bt à L'ebwtrt»«»', es sei bei N»s/»br»»A der
/^ka»à»A de»?. obir/e» N»rs»ab»»sbesti»»»r»»»Aö» ^
L»t»eider Aebawdett »eorde»?. se ba»r»». er i»»erbatb der
Dotb/rist vo» rier^e/â Da^o», ro» dem Dat»»» der
/^ta»à»A «K sabte», sei»?e eties/attiAe Descbwercte
bei de»» k/^iebtspr-äsidemte» »»àdtieb oder seb»-i/ttieb
a»b»'i»Ae».

d)er Diebter »»»te^swebt die -Aaebe row N»»tesweA6»
»»d erbe»»»t soda»» ewdtieb, ob »»d wie weit die a»-
Ae/oebte»e /^/a»d»»A âtassi^ ist. d)er àtsebeid
ba»»» boste»/rei vr/oi^ew. Die lAebri/tstüobe si»d des
Ke»»»pets s»tbobe».

s 478.

Hat sieb bei der Lkändung baares Oeld vor-
gekunden, so soll dasselbe dem Oläubiger, soweit
xur Le^ablung seiner Lordsrung und Lolgen nötlrig,
ausgoliokert werden, /las /Vdm/iâe Aitt i» Des»A a»/"
die de»». Oeàiàer Aebo>s»de» kL^tb^api^e.

Ist Oold- oder Lilbsrxeug gepkändet worden, so
soll dasselbe stets von dem Deibel in Vorwabrung
genommen oder an einem siebern Orte binterlegt
werden.

tz 480.

LLe^e»» lLide»-sàtiobbeit des Oobrdàers wider
die àordw«wA«m des kLeibets, des //iders oder des

NaMewabrers /»»»de»» dioDesti»»m»»»Ae» des KraMesets-
b»»ebes sidrt. 76) N»we»»d»»</.

tz 487.

blaeb stattgekundensr Lo^uostration, Bestellung
eines Lüters oder Lintragung derLkändung auk dem
D^potbebenbüreau, ist die Veräusserung, Verpkändung
oder Verpavlrtung uubeweglivber Laeben den koebten
der Oläubiger unnaolitboilig. Die bLi»^bsa»»beit der
d7?rà««er»»A oder Le»-p/a»d»t»A bew0A?ieiier L^aebe»
ist »aeb de» Desti»»»»»»A6» des sebweiserisebe» Obti-
Aatio»»e»»-eebts .?» be»»-tbeite»».

Lorbebatte» bteibe» die Lo/'sebrî/te» »ber Kebade»-
ersaà ?.<»d die Krafbssti?»»»»»»»/ weAe» Deiseiteseba/M»A
ro» DM»»de»-».

Dee/e»» de»/e»iAö», weteber i»? der Absiebt seiwe

k//d«biAer F» bewaebâeitiAe»», ^»/d»?dbares Der»»ö'Ae»
rer/»ei»»iie/d oder »'isse»t/ieb fre»»des /ki^ewt/m»» a/s
D/it»d ?'er^e»At, ^»det die Kra/e des DeàtAes >4»-

we»à»A.

s 490.

>Venn innerlialb der lkrist von dreissi^ ^axen
bei lìlirliabe odor lmn^onden lkrüeliten und von drei
Normten bei IdeAönselmkten die betreibenden Oläu-
bi^er kür ilrre lkorderun^en niebt bskriedi^t rverden,
so können sie die Ver^antunK der ?känder voran-
stalten.

Die llkrist bebt bei l^kändorn, die auk dem >Ve^e
der LetreibunK errvorben rvorden, mit dem la^o der
statt^ekundenen bkändunA, bei der OeltendmavbunK
bereits bestellender ?kandrevbte (H aber vier
?aKk naeb àbûndiAunA des Voll^iebunAsbekebls ^u
lauksn an (ver^l. ^edoob §

l^o» der l^erAK»à»A a»«SFö»o»»»>»6» si»d.'
7. d^ertbpo^»iere, »eeiebo ei»e»» Dorsew- oder /l/«r/t-

preis babe». Dieselbe» si»d dure/» de» kl^eibet a»s
/»'eier //«»<d DrAes/»rse 6» rer/ccm/e». Der Ds-
riebtspräsids»/ bat die M/MiA er/ordertiebs D»»-

scbrsib»»»A a»t/' de» /Va»»e»î des ^à/'ers bewirb«»/
L. b^ertbpa^iere «»derer Nrt, sowie Detd/'orderMN/e»

itberbawpt/ sotebe si»d de»» betrsibewde» Dtawbi^er
»aeb sei»er l^abt âr Di»^ieb»»A oder a» ^a/à»AS-
statt ^»swspreebs». D» erstere» Datte bat er de»»

Oeb»td»er Mr die »btiebe Aor^/att bei»» Dà»A6 â
ba//e» »»d ib»» ei»s» att/atti^e» Debsrsobwss berems-

â^ebs»/ i»» tetster» Aitt er bis F»»» Dor>ri»atbstraAe
der F»Aesprocbe»e» Dorder?r»A ats be/riedic/t. Di»s
àreb de» De»'iobtspräside»te» a»ss»stette»de Drbtär»»A
ersetzt die DebertraA»»As/or»» des bà^ertiebe» Deebts
M64 L. 0. D.).

Z 493.

Die VerZantunA bann von federn Oläubi^er vor-
anstaltet rverden, der in Itüvbsiebt auk die betrekken-
den Oegenständo eine kb'ändun^ veranlasst bat und
in ?olAo »Vblauks der ^esot^lioben lkristen ?ur ^us-
sobreibunss der Ktei^orunA bereebtiKt ist. Der kiebter
soll ^odoeb von .^.mtes rve^en darauk aobten, dass
die Oantstoi^erunA niebt von mobrsrn Leiten ^leieb-
^oitÌK rüebsiebtlieb der nämliobon OeKonstände auk-

Aesebrieben werde.
?ür mebrere lkorderunAon ei»es Oläubi^ers Ke^en

den nämlivben Lebuldner dark bei lkol^e der blieb-
ti^boit nur ei»e Oantpublibation erlassen werden.
lLs dürken aueb nur die Tosten kür die einkaebe
Publication dem Lebuldner in lteebnunA ^ebraebt
werden.

Die von einem Oläubi^or bewerbstelliAte ^.us-
sebreibunA der LteiAerunA ist aueb kür die an-
dern

^
die den nämliobon Oo^enstand Kepkändet

babon und deren LotreibunZ bis ?.ur Oantaussebrei-
bunA vor^erüebt ist, als Kesobeben ^u betraebten
und diese babsn »iur ^VabrunA ibrer keobte ledi^-
lieb ibre be^ÜAlieben Letreibun^sabten dem betrok-
kenden Voll^iebunAsbeamten ein^ubändiAon.

s 507.

Die Revbte der Oläubi^er, welvbe auk die ^u
versteigernden Oogenstände ein?kandreobt besitzen,
oder dieselben selbst auk dem >Voge der Lotreibung
babsn standen lassen, bleiben ^sdovb vorbebalten,
und es sollen dieselben stets in ibrenr Lange auk
den Lrlös angewiesen werden.
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Vebordies bleibt für den Vantonstboil, welober
unter der französisvben Desetzgebung stellt, in Vuf-
rovbtbaltung àer Drt. 2094 lk. des oode oivil, àeu
Dläubigern des Dopfändeten, welobe ein Verzugs-
reobt «àer eine D^potbob auf clie Kteigerungsgegen-
stände geltend maobon, das Beobt gewalirt, gleiob
dem betreibenden Dläubiger, naob Inbalt àer HZ 408
bis 410 unt âen Vrlüs àer versteigerten Degenstände
Dnspruob zu maobon, unà àessen Vertbeiìung naob
àer gesetzlioben kangerdnung zu verlangen.

s 518.

Oie Hingabe gesobiebt un àen Mobstbietonden.
Viegensobafton, innren, Dausgeratbsobat'ten, Verb-
zeuge u. àgl. dürfen )edoob niobt unter zwei Dritteln
àer Kobatzung Inngegeben werden. Dus Delà- unà
Kilbergesobirr snàlioli darf niobt untoV seinem wabren
innern Vertbe, unà Vloinodien unà Desobmeido niobt
unter àer von Kaobverständigen gomaobton Kobatzung
bingegeben werden.

lîiel lll.

eàic/cm IVr/cc/cra/c.

Erster übsvbnitt.

Vau liem ^ouàrss.

Li-sle Untei'sbtlisilung.

Von àer V»'ö//uuuA àe« ILon^nrsrer/b/trens.

K 550.

Der Die/cter i?«t liie Drà//u«uA à D^ouicurs-
rer/'aicreus su rer/uAou.'

1. auf àruten àes Kobuldnsrs, sofern àieser bis
zur Dantaussobreibnng betrieben ist eàer sieb
zablungsunfäbig erblärt unà àer kiobtor tinàet,
dass os àemselben niobt inögliob sei, seine
DIäubiger auf andere Veise zu befriedigen;

2. auf Verlangen eines Dläubigers:
a. wenn àurob ein Zeugnis« àes Veibels dar-

getban ist, dass àer Kobuldner bis zur
Vtanduug betrieben werden und bei ibin
weder Rezablung noob Vfändor zu tìnàen
waren

ö. wenn dem Itiobter dargetban wird, dass
der Kobuldnor seinen bisberigen Vobnsitz
verlassen bat, ebne seine DIäubigor be-
friedigt, oder demand mit der Besorgung
seiner Desobäl'te beauftragt zu baben, und
siob aus den Umständen die bebe Vabr-
sobeinliobbeit ergibt, dass er ausgetreten sei.

à Vait eiues lViliers^ruoitS lier Dîài>iAsr ist
)eciaâ cins Douicursrer/aicreu uiât su eroFueu, wenn
dieselben dis allkällig gegen don Kobuldnor angebe-
benen Betreibungen zurüvlczioben, oder die Verde-
rungon derjenigen Nitglänbiger, welobe auf der Vert-
Setzung des Vertabrens bebarren, einlösen.

Beilagen zum Bagblatt àes Dressen Halbes. 1833.

s 551.

Vier ^oicuiàer, laeicicer ciie Drä^uuuA lies 2Vauàrs-
rer/ailrsus audeAoicrt, soll soin daboriges Dosuob dem
Deriobtspräsidonton seines VVokuortes sobriktliob ein-
reivben oder zu Vrotoboll geben. DIoiobzeitig ist
er gebalten, eine Ilebersiobt seines Vermögens, seine
Lüober, wenn er solobe gofübrt bat, und die auf
sein Kell und Haben Bezug babendon Urkunden auf
der Deriobtssobroiberoi zu biuterlegen.

Der Vntrag eines DIäubigors ist einfaob zu Vreto-
bell zu nobmen.

Z 552.

V>er DiäuöiAer, «eeieicer às DouàrsèeAeicreu As-
steiit iiat, ica/'tet Mr ciie Dosteu à Ver/a.icreus, sâeit
sis aus lier Masse uieict Aecie/ct «asrlieu icëuueu uuli
icat su ciiesem ^ceee^e etueu Vorseiluss su teisteu,
u-sio/lsr ciem Miuiucum lier Aesetstie/csu Deduitr rou
/üu/seicu Vrauicsu lies i?eset^c-s vl?m Z4. il/à
2876) »eöst lis»l VieirnAe <ier âbiàiiottsiloste^
AieiâilàMt.

Z 553.

/m Vaii lier Z, àeilsiade a cies F 562 ist
lier 6eàiàer iider lias 2?6Aâre>î lies 6i««ti>iAers A»îli
sems aii/ckiiil/e>î M»îW6>îà»îAe?î Ktt^b»^ore»î. Viestreitet
lier 6eàiàer liie Vl>ra^ssetsa»îAem lier Acmàrs-
erè^ê»?.A, Sl? i»at lier diieilter liie er/orlieriieitM Vlr-
mittetMlAM Knsîmràsn.

tz 554.

In dom unter Luobstabe 5, ?labl 2 des § 551
vorgegebenen Valle soll der Kobuldner von dem
eingelangten Legebren durob eine Vdibtalladung,
welobe sâàai in das Amtsblatt und, naob dem
Vrmesseu des kiobtors, auob in eine oder mebrere
Leitungen einzurüvben ist, benaobriobtigt und ibm
eine Vrist von cirsi bVoe/le»^ bestimmt werden, um
entweder zurüebzubebren yder siob über die Dründe
seiner Vbwesenbeit auszuweisen.

Der Diäter tri^'t ciie er/orliôrtieile»î ^àoràâASN
sr.r rorià^Aem 6iei»ersteii^A lier 2li«sse.

tz 555.

Der Dieilter rer/ÄAt ciie DröM^F <ies VerM^rems
àliem er ciem Dsrieiìtssoicreiber ciem à/iraA ertiîeiit,
eiue De/c«»ll.t»?ac/ìîllîl/ su eriasssn, àreic ereie/ce

liie 6eàtci»îer sur DerioictMuuA iicrer Verbàciiieic-
i?eiteu, liie OiàbiFer sur DiuAaàe àer Verlieruu-
Aeu uuci Dersoueu, u?eiâe iu cie»u Deâicrsanb lies Do-
lueiusâuiàers beMîciiioice DeAeustàcie ileaus^iruoiteu,
sur ^tulueiàuA iicrer ^dus^rüe^e au/su/orcieru sàci, —
iliusie/ltiieic <ier DiàbiFer uuter ^.uciroàuA lies ^4us-
seiltusses rou <ier Mitbsree^tiAUUA au/' ciie cierMaiiAs
VerMöAeusMKSse im DuteriassuuAs/aiis.

Die Vero^eutiio/luuA Aese/lieilt liureil. cireimaiiAes
Diuruoi!öu iu lias «mtiieics Diatt uuci lir<imaiiAes
Verieseu au liem IVoicuorte cies Lâuiàers. besieicuuAS-
Uleise cirsimatil/es Diur?2ei:eu à lias staattieic AeueilmiAte
^duseiAediatt. Ilebordiess böunsn dis in don HZ 496
und 497 vorgosebenon Vrten der Vorölkontliobung
binzugefügt, und naob Umständen das Verlesen
durob eine der in h 494 angegebenen Vrten der
Lebanntmaobung ersetzt worden.

23
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ß 556,

Ois Orist zur Osltenàmaeliung àer Leelite àer
Oläubiger a»à N»metà»A ro» Naspràetìe» aaf rar-
/ta»àe»s OoA6»stààs ist ât' seot»s lVoetâ, von àer
ersten Lllblikation àureb àas amtliebe LIatt M M
zäblen, zu bestimmen.

§ 557.

Der Liebtor ernennt ferner sofort einen Nassa-
Verwalter unà ertbeilt àiesem, unter Oebermittluug
àer alltallig von àem Lebulàner àoponirten Ueber-
siebt unà àer sonstigen Lebrifton, àen Auftrag, mit
^uziobung àes Oeriebtssebreibsrs oàer eines von
àiesein zu bezsiobnenàen Aktuars, unà àes >Veibels,
àen Lestanà àes Vermögens mit àer von àem
Lebulàner eingereivbten Oebersielit zu vergleielien
unà àie allfällig ausgelassenen Oegenstäncle naeb-
zutragen, oàer, falls keine Oebersiebt vorliegt, über
àas Vermögen ein Verzeiebniss autzunelimen. Oleieb-
zeitig soll àie Lebatzung àer Vermûgensgegsnstânàe
stattûnàen (M 463 unà 464).

tz 558.

àeàer Bürger ist, sofern er àie ertoràerlieben
Oäbigkeiten besitzt unà aueb sonst keine genügentlen
Ontsebulàigungsgrûnàe but, verptliebtet, àie Lruen-
nung als Nassaverwalter anzunebmen. Vis Out-
sebulàigungsgrûnàe gelten namentlieb àie in Latzung
246 àer Vormunàsebaftsorànung bozeiebneten Lliat-
sueben unà Verbältnisse, welebe von àer Oebernabme
einer Vogtei befreien; weràen unàere Orûnàe vor-
gesebützt, so but àer Oeriebtsprâsiàent über àeren
^ulängliebkeit enàliob zu entsebôiàen.

Im Lall àer Verweigerung kommen gegen àen
Oswäblten àieseiben Ltrafbestimmungen zur Vnwen-
àung, wie gegen einen Bürger, àer sieb weigert, eine
ibm übertragene Vogtei zu übernebmen.

ß 559.

Lei geringern Verinögensmussen soll àer >Veibel
oàer àer Ooriebtssebreiber à amVia/? or Oi^easo^a/it
mit àen Verriobtullgen eines Nassaverwalters beuuf-
trugt weràen.

Z 560.
Oer ^o/«<7àer ist «or/i/iio/àot àem /»veatar^or-

so»ai à'àsr sei» N/!7ivv6rmoAe»^emiss6»/»a/'te Nasà»/ìt
sa Asbe» a»à seme sämmKie^e» IsrmöAeasstäo/ce s»
verseife». Or ist à Oaiie Oâiàer/»a»àei»s aaier
Oi»a?eisa»A aa/° F àasa F» erma/me» a»à /ca»»,
/tttts er sio/i àiessr O/iio/à àare/ì Oie/àerso/î^-àe»
e»Oie/à, »îêiAem/atts mit ^oii^eilio^er Oa?/s e?ar Keêie
Aeimao/à meràe».

s 561.

^u àer élusse sinà zu sieben alle übertragbaren
Vermögvnsrevbte àes Lebulànors, mit Vusnabme àer
von àer Lfânàung befreiten Oegenstäncle. Ltatt àer
Verabtolgung von Oebensmitteln für àie Ouuer eines
Nonats (K 471) sollen ^eàoeb àer Lebulàner unà
àssssn Oamilie bis zum Ablauf àer testgesetzten Lin-
gubsfrist (Z 558) aus àer Nasse unterstützt unà, wenn
nötbig, unterbaiten weràen.

Z 562.

Oie Vormôgôusgegenstûnào, welebe nuvb àem
Oaturbalten àes Nassaverwalters lzu àer Nasse
geboren unà sieb in àem Oema/crsam àes Lvbulàners
beûnàen, sinà obne weiteres in àas Vermögensver-
zoiebniss aut'zunvbmen; àritts Lersonen, welebe einen
Vus^rueb auf àerglkivbôn Oogenstânàe zu baben
vermeinen, sinà )eàoeb zur Oeite»àmao/ca»A àsetdsw
bereebtigt.

Z 563.

<?6A6Nstààe, «c/metter 1kertà>ermàcieru»îA
oàr àem leràerb ««SAesetst sàà oàer àerew tinter-
/i«tt »«ver/mtt»»iss?»üssiAe Irostew verurs«e/tt, sottes
»îuo/t àer Nu/rm/îme à àas OermëAo»îsrer^ôie/?»îiss rer-
steigert beerào».

Z 564.

Oebören Oiegeusebat'ten /.nr Nasse, so bat àer
Lleriobtssebreiber innvrbalb einer Orist von längstens
avbt 'Lagen, naeli stattgeiunàvner Veriîeiebnnng àer-
selben, àie Oiegensebat'tsbesebreibung àem Orunà-
buvltfübrer zuzustellen unà àureb àiesen zum ^weeke
àer àsmitteluug àer alltalligen Lt'anàglâubiger àie
O^potbekenbüeber uaebsoblagen zu lassen. Osr
Orunàbuobtubrer ist, bei Lalge eigener Verantwort-
liebkeit, verliebtet àie Haebseblagung innerbalb
aebt Lagen vorzunsbmeu unà àas àabvrige /eugniss
àer Oeriebtssebreiberei zurüekzustellen.

Oie àre/t OieAe^sc/ta/tem rersiâertow Ooràerî«»îAôm
sotte», sa ^oeit sis a»s àem IVaot»setitaA»»As^e»A»iss
ersic/àtietè si»à, sammt àe»? ta»/e»àe» >?i»s àrâ
àe» fterie/?tssct<reiêa r ro» Nmtesîoe^e» i» àas OtàtàFer-
rerseicàiss aa/Aenoinme» »-eràe».

K 565.

Oa^eAS» si»à Oaa8t^p/a»àAtàt»iAer a»à àtets»tio»s-
derec/ètiAte sar Oia^ads itérer /''oràeraRA a»à, »? aetî
statte/e/aaàeaer /vo»t:arser^e»»a»A, sar Nastie/era»A
àer Oaastp/a»àer oàer àteter«tio»sot>)e/àe a» àie /fonàrs-
masse rer^?/tietàet.

ß 566.

Oie Oläubiger baben ibre lìeebte àureb eine
sebriftliobs Oingabe gsltenà zu maeben, welobe àer
Oeriebtssobreiberei singereivbt weràen unà àie Vn-
gäbe àes Ooràerungstitels, àes Letrags àer Ooràvrung
unà àer Leweismittsl entkalten soll

Oeberàisss ist àer Oläubiger gebalten, falls er
ausser àem Amtsbezirk wonnt, einen innerbalb àieses
Amtsbezirkes gelegenen ^Vobnsitz zU verzeigen(§416);
wiàrigenfalls sein ^Vobnsitz als bei àer Oeriebtssebrei-
berei vsrzeigt zu betravbtsn ist.

s 567.

Der Oingabe soll àer Ooràerungstitel in Original
oàer in beglaubigter Vbsebrift beigelegt weràen,
wiàrigenfalls àieselke als niobt gesvbeben zu be-
traebten ist. Oie Kotreibungsakten sollen )oàoeb,
wo ibre Linlags nötbig ist, stets in Original vorge-
legt weràen.

Oür àie Lesebeinigung von Ilausbuobforàerungen
ist ein notarialisob beglaubigter Auszug aus àem
lZausbuobe beizulegen, über àessen Oâra»A àer be-
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glaulngonàe Hotar soin Lollnàon lzsixutügsn liat; àor
Onsproviior ist ^eàoà au! Logàren ^oàss ksi clor
Laoüo Lotlmiligton goüalten, sei» Luoü î^u «lessen
Vlnsielit vväln'enä «liel Oagen à' «1er Oerleütsseürei-
lierel anzulegen. Verlangt ein Letüsiligtsr àie Vor-
läge «les Lueües, so liat dor Oerieìitssoìn'eilier àem
lZausbueligläubiger luorxu «lurek aintlicälv Wissen-
lassung oins Vrist ^u bestimmen. Leistet âer Oläu-
biger dieser Vuikor«1erung niobt Volgs, so ist os an-
^uselien, ais wäre à Vor«lerung unbesebeinigt ge-
blieben. Dieser Leebtsnaobtbeil ist in äor wissen-
lassung an/mgeben.

lVird dis Oordernng an/ dem IVege des Oin-
sprnebes bsstritten, se gilt rnobsiebtlieb des Oeweisss
die Vorscbri/t des F

Voräerungen, lür welebe Lein sebritìlivlres Le-
weismittel vorbanden ist, können dureb Lrivatsisug-
visse, deren Liobtigbeit jedoeb die Vusstellsr auk
Legsbron eines Letbeiligten, vor dem Deriebts-
Präsidenten eidlieb su bebrältigen baben, besebeinigt
werden.

tz 568.

Ltedt der Lebuldner in Lrosessen mit Lersonen,
welobs Vnkordsrungen an idn su daden vermeinen,
so dat der Oläger seine ^nspraede mit den dasu
dienenden Lelegen einsugeben nud idre Legründetbeit
ist dann dei der Anweisung der Dläubiger su prülen.

§ 569.

Ois Unterlassung der Lingabe wird, soweit dis
On/nabme à das Olänbigerrerssiebniss nie/d ron
Omteswegert er/olgt Mergl. F 566), ais vin Versiebt
aul dis Nitbereobtigung des säumigen (Gläubigers an
der dermaligen Vermögensmasse ausgelegt. Lin Dläu-
biger, der die Lingabe nntsriassen dat, dann sied
unter den Voraussstsungen und naed den öestim-
mungen des Z 526 in Letretk der Volgen der Läumniss
wieder in den vorigen Anstand einsetzen lassen.

Z 570.

Ist die Forderung, dinsiedtiied weiedsr die Liv-
gads unterlassen worden, dnred Liandsr, die odne
Oederdindung der Lobuld in das Ligentbuin eines
Oritten übergegangen sind, versiedert, so wird der
dritte Lesitser der Llandsaebs von der llaltung gegen
den säumigen Dläubiger insolern und in dem Nasse
betreit, als er deweisen dann, dass dieser im Lall
der Lingabe Lesablung erdaltsn daden würde. — Diese
Vorsodrit't ändert Hedoeb niodts an den sivilreebt-
lieben Lestimmungen üder die IVirbungen des Lolidar-
verdältnissss.

Zweite Untsradtlieilung.

Vom à ^nrnàaàe à Ver/atirem« nmck dem ââtasdvertrag.

s 571.
IVenn der Sebnldner innerbalb swei IVoebsn naeb

Ob lau/ der Oingabs/rist von allen Olaubigern, die
Oordernngen eingegeben babsn, beglaubigte scbri/tliebe
Orblarungen beibringt, dass sis ibre Oingabsn snrnob-
sieben, nnd die bisser srwaebsenen Oostem besablt, so

ordnet der Oiebter die On/bebnng des Ver/'«)i>-e>?s und
die IViedereinse^nnA des Aeà)àers in die /ireis Ver-
/ÂAâA Äder sein Vermögen «n.

s 572.

/nneràid der ndmiie/sen Vrist ^«nn der Aeàidner
einen Vorse/dwA â Vnier/tandênnAsn nder einen
V«e/dassrertrKF dem diio/èter sâri/iiie/i. einrsie/ien.
Oie Ae/»ri/i soii die Vr^idrnnASN des Hânidners ent-
/^«dsn n6er die /Vâs der sn leistenden Z«l?ànFôn, die
^«/dnnAstermins nnd die sn bestellenden Keber/teilen.
IVird ÖärAselt«/i als Kiebsrbeilsmittel anAsbolen, so
baben die in Nussiâl Aenoinmenen OilrAsn den Vor-
seltlaA mil â nnlerseicltnen.

§ 57Z.

Oer Oielder lässt bieran/' dnrä den Oerie/ds-
scbreiber den sanâlliâen anAS>neldelen OländiAsrn
ron dem dnballe des Vorselda^s sowie ron dem Ver-
liKndlnnAslsrmin Äber den dVae^lassrertraA dnre/î olî-Kr-

Airle Orie/e Milâeilnng maeben nnd ladet sie snr
Olîsilna/înîe an diesen Verl»andlnnAsn ein. Oer Osrmi»ì
ist /râestens an/ eine IVoel^e, naelt Oln/abs der Kend-
örie/e an die Vost an Zn Salden, /estsnsetsen.

s 574.

Oie VsrliandlnnASn werden von dem Oiâter Ae-
leitet. Nn denselben nebmsn die erseltienenen Olà-
biAer oder deren Vertreter, sowie der Oeriebtssebreiber
als Oroto^oll/äbrer, der Massarerwalter, der Aeàld-
ner nnd die allMlliA von âm in Nnssielìt Aenommenen
OärAsn d'beil.

575.

Osr Oielder entsebsidet naeb NnbornnA der Os-
tbeiliAtsn und rorlà/Asr Oru/nnA der OeleAs aber die
ValassnnA bestrittener OordsrnnAen an den iVae/dass-
rer^andlnnAsn. Oieser Ontsâeid ^ann niât weiter
ASS0ASN werden, ist aber nur massgebend /nr die
Kimnîberec/digung des bet? e/'endsn Olàbigers.

§ 576.

Oer ildassarsrwalter nnd der Oeriâtssâreiber
ltabsn ror Nllem ans einen mundlieben Oeriebt aber
die in F beseie^neten Oragsn su erstatten. Or-
geben sieb ans demselben oder ans den Anbringen
der Olàbiger siebere Nnbaltspnnbte Mr bstrügerisebs
Oandlnngen des Zebuldners, so ist das Nnerbieten
des Oetstern an/ On trag eines Olänbigers dnreb den
Oielder sn rerwer/en.

§ 577.
Oer Oaeblassrsrtrag bömmt sn Stands.'
7. wenn die sämmtlioben anwesenden Olanbigsr

mit ^»ririlögirten Oordernngen nnd die Tl/ebr-
sald der anwesenden nield berorreebtigten Olan-
biger dem Onerbieten ansdrneblicb snstimmen
nnd

d. die Ossammtsnmme der Oordernngen der sn-
stimmenden niebt berorreebtigten Olänbigsr swei
Orittbeile sammtlieber Oordernngen dieser Olasse
betragt.
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^»>ti >»a»' ei»»s Zs»' Me/»»'/töito»» s»'>'6ie/»t, so »ìa»»»» tie»'

Ag/tatàe»- öis sam Zlg^tasse cie»- 7^e»-/»a»»tita»»A ciie eia-
»»»ati^s Miecie»'/»ota»»A cie»' ^46stiM»»»a»»A à eiaem aeae?»
Ae»°Mi»»e »»^/«»»Ae»». Aer Aie/cts»' t»at <is»»set!»e»» sa
bestimme»» a»»ti so/'o»'t màcitiet» sa ver^à^e»».

Z 578,

Ae»° Ae»'ie/ttssc/»»'eibe»' /«/»»-t abe»' ciie 76-»-tta»»cita»»AS»»

à Arotcàtt. iVaet» abAesot»tosse»»em iVae/»tass»>e»'t»'aA

ist ciassetbe vo»» cie»» sasti»»?»»»e»»cit >» Ataabit/e»'»» otier
ciore»» d"e»'t»'ete»'»», ciem 6>e/»atàe»' a»»ci cie»» att/attic/s»»
Aä»-Ae»» mit sa a?»te»'se»et»?»e»». ira»»»» sàe Ae»'so?» »»ie/ct

a»»terseie/»»»6»», so ist ciiese A/»atsaot»e à»°o/» <ie»» A»°o-

to/cottM/t»'6»' sa bea»°à»»tie»».

s 579,
Ae»° »°eet»tsAättiA sa Ka»»<ie Aotco»?»me»»e àe/»tass-

aortraF ist »oi»-/tsam /a»' a»»<i Ae^e»» sä??»mttiet»e Atà-
bi^e»', aaet» a»e»»»» ciiesetbe»» i/»»-e Aos'tie^aitAs»» »»ietct

ei»»A6Aebe»» ocie»- a»» cie»' Aeso/»tass/'assa»»A âber tie»»

I^ö^t^KA »»ie/»t A/»sit Aettomme»» ocie»- 9«Ae»» cie»»setbe»»

gestimmt /»abM.
Aie Mitsebatàe»- »»»»ct A?»»-Ae»» ties Ae»?»ei»»se/»atti-

»»e»'S somie tiie cimtte»» i^a»»cibesitse»' tcö>»>»6»» aas cie»-

^tastimma»»A cies Ataabit/ö»-« s»cm äe/ttassae»'/»'«^ /ar
sic/» tcei»»e»» Ae/»'eia»»ASA»'a»»ti /»«»'teite»», me»»»» sis »»ie/»t

sa bemsise»» aermo'Ae»», ciass bei »-ee/ctseitiA «»-/'otAte»'

AtmataissAKbe ao>» cie»?» Ae»-mi»» à AtäabiFeroersamm-
ta»»t/ ei»» AÄmstiAö/-es it>Aöb»»iss s» e»-ta»»t/e»» Aeceese»»

»oàs,

s 580,

Ains ^ta^e aa/° ^ta/'/»ebu»»A tigs i'iae/ttassì's^trKAS
aas A»-»t»»ti cie,' Meà^/MîMA ciessetbe»» ^»»ciet »»ie/»t

statt.

s 581,

WTsâ tie»' äe/z iassveT-tT-aA tiare/» AeàA sa Ka»»tie
t/eb»-«e/tt ist, so /»«>»>» )ette»- AtàbiAS»' tie»» eertrat/s-
massive»» Artass seàe»' i>'o»'cte»'a»»A a»?./eet»te»», a»»bs-

sâaciet tie»- item à»'«/» tie»» 15s»'t»'«t/ Aem«/»»'te>» itee/îte.
Aie à/ec/»ta»»A ist »»»»»- satässiA, me»»»» tie»' Ataa-

biZte»' o/»»»e sei»» 7^e»'se/»attte»» aasse»' 6ta»»cie »ea»' tie»»

^>.»»/ee/tt»t»»ASA»'«>»ti à eis»»» ^»'/»aatitaaAStermiae Aeiàti
^»» »»»«ei»e»».

tz 582.
Aesontic»"« ^,di?o»»»Me»» ties L'eàtàs»'« otie»' a»»tis»'s»'

Ae»°so»»e»» »»»it ei»»^et»»e»» AiàbiAe»'»», ci»»»'«/» »oeieite
ciiese tteeoesuAt »ee»'tie»» sotie»», sàti »«»»»eit'/cso»/«,

s 583,

âe^ e»'/otAts»' Aesteii»«»»^ tie»' »'m âeitiassv^^KAe
?>e»'S/»»'oette>»e»» ,8'ictìe^tîeit »»»»ci stKttAe/A»»cie»»e>' Aesat»t«»»»A
tie»' àis/te>' e»'»e«c/»se»»e»» 7ioste»» ee»'Mt/t tie»' Aiet»te»'
eiis ^«»/'tîetmnA ties ^«»-/ait»'«»»,;' a»»ti tiie Is'ietie»-«»»»-

seà»»A ties ,8ct»»tt<i>»e»'S i>» tiie /»'sie i^e»'/»tA»»»»A Äöe»-

sei»» ^»'»»»o'Aö»», i»?so/e»'>» »»ie/»t tie»' M»ei»tt»ss»>e»'t»'t»A
setbst etîoas a»»cis»'es /estsetst.

Untsi-abtlieilung.

Vo»» tie» ^.»««/»»/»»'»»»ìA à /ionà»««»,

s 584.
I^e»»»» »-»»»»«»'/»tltö tie»' i»» tie»» FF Z/A »»»»ti Z/4 e»°-

»o«/»»»te»» A»°ist »oecie» ei»»6 i^»«stiM»?»»«»»A tie»' AiättitiAe»'
â» ^.!t/V»ei»»t»»A cies 7^e»'/citt»'e»»s »»oei» ei»» TT^sâtaF
ties Aei»ttitt»»e»'s F»» si»»e»»» iVaei»tt»sst'e»'t»'t»A si»»A6»'eioi»t
olie»- tie»' iVe«ei»tass»>e»'t»'t?A «»»s i»-Ae»»ci ei»»e»?» 6i»°»t»»cie

»»ie/tt sa Ka»»tie ica»»» oeie»- s?»titie/i tiie v^s^ooiitme
KeitS»'/»eit »»ieitt »eet»tsettiA bestettt »oa»-<ie, so e»°tte»»»»t

tie»' Aie/tte» o/»»»e îoette»'e I^e»'itct»»cit»t»»A tie»» Ao»»tca»'S.

Z 585.
Ae»° Masst»ve»'»ot»tte»' /»at »»»it ^»»sis/»»t»»A ties Ae-

>'ieittsso/»»'ei?»e»'s, tiie 77s»'steiAe»'»t»»A (ix» Aaitâaitô i»».»»e»'-

i»t»ib ti»'e»' 4î^oet»e»», vo»» tie»»» 7<"o»»à»'86»'ice>»»tt»»iss i»i»»«oeA

s»» sa/tie»», ciu»'ot»s»t/»7i»»'e»»,' />ioA6»»sot»t»/te»» si»»ti »oäi»»-e»»ti

tie»' »»«»»»tie/to»» A»-ist a»» ciie e»-ste iZteiAes'ttiîA sa t»»'i»»Ae»».

At»e»»/«tts »»»»»«»-t tie»° A»ist »>o»» ti»-si ^oet/e»» sott tie»'

Ae»'iet»tssct»»'eibe»' ei>»e?» A»»t»o»t»'t' ät»e»' ctie Aeststetta»»^
tie»' /ia»»A0»'ti»»a»»A tie»- (itäadiAS»', »»» tatietta^isctte»'
Ao»-»»», tkasti»-t>eite»», /»» tie»»sett»e»» si»»ci »»aot» e»'/'otAte»'

Ae»'ei»»it/tt»»A tie»- Masse tiie ^4»»»eeisa»»A6»» tie»' t7taattit/e»'
eiasatt'aAe»»,

Ao» F 646 ^»»ciet aa/' tie»» Massav^zeatte»' a»»ti tie»»

t?e»'ici»tssot»»'eit>6»' a»»atoAS ^4»»ais»»à»»A.

ß 586.

4>isAS»» iTiikstàtie vo»', »eetei»e tiie Ae»'ei»?it/u?»t/ tie»-

1^e»'»»?oAe»»s»»»ass6 i»»»»e>'t tie» A6setstiei»e»» A»°ist Aa»»s
otie»' Äeit»oö»se aamo'Atiei» Mao/»e»», so sott tie»' Massa-
»»«»'»oatte»' bei cis»»» A»et»te»' a»?» eàe ^»'tàAeîâA
»»aet»saet»e»». Ae»' Aio/tte» t»at i»» sei»»e»' 7'e»-/îtAu»»t/
tiie MassaFSAewstàtis sa deseiet»»»«»», à'»»sie/»ttiet» tie^e»»

Ae»'ei»»iAa»»A s»' 7'»'istee»'tä»»A6»'a»»A e»'tt»eitt.

§ 587.

Ae» Massaae»'atatt6»' i»at tiie ^asseMeitiaaA tie»'

I^e»'steiA'e»'a»»A »»«et« I^o»-sott»'i/'t tie»' FF 494 sa ee»-
aastatte»».

(teAö»»stä»»ti6, aa/' »oetâe àitte A^so»»«»» atttt»»-e»»ti

cie»' AiaAtà/i'ist ^.»»^»-äette e»°t»o6e»» t»aöe»», si»»ti «o»-
täa/i// »»iet»t a»» <iie ITo'steiAe^aaA sa 6»'i»»t/e»»,

Z 588.

^,11kä1IlK6 VinàivÂtiollkil liioksiolitliâ àor an àis
Vei'8tcîÌKei'uug' Asdraodtsu (^sg'susààô iriüsssli vor
àom LtoÎAeririig'storliiiiiô naà Vorsolrrikt àsr Ztz 500
dis uiià mit 504 ÂiìAobraàt ^vercton. Dor àaiiori^o
àspruod ist gesell àoQ NassAver^valter riedteu.

s 589.

Aer Massave»'a»atte>' /»at i»6e»' tiie ^»»eràaaaaA
otie»" Aest»°eita?»A tie»' vo»» àittea Ae»'so»»6»» e»°/»o6e?»e»»

àsIi»'ito/»e ciie Atàbit/e»- »»aei» tie»» ^orsci/^'i/te»» cie»'

FF aasa/i'KAe»» a»»ci sie/» »»aet» iMem àt-
se/teitie sa »'ie/»te»»,

Ait»' ciie 4?i»»/»ota»»F cie»' àtso/»tiessa»»A cie»' Ataa-
biAe»' ^at cie»- Aie/cts» tie»»» Massa»»e»'»oatte»' aa/° sei»»

AsAs/cre»» o/»»»s 147site»'es cite »»ot/îi^s»» A^istns^tàAle-
»°a»»Ae>» sa gestatte»».
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Z 590.

Ikeràn ck'ese âer/osnnt, «o sàci
k'ro^ess^ostsiî «kem a«/7>'Lteraien kinà'/caMen »»ur à-
so/ern a»s à»' Masse rerAutsK, «ês ck's ^4wmsià»ìA
«les ^lns/?rae/ts ^ä^renct à»' /ÄnA«5s/»'ist oàs seà
kersc/zaicie»! antsr5iiei-ew ist. Oer /iic/ìtsr entsâeictet

/»s?Ät>6>' >î«e/t /rsiem Ermesse».

s 591.
Oie Versteigerung ündet unter der Leitung und

Verantwortliedkeit des Nassaverwalters und seines
Aktuars naed Induit dor §§ 512—519 statt, und es
kommen aued rüeksivdtlied der kaedsteigerung die
Vorsodrikten der M 528 dis 539 2ur Anwendung,
dedoed dart im Konkurs kein Oegenstaud unter
dem sedàungswertde dingsgeden werden. Körner
ist die Versteigerung von korderungsreedten unter-
sagt.

s 592.
Oie /^«/ànASAeeiàAe sind naed Induit des §516

kestsiustellen; dus im §517 erwädnts Vorreedt kömmt
jedoed keinem Oläudiger 2U statten.

§ 593.

Lei dem Lámàrs trikkt die in § 521 angedrodte
Verantwortliedkeit t'ilr den undo^adlt gsdliedenen
steigerungserlös den Nassaverwalter, und es wird
dus in § 522 ausgesprovdene Verdet aued au! idn
ausgedsdnt.

§ 594.
Oie kosten der Versteigerung sind uns der élusse

^u destreiten, mit ^usnadme der Oedüdren kür die
Ausfertigung und kinsedreidung der kauksurkunden,
welvde dem käukor uuikuilen.

§ 595.
dkr/ìeden sie/i «eä/trs^d der ^4us/n/ì»-iMA des

àrses ÄreitiA^eitsn de?.üglied soleder Vermögens-
gegenstände, uuk welede der Nassaverwalter à-
sprüede erdedt, die siedjedoed ausser dem Oewadrsam
des Oemeinseduldners deünden, oder stedt der Oe-
meinseduldner dereits in luukenden Bro^essen wegen
à^ertiâer saoden, deren Ougedörigkeit ?u der Nüsse
in krage stedt, se dut der Nussuverwulter den Oläu-
bigern dured eine ölkeutliede Lekanntmaedung, welede
we möglied uued die ungekädre àgade des IVsrtdes
des streitgegenstandes entdulten seil, von dem sued-
verduite kenntniss üu geben und sie uuk einen ven
idm 2U destimmenden kormin ^ur Leratdsvdlagnng
und Lesedlussnudme üdsr die ^ndebung oder kort-
sàung des Leodtsstreites einzuladen.

Oie Vorölkentliedung der kinladung seil wenig-
stens uedt 'Lage ver dem destimmten Termine dured
das amtlieds Llutt stuttünden. Oederdies» kann der
Nussuverwulter, wenn er es nötdig eruedtet, need
anderweitige ^rten der Verötkentliedung din^ukügen.

§ 596.

spreoden sied die ersediensnen (Räudiger einmütdig
kür die àdedung oder kortküdrung dös Leodtsstreites
aus, so kallen die diessörtigen besten, sokern ge-

Leilàgeu «uw ?agl>1»tt àss Krossen Latüss. 1883.

nügend Vermögen dierkür verdanden ist, der Nasse
auk. Kind dingegen niedt alle (Räudiger üder die
^.uknadme des streite« einverstanden, oder besitzt
die Nasse niedt dinlüugliod Vermögen ?u dessen
küdruug, so duden die (Räudiger, welede die küdrung
des Lro-mssss verlangen, die diesskülligen kosten /.u
übernedmen und dem Nassaverwalter die nötdigsn
Versvdüsse ^u Besorgung des Oesvdüktes ?u mueden.
Oie (Räudiger, welede sied in dieser Meise dei der
Lro^essküdrung detdeiligen, sind jodood, im kalle
des günstigen àsganges des Lro^esses, dskugt, sied
uued Nitgude des Langes und Leedtss idrer Korde-
rungen vor den andern Nitanspreodern uuk den in
streit gelegenen Oegenständen oder dem der Nasse
laugötlossenen Mertde de^udlt nu mueden.

Orsedeint dein (Räudiger an dem festgesetzten
"Lage, so dut der Nassuverwalter dem streite keine
kolge au geden.

§ 597.
Oer Leedtsstreit wird dured den Nassaverwalter,

kamens der 7^on/cursm«s«s, geküdrt; den (Räudigern
dleidt jedoed das Loedt vordedalten, demselden ^e-
weilen die gutündendeu Meisungen 2u ertdeilen, und
den Anwalt kür die küdrung des streites 2U ernennen.
Oie Lroziessverdandlung ündet in dem dured § 406
vorgesedriedensn Verkadren statt, und es sind na-
mentlied aued dereits dängige Lro^esse, svkern in
dsnselden niedt svdon der ^ktensvdluss verdangt ist,
in demselden Verkadren xu Onde su küdren.

§ 598.

Oie Rangordnung der Oläudiger und Ver-
tdeilung des Vermögens ündet in dem kantonstdeile,
weleder unter der Oerrsedakt der krunsösiseden Oivii-
gesetsgskuug stedt, naed den Lsstimmungen des
eode eivil statt, mit cier MassAade ctass ikorcteramAe»,
/««r aieiâs «ler <?iàbiAer eà i/»m Assàtiâà Äetentio^srec/»t AöitenÄ m«ât,
usrsic/ierte?^ K'orderâAe» Aieic^Aesteiêt simci. Im alten
kuntonstkeile ist dieselde naed Nitgude der folgenden
klussenordnung kestsustellen.

Ois Oläudiger, welede kür idre korderungen
Lkundreedte desitsen, sind sunüodst uuk idre Lüünder
unruweisen; im Oedrigen gilt der Orundsats, dass
^eweilen der desssr dereedtigte Oläudiger, vor dem
naedgedenden, auk diejenigen Vermögenstdeile ^.n-
sprued dat, welede die sivdersts àssiodt uuk Lesad-
lung gewädren.

§ 599.

I. Klasse. In diese fallen:
a. die àsgaden kür den Ilnterdult und dis Ver-

sorgung dos seduldners und seiner kamilie wüdrend
der Ouuor des Oi^uidutionsverkudrens; sowie die
etwa notdwendig gewordenen Beerdigungskosten kür
idn oder eines seiner kumilienmitglieder, sokern
der kodeskall unmittelbar vor der Oinlsitung oder
wüdrend des Ouukes des Oi<iuidutionsverkudrsns
stattfand;

b. die kosten kür die Verwaltung und Bereinigung
der Nasse, /u weloden aued die kosten eines allkällig
vorausgegangenen amtlieden Outerver^eieduisses ^u
^ädlen sind;

24
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Oie unter Luvdstade u. erwähnten àspraeden
geden denjenigen unter Luedstade d. ver; dies«;
letztern daden unter sied gleiedes Beedt, jedoed sollen
stets vor allein die Vuslagsn der dei der Bereinigung
tdätigen Bersonen angewiesen werden.

Oer Dsrio/itssàeider ist Av/ìa/toa. die /tee/ivavv/
Äder seàs ^.astaAe« a»ct etie/emiAS ties Massavermatters
Äder seào i?i»înaâmeiî âd MrsAaàsn somie äder dis
Gebäre»! vor der d'sststetta»A der vl^weisattAs» dor
Moderation dss Derio/its^räsidenten s» nntsmver/en.

Minsic/dtic/i à NMsttation F»aton à FF AL4
?»nd AL6 ^4nmsnànA.

Z 600.

II. Klasse. In dieselde gedören:
àle Ktaats- und Demeindsadgaden von dem lau-

kenden und dem vordergedenden dadre, — insot'ern
aïs àle detrelkenden Korderungen niedt den Or-
steigerern von zu der Nasse gsdörenden Idolen-
svdalìen üderdunden worden (Z 513); diese Kor-
derungen KouKurriren unter sied naed Nassgads
idrer Drösse.

8 601.

III. Klasse. In dieser sind anzuweisen:
a. die VordoranAsn, Mr Meiers ein 5/andreo^t

au/à OsAsnstände besteht, dis sn der Masse Ao/aore»»,

mit diinsetduss der dorderu»»Aon, Mr meters der
Dtanbi^sr ei>» i/»m Aesetstic/i âsts/îsndss dtetentions-
reâ Asttond maetd, dis zur Krsedöpkung des^Kertdes
der Bkandsavde;

b. der Kidlodn, d. d. die Ködnuug der Dienst-
doten und der Bersoneu, welede dem Keduldner um
einen täglieden oder in destimmten Kristen zu de-
zadlenden Kodn ardeiten; von dem letzten dadre
von dem Datum der KrKennung der Liquidation an
zu zädlen;

o. die Korderungen kür die ^.rzt- und Kranden-
püege des Kedulduers und seiner Kamilie, edeukalls
von dem letzten dadre von Krdennung der Kiqui-
dation, und

et. die Korderung der Kdekrau oder idrer
Stellvertreter kür die devorrevdtigte Bälkte des zuge-
draodteu Dutes (Katz. 88 und 89).

Die letztgenannte Korderung dondurrirt jedood
niedt mit den t^nspraeden, kür die ein Kaustpkand-
oder dîstentionsreât destedt, mit den vordedaltenen
Drundpkandrevdteu, mit den Korderungen kür welede
eine zu der Nasse gedörende Kiegensodakt sedon vor
der Krwerduug von Keite des Keduldners verdaktet war
oder die idm dei der Krwerdung auk Beednung des
Kreises üderdunden worden, und mit den unter b

und e erwädnten ^nsxraoden. Nit den erriedteten
Bkandrevdten, welede idre Kutstedung wädrend des
Besitzstandes des Kedulduers erdielten, dingegen
Kondurrirt die Korderuug der Kdekrau naed dem
Datum des idr zudommenden Vorreedtes, insokern
als sie niedt auk dieses Vorreodt Verziedt geleistet dat.

Im ldedrigen wird, wenn medrere Korderungen
der dritten Klasse auk den nämlivdou Degenstand
dereedtigt sind, idr Rang dured das Datum der Kni-
stedung des idnen zudommenden Vorreedtes destimmt.

tz 602.

IV. Klasse. In diese lallen:
Die Kummen, welede der Vormund dem Nüvdel

inkolge seiner Verwaltung svduldet.
Die Korderungen dieser Klasse dondurriren unter

sied naed dem Datum idrer Begründung.

Z 603.

V. Klasse. In diese gedören:
die Korderungen, welede sied auk eine vor dem

/ntora/ttroten dieses Desetses aasAestettte Ddligation
Mat/. 959 lk.) oder ein vor diesem ZoitMn/d
rsc/t/st:r«/tiA Aoavordenes t/râeit, oder an/ einen eben-
sote/ten Met gründen, dem das Desets diesstben IKir-
ànAsn bsite^t,- sokern dieselden niedt in einer der
vorgedenden Klassen anzuweisen sind.

Die Korderungeu dieser Klasse dondurriren unter
sied naed dem Datum der Begründung des denselden
zudommenden Vorreedtes.

Lei Korderungen, welede krüder auk einem Dritten
lasteten, entsedeidet rüvdsiedtlied des Vorreedtes,
wenn die Vsrdindlieddeit dured Krdsedakt oder in
Kolge Dederdunds in einem Veräusserungsvertrage
um undewegliede Kaeden aul den Demeinsvduldner
üdergegangen, das Datum des ursprünglieden, das
Vorreedt degründenden Titels; in deu üdrigen Källen
ader das Datum der Dedertragung der Keduldver-
dindlivddeit.

Z 603 a.

VI. Klasse. Bierder gedören:
alle Korderungen, welede niedt in eine der vor-

dergedendsn Klassen verwiesen sind; mit àsnadme
der zweiten Bälktö des zugedravdten Duts der Kdekrau

oder idrer Ktellvertreter. Die Vertdeilung des
>Vertdes gesediedt in dieser Klasse odne Büedsiedt
auk das Datum, naed Verdältniss der Drösse der
Korderungen.

Die Betreidung gidt deinem Dläudiger ein Vor-
reedt, und es kallen namentlivd alle auk dem Letrei-
duugswege erwordenen Bkandreedte dured den Kin-
tritt des Ki^uidationsverkadrens dadin.

§ 603 d.

VII. Klasse. In dieser ist anzuweisen:
die zweite Bälkte des zugedraedten Dutes der Kdekrau

oder idrer Ktellvertreter; ^sdoed nur insokern,
als die Kde aufgelöst ist.

8 603 v.

FàeibâAS- âd /iàAaiv?/cosier vo^ dem
kievie/dssâveibev à so meii anAemissen merdes,
ais sie dî«ve/ì vov/temAS Moderation des diie/ders /'est-
Aestettt sind.

§ 603 d.

IVenn die an die Steigerung gedraedten Degen-
stände wegen Nangels an genügenden àgedoten
niedt veräussert werden Können, so sollen die Dläu-
diger auk deren Kedatzungswertd angewiesen werden.
Kind medrere Dläudiger auk die nämlieds Kaede
angewiesen worden, so werden sie Niteigentdümer
derselden, naed Nassgade idres Banges und der
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Orösse ibrer Rorderungen. Oie Nàungen der ge-
meinsebaftlieben Laobs kommen in demselben Ver-
bältnisse den angewiesenen Gläubigern ?u; vorerst
sollen aus denselben, so weit möglieb, die î^inse der
àweisungssummen, naeb Ritelsreebten oder, wenn
kein Nnsverspreebsn bestebt, ^n dem ^inskusss von
vier vom bundert gedeokt, und wenn sieb ein lieber-
svknss ergibt, dieser, obne Rüvksiebt auf den Rang,
naeb Nassgabe der Orösse der Rorderungen, unter
die Lersebtigten vertbeilt werden.

deder angewiesene Olänbiger bat jedoeb da»
Reebt 2u verlangen, dass der gemeinsebaftliebe
Oegenstand an eine öUentliebe Lteigsrung gebraebt
werde. Oer Lteigerungserlös ist unter die Lsreeb-
tigten naeb den oben aufgestellten Grundsätzen 2U
vertbeilsn.

§ 603 e.

Oie dem Demeinsânlàer /.ustebenden /weikelbaften
Rorderungen sind in das Ver^eiebniss der Aktiva in
lVertb und Onwertb auk^unebmen und die Oläubigsr
aul die Oesammtsumme derselben anzuweisen.

àt den Antrag eines Letbeiligten soll isur Be-
reinignng und Binkassirung der àtivenmasss ein
Laebwaltsr bestellt werden. Oer Oläubiger, welebsr
den Antrag 2U stellen bsabsiebtigt, bat die Letkei-
ligtsn sin diesem Onde ant geeignete lVeiss, naeb
Umständen mittels einer dureb das Amtsblatt bekannt
ru maebendsn Rünladung, Zusammen ?u berufen.

8 603 f.

Oer Laebwalter wird von den öereebtigten dnreb
Ltimmenmebrbeit gewäblt. Oie nötbigen Vorsebüsse
für die Rübrung des Oesobäftes sind von den Oläu-
bigern 2U bestreiten, welvbs auf die eingebenden
Oelder ^nspruvb maeben wollen. Die oiwAàwdew
Delder siwct öei der Kaats^asse, bs^ieàwASw>eise bei der
^dmàebaMerei des bs5re/fenden Desir/cs deponiren.
às denselben sind Zuerst die diessfälligen kosten
2N be^ablsn; der Best wird unter die öereebtigten
naeb Nassgabe ibres Ranges oder der Orösse ibrer
Anforderungen vertbeilt. Oie Oläubigsr, welvbe die
Oinkassirung betrieben und die daberigen àslagen
bestreiten balken, baben jedovb den Vorrang vor
denjenigen, welebe sieb bierdei uivbt betbeiligtsn.

Oie Ornönnullg eines Laebwalters bindert die
spätere àsseblagung der àweisung (Z niebt.

8 603 g.
Lind Bürgsebaftsanspraebsn oder andere äbnlivbe

Verbindliebkeiten, für welebe ein Dritter als Haupt-
sebuldner verptliebtet ist, wie 2. ö. Rfandsebulden,
in dem Konkurse fruebtbar angewiesen worden,
so sollen den naobgebenden àsprevbern eventuelle
Anweisungen auf den daberigen lVertb oder ant
das der Nasse Zukommende Büekgrilksrsebt ertbeilt
werden.

Oer erstangewiesens Olänbiger bat sieb innerbalb
der Rrist von dreissig Ragen, von dem Rage, an
welvbem er von seiner Zuweisung benaebriebtigt
wird, an ?u Bälden, bei der Oeriebtssebreiberei üu

erklären, ob er die ibm Zin Rbeil gewordene à-
Weisung gair? oder tbeilweise annebmen und seine
ursprüngliobe Forderung, soweit dieselbe dem Dritten

obgelegen, der Nasse abtreten wolle, llnterlässt der
Oläubiger, dieser Verplliobtung navb^ukommen, so
wird angenommen, er wolle seine frübern Rorderungs-
titel bebalten, und die ibm ertbeilts bedingte ^n-
Weisung fällt dabin.

In dem Lendbriele (Z sollen diese Rolgen
angegeben werden.

Z 603 b.
Innerbalb aebt Ragen naeb der stattgefunden«!!

Anweisung, bat der Oerivbtssebreiber die Olänbiger
von dem Orgebnisss dureb Lendbrieke, deren Abgabe
an die Rost er sieb in seine Rontrolle besebeinigen
lassen soll, su bsnaebriebtigen.

Oie Lendbriefe sollen entbalten: die Le^eiebnung
der angewiesenen Forderung; die Rlasse, in weleber
der Oläubiger aufgenommen worden; die Lexsiebnung
des Betrages, und des Oegenstandes der Anweisung,
und die Angabe der allfällig auf den nämlieben
Gegenstand vorgebend angewiesenen Oläubiger.

§ 603 i.

Bsabsiebtigt ein Oläubiger oder der Oemeinsvbuld-
nsr die Abänderung des Vertbsilungsentwurfes ausübe-
gebren, so bat er inner der Rotbtrist von dreissig
Ragen, von dem Rage der Abgabe der Lendbriete
an die Rost (H an ?u ^äblsn, Binsprueb ^u er-
beben 540) und die Letbeiligten naeb Vorsebrikt
des § 541 ?ur Beurtbeilung des daberigen Ltreites
vor den Oeriebtspräsidenten laden ?u lassen, dedoeb
sind die Oläubiger bereebtigt, die erbaltenen à-
Weisungen obne Rarteiverbandlung inner dabresfrist,
von dem Datum des Inkrafttretens des Rlassiükations-
und Vertbeilllngsölltwurfes an 211 Züäblen, mittels einer
einkaeben Brklärung an die Oeriebtssebreiberei, ans-
nuseblagsn, in welebem Ralle der Lvbuldner über
die betreuenden Oegenstände wieder lrei verfügen
kann.

Oie Rbeilnabme an der àkbebnng der Rügen-
tbumsgemeinsvbaft bindert die spätere àsseblagung
der Anweisung niebt.

Die now dem Dinsprno/t wio/bt berâriew à-
«oeiswwAöw sàd oàe Heiteres omssarieidew.

Z 603 k.

deder Oläubiger bat das Beebt, den Dsmeiwscàtàer
in kstrelk der Riebtigkeit und Vollständigkeit der
von ibm gemaebten Vermögensabgabe und der von
ibm ausgestellten Lebuldbekenntnisse smr Nanifesta-
tion an^ubalten. Das gleiebe Reobt stebt den Oläu-
bigern Dritten gegenüber ?m, gegen welebe der Ver-
daobt waltet, dass sie iün der LeiseitsebaUung von
Vermögensstüvken Hand geboten, sieb dieselben 211-

geeignet oder sieb von dem Lebuldner widerrevbtlieb
baben begünstigen lassen.

Die wissentlivbe àlâugnnng oder Versebweigung
von Vermögenstbeilen, von Leite der nu deren Ver-
Neigung aufgeforderten Rersonen, wird naeb Inbalt
der Ltrafbestimmuugen über den Betrug bestraft.
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Visits Untsradtksilung.

tpinkunAen ties Aon/cun«e«.

Z 603 1.

Auncd Äie Ano//nunA oies Aondunses oeino/ à»'
Lc/?u/Änen à oie»' ltt?n/uAunA üden seà AenmöAo??- ein-
Aes/e///. >l//e vo>? idm naed Äiesem Aei//??on/tt von-
Aenommenen Aeed /sd«»Ä/uno/e??, àned u'e/ode Äie
^l.d/iv?n«sse venninAe»/ «vino/, sinÄ nied/iA.

Aie Aad/unA eines an/' Äen 6 en»einscdu tine»' o/e-

soAenen Abatte oÄen eines tt'deods, eines von idm aus-
Aes/e///en, inÄossin/en ÄÄAen?<?eedss/s oÄen eines u'eedso/-
«dn/ieden OnÄneAiapiens ist Aü//iA, so/'enn Äsn /e/s/e
//sAvess/?//ied/io/e von Äsn Aon/cunseno^nunA deine
Aenn/niss datte.

Aad/unAsn an Äen Aemeinsedu/Änen sinÄ, seneeii
sie nied/ sun Masse Ae/anA6n, unvendinÄ/icd, /«//s Äie

Anö^nunA 7)ud/isin/ u?«n oÄen Äen Aad/enÄe son-s/ von
Äense/den Aenn/niss /satte.

à A«//e Äes F 65Ä Aad/ L Aueds/ade d is/ s/a//
Äes Aas/es Äen Anö//nunA Äen ÄaA Äes ^l«s/ni//s
massAsdsnÄ.

H 603 m.

Aied/á/ sinÄ /ennen Äen AondunsA/äubiAenn ASAen-
üden /o/AenÄe innen/?«//) seeds ffoeden von Äen An?///-
nunA Äes Aondunses oÄen Äem às/ni// o/es tt'emein-
sedu/Änens vonAönommene Aeed/sdanÄ/unASN Ässse/den.'

Ä. ^edendunAen, u>?Ä ^.d/ne/unAen an/' AeednunA
sudün//iAen Andes,'

L. AenäussenunA von AenmöAsnss/üeden oÄen An-
vvendunA von so/eden, ovodei Äie AöAsn/eis/unA su Äem
bl5sn/d Äes AsAens/anÄes in ended/iedem Missvenda//-
niss s/ed/,'

Ai/AUNA nie/?/ /a//iAen AendinÄ/ieddei/sn,'
Ä. Ai/AUNA /a//iAen 6/e/Äsedu/Äen in anÄenen ^eise

a/s Äuned Attansed«// oÄen A«nÄe/s/?«/?iene
ö. AinnäumunA von A/ane/- oÄen l^onsuASneed/en

/an dsnsi/s des/edene/e f5sndinÄ/ieddei/on. sl/s Aei/pund/
e/en AinnäumunA eines f/n?<nÄ/)/"anÄneed/s Ai// Äsn A«A
Äsn Ain/naAnnA in Äas Ä/nunÄ- oÄsn AMo /dedsndued.
Asi AsnaussenunA von AisAenseda/Zen en/sedeiÄe/ Äsn

Aei/pund/ Äes AiAen/dumsüdenAanAS.
Aie Aied/iAdei/ is/, so/'enn es sie/? um vo//soAene

AenausssnunAen oÄen um suAe/en/iA/e oÄsn einAe/n«Aene
ÄinA/ieds Aoe/t/s Anii/en danÄe//, Äuned A/aAS Ae//önÄ
su maedsn.

s 603 n.
Aeed/sdanÄ/unAen Äes Aemeinsedu/Änens, Änned

n?s/e/?s Äenss/be in Aenn/niss seinen Aeöense/?n/ÄnnA
Äis <?/an/)iA6nse/?«/'/ «dsied/Zis/? den«e/tt/?ei/iA/ oÄen ein-
»e/ne A/àdiAsn deAäns/iA/ da/, dönnen odne Aäedsicd/
an/' einen des/imm/en Aei/nanm von Äen Aon/cnns-
eno/fnnnA von Äen benaed/dei/iA/en A/ändiAsnn an-
Aö/oed/en eoenÄen, so/enn Äen »ni/vendanÄe/nÄe Ani//s
bei einiAön ^??/n?endsamdei/ Äie Aee/>/sn?iÄniA/cei/ Äes

/?osedä//s einseden donn/e.

§ 603 o.

Aie ^4nss/e//n»A eines Amx/anAsedeins nden sn-
Aednaed/es </n/ Äen Ads/nan, Äie AensiedennnA Äen

A)nivi/öAin/en Aa///e Äesse/den nnÄ Äie AenansAade von
Aenmo'Asnss/neden dedn/s Ä)ee/cnnA Äiesen Aa//'/e, n-e/eds

»aed Äen im a//en Aan/ons/dei/ As//enÄen <?ssàen
vonAenommen sinÄ, /a//en nie/?/ nn/en Äie Ä?es/immnnAen
Äen deiÄen vondenAedenÄen AanaANMiden.

s 603 p.
Anne/? Äie ^4ns/n/?nnnA Äes Aondnnses n?inÄ Äen

ttedu/Änen dis sn Äem Ae/naA« Äes Men//?es Äsn ad-
Ae/ne/enen An/en von seinen AendinÄ/ieddei/en en//eÄiA/.
AonÄennnAen, n?e/e/?e von Anö^nnnA Äes Aonànses
en/s/anÄen sinÄ, döni?en nnn im Aa//e einen Aenie/?/-
/icden AeneiniAnnA /F 60Z /) Ae//enÄ Aemae/?/ n?enÄen.

s 603 <i.

ÄVacd ^.îts/ìidnnnA Äes Aondnnses Äan/° Äen t/emein-
se/?n/Änsn eine i/?m anAs/a//ene Andsedo// nie/?/ snm
Aae/?//?ei/e Äen <?/ändiAen ansso/?/aAen.

Die Uitsi'döll, Vsrmäektllisslikl^möi- oàei' Li-bsclmà-
^läudiAsr sinÄ ^sàooìi dereelitiZt, iimerlmld vieri?ÌF

von àom àl'allo oàer Llbsodakt, säen, falls
ein amtliolios (llltorvor/sivliniss auf^öllommöll ^voràon,
voll àow àslaufe àessolbell all 2U ?äl?lsv, sioìi àer
VormisoliuuA àoi' Urdsoliaftsmasse mit àom Vormö^öll
oillos (lleltstaKers xu wiàoi'sàon, uvà olio alige-
sönolerto Loreilli^llllA àorsollzoll su vorlallAou.

Z 603 n.

>ln/' Aeo/ednen eines A/ändiAens da/ Äen Aicd/en
Äas p/°anÄdane Aenm<)Aen Äes Ae//s/aAons 7ni/ Aesed/aA
sn de/eASN nnÄ Äie Aenied/Ziede AeneiniANNA naed /n-
da// Äen vondenAödenÄen Aes/immnnAen an^nonÄnsn.

Aei (ÄeninA/'nAiAdei/ Äsn AeneiniAnnASmasse so//
Äsn Aicd/en /eÄoed Äas AsAednen ad/ednen.

tz 603 s.

Vurvli àio LàollNllllA àes l^ouàrses (Z 584) vvirà
àsr Llemeillsolìlllàller iu seiuor diir^orlioliell Llirvll-
tal?ÌKk.«zit eillAsstellt. Aaà lloonoliAunA oles Vorfalireus
liat olor Ua«savoi'vv!?1tor uutoi' NitwiììullA des ^.mts-
Asrielitssolireiders eiu Clutavlitell uden die klaxon al>-

2UAöl)ell, olz idllöll Umstände liàauut Ae^vordeu ssieu,
n?e/eds an/' de/nnAeniscden oÄen /eicd/sinniAen Aon/cans
sed/iessen /assen und ovololoon Arsaolien sie überhaupt
den VermöKensverkall deimessen.

s 603 t.

lÄ'Aedsn sieli liierdei à^ei^en strafbarer Hand-
lunKen, so bat der blutersuebunAsriebter navb Inbalt
des (Fesàbuobes über das Verfabren in 8traksaeben
ein/usobreiten. Äs/ dinAöAen Äieses nied/ Äen Aa//,
oÄen da/ Äie An/ensnednnA Äie AneispneednnA Äes
Aemeinsodn/Änens snn Ao/Ae Aedad/, so dann Äiesen naed
Ända// Äes /o/AenÄen AanaAnapden dei Äem ^lm/sASnicd/e
um Äie f^ieÄeneinse/FUNA in Äie dünAen/icde Adnen-
/adiAdei/ naedsuoden.

Z 603 u.

Ais MieÄeneinse/^unA in Äie bünAen/ieds Adnen-
/adiAdei/ is/ von Äem ^lm/sAenied/s in Äen /o/AsnÄen
Aä//en auWUMnseden.'

/. îvenn Äen Kedu/Änen Äem Aeniod/e Äan/du/, Äass
ssin AenmöAsnsven/a// idm nied/ sum Aensedu/Äen
susunsednen sei, unÄ
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Z, auc/» /iî'srvo»ì der F<à?àsr
n«â dem ^euAiîkss de« M'^oàerAemàderKt/ies
seàes IBo^morte« A»d be^eî«mdet ««< «md Äberdies
bereà «oàAste»»« einen Bierâeii der f?esnmmf«nmme
des Berinstes, îeeiâer siâ in dem ddguidodions-
vsr/a/ìren /îôr«u«stei/te, besa/»it /tai.

BVrd die lViedereinsetsnnA aìAe«e/d«Aen, so /ccinn

der 8'eitnidner rerianAen, dass die ^4/den bsiìa/«
Beeisien àm MMsàtions- «nd /<assaiionsim/e ein-
Fesandt werden.

Oie kosten des Ber/a/erens irdA^ der Oesaâsteiier.

§ 603 v.
Oer fdsrie^isseiireiber bat die auk die Vermögens-

dereinigung Lssug habenden Lebritten undVerbalisn
su sammeln, einbinden su lassen und auksn bewahren.
Line anderweitige Brotokollirung dieser Verband-
lungen iindet niekt statt.

IV. Hbsàitt.

^o?t ciet- öe«e^/KMK/tM6 îoeA6?t sâA/âASK
Meâ- «Kti /'Keâ^àse.

Z 643.

Der Vermietber oder Verpäebter einer unbeweglichen

Laebe bat das keebt, bebuts Bintreibung seiner
Mietb- oder Baebtsinskorderung in Oemässbeit der
nachstehenden Bestimmungen (KZ su ver-
fahren.

K 644.

Menn eine Mietb- «der Baebtsinskorderung ant
den Verfalltag nivbt besablt wird, kann der (Bau-
biger bei dem naeb Z 413 Zuständigen Bivbter die
keseblagnabme und erkorderlivben Balls die 3e<)ue-
strirnng derjenigen auk der Mietb- oder Baebtsaebe
heûndlivben Oegenstände beantragen, an welchen
illm gemäss àt. 294 des sebweiseriseben Obligationen-
revbts ein ketentionsrevbt sustebt. Biebei bat der
Antragsteller dem Biebter den sebriktlioben Mietd-
oder Baebtvertrag vorzuweisen oder das Bestellen
des VertragsVerhältnisses glaubwürdig darsutbun.

K 645.

Oie Loseblagnabmo erkolgt durch den IVeibel
naeb Massgabe der ZK 615—618, 456 u. tk. und dark
sieh niebt auk mehr Oegenstände erstreeksn als su
Oeekung der im lautenden und im letstvertlossenen
Vertragsjabrs verfallenen i5inss sammt Böigen er-
forderlich sind.

K 646.
Ausnahmsweise soll der Biebter die Lesohlag-

nähme seimn vor dem Verfalltage des Mietb- oder
Baebtsinses dewilligen, wenn der Miether oder Bäeh-
ter wegziehen oder die dem Retentionsreekte unter-
workenen Baeben kortsohalken will. Oie Vergantung
soll jedoeb in diesem Balle niebt vor dem Verfall-
tage eingeleitet werden. Ist Oekabr im Verfuge, so

Beilagen iinin ?agblatt cles 0 rossen Bathes. 1833.

kann der Vermiether oder Verpävbter unter Mitwir-
Bung eines Mitgliedes der Binwobnerpoliseibebordo
oder auk dem IVeg der Lelbstkülke die Bortsehaikung
der Baelien verhindern.

s 647.

Verweigert der Miether oder Bäeliter die Vner-
Kennung der !6ulässigkeit der Besehlagnahme, oder
hestreitet er die Legründstheit oder das Mass der
Borderung, so kat er seinen Oegner innert vierzehn
Vagen, von dem Oatuin der Ausführung der Lesehlag-
nähme an su säblen, sur Beurtheilung des daberigen
Ltreites in dem durvh K 406 vorgesehenen Verfahren
vor den Oeriebtspräsidenten su laden.

Oiess Barteistöllung ändert jedoeb an der Leweis-
last der streitenden Vheile niehts.

K 648.

Bleibt die im vorhergehenden Baragrapben
bestimmte Brist unbenutst, oder wird im Balle des
Binspruebs die Beschlagnahme riobterlieb bestätigt,
so findet die Ankündigung des Vollsiebungshefebls
und die Vergantung naeb Vorsebrikt der KZ 443 lk.,
455 und 490 tk. statt.

Z 649.

Mill der Vermietber oder Verpäebter sein Beten-
tionsreobt obne riebterliebe Leseblagnabme realisiren,
so bat er gemäss den Bestimmungen über Betreibung
kür pkandversieberts Bordsrungen (KZ 428 Litker 4,
446 und 455) vorsugeben.

Lei der Lenaobriobtigung des Bebuldners (Vrt. 228
Obligationenreebt) sind die Gegenstände su be-
seiebnen, auf welebe der Oläubiger su greifen he-
absiebtigt.

V. /ìbseliniti.

kBeâsàttc/iâ.

§ 650.

Oegen Bersonen und Oesellsebakten, welebe im
Handelsregister eingetragen sind, bann wegen Ver-
Miebtungen, die auf einem gesogenen oder eigenen
>Veobsel oder einem tlbeeb herüben, die Lebuld-
dstreibung naeb Vorsebrikt der naehfolgenden l'ara-
grapben eingeleitet werden.

s 651.

Oer Oläubiger stellt bei dem suständigen Oeriebts-
Präsidenten (K unter Linlegung des IVevbsels
oder des Obeebs und der sonstigen sur Begründung
seines àspruebs dienenden Urkunden, das Begehren
um V^eebselexeoution.

Bat der Kobuldner ein von seinem IVobnorte ver-
sebiedenes ^Veebseldomieil erwählt, so siebt es in
der IVabl des ^Veebselgläubigers, an welebem von
diesen beiden Orten er seinen àsprueb geltend
maeben will.

2S
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Z 662.

ver Kvkulàner ist auk ein solebes ke^ebren bin
sokort amtlieb auksukoràern, spätestens innerbalb
einer IVoebe seine Verbinàlivbkeit su erfüllen oàer
lin Italie àsr LestreitunZ àerselben kür àen ssekor-
àerten Letrax nebst àen voraussiebtlieben kosten
àes Lrosesses eine Kivberbeit su bestellen, àeren
LinlänFliebkeit àsr Liebter naeb lllass^abe àes tz

àes tlivilprosessKesetses von ^.mtswe^en su beur-
tbsilen bat.

Lntspriebt er àieser àkkoràerunA nivbt innerbalb
àieser ?rist, so erkol^t naeb ^.blauk àerselken àie
LevvilliAunA àer Vollsiebun^ naeb H§ kl.

653.

Der in àem vorigen Lara^rapben kest^estellten
Lüiebt sur KioberbeitsIeistunK kann àer Kebulàner
entbunàen weràen, wenn als drunà àer ?lablullA8-
wei^erunxI^älsvbunA bebauptst wirà unà àiese Lin-
reàe als AlaubwiiràiA ersebeint. In àiesein Ikalle bat
àer Liobter àen Vkeebsel sammt einer ^.bsebrikt àes
besügliobenLrotokolls àem LeKierunASstattbalter su
LinleitunA einer Ktrakuntersuebun^ su überweisen.

Z 654.

^Virà vom Kebulànsr unter bliebtanerbennunA
àes ^.nspruebes àie erkoràerliebe Kivberbeit geleistet,
so ist bievon àem dläubiZer unversü^lieb Llenntniss
su Köben, ibm ûberlassenà, àie XlaZs auk?rküllunA
àer >Veobselverbinàliekbeit im >Ve^e àes IVeebseb
prosesses (Z§ L.) xeltenà su maeben.

Z 655.

Lei àer IVeebselexevution xibt es keine keebts-
stillstâvàe im Linné àes tz 422, ^ikk. 1.

Aer», àen 15. lüärs 1883.

Dis lusti^dlrektion.

Vom Le^ierunAsratb ^enebmixt unà mit Lmpkeb-
luvA an àen drossen katk Zewiesen.

Fern, àen 17. Närs 1883.

Im Rainen äö8 kegierungsratks

8toeIiMAr,
cker LÂnsêeàbstàt

Sirouâ.
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(März 1883).

I.
Zurückgewiesene Materien.

A. Zu dem Urkundenbeweis.

Zu § 199, Absatz 2, hinzufügen, lautend:
Die vom Regierungsrath genehmigten Vermessungs-

werke gelten als öffentliche Urkunden. Die von einem
patentirten Geometer angefertigten Kopieen derselben werden

im Sinne des H 195 dem Original gleich geachtet.

ö. Zu dem Zeugenbeweis.

Streichung des ersten Absatzes von Z 220.

Zusatz zu Z 166:
Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften, welche

in Ansehung gewisser Rechtsverhältnisse einzelne Arten
von Beweismitteln ausschließen oder nur unter
Beschränkungen zulassen.

0. Zu dem Beweise durch Eideszuschiebung
und dem Ergänzungseide.

Sechste Abtheilung.

Von dem Beweise durch das Parteigeliibde.

s 243.
Der Beweisführer kann, wo das Gesetz nicht etwas

anderes bestimmt, seinem Gegner das Parteigelübde über
Thatsachen zuschieben, welche in dessen Handlungen oder
Wahrnehmungen bestehen und seine Ehre nicht berühren.

s 244.

Zu der Ablegung des Parteigelübdes sind bloß solche

Personen zuzulassen, die den freien Gebrauch der Vernunft
besitzen und das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt haben.

X- 1 — 99

8 245.

In der Regel hat die Partei das Gelübde selbst
abzulegen. Ausnahmsweise können jedoch für Andere
zum Gelübde angehalten werden, falls die zu
beweisende Thatsache in einer Handlung oder
Wahrnehmung des Vertreters besteht:

1. für bevormundete Personen ihr natürlicher
oder geordneter Vormund. Ist jedoch die
bevormundete Person fähig ein Parteigelübde abzulegen
und besteht die Thatsache in einer Handlung oder
Wahrnehmung derselbe», so hat sie das
Parteigelübde selbst abzulegen;

2. für juristische Personen die Vorsteher,
beziehungsweise die Organe, welche in der Sache
verhandelt haben;

3. für die in einem Solidarverhältnisse stehenden

Streitgenossen diejenige Person, welche bei der
Sache verhandelt hat oder am besten im Falle ist
darüber Auskunft zu geben.

In den oben bezeichneten Fällen hat der Beweisführer

bei der Zuschiebung des Parteigelübdes gleichzeitig

die Personen zu bezeichnen, durch die das
Gelübde abgelegt werden soll.

8 246.
Die Partei, welcher das Gelübde zugeschoben worden,

kann solches unter den Bedingungen der 88
und an ihren Gegner zurückschieben.

8 247.
Die Erklärung über die Zurückschiebung des

Parteigelübdes muß, unter Folge des Verzichtes, in dem ersten
auf die Gelübdezuschiebung folgenden Vortrage der
betreffenden Partei stattfinden; die Fälle ausgenommen,
wo diese die Zulässigkeit der Gelübdezuschiebung selbst
bestritten hat.

8 248.
Die Partei, welche ihrem Gegner das Gelübde

zugeschoben oder zurückgeschoben hat, soll, mit Ausnahme
des letztern in 8 vorgesehenen Falles, stets persönlich
bei dem Abhörungstermine erscheinen, wenn sie nicht durch
Abwesenheit oder andere erhebliche Gründe hieran
verhindert ist. Kömmt sie dieser Verpflichtung nicht nach,
so soll sie auf Begehren ihres Gegners in die Terminskosten

verurtheilt, und zur Vornahme der Gelübdeverhandlung
ein neuer peremtorischer Termin bestimmt werden,

bei welchem sie, unter Folge des Verzichtes auf die
Forderung des Gelübdes, persönlich zu erscheinen hat.

8 249.

Ebenso ist die Partei, die das Gelübde abzulegen hat,
unter Bestimmung eines neuen peremtorischen Termins
in die Tagkosten zu verurtheilen, wenn sie, ohne ihr
Ausbleiben genügend entschuldigen zu können, bei dem

Abhörungstermine nicht persönlich erscheint.

8 250.

Die in den beiden vorhergehenden Paragraphen
enthaltenen Bestimmungen finden jedoch bloß dann ihre
Anwendung, wenn die Partei sich nicht im Falle gänzlicher
Säumniß befindet, sondern sich bei dem Termine wenigstens
durch einen Bevollmächtigten vertreten läßt. Erscheint
hingegen eine Partei weder persönlich noch Jemand in
ihrem Namen, so soll ihr Ausbleiben, je nachdem solches
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dem Beweisführer oder dessen Gegner zur Last fällt, als
Verzichtleistung auf die Forderung des Gelübdes oder
als Verweigerung des Gelübdes ausgelegt werden.

s 251.

Die Ablegung des Parteigelübdes soll vor dem Richter,
bei welchem die Sache rechthängig ist, in öffentlicher Audienz
stattfinden. Ist jedoch die zum Gelübde aufgeforderte
Partei durch Alter oder Krankheit verhindert persönlich
auf dem Amthause zu erscheinen, so soll ihr das Gelübde
in ihrer Wohnung abgenommen werden.

Ebenso steht es in dem Ermessen des Richters, in
Fällen wo die zum Gelübde aufgeforderte Partei so

weit von der Gerichtsstelle entfernt wohnt, daß sie sich

nicht ohne große Kosten dahin verfügen könnte, ihre
gelübliche Einvernahme durch die kompetente Gerichtsstelle
ihres Wohnortes anzuordnen.

§ 252.

Bei dem Abhörungstermine können die Parteien dem

Richter ihr Streitverhältniß noch mündlich vortragen,
um ihn über die Punkte näher aufzuklären, hinsichtlich
welcher das Gelübde stattfinden soll. Ist dieses
geschehen, so ermahnt der Richter die Person, welche das
Gelübde abzulegen hat, zur Wahrheit, hört sie gleich
einem Zeugen über die streitigen Thatsachen ab und läßt
Fragen und Antworten durch den Aktuar möglichst getreu
zu Protokoll nehmen. Hat der Richter seine Abhörung
beendigt, so kann der Gegner des Abgehörten durch den

Richter noch Erläuterungsfragen an ihn stellen lassen,

welche gleichfalls mit den dazu dienenden Antworten zu
Protokolliren sind.

Z 253.

Die zum Gelübde angehaltene Partei ist schuldig, die

von dem Richter und ihrem Gegner an sie gestellten
Fragen, sofern sie auf die Beweissätze Bezug haben,
bestimmt und unumwunden zu beantworten. Verweigert sie

die Beantwortung, oder sucht sie die Fragen zu umgehen,
so sind die Thatsachen, in Betreff welcher sie sich nicht
bestimmt ausgesprochen hat, als zugestanden zu betrachten.
Der Richter hat die Partei auf diese Folgen aufmerksam
zu machen.

s 254.

Ersättigt sich der Gegner des Abgehörten an
dessen Aussagen und allfälligen Zugeständnissen nicht,
so bringt der Richter den Parteien die Wichtigkeit
der Handlung und die strafrechtlichen Folgen der

gelübdlichen Versicherung einer falschen Aussage
unter Ablesung der bezüglichen Gesetzesbestimmung
in Erinnerung und nimmt dann der Partei das
Gelübde öffentlich ab. Der Gelobende hat zu
versichern :

daß er die an ihn gestellten Fragen, ohne Rückhalt

noch Hintergedanken und ohne Rücksicht

auf Vortheil oder Nachtheil, nach bestem
Wissen und Gewissen der rernen Wahrheit
gemäß beantwortet habe.

s 255.
Die bei der Ablegung des Gelübdes zu

beobachtende Förmlichkeit ist folgende: die Erklärung des
Gelobenden beginnt mit den Worten: „Ich versichere

auf meine Ehre und mein Gewissen " und schließt
mit den Worten „ohne Gefährde!"

Diese Erklärung wird mit einem Handschlag an
den Richter bekräftigt.

s 256.

Soll das Parteigelübde bei einer andern Gerichtsstelle,
ohne Mitwirkung des Beweisführers abgenommen werden
(H so findet die Abhörung der Partei,
welche das Gelübde zu leisten hat, nach den Vorschriften
der M und statt; das Recht zur Ergänzung der

von dem Richter entworfenen Fragen und zur Eingabe
allfälliger Erläuterungsfragen kömmt jedoch einzig dem

Beweisführer zu. Der Richter nimmt das Gelübde je-
weilen sogleich nach beendigter Abhörung, in Gemäßheit
der W und ab.

s 257.
Dem zugeschobenen Parteigelübde ist in seinenWirkungen

gleich zu achten das Manifestationsgelübde, welches in den

gesetzlich bestimmten Fällen zuläßig ist, jedoch nicht
zurückgeschoben werden darf. Derjenige, der einen andern zur
Manifestation anhalten will, hat diesen zur Abhörung
vor den Richter zu laden und ihm in der Ladung die
die Gründe seines Begehrens vorläufig anzuzeigen. Bei
dem Termine ist der Vorgeladene aus dieselbe Weise
abzuhören und in Gelübd aufzunehmen, wie bei der Zu-
schiebung des Parteigelübdes (U

8 258.

In Folge der Ablegung des Parteigelübdes sind die

Aussagen der Partei, durch welche sie die Wahrheit oder

Unwahrheit der zu beweisenden Thatsache bestimmt
versichert hat, als rechtlich wahr zu betrachten. Den übrigen
Inhalt der Aussage würdigt das Gericht nach freiem
Ermessen. Die Verweigerung des Gelübdes hingegen hat die

Folge, daß die Behauptungen des Gegners als bewiesen
angesehen werden müssen.

8 259.
Ueber Thatsachen, welche durch die Ablegung des

Parteigelübdes oder durch die Verweigerung desselben als erwahrt
anzusehen sind, soll später kein Versuch des
Gegenbeweises zugelassen werden, wenn auch über die betreffende
Streitsache in Folge einer Reform oder dgl. ein neues
Verfahren eingeleitet werden sollte. Auch hindert die
Eingabe einer Strafanzeige die Fortsetzung der
Verhandlungen in den: obwaltenden Civilprozesse nicht.

Siebente Abtheilung.

Von dem Beweise durch Schlußfolgerungen und durch das
Ergänzungsgelübde.

Z 260.

Der Beweis durch Schlußfolgerungen (künstlicher
Beweis) hat zum Zwecke, die Ueberzeugung des urtheilenden

Richters mittels Vorlegung solcher Thatsachen zu
bestimmen, durch die zwar die eigentlich zu beweisende
Thatsache nicht unmittelbar erwiesen oder widerlegt,
wohl aber ein Schluß auf ihre Wahrheit oder Unwahrheit

begründet wird (Anzeigen, Indizien).
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Die Thatsachen, aus welchen die Wahrheit oder
Unwahrheit einer andern gefolgert werden soll, müssen
vollständig erwiesen sein, bevor das Gericht einen Schluß
daraus herleiten darf.

Zum Beweise dürfen alle gesetzlichen Beweismittel,
mit Einschluß des Parteigelübdes gebraucht werden, ohne
daß dadurch der nachherigen Zuerkennung des Ergänzungsgelübdes

(Z präjudizirt wird.

8 262.

Wenn, nach einer ausdrücklichen Bestimmung
oder nach Sinn und Absicht des Gesetzes (Z
unter gewissen Voraussetzungen eine, wenn auch

nicht mit Nothwendigkeit daraus fließende Behauptung

als rechtlich gewiß anzunehmen ist
(Rechtsvermuthung), so hat das Gericht bloß zu prüfen,
ob jene Voraussetzungen bewiesen worden. Stellt
das Gesetz die Vermuthung in der Weise fest, daß
jede Annahme des Gegentheils ausgeschlossen ist
(unbedingte oder absolute Rechtsvermuthung), so

kann zwar wohl in Hinsicht auf die faktischen
Voraussetzungen der Vermuthung, nicht aber gegen die

Vermuthung selbst, Gegenbeweis stattfinden.

H 263.

Hat das urtheilende Gericht noch Zweifel über die

Wahrheit oder Unwahrheit der zu erweisenden Thatsache, so

ist auf das Ergänzungsgelübde zu erkennen. Ueber die

Frage, welcher Partei das Ergänzungsgelübde zukommen
solle, hat das Gericht bei dem zur Beurtheilung der Hauptsache

angesetzten Termine, nach Anhörung der mündlichen
Vorträge der Parteien, zu entscheiden: solches ist dem

Beiweisführer zuzuerkennen, wenn durch eine Mehrheit
von erwiesenen Thatsachen eine überwiegende, der
Gewißheit nahe kommende Wahrscheinlichkeit zu dessen

Gunsten begründet wird (Erfüllungsgelübde), und seinem
Gegner, wenn die vorliegenden Beweise nicht einen solchen
Grad von Wahrscheinlichkeit gewähren (Reinigungsgelübde).

s 265.

Die Beweiskraft ordentlich geführter Bücher
würdigt der Richter nach freiem Ermessen.

s 266.

Das Ergänzungsaelübde ist vor dem Gerichte, welches
über dessen Stattfinden endlich entscheidet, nach einer
durch das Gericht zu bestimmenden Formel abzulegen. Die
Formel soll die Behauptung enthalten, daß der Gelobende
die betreffende Thatsache nach seiner besten Ueberzeugung
für wahr oder für unwahr halte.

s 267.

In Beziehung auf die bei der Ablegung des

Gelübdes zu beobachtenden Förmlichkeiten und die

rechtlichen Wirkungen desselben gelten die
Vorschriften der U

Der Ausdruck „Eid" ist demgemäß an den übrigen
Stellen des Gesetzes entsprechend in den Ausdruck
„Gelübde" umzuredigiren.
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0. Rechnungsverfahren.

Streichung des letzten Absatzes in Z 326.

Aufstellung eines Z 171s. lautend:
Der Richter soll bei den Parteien und Anwälten auf

möglichste Vereinfachung des thatsächlichen Streitverhältnisses,

Zurückziehung unwahrscheinlicher Behauptungen
und Verneinungen hinwirken und bezügliche Erklärungen
in den Beweisentscheid aufnehmen. Er kann das
persönliche Erscheinen der Parteien bei der Verhandlung
über den Beweisentscheid anordnen.

Bei Streitigkeiten über die Richtigkeit einer Rechnung,
Vermögensauseinandersetzung oder ähnliche Verhältnisse,
hat der Richter das persönliche Erscheinen der Parteien
anzuordnen und durch Befragung derselben den
Sachverhalt aufzuklären. Das Ergebniß der Verhandlung
ist im Beweisentscheide festzustellen. Ist das persönliche
Erscheinen einer Partei nicht möglich, so kann sie durch
einen Bevollmächtigten vertreten werden.

Unentschuldigtes Ausbleiben hat Verurtheilung in
die Terminskosten zur Folge.

In Z 171 fällt demnach der letzte Absatz und der
individuelle Antrag weg.

II.
Zurückkommen auf einzelne Artikel.

In Z 23, statt „persönliche" setzen „bürgerliche".

In § 69, Streichung der Worte „sofern nicht spezielle
Gesetze es erlauben".

Zu Z 97, Ziffer 1, soll der Eingang lauten:

„wenn ihr der Akt, welcher die von dem Richter
getroffene Zeitbestimmung enthält".

H 98 erhält folgende Fassung:
Die Partei, welche von der Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand Gebrauch machen will, muß ihren Gegner
bei Folge des Verlusts ihres Rechtes binnen vierzehn
Tagen, von der Mittheilung der Säumnißfolgen an zu
zählen, zur Erörterung der Wiedereinsetzungsfrage vor
die Behörde laden, bei welcher die Säumniß stattfand.
Sind die Zeitbestimmungen wegen Dringlichkeit der Sache
verkürzt worden, so ist die Ladung zur Wiedereinsetzung
binnen acht Tagen anzubringen.

Bei Ediktalladungen kann u. s. w.

Zu § 111 Von den Parteivorträgen sind
bloß die thatsächlichen Anbringen und die Schlüsse zu
Protokoll zu nehmen

Zu Z 137 unverzinsliche Forderungen zu
fünf vom Hundert zinstragend
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Z 159. Streichung.

Zu Z 223. Statt „zehn" Franken setzen „zwölf".

Z 264. Streichung.

Zu H 301. Zweitletzter Satz soll schließen:
amtlich bekannt machen.

Zu Z 319 wird der individuelle Antrag fallen
gelassen.

Z 323 soll schließen: und macht sein Urtheil
den Parteien bekannt (Z

Zu Z 326 ist als zweiter Absatz neu einzuschieben:

Der Appellations- und Kassationshok kann den

Gerichtspräsidenten mit diesen Erhebungen beauftragen.

In den individuellen Antrag nach Z 343 ist
einzuschalten :

sowie über Anträge auf Anordnung eines
Oberaugenscheins oder einer Oberexpertise (Z

Z 392 soll lauten:

Ist eine Partei verurtheilt worden Rechnung zu legen
und kömmt sie dieser Verpflichtung innert der durch das
Erkenntniß bestimmten Frist nicht nach, so hat der
Obsiegende das Recht, nach den Bestimmungen der W

ll. Schadensersatz zu verlangen sowohl hinsichtlich
des Gegenstandes der Rechnung als der Säumniß in der

Ablegung derselben.

Z 397 soll lauten: ^
Gegen die Vollziehung steht dem Jmpetraten das

Einspruchsrecht zu:
1. wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des

Vollziehungsverfahrens fehlen;
2. wenn seit Erlassung des Urtheils Thatsachen

eingetreten sind, welche nach civilrechtlichen Bestimmungen
die Geltendmachung des Anspruchs ganz oder theilweise
ausschließen oder aufschieben.

H 398 soll lauten:
Die Partei, welche gegen die Sratthaftigkeit der

Vollziehung Einspruch erheben will, hat ihren Gegner
innerhalb vier Tagen, von der Mittheilung des
Vollziehungsbefehls an zu zählen, in die Audienz des
Gerichtspräsidenten zu laden. Die Verhandlung wird in dem

für Vollziehungsstreitigkeiten vorgeschriebenen Verfahren
geführt. Als Beweismittel sind jedoch in dem in Z 397,
Zahl 2, angeführten Falle nur Urkunden und Eides-
zuschiebung zulässig.

H 399 soll lauten:
Die Erhebung des Einspruchs stellt die Vollziehung

des Urtheils nicht ein. Der Richter soll die Einstellung
ausnahmsweise verfügen, wenn sich aus unverdächtigen
Urkunden das Vorhandensein eines gesetzlichen Einspruchsgrundes

ergiebt oder der Jmpetrat für den Schaden,
welcher dem Gegner aus der Einstellung entstehen kann,
durch Hinterlage von Geld oder Werthgegenständen eine
von dem Richter als genügend erachtete Sicherheit bestellt.

Wird die Vollziehung nicht eingestellt, so kann der
Richter, falls dem Einspreche! daraus ein nicht leicht zu
ersetzender Schaden entstehen kann, auf dessen Antrag
verfügen, daß die Vollziehung nur gegen Sicherheitsleistung

fortgesetzt werde.

Z 400. Wird der erhobene Einspruch unstatthaft
gefunden, so ist die unterlegene Partei zum vollständigen
Kosten- und Schadenersatze an ihren Gegner zu verur-
theilen und nach Umständen mit Gefangenschaft bis zu
drei Tagen zu bestrafen.

Bern, den 17. März 1883.

Die Justizdirektion.



Keseh
betreffend

Vereinfachung und Abkürzung des

Civilprozeßverfahrens.

(30. März 1883.)

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

I.

Die nachbezeichneten Paragraphen des Gesetzes über
das Verfahren in Civilrechtsstreitigkeiten vom 31.
Heumonat 1847 erhalten folgende Fassung:

(Anmerkung: Hier werden die revidirten
Paragraphen unter Beibehaltung der bisherigen Paragraphenzahlen

und, wo nöthig, unter Beifügung von Buchstaben
aufgezählt.)

II.

Die nachbezeichneten Paragraphen des Gesetzes vom
31. Heumonat 1847 fallen weg:

(Anmerkung: An dieser Stelle sind sämmtliche
definitiv aufgehobenen Paragraphen aufzuzählen.)

III.

Dem Gesetz vom 31. Heumonat 1847 werden folgende
neue Abschnitte beigefügt:

(Anmerkung: Hier folgen die Abschnitte über das
Verfahren in Ehe- und Vaterschaftsstreitigkeiten, den

Wechselprozeß und die gewerblichen Schiedsgerichte.)
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IV.

Die HZ 34, 35, 37, 38 und 40 des Gesetzes über
die Organisation der Gerichtsbehördenv om 31. Heumonat
1847 erhalten folgende Zusatzparagraphen:

(Anmerkung: Aufzählung derselben betreffend
Zweikammersystem.)

V.

Schluß- und Uebergangsbestimmungen.

1. Das revidirte Gesetz über das Verfahren in
Civilrechtsstreitigkeiten tritt mit dem 1. Januar 1884 in Kraft.

Die Zusatzbestimmunge nzu den M 34, 35, 37,38 und 40
des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden
vom 31. Heumonat 1847 treten mit dem 1. Heumonat
1883 in Kraft.

2. Mit dem 1. Januar 1884 sind alle mit dem

gegenwärtigen Gesetz im Widerspruch stehenden Vorschriften
des Gesetzes über das Verfahren in Civilrechtsstreitigkeiten
vom 31. Heumonat 1847, soweit nicht durch die
nachfolgenden Artikel etwas Anderes bestimmt ist, aufgehoben.

Insbesondere sind aufgehoben:
a. das erste Hauptstück des Gesetzbuches über das gericht¬

liche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen vom
31. Heumonat 1847;

b. der zweite Satz vom Z 45 des Gesetzes über die

Organisation der Gerichtsbehörden vom 31.
Heumonat 1847 ;

c. das Gesetz betreffend die Vereinfachung des gericht¬
lichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen vom
II. Christmonat 1862;

6. die ZZ 99, 100, 101 und 103 der Wechselordnung
vom 3. November 1859;

e. die Art. 1341 bis und mit 1369, 1582, 1923 und
1985 des französischen Civilgesetzbuches;

k. die Art. 109, 631, 632, 633, 634, 636, 637 und
638 des französischen Handelsgesetzbuches;

g. die Art. 70 und 71 der Verordnung betreffend die
Ehe im katholischen Jura vom 2. April 1873;

k. der 8 7 des Gesetzes betreffend die Einführung des

Bundesgesetzes über das Obligationenrecht vom
2. Christmonat 1882.

3. Auf Rechtsstreitigkeiten, in welchen die Mittheilung
der Klagsvorladung vor dem Inkrafttreten des revidirten
Gesetzes erfolgt ist, finden die Vorschriften der bisherigen
Gesetzgebung über die Kompetenzen der Gerichte, die

Werthbestimmung des Streitgegenstandes, das
Hauptverfahren, den Zeugenbeweis, den Beweis durch Eides-
zuschiebung sowie durch Schlußfolgerungen und den

Ergänzungseid Anwendung; das Nämliche gilt für die

Kompetenz und das Verfahren vor den Handelsgerichten.
Hat jedoch der Kläger nach dem Inkrafttreten des
revidirten Gesetzes in einer vor demselben angehobenen
Streitsache die Reform über das ganze Verfahren erklärt,
so richtet sich der reformirte Prozeß nach den

Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes.

4. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über den

falschen Eid und das falsche Zeugniß (Titel VI, II.
Abschnitt, Art. 114K.) finden auch auf die gelübdliche
Versicherung Anwendung.

5. Bis zu der Revision des Gesetzes über das
Vollziehungsverfahren in Schuldsachen gelten folgende
Bestimmungen : :



a. Der Z 406 erhält folgende Fassung:
Die Streitigkeiten, welche in Folge der Vollziehung

entstehen, werden mittelst Ladung eingeleitet. In
derselben soll, wenn der Streitwerth den Betrag von
vierhundert Franken übersteigt, die das Rechtsbegehren
begründenden Thatsachen und die Beweismittel summarisch
angeführt sein. Kann wegen Unterlassung oder
UnVollständigkeit dieser Angaben die Verhandlung nicht zu
Ende geführt werden, so ist die fehlbare Partei in die

Kosten des betreffenden Termins zu verurtheilen.
Die Verhandlung erfolgt, wenn der Streitwerth den

Betrag von vierhundert Franken nicht übersteigt, nach
den Vorschriften der W und ; belauft sich

derselbe höher, so findet das in Z vorgeschriebene
Verfahren statt.

Die Appellation muß sogleich nach der
Urtheilseröffnung erklärt werden.

Vorbehalten bleiben in Betreff der Ladung bei Vin-
dikationen die Vorschriften des § 500.

b. Der letzte Satz des Z 541 wird gestrichen.
e. Bis zu dem erwähnten Zeitpunkte findet der siebente

Abschnitt des dritten Titels, handelnd von dem Wechselprozeß,

in den Amtsbezirken Courtelary, Delsberg,
Freibergen, Laufen, Münster, Neuenstadt und Pruntrut keine

Anwendung, sondern es gelten an dessen Stelle die
Art. 632 letzter Satz, 636, 637 und 638 letzter Satz
des französischen Handelsgesetzbuches.
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8eklu8s- nnö Uebei'gangsbsstimmungen.

1. vas gegeuwärtige Vesà tritt wit àew 1. lieu-
wouat 1883 iu dlrakt.

2. Vou àiesew ^eitpuukte diuweg siuâ aile wit
àewseldeu iu IViàersprued stedeuàsu Vorsedrikteu
aukgedodeu. lusdesouàsre siuà aukgedodeu:

a. àie W 406,. 413, 414, 418, 419, 420, 422,
430, 434, 436, 442, 449, 4S0, 453, 457, 467, 469,
472, 476, 478, 486, 487, 490, 493, 507 uuâ 518, —
àer erste ^.dseduitt àes III. Titels, dauàeluà « vou
cier Vûtoradtretuug » (Veitstag) uuà àer vierte ^.d-
seduitt àes uäwliedsu Titels, dauàeluà vou àer Le-
svdlaguadwe wegeu sedulàiger Lestauààss — àes
Zweiten vauxtstüeks àes Vesàdueds üder àas Ze-
riedtliede Verkadren iu dürgerliedeu Leedtssaodeu
(Voll?ieduugsverkadreu iu Ledulàsaedeu) vow 2. Vpril
1850;

d. àie 471 letzter ^dsà, 473, 628 dis 642 àes
uäwiiodeu Vesàes;

o. àer àt. 5 àes Lrowulgatiousàekrets vow
2. ^.pril 1850 uuà àt. 2123, sowie àie àt. 1265 dis
1270 àes krauziösisedeu Vivilgesàduvdes; àie ^.rt. 414
dis 442, 826 dis 831, 859, 860, 875 dis 898, 945
dis 998, 1029 dis 1042 àes kraiuwsisedeu vivilprosess-
gssàduedes, sowie àie àt. 437 dis 614, 635, 639
dis 648 àes kraunösisedeu llauàelsgesàduedes;

cî. àas Vesà üder einige ^.dâuàeruugeu àes
Viiteradtrstuugsverkadreus vow 25. ^.xrii 1854;

e. àer ^.rt. 228 àes Zìrakgesàduedes;
s. àie 96, 97, 98 uuà 104 àer IVeedselorà-

uuug vow 3. Ilovewder 1859;

A. àer àt. 5 àes Vesàes wiàer àie Letrüge-
reieu ^adluugsklüedtiger Ledulàuer vow 26. Nai 1848;

àer àt. 8 àes Vesetzes 2ur Verdiuàeruug
detrügerisedsr uuà wutdwilliger Veltstage vow
22. ve^ewder 1823.

Lsi1s.gsu 2UM lg.gìzlatt àes drosssu Làtliss. 1883.

3. vie iu alter IVädruug ausgesetzten Kuwweu
weràeu iu kolgeuàe Luwweu ueuer IVädruug uwge-
wauàelt:

iu àeu §Z 410,
412, 494 uuà 512 Lr. 200 a. IV. iu Lr. 300 u. IV.

^471 » 50 » » » » 75»»
^517 » 20,000 » » » » 30,000 » »

§ 528 » 5,000 » » » » 7,500 » »

» » 500 » » » » 750 > »

H 608 » 100 » » » » 150 » »

LeMgliod àer iu àeu §§ 420 uuâ 432 auge-
àrodteu Lusseu vou /weiduuàert Lraukeu uuà aedt
Lraukeu waedt àie geset/lieds vwwauàluug iu àrei-
duuàert Lraukeu uuâ «wölk Lrauksu Legel (Dekret
vow 2. Uärn 1853).

ver K 543 euàlied ist iu Letreik àes Retraces
vou iîweidunàert Lrankeu alter Mädruug adgeâuàsrt
àured àas Dekret üder àie Verwaltung àer rivdter-
liedeu vspositeugelàer uuà àer Laarsedatìeu uuà
Velàwertde aus Älassaverwaltungeu vow 26. Rai 1873.

4. vie Leedtswokltdaten, welede àie Là. 921 àes
deruisedeu uuà àie Vrt. 2021 kk. uuà 2026 àes krau-
^ösisedeu (livilgeset^duedes àew Lürgeu gewädrteu,
dleideu iu Leitung diusiedtlied àer^enigen Lürgsedakten,
welede vor àew 1. àavuar 1883 eingegaugeu woràeu
siuà. ver LUrge, weleder vou àieseu Reedtswodltdaten
Ledraued waedeu will, ist gedalten seiue àieskâllige
Erklärung iuverdalb àer Lrist vou viersedn lagen
vou àer Nittdeilung àer Aadlungsauiioràerung au dei
àew Weibel mûuàlied oàer sedriktlied an^ubringeu.

vie Vuksedukskrist iu àew Lalle àer Làung 921
àes deruisedeu Livilgesàduedes soll vou àew Liedter
auk einseitiges Legedreu àer eiueu oàer auàeru Lartei
dsstimmt uuà àew Legner auk amtliedem Vkege mit-
getdeilt weràeu.

Lestrsitet àer Lcdulàuer, weleder vou àew Lürgeu
auk vorausgegangenes àksedudsdegedren delsngt wirà,
àie Ledulà, so dat àer Letztere àew Lläudiger inner
âreissig lagen von àew Datum àes àaderigen IVeibels-
Zeugnisses au 2u 2'âdlen, diervon Vn^eige ^u maeden.
ver Lläubiger ist auk àiese Vuseige din verptliedtet,
àeu Ledulàuer ?ur Anerkennung seiner Verbinàlied-
keit anöudalten, dsvor weitere Vorkedreu gegen àeu
Lürgen stattduàeu àûrkeu.

5. vie vor àew lukrakttreteu àes gegenwärtigen
Leset^es eingesodriedeueu geriedtliedeu vypotkeken
in àew Hantonstdeile, in welcdem àie gericdtlieken
Vxpotdeken àes kran^ösisedeu Leedts noed Veltung
dadeu, dleiben su Leedt destedeu.

6. ver Z 3 àes àedtragsgesàes num Vesàe
üder àie Linkükrung einer ^eekseloràuung kür àeu
alten Hantonstdeil vom 29. Näris 1860 wirà aukge-
doben.

Lür àie iu Z 652 àes gegenwärtigen Vesàes
vorgessdeue amtliede àikoràerung gilt àer nämliede
larikansà wie kür eiue gewölmliede ^adluugsauk-
koràerung.

7. vie iu ß 479 vorgesedeue Lkâuàuugskoutrolle
soll auvd iu àeu^euigsll ^wtsde^irkeu àes neuen
Xautoustdeils eiugeküdrt weràeu, iu weledeu sie dis
àadiu lliedt destauàeu dat.
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8. Loi àor VorZantunA von VoAellstâllàev, vvelode
vor àom Illkrakttroton àos A0A0lllvârtÌAon Voset/es
Aepkâllàet 'vuràon, siuà im llouon Xanìonstdoil sämmt-
liodo VlândÎKer ^ur VoltenàmaedullA idror koodto
llaod A 507, Xdsats 2 àos diskori^oll Vosàos dekuAt.

9. Hat àie VrkonllUllA àos Veltsta^os vor àom
Illkrakttroton àos A0A0lllvârtÌK0ll Vosot^es statt-
Fsàllàôl», so riodtot sied àas Aan/e Vorkadron naod
àom diskeri^on Veset^. 1st àa^exon in àiosem ^eit-
punkto àie VeltstaKSorkollllUNK nood lliodt orkol^t,
so iiat àor Liodtor àie LrölknunA àos Verkadrons
naoli Z 555 àos ^o^onvvârti^en Kosotxes 2U verkÜAon.

10. Oie vor àom Illkrakttroton àos K0Ken>värtiKöll
Vesàos erklärten vailliten lvoràon naod âen Lo-
stimmull^on àor ^rt. 437 tk. àos krall^ösisvdon vanàols-
xesotsduodos ausAokudrt.

11. vie LrkollllunZ àos Lollkurses (Z 584) 2iedt
in àom LantollStdoilo, in volekom àio öostimmuu^oll
àor Làullgoll 106 uvà 107 àos Lorsovonroelits ill
Xrakt bostokon, rüeksiektliok àor Vûterverdaltuisss
àor LkoZattoll àiosolbon ^olgoll llaod sied, veledo àie
àllsokllkrtoll Vosst^osstellöll a» àio RrkevnuuA àos
VoltstaZs kllüxktoll. vio àukdodullA àos Xollkurses
uvà àie ^Vioàoroillsàllllg ill àie dürZorliodo Ldroa-
kàdiZkoit àllàora aa àom oillmal dogrûllàotoll Vütor-
rocdtsvordältllisso lliedts.

12. Ls ist àell Lcdulàllorn, velodo unter àor dis-
dorigkll Vosot^ZebullA inkoigo Voltstags ill àor bürZor-
iicdöll vkrollkäkiZkoit oingostollt voràev sivà, unter
àeo Voraussàullsoll àor ZZ 603 ê ullà 603 « Zestattot,
doi àom àtsseriodte um àio ^VioàoroillsetZiullA in
àio bürZerliedo LdrellkädiZkoit naedisusuekeu.

viese LostimmullA ist auod anweuàdar auk àio-
^oniAöll Lorsonen, vslodo im neuen i^antoustdoil in
faillite erklärt woràen sinà.

Jern, àon 24. Närx 1883.

Dis ^ustiiàsktîon.
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Inàiàllsr Antrag. àtrag àr keviàMwàî««.

^ur gütlieben Erledigung von Ktreitigkeiten,
welebe ^wisoben Dabrikanten uud Handwerks-
meistern einer Drtsebaft oder eines Lesirks einer-
seits und ibren ^rdeitsrn, Gesellen, àgestellten oder
Debrliogen andrerseits aus Debr-, Dienst- oder
^Verkverträgen auf dem Debiets des Dabrikbetriebs
oder des Dandwerks entstellen, können Devverbe-
geriebts (Conseils de Drud'bommes) aufgestellt
werden.

Dieselben baben auob, falls eins gütlielis Drledi-
gung niebt mögllob ist, alle Streitigkeiten, deren
Mertk niebt Dr. 400 übersteigt, endgültig ?u ent-
sekeiden.

Die Organisation der einzelnen Drts- oder Lesirks-
verbände und der Dewerbogeriebts, sowie der >Vabl-
modus und das Verfabren sind dureb ein Dekret
des Drossen Ratbes festzustellen. Die Verbeiständung
der Dartvien dureb Anwälte vor den Dewerbe-
geriebtsn ist untersagt.

Der Drosse lìatb

möAe bssâ^essen,

die kevisionsirage sei, so viel an ibm, in der Nai-
session deünitiv su erledigen, falls niebt inziwisvben
die 8000 Initiante» ibr Legebren auf Verfassungs-
revision eingereivbt baben werden.

Fern, den 10. När? 1883.

à âme»! der Kommission

lî. örunnsr.

Dieser Artikel lässt sieb wobl am passendsten
einreiben entweder in den lätel I, Von den De-
riobten, oder als besonderer Ditel im àsebluss an
l'itsl VI, Von den Lobiedsriobtern.

/—
Fern, den 17. Närs 1883.



5ür öie Z!«eîte öeratkung.

KeMezelltmirk

kür

^VdààîìA von § 3 à6K (vssàss

detrskksnà

äie ki'snntwein- unä Zpîi'îtusfsbi'ilistion
vom 31. Vseinmonat 1869.

vom 7. Lornullß 1833.

Dei' 6ro88s kstk àk8 Ksnîon8 kenn,

auf àen àntraA àe8 Reßierunß8ratli8,

öeso^issst.'

ver § 3 àe8 dssst^es detrslkenà àie Lrantwsin-
unà 3piritu8fakrilcation vom 31. V^einmonat 1869
v?irà abßöänäert vrie kolßt:

«^Ver àie ltadrilcation ßelirannter ßei8tißsr ?IÜ88iß-
lceiten ßecverk8inä88iß detreidt^ dat eins Mcrlielîe
Lledükr 2U sntriedten, velede tür Branntwein 6 Lt8.
und kür Lprit 10 <üt8. per loiter deträßt. ^.18 Branntwein

vvirà lmtraodtet àa8 k'alzriicat KÎ8 2U 50 °/», al8

Bprit daHeniße mit über 50 »/» ^.lkoliol.

à ßewerb8mä88ißer Betrieb wirà anßesoben:
1. ails3 Brennen von Xartolkelu, derealien uncl

Büben^
2. àasjenÍAQ von Oli8taliiallell, 2wet8obßen, Xir-

8vlieu, Gröber, ?ru3en, Lierabtallen u. dßl., wenn
àie8s Ktotke nielit au88eblie88lieb eißens8 Liewâeì>8
oàer Broààt 8inà.

Ilinßeßen wirà àa8 Brennen von àen unter I^ilk.
genannten Ltolken, so tern 8is au88vli1iö88lioli elxsnes
Kewävb8 oàer Broâà 8inà, 8owie da8^enißö von
Xn^ianwur/eln^ IVaebliolàer uncl andern Leeren al3
niât ßewerl?8mä88iß betraelitet. Vie8e8 Î8t unter Lin-
ìwlunK einer Mbrlieben Lewillißunß àô8 Boßierunß8-
8tattìialter8 uncl unter Leobaebtunß àer Ak8stxlieìien
Aô8unàdeit8- unà keuerxcàeilieben Vor8vbriften frei-
ßeßeben unà unterließt weàer einer (Zlebübr novìi
einer Lö8ebränkunß àer Lrenn^eit.»
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Vorìrag à Direktion à oklentlîeken Kauten

an den

ê^u Landen des

Qr-ossen k?atlis clss Kantons Le»-n

betretend

Màu «1er 8lilà<Iomàiie 8t. làimen in eine 8lrà»àit.

(Nai 1883.)

Äsrr Kr«sidô»îi,
Msàe Aerren/

à 2. ^pril dieses dabres beschloss der Drosse
Latk auk den Entras der Legierung den Vnkauk der
Lcklossdomäne Lt. dobannsen bei Krlacb, in der H,b-

sicbt dieselbe ?u Ltrakanstalts^wecken einzurichten
und eventuell M erweitern. 16. Vpril beauftragte
sodann der Legierungsratb dis Laudirektion detaillirte
Kläoe und Kostenvoranschläge vorzulegen über den
Dmbau der Debäulicbkeiten von Lt. dodannsen nach
Projekt I des Vertrages der Laudirektion vom
17. Kebruar 1883 und unter Berücksichtigung
angemessener Vermehrung der Isolir^ellen, eventuell
^ur ^uknabme der ^ucktbaussträklinge.

Das erwähnte Lrojekt I der Laudirektion umkasst:
1. Kinricbtung der Domäne Lt. dobannsen ?u einer

Ltrakanstalt kür 200 bis 300 Dekangene, meist
Korrektionelle und weniger gekährlicbe Krimi-
nelle.

2. Umbau des Zuchthauses in Lern 2u einem
^ellengekängniss kür 180 bis 200 Kriminelle.

Die übrigen disponiblen Läume im Auebtbaus
sind kür Dntersuebuogs- und Ltrakgekangene,
sowie kür Lüreau-Lokale des Dntersuckungs-
riebters ^u reserviren und entspreedend
einzurichten.

3. Erweiterung der Ltrakkolonie Ins 2!ur Doter-
drillgung von vorläukig 60 Lträäingen und Lau
einer àkseherwobnung.

Liekür liegen nun vollständige, detaillirte Lläne
und Kostenberechnungen vor und 2war:

Leilagkn 2um lagblatt äes Drosseu Lâes. 1883.

a. Mr K. -7o/»âiîse^.'
1. Umbauten Kr. 82,000
2. Wellen-

Keubau » 110,000
3. Dnvorber-

gesehenes » 8,000
Kr. 200,000

b. Mr Aern,
Umbauten kür Wellen » 65,000

c. Mr às.'
Krweiterung mit àk-
seber-Wodnung ...» 30,000

Kr. 295,000

Die Desamràahl der unterzubringenden Lträdinge,
Korrektionelle und Kriminelle, männliche und weibliche,

ist 2U 500 bis 560 angenommen, da Kkorberg
bei dieser Kombination nickt in Letracbt källt.

Degenwärtig wird nun vicdt wobl die Lede von
einer sokortigen àskûbrung dieses oder eines
ähnlichen Lrojektes sein können, weil die Krage der
Dekängnissrekorm noch nicbt hinlänglich nach allen
Lichtungen bin abgeklärt 2U sein scheint und auch
die ^rt und Weise der Deldbescbakkung, der Kinan?»
plan, noch nickt festgestellt ist. Indessen was man
schon jàt tbun kann, soll man nickt verschieben
und das ist die Herstellung der bestehenden De-
bäulicbkeiten in Lt. dobannsen und deren Kinricbtung
sur Vuknabme von Lträllingen, seien es nun Lträk-
linge dieser oder jener Kategorie.

L3
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Ait dor Xuskükrung dieser Arbeiten wird in keiner
Weise irgend einem Krojekt vorgogriKen. Kinmal
Lt. dobannsen angekauft, liegt es im Interesse des
Staates die in ziemlieb verwakrlostem Tustande sieb
beLndlieken Vebäudo sokort berzustellon und nutzbar
zu maebon.

vie Kosten dieses vmbaues sind vom Kantons-
bauamt auk Kr. 82,000 bereebnet, zu weleber Lumme
wir nocb Kr. 3000 kür vnvorkergesebenes beifügen:

1. ZKMàît ^l. In demselben sind wenig Ver-
änderuvgen vorzunobmon, er kann in vorzüglieder
Weise zu Lkamtenwoknungen verwendet worden. Küebe,
Keller, Läekerei, Wasekbaus, Vorratksräumo ete. sinà
vorbanden. Im wostlieben 'Klügel kann sebr zweck-
müssig <1ie Weiberabtkeilung mit einem Leblaksaal
von 25 Letten unà Wärterinnenzimmer eingeriebtet
werden, mit eigener Tugangstreppe unà besonderen
Aborten. Im östlieben Klügel sinà die Krankenzimmer

disponirt, ebevkalls mit besonderem Zugang,
vie Kosten der verstellungsarbeiten àieses Lobàudes
belaukon sieb auk Kr. 15,000.

2. AebàÂs d? (ebomaligo Kircbe, später Korn-
Lpeieker). vier bebndeu sieb 4 Lôàen, welcko sieb
zu Xrboits- unà Lpeisesäälon eignen; àer oberste
Loàen soll als Kapelle unà Lebrzimmer eingeriebtet
werden. àsser den gewöbnlieken Reparationen ist
ein neues steinernes Kroppenbaus unà àie nötkigen
Aborte Kerzustkllen. vie Kosten beziikern sieb auk
Kr. 22,000.

3. 0 (gegenwärtig als Tiegoltröeknoroi
benutzt). Vasselbe entbält eine àkseber-Wobnung,
seböne Keller unà àie nötbigsn Räumliekkeiton kür
"Werkstätten. In àen übrigen Lokalitäten können
2 Leblaksääle zu je 12 Letten, 2 Leblaksääle zu je
16 Letten, 4 Leblaksääle zu je 23 Letten unà in àem
zum Kbeil ausgebauten vacbbodon nocb 2 Leblaksääle
zu je 26 Letten, alle mit àen entspreebendon Wärter-
zimmern, eingeriebtet werden, àek bier muss ein
ganz neues, steinernes Krepponbaus, sowie die nötkige
Tadl Aborte, bergestellt werden, vie Kosten sind
auk Kr. 38,000 berecbnet.

4. Ssbàcks D (Oekonomiegebäude). vier sind die
Kosten auk Kr. 1000 berecbnet. ver vorbanden«
Ltall mit Llatz kür 6 Kkerde muss zweckmässiger
eingeriebtet werden; Wagevsckupxen und veubüknen
bedürfen nur geringer Reparationen.

5. Asêàcks ^ (Lebeune). Dasselbe soll auek in
Tukunkt dem bisberigen Zwecke dienen; es müssen
jodoeb die Viebställe zur Xuknabme von 26 bis 30
Ltüek Vieb neu eingeriebtet und eine grosse dauede-
grübe erstellt werden, vie Kosten belaufen sieb auk
Kr. 6000.

Unter der Voraussetzung, dass die Lauarbeiten
im Rauke des Lraekmonats in àgritk genommen
werden, können dieselben bis Kode des dakres
vollendet sein, der Lau bezogen und das Tuebtkaus
entlastet werden.

Lis zur näebsten Lüdgetberatbung im Lpätderbst
wird die ganze àgelegenbeit spruebreik und der
Vrosse Ratd im Kalis sein, einen die Kotalrekorm
dos Vekällgnisswesens betreikenden Lesebluss zu kassen,
einen debnitiven àskûkruvgsplan anzunebmon und
ein bestimmtes Kioanzprogramm kostzusetzeo.

Kür deute erlaubt sied die Laudirektion zu
beantragen :

«es möekte der Vrosse Ratb den Regierungsratb
ermäebtigev, die votbwendigon Umbauten in Lt.dokanll-
sen naed den beiliegenden Klänen und Kostenbereeb-
nungöll sokort auszukübren, und kiekür einen Kredit
von Kr. 85,000 auk Lüdgetrubrik X. v. voekbau,
bewilligen, nämlieb Kr. 40,000 pro 1883 und Kr. 45,000
pro 1884.»

viezu ist zu bemerken, dass der ordentliebe
voebbaukredit Kr. 100,000 beträgt, va aber pro 1883
bereits Kr. 54,000 davon engagirt sind und nocb
Kr. 6000 reservirt worden sollten, so kann kür
Lt. dobannsen dieses dakr nur über eine Summe von
Kr. 40,000 verkügt werden. (Veiebwobl können die
vmbau-àbeiten bis Knde 1883 vollständig ausgekübrt
werden, da die Restanz von Kr. 45,000 erst zu
Anfang 1884 zablungskällig wird.

Xaeb ausgekübrtem Umbau wird die Domäne
Lt. dobannsen mit 15 duebarten Kläebeninbalt den
Staat auk Kr. 150,000 zu stoben kommen, nämlieb
Vnkauk Kr. 55,000, Korrektionsbeiträgo an das dura»
gewässer-HllternLkmen Kr. 2500, Umbauten Kr. 85,000,
Verscbiodenes Kr. 7500. In den neu eingoricbteten
Vebälllicbkeiten können 200 Aavn und 25 Weiber
bequem untorgobraebt worden; das Lett kommt somit
auk den äusserst niedrigen Kreis von bloss Kr. 667
zu stoben.

Wir müssen aber sokort beikügen, dass wenn
Lt. dobannsen zu einem Korrektionsbaus bestimmt
werden will, alsdann nocb auk die nötbige àzadl
Isolirzellen Ledaebt genommen werden muss. In
unserm Krojokt I sind 56 angenommen, kür welede
ein besonderer an das Hauptgebäude ansebliessonder
Xeubau aus Laekstein mit geräumigem Vok projektirt
ist. vie Kosten sind vaeb den beiliegenden detail-
lirton Klänen und Voranseblägen auk Kr. 110,000,
mit Vvvorkergesekonem Kr. 115,000, oder auk rund
Kr. 2000 per Lett berecbnet.

Xaeb diesem Krojokt könnten somit in Lt. dobannsen
untorgobraebt werden:
1. Aänlllicbe Lträdinge in 10 gomeinsebaktlieben

Lcblaksäälen 200
2. Aänlllieke Lträllingo in Isolirzellen 56
3. Weibliebo in einem gemeinsedaktlieben

Leblaksaal 25
"28Ï

ver Tellen-Xeubau lässt sieb nun leiekt naed
Ledürkniss erweitern. Will man statt 281 Lträilinge
zirka 300 naeb Lt. dobannsen versetzen, so bat man
20 Teilen mebr zu bauen und Kr. 40,000 mebr aus-
zugeben. Wir würden aber niemals dazu ratbon,
eine grössere Tabl von Lträüingen als etwa 300 in
einer einzigen Anstalt unterzubringen.

Ks mag nicbt uninteressant sein bier zu erwäknen,
dass sedon im dakr 1863, also vor nickt weniger als
20 dabren, die Regierung eine vntersuebung anordnete:
«ob es niebt im Interesse der diesigen Strafanstalt
läge, derselben zur Betreibung der Landwirtbsebakt
eine von der Hauptstadt etwas abgelegene Staats-
domäno, z. L. diejenige von Krienisborg, zur
Verfügung zu stellen und auk derselben die nötkigen
Kinricdtungöll zu trelken, um einen Kkeil der Lträk-
lingo bleibend dabin zu verlegen.»
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Vrienisberg wurde jedoek sedon clamais, sowobl
von der Tuebtbausverwaltung als der Domänen-
direktion uvd dem Begieruogsratb, als speziell kiezu
ungeeignet eraebtet und das Brojekt kallen gelassen.
8eitker tauebten eine Nenge neuer Vorsebläge auk;
ausgekükrt wurde aber viebts, als die kleine Versucks-
8trakkolonie Ins, welcde ibrs Bntstedung zunäebst
dem Baternedmen der duragewässerkorrektion zu
verdanken bat und die àkkebung der Filiale Xöniz
zur Bolge batte.

Dureb den ^nkauk von 8t. dobannsen ist der 8taat
nun in den Besitz einer zu 8trakzweeken geeigneten
Domäne gelangt und es wird diess wesentlieb zur
baldigen glüekliebeu Lösung der krage unserer (de-
käognissrekorm beitragen. Ist man ja beute allseitig
der àsiekt, dass bei der bedenklieben Leberkülluvg
unseres Tuebtbauses und des dakerigen mangelkakten
8trakvollzuges, neben kkorberg die krriebtung einer
zweiten Anstalt mit vorkerrsedend landwirtbsekakt-
liebem Betrieb und womöglieb im Oebiete der dura-
gewässerkorrektion votbwendig ist, um die (desammt-
zabl unserer 800 8träklinge passend unterzubringen
und zu besekäktigen.

Wir gelangen nun zum zweiten kkeil unseres
Leriebtes. à 11. ^pril 1882 kassts der (drosse
Batb auk den gemeinsamen Antrag des Begierungs-
ratbes, der Zpezialkommission und der 8taatswirtk-
sebaktskommission den naekkolgendsn Besekluss:

1. es sei die Erweiterung und Binriebtung der
8trakanstalten und der Lezirksgekangensebakten naeb
kolgenden Lrundsätzen vorzunebmen:

a. (detrennter 8trakvollzug kür kriminelle und kor-
rektionelle, wobei kür die krsteren das Teilen-
system mit Hausarbeit, kür die Letztern baupt-
säeblieb landwirtbsekaktliebe Lesckäktiguvg in
Aussiebt genommen werden.

b. Trennung von Lutersuebungsgekangenen und
8trakgekavgenen und kntbaltuvg aller zur kinzel-
bakt oder einkaeber kntbaltung Verurtdeilten in
künk Lezirksgekangensekakten, je einer in jedem
àsisevbezirk.

2. ks babe der kegisrungsratb dem (drossen Batke
einen kinanzplan nebst Bauplänen und vergleiobenden
kostenbereeknungen vorzulegen.

vieser Lesekluss bildet die gegenwärtige (drund-
läge zur Beguliruog unseres (dekäognisswesens und
es bat sieb aueb die Laudirektion bei der Ausarbeitung
der Bläne strikte an diese (drundsätze gebalten.

Was zunäebst die Tentralgekängnisse anbetrifft,
so entspricbt unsers Vorlage, dVojâ /, dem Vrt. 1a
des (drossratksbescblusses vollständig naeb jeder Kiek-
tung bin.

Ueber K, braueben wir uns niebt weiter
auszusprecben; dort können 281, eventuell 300 8träk-
linge, meist Korrektionelle und — von denselben ge-
trennt — eine àzabl mindergekäbrliekö kriminelle
mit kürzerer 8trakzsit, untergebraedt werden.

Lndet sieb bier in Hülle uvd külle.
keben den scbönev tdsmüse- und Obstgärten und
einigem abträglieben Nattlaude, besitzt der 8taat in

näcbster Mke der Vnstalt ein durob die duragewässer-
Korrektion dem Lielersee abgewonnenes Vreal von
160 duebarten 8trandboden, welebss sieb vorzüglieb
zum Betrieb der Landwirtbsckakt eignet, àk dem
(dute selbst beöndet sieb eine Tiegeldrennerei, weleke
sebr gute Waare liekert; aueb sind die vötbigey
Bäumliebkeiten und kinricktungen zurkssigkabrikation
vorbanden. In der Twisekenzeit der landwjrtbsebakt-
lieben Arbeiten dürkte die Vnkertigung von Bebstiebeln,
die 8trob- und Korbâecbtsrei, die nötbige Lescbäk-
tigung darbieten. Zelbstverständlieb sind, soweit es
der eigene Ledark erkordert, die vötbigen Vrbeitslokale
kür die Lekusterei, Lebneiderei u. s. w. einzuriebten.

In der weleke gewöbnlieb über
500 (dekangene jeden Alters und (descbleekts bekvr-
bergt, verbleiben 200 kriminelle, kür weleke eben-
soviel 8eklak- und tbeilweise àbeitszellen erstellt
werden müssen. H,IIs äussere Arbeit källt weg und
aussekliessliek die Hausarbeit wird beibebalten, wobei
ausser derjenigen kür den eigenen Ledark der Anstalt
die 'Weberei die Bauptbesebäktigung der Lträklinge
bilden wird.

ver krüber bier projektirte Xeubau im vevisbetrag
von kr. 190,000 kann in kolge ä^vkauks von 8t. do-
bannsen ganz kallen gelassen werden, so dass sieb
die Lauarbeiten in dieser Anstalt naeb unserm Bro-
jekt I nur auk innere Umbauten und kinriektuvgen
bksebränkev, vämliek:

1. Erstellung von kinzelbaktzellen im nordwest-
lieben kavillon kr. 13,500

2. krstellung von kinzel-
baktzellen im nordöstlieben
kavillon v 10,000

3. Erstellung.von kinzel-
baktzellen im südöstlieben La-
villon » 8,000

4. Umbau der gemeinsamen
8eklaksälö zu kinzelseblakzellen
in den Twiscbenbauten » 30,000

5. vurcdbrueb von alten
Teilen zu besserer Leleucbtung
der Länge » 3,500

kr. 65,000

ks kragt sieb im kernern, was mit der

à gesebeken soll? Dieselbe ist gegenwärtig kür 50
8träklivge eingeriebtet, jsdoed zur Erweiterung sebr
geeignet. 8taIIungell und 8ekeuerwerk sind in gutem
8tand und bieten Baum kür 6 Bkerde und 30 8tück
Viek. Der Bmsekwung mit seböuem Barten misst
3 duebarten, kiezu kommen nocb 10 duebarten Wies-
und Ackerland und 100 duebarten Korkmoos. Leber-
diess besitzt der 8taat im Lrossen Noos noeb 400
duebarten àkkorstungsgebiet.

Vor Allein sollte eine bescbeidene àksekerwobnung
erbaut und die Anstalt ganz selbständig gestellt
werden; immerkin müsste sie unter der Oberauksiebt
einer allgemeinen Lekängnisskommission verbleiben,
kür den àkseber genügt eine sog. Baracke, also ein
eingesedossiges aus Beton und Backsteinen erbautes
Bäuseben, in welekem gleicdzeitig 8 bis 10 weiblieke
8träklinge Vuknabme ffnden könnten, wodureb die
8träklingszab1 auk 60 gebraebt würde. Die eine Bälkte
der Baracke mit 3 Timmern und grosser küebe diente
als Wobnung kür die Vuksekerkamilie, die andere Bälkte
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— dured einen geräumigen Bang von der Wodnung
getrennt — müsste einen ^.rbeitssaal und einen
Ledlaksaal kür Weider, sowie ein àksederinnenximmer
und eine Kammer entdalten. Oie Kosten dieser döodst
dringenden Orweiterung betragen Or. 30,000, nämlied
Or. 28,000 kür à Baracke und Or. 2000 kür
Versediedenes und vnvordergesedenes.

" vie Blauptbesedäktigung der Indaktirtsn destedt
dier neben der gewöknlieken Bandwirtdsedakt in der
Oorksteederei. ver ^.bsatx des Oorkes xum gewödn-
lieben Narktxreis ist gesiedert dured die Verwendung
desselden in den obrigkeitlieden Bebäuden der Haupt-
stadt.

vie kür unsere
»iisso naed / würden sied somit belauken:

1. /n K.-/o/iâ»îSôtt.'
K. Umbau der destedenden

Bebäude Or. 85,000
î>. Tellen-Keubau ...» 115,000

Or. 200,000
2. à iAra/tttt,Ää

K. Isolirxellen kür Tuedt-
däusler Or. 61,500

b. Versediedenes ...» 3,500
» 65,000

3. à à Klàme /»s.'
a. àksedsrwodnuog mit

Weiberabtdeilung Or. 28,000
b. Versediedenes ...» 2,000

» 30,000

Ootal Or 295,000

Oür diese Lausumme könnten untergebraedt werßen:
1. In 8t. dodannsen 281 Lträklinge.
2. In Lern 200 »
3. In Ins 60 »

511 Lträklinge.
Vederdiess sind in der Ltrakanstalt Lern 30 Teilen

und xwei diking Lääls kür die xur Oinxeldakt und ein-
kaeder Ontdaltung Verurtdeilten vorgeseden, wodured
der Käüektdurm entlastet und die dortige Beberlullung
gedoben wird. Osrner ist nocd dinlänglied Blatx vor-
danden xur Unterbringung der Lureaux des Unter-
suedungsriedters und kür die Orstellung von wsitern
Teilen kür vlltersuedungsgekangene, so dass der Keu-
dau eines Bexirksgekängnisses in Lern üderklüssig
wird, wenigstens kür die näedste Teit niedt absolut
notdwendig ist.

vie pro^ektirte Instandstellung der genannten drei
Anstalten, ^ede unter besonderer veitung, aber alle
Zusammen unter der Bberauksiekt einer gemeinsamen
dantonalen Bekängnisskommission, würde die lVIög-
lieddeit bieten, kriminelle und dorredtionelle, ertmals-
bestrakte und rüedkällige, alte und Möge, männliede
und weibliede Verbreeder gedörig ausxusedeiden und
getrennt unterzubringen. Wir glauben, alle diese
Vortdeile seien mit einer Ausgabe von Or. 300,000
niedt xu tdsuer erdaukt, wenn damit die bedannten
vebelstände in unserm Bekängnisswesen, soweit es
die Tentralgekangensedakten betritkt, gedoben und ein
besserer Ltrakvollxug gesiedert wird.

àed die Betriebskosten werden daum viel döder
xu steden kommen als Mxt, weil die Lträklinge xwecd-
massiger und lodnender besedäktigt werden können,
odne dem kreien Bürger Konkurrenx maeden xu
müssen.

Lelbstverständlied lassen sied die vorgesedlagenen
Lauten niedt alle auk einmal ausküdren, man kann
in Lern niedt bauen, bevor man anderswo kür ge-
dörige Ilntsrkunkt der Lträklinge gesorgt dat; des-
dalb muss man mit dem vmbau der destedenden
Bebäuliedkeiten in Lt. dodannsen beginnen und xwar
so sednell wie möglied.

Unser Bro^ekt I lässt aber aued andere Kombi-
Nationen xu, odne die Baukosten wesevtlied xu ver-
niedren. Lo dürkten vielleiedt die beiden Vnstalten
Lern und Lt. dodannsen genügen oàs die Ltrakkolonie
Ins, welede in diesem Oalle als Vrbeitsdaus bestimmt
werden könnte. Will man die Tadl der Insassen
dort von 60 auk 100 Vrbeitsdäusler vermedren, so
dat man einkacd noed xwei oder drei Baracken xu
bauen.

L.ber aucd in Verbindung mit I'dorberg lässt sied
eine vielleiedt niedt unxweekmässige Kombination
denken, indem diese àstalt erweitert würde xur
àknadme sämmtlieder Korrektionssträüinge des

ganxen Kantons; Lt. dodannsen aber als Twangs-
arbeitsanstalt naed den gegenwärtigen gesetxlieken
Bestimmungen und Ins als ^rbeitsdaus bestimmt
würde.

Wenn dader die Baudirektion, trotxdem die detail-
lirten Bläne und Kostenbereednungen kür das voll-
ständige Bro^ekt I kertig vorliegen, gleiedwodl nur
den Antrag xum Vusbau der destedenden Bebäulied-
keiten in Lt. dodannsen stellt, so gesediedt dies mit
Büeksiedt darauk, dass den Ledörden noed Teit
gelassen würde, sied kür die eins oder anders Kombina-
tion xu entsedliessen und weil — es mag beseklossen
werden was da will — doed xunäedst und vor L.IIem
aus Lt. dodannsen ausgebaut werden muss. Ob dann
der TsIIöll-Keubau dort oder vielleiedt in Odorberg
ausxuküdren ist, bleibt noed eine okkene Orage.

Was nun die kexirksgekängnisse anbelangt, be-
xiedungsweise die Vusküdrung des Vrt. 1 b des Bross-
ratdsbesedlusses vom 11. ^.pril 1882, so verdält sied
die Laede gegenwärtig kolgendsrmassen:

Oür die Vssisenboxirke Bdun und Burgdork sind
die Bekängnisspläne und Kostenbereednullgen vollendet,
kür velsberg in Vrbeit. vie Kosten dieser drei
Anstalten sind auk Or. 100,000 berecdnet. Oür den
^ssisenbexirk Bern gedaekte man naed der Vorlage
des Begieruogsratdes vom 20. Oebruar 1882, ein
grösseres Bebäude xu erriedten, wokür v<zm Kantons-
bauamt vsvis und Bläue vorliegen und naed welekem
mit den Lexirksgekangensedakten xugleiek die Haupt-
waede, der ^ssisensaal, Bäumliedkeiten kür die Be-
riedts- und Vmtsverwaltung u. s. w. unter einem
vaede vereinigt würden, vie Kosten eines soleden
Keubaues mit Or. 900,000 sind aber so doed und die
Ledwierigkeiten, einen geeigneten Lauplatx xu an-
nedmbarsm Brsise xu dndsn, so gross, dass der Be-
gierungsratd von diesem Bro^ekte abstradirte und
sied dem Bedanken ansedloss, die Bexirksgekangen-
sedakten soweit möglied in die dured die Vnstalt
Lt. dodannsen xu entlastende Ltrakanstalt Bern xu
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verlegen und das gegenwärtige ^ssisengebäude und
^mtbaus so lange beizubebalten dis entweder im
Ltrakanstaltsgebäude durcb kernere Kntlastung des-
selben aueb kür diese Kweeke Blatz gemacbt werden
dann, oder sonst eine Combination gelungen wird.

c^uk <liese IVeise würben wir, unter cler Voraussetzung

der einstweiligen Leibebaltung <les Kätig-
tkurmes, kür die Erweiterung und Verbesserung cler
Bezirksgekangensebakten in Lern nur Kr. 5000
auszugeben kaben uncl clocb einen bekriedigenden Ku-
stancl auk längere Keit bin erbalten.

Lebwieriger gestaltet sieb clie Lacke kür den
àsisenbezirk Viel, vie Kosten eines Neubaues
sind vom Kantonsbauamt auk Kr. 400,000 bereebnet
worden. Neuerdings bandelt es sieb darum, ob
Neubau des Lezirksgekängnisses an der bisberigen
Ltelle in der alten Ltadt, oder Neubau im neuen
Quartier in der Näke des Babnbokes. Hierüber liegen
zwei Blkerteu vor, die eine von der Lurgergemeinde
viel, die andere von einem Konsortium von
Baumeistern. Krstere will an der bisberigen stelle bauen,
letztere im neuen Quartier; beide anerbieten den
Neubau auk ibre Kosten auszukübren und dem Ltaat
zu einem bestimmten Ains auk IS bis 20 dabre zu
verpachten und naebber zu verbauten, vie Angelegen-
beit ist in Untersuchung. Ob man sieb aber zu der
einen oder andern Blkerte entsebliesse, Baukosten er»
waebsen dem Staate ^'etzt keine und sind also in der beu-
tigen Vorlage aueb keine in Rechnung zu bringen.

Demgemäss würdeu sieb die Baukosten der Bezirks-
gekängnisse in den künk ^.ssisenbezirken belauken auk:

1. Kkun Kr. 35,000,
2. Lurgdork » 24,000,
3. velsberg » 40,000,
4. Lern » S,000,
5. viel » —

Kr.'l04,000.

'lVir erkalten somit zu den Baukosten der ventral-
gekängnisse im Betrage von Kr. 295,000 noch die
Kosten kür die Lezirksgekängnisse mit Kr. 104,000,
zusammen also eine lotal-Ausgabe von Kr. 399,000
oder rund fr. 4VllMlI.

Kndlich erwartet der Brosse Ratb vaeb seinem
Beschluss vom 11. ^pril 1882 die KorêaAS eàs

Bewiss ist es sckwierig zu bestimmen, welche
Bro^ekte in Vergleiebung gezogen werden sollen,
wenn man die grosse Äenge der in den letzten
20 dabren aukgetauekten Vorsekläge durchgebt. Ks
dürkte daker niebt ganz übertlüssig sein, kierüber
einige Notizen zu bringen.

>Vie bereits erwäknt bandelte es sieb scbon im
dabre 1863 um die Verlegung eines Theiles der
kiesigen Ltrakanstalt naeb Krienisberg. ver damalige
Kucbtbausverwalter beantwortete diese Krage in einem
sebr einlässlieken Nemorial dabin, dass zwar die Vage
von Krienisberg kür eine Ltrakanstalt niebt günstig
sei, immerbin dürkte unter gewissen Voraussetzungen
diese Domäne zur Krricbtung eines Khr?-âionâomses
empkoklen werden. Kr ging dabei von der Ansicht
aus, dass eine vollständige TVennung der korrektionell

Beilagen zum àes Brosssn Itatlies. 1883.

verurtbeilten von den kriminell verurtkeilten Lträk-
liugen anzustreben sei, demgemäss aueb eine besondere

sà K>àm6?cls, diese aber niebt in der
Hauptstadt selbst, sondern in deren Näke errichtet
werden sollte. Das kiesige Kucbtkaus wäre alsdann
kür anderweitige Kweeke verkügbar geworden.

Dieses mit ziemlich grossen Kosten verbundene
Broiekt kancl aber die nötkige Unterstützung niebt,
speziell wurde Krienisberg, wie seither wiederbolt,
als ungeeignet erachtet.

Degen Knde der 1860ger dabre, anlässlick der
Inangritknabme der duragewässerkorrektion, wurde in
massgebenden Kreisen der Vorseblag lebbakt
besprochen, in Bagneck am Vuslluss der àre in den
Bielerses eine Ltrakkolonie zu gründen und successive
î<z nacb Krkolg und Bedürkniss etwa 100 bis 200
Lträtlioge dortkin zu versetzen. Der eine Theil des

kiesigen Kucdtbauses bätts geleert und zur àknabme
vonvntersuebullgsgekangenen, kûràtbausund^ssisen-
bok, ve?wendet werden sollen, während der andere
Theil als Kuebtkaus verblieben und in ein Kellen-
gekängniss umgebaut worden wäre, vie àsiecllung
in Bagneck dacbte man sieb ungekäbr so, dass nach
und nacb eine àzabl kleinerer « Ltrak-Karmen » kür
20 bis 40 Nlann, unter Berücksicktiguvg der Trennung
der verscbiedenen Lorten von Verurtbeilten, erstellt
würde, ^ls Lescbäktigung war vorgegeben: Kanal-
graben, Korksteeben, Bandwirtbsebakt und Baus-
industrie, welch' letztere bei der vorhandenen IVasser-
krakt der c^are durcb Krstellung kleinerer Notaren
kür den Betrieb von àrbeitsmasebinell, V^ebstublen,
Lägen u. dgl. begünstigt worden wäre. Das claberige
Kinaozprogramm sebloss mit einem ausserordentlicb
günstigen Resultat; gleicbwobl kam aueb dieser
Bedanke niebt zur Vuskübrung.

In äknlickem Livne berükrte im IVinter 1873 ein
Nitglied der damaligen Regierung in einem ökkent-
lieben Vortrage anlässlick der Ltadterweiteruvgs-
angelegenbeit, die Krage der Verlegung
der Ltrakanstalt, wobei auk die Krricbtung eines
Korrektionsbauses auk dem Srossew Moose binge-
wiesen wurde.

Nun kam das dabr 1874 und krackte uns die neue
Bundesverkassuvg mit ibrem Artikel 65: «Die Kodes-
straks ist abgesekaikt. » Ks war dies wokl eine deut-
liebe Nabnung an die Lekörden, die Verbesserung
des Bekängnisswesens ernstlieb an die Band zu nebmen.
vnd in der That kasste der Brosse Ratb scbon am
30. November des vämlicken dabres den Beschluss:

«Der Regierungsratb wird eingeladen, die Krage
«über die Verlegung der Ltrakanstalt in Lern zu
«untersuchen, namentlicb aueb, ob niebt zu diesem
« Kweeke im Bebiete der duragewässerkorrektion ein
«entsprechender Komplex erworben werden sollte.»

Bestützt auk den daberigen Bericht ertheilte der
Brosse Rath mit Leblussnabme vom 2. ^pril 1875
dem Regierungsrathe die nacbkolgendsn ^ukträge:

1. Vnkauk einesBandkomplexesbis auk 600 ducbarten
in einem Umschwung im Brossen Noose der Bemeinds
Ins, mit der Bedingung, dass der Kaukpreis nickt
wekr als Kr. 200 per ducbarte betragen und die Kr-
Werbung eins nur successive von ^e böekstens 100
ducbarten auk einmal sein solle.

2. Vorlage einer genauen Kostenberechnung über
die Verlegung der Ltrakanstalt.

29
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3. Duter Lerüeksiektiguug àes vou Ilerru Ltrak-
dausàirektor Duillaums zu erstattôuàeu Dutaekteus
über à Döuiteutiar-Rekorm Reriekt uuààtragvor-
zulegeu über àie ^rt uuà ^Veise eiuer gäuzlickeu
oàer tkeilweiseu Verlegung àer Ltrakaustalt Leru
uuà zwar vom Ltauàpuukt eiues ratiouelleu Ltrak-
voilages, sowie uameutlied auek àie Drags zu be-
gutackteu, ob uuà iu vie weit àie Ltrakaustalt Leru
zum Zwecke àes Ltrakvollzuges uoek beizubskalteu,
gleiekzeitig aber zur Duterbriuguug àer Lezirks-
gekaugeusu uuà versekisàeuell Deriektsverwaltuugsu
àes ^mtes Rsru uuà àer ^ssiseuräumlickkeiteu àes
II. Desckworueubezirks zu vsrweuàeu sei.

Rack läugeru Vsrkauàlullggu kouute euàliek im
Lommer 1876 mit àer Demeiuàe lus eiu Raukvertrag
zur Rrwerbuug ààr ersten 100 àuekarteu Nooslauà
um àie Lumme vou Dr. 20,000 abgeseklosseu uuà
àurek àeu kerueru ^.ukauk àes alteu Lekützeukausss
zuuäekst àsm Rutsumpkuugsgebiet àie keutige Ltrak-
kolouie lus gegrûuàst weràeu, weleke eiueu sekr er-
kreulickeu Dortgaug uimmt uuà weuu besser uuà
selbstàuàiger orgauisirt auek kmauziell eiueu bekrie-
àigeuàeu Rrtrag ergebeu wirà.

luzwiseksu verseklimmerteu sied àie Verdältuisse
uussres Zucktkauses uoek mekr, iuàem àie àurck
Dekret vom 18. December 1872 aukgekobeue
Ltrakaustalt Druutrut uuu auk 1. àauuar 1876 ikre lu-
sasseu uack ?korberg uuà Lern abgegeben datte
uuà somit àie bereits vorkauàeue Deberkülluug uoek
vermekrtö. Dleick also, vie im àakre 1856, aïs àas
krüdere Rorrektiouskaus, àas sogeuauute Llaukaus,
àer Riseubakuanlage weieksu musste, keiu Drsatz
erkolgte uuà àie àamaligeu lusasseu eiukaed iu's
Zucktkaus gesteckt wuràsu, so aucd im àakre 1876.
Vuck àer Vorsedrikt àes ^.rt. 5 àes erväduteu
Dekretes: « Rrriektuug eiues eutspreckeuckeu Lezirks-
gskäuguisses kür àeu Amtsbezirk Druutrut » wuràe
bis jetzt lliekt uackgekommeu.

Deberkaupt kam àie Drage àer Dekäuguissrekorm
lluumebr etwas iu's Ltoekeu, eiuerseits wollte mau
mit àer Rolouie lus eiuige Rrkakruugsu sammelu,
auàerseits war àie Zeit àer eiogetreteusu Diuauz-
Krisis lliekt àazu augetkau, beàeuteuàe àsgabsu kür
weitere Dauàaukâuke uuà Rauteu vorzuscklageu. Da
uadm sied àie okouomiseke Desellsekakt àes sautons
Leru àer Lacks wieàer au uuà mackto unterm 30. àa-
uuar 1880 eiue Riugabs au àie Regierung, iu weleker
sis uameutlick kervorkob, àass, uaekàem àie Rorrek-
tiousarbeiteu àes -luragswässer-Duteruebmeus eiueu
guteu Rrkolg gekabt uuà àie Drockeulsgullg àes
Drosseu Nooses gesickert sei, uuumekr mit aller
Ruergio au àie Rultiviruug àesselbeu gesekritteu
weràeu sollte uuà zwar iu àer Veise, àass àie Ltrak-
austalt Leru uack uuà uaek iu's grosse Noos verlegt
veràe.

Dies» bot siek auek sokort eiue güustigs Delegeu-
keit, iuàem àer Digeutkümer vou M^v^l (eiàgerôs-
siscke Lauk, Loàeukreàit-àstalt, Lxar- uuà Deik-
Kasse uuà Nuseum Lckvab iu Lie!) auk kierseitige
Veraulassuug kiu eiu Angebot eiureiekte ^ur Dacktuug
àes sogeuaunteu « Diuàeukokes ». Der kraglicke Rom-
xlex gekört 2u àem kulturkäkigsteu Noosgebiet uuà
umkasst ausser àem eigeutliekeu Diuàeukok mit ssiueu
geräumigen N^odu-, Oekouomie- uuà ^Virtksekakts-

gebâuàeu àie seevärtsgelegeus Nkeiàe uuà àie au
àie Lro^e stosseuàeu sogeuavuteu Rouàe^-IìVioskll,
Zusammen mit eiuem Dläekeudalt vou 524 àuekarteu.
Dievou siuà 130 àkarteu ^ur Drbarisiruug auk-

gebroedeu voràeu, uäwlick 34 -luekarteu ^u IViutvr-
getreiàe, 33 -luedarteu ^u Klee uuà Ruustvieseu uuà
63 àuekarteu kracke 2ur Drükkugsbestellllug. Dol-
matirt siuà 10 ànekarteu Rouà-^ieseu; àie übrige
Dlâcks ist l'orkmoos. ^àls Daektàs vuràeu ?r. 10,000
bis Dr. 13,000 gekoràert uuà àem Ltsat àas Reckt
eingeräumt, àeu Raektgsgeustauà uaek ^.blauk àer
4Mkrigeu Racktîiôit krei vou Rkauàreckteu uuà Rut-
sumpkuugsbeiträgeu unter uäker ^u bestimmeuàeu
^akluugsgeàillgsll um àeu Raukxreis vou Dr. 300,000
2U erverbeu. àk Druuàlagv àieses ^ugebotes väre
okus ^veikel eiu auuekmbarer Daekt- uuà Raukvertrag
^u Ltauàs gekommeu, iu veleker Voraussetzung
verscdieàeue Dro^'ekte /u eiuem Xeubau eiues Ror-
rektiouskauses iu >Vi^v^I augekertigt vuràeu. Die
àakerigsu Rosteu mit lubegriA àer uötdigeu Répara-
tureu au àeu bestekeuàeu Debäuliekkeiteu vareu kür
àie àkuakme von circa 270 Lträtliuge auk Dr. 270,000
bereedllöt bei gemeinsamer Hakt, also Dr. 1000 per
Rett, uuà 2U Dr. 2000 per Rett bei Aelleukakt. Die
Dotalkosteu eiuer Xorrektiousaustalt iu IVi/vzà väreu
somit auk Dr. 570,000 ?u stekeu gekommeu.

Ltatt eiues Deutralbaues kür eiu Rorrektiouskaus
vuràe auek eiu RIau uaek àem Laraekeusystem au-
gekertigt, sei es kür >Vi?V)à oàer kür àie Drveiterung
vou lus, veleder kür 270 Lträüiugs auk Dr. 325,000
2u stekeu käme.

Lekr erväkuöusvsrtk ist euàliek àer Rericdt àer
Ltrakkausbeamteu vom 11. Debruar 1881. Dieselben
seklagsll vor: Dis Avaugsarbeitsaustalt ^üorberg
àurck Dlltkeruuvg àer Rorrektiouellsu ikrem ursprüug-
liekeu Zwecke vieàer ^u gebeu, àie Ltrakkolouie
lus ^u eiuem àeâllitiveu Rorrektiouskaus xu erveiteru,
àas Zuektkaus aus àer Ltaàt auk eiueu isolirteu, aber
àer Reripkerie àerselbeu möglickst uaks gelegeueu
Rullkt 2U verlegen uuà àas M^ige Debâuàe auàer-
veitig 2:u verveuàôll. Die gegeuvärtigeu Ltrakkausbeamteu

sekeiueu somit iu Re^iekuug auk àie aus-
/ukûkreuàou Lauteu uugekâkr àie ^usickì àes Zuckt-
kausvervalters vou 1863 2U tkeileu.

>Veàer àas eiue uoek àas auàere àieser Rro^ekts
wollte àer grosseu Rosteu wegeu reckt belieben.
Durcd àeu ^ukauk vou 8t. àokauuseu kat sick àie
Laedlage mit eiuem Lcklage geâuàert, was mau wâdreuà
20 -lakreu suekte, ist uun gekuuàeu, uämliek eiue
Ltaatsàomâue, àie sick 2ur Verlegung eiues grosseu
Dkeiles àer kiesigsu Ltrakaustalt iu vor^üglicker
>Veise eiguet uuà siek kür àie verkältuissmässig ge-
riugeu Rosten vou Dr. 85,000 zweckmässig umbaueu
uuà eiuriekteu lässt. DIeickzeitig siuà umkasseuàe
Ltuàieu über àie ?otalrekorm unseres Dekäuguiss-
weseus gemaekt woràsu, uuà àie àakerigeu Rlaus
uuà Lereeklluugkll liegen vor, so àass iu irgeuà eiuer
IVeise vorgegaugeu weràeu kauu.

^Is vergleîvkonàe Kosiensbersoknungen briugeu wir
kier eiue Zusammeustelluug àer dauptsäedlieksteu
Dro^'ekte, ^sàoek uur mit ikreu Laukosteu, okue
Rauà- uuà Domäueuaukäuke.
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Projekt I.

t/e^^a?AsM>!Attisss.

1. Umbau àer Ltaatsàomâue
8t. àoballllsell tür 281 III-
sassen Kr. 200,000

2. dmvauàlullg àes ^uekt-
bauses ill Leru xu eiuem
Aelleugekällglliss kür 200
Krimillelle » 65,000

3. Krveiteruug àerbesteben-
àeu Ltrakkolouie Ill8 xur
Loterbrillgullg voll 60
Lträüiugell ullä eiuer ^uk-
sebervobuuug » 30,000

Kr. 295,000

L. Fesè/osAe/'àA»îîss6.

1. Leru, Kinriebtuug vou 30
/elloa Kr. 5,000

2. Lurgàork, Killriebtuugvoll
20 /elloll » 24,000

3. Mua, Neubau mit 20
/elleu » 35,000

4. velsberg, Neubau mit 20
/elleu » 40,000

5. Liel (keille Baukosten) » —
» 104,000

Kr. 399,000

Projekt II.

1. bleubaueiuesKorrektiolls»
bauses im drosseu Mos
kür 300 LträLinge, La-
raekeus^stem mit eut-
sprecbeuàer à^abl Kill-
^elbaktiselleu Kr. 450,000

2. Kmvallàlullg àes Quellt-
bauses ill Lerll xu eiuem
Aelleugekällguiss voll 140
Krimillölleu » 43,500

3. Krveiteruug voll Kbor-
borg mittest Ksubau voll
60 Isolir^elleu » 120,000

Kr. 613,500

L. ^es^SAe/KttAMSse.
1. Lerll, Killriodtuug voll 70

^elleu, Umbau àer
Kapelle ill eillSll ^ssissu-
8aal uuà Kerstelluvg àer
Lüreaux kür àell duter-
suobungsriebter .Kr. 37,500

2. Lurgàork, pkuu, velsberg
ullä Liel vie bei Projekt I » 99,000

» 136,500
Kr. 750,000

Projekt III.

FôTàK/Is/'àAMsse.
1. Keubau eillö8 Korrektious-

Kau808 ill irgeuà eiuem
Kallàestboil kür 250 Lträk-
liuge Kr. 300,000

2. Umbau àes ^uebtbauses
ill Leru ill eiu ^elleu-
gekauglliss kür 270 Lträk-
lillge, vovon 60 kesto /eilen
m eiuem Xeubau ...» 190,000

Kr. 490,000

L. Z6S?>ASA6/KNAMSS6.
1. Leru, Neubau mit 120

/elleu ullä svei dekaugeu-
värtervobnullgöll .Kr. 550,000

2. Lurgàork, pbuu, velsberg
ullà Liel vie bei Projekt I » 99,000

^ » 649,000
Kr. 1,139,000

Projekt IV.

V. ^e?àK?A</àM?'sse.
1. Umbau àer Ltaatsào-

mäue Lt. àoballuseu kür
300 Lträkliugs (Korrok-
tioosbaus) Kr. 200,000

2. Neubau eines /ollen-
gekällgllissos kür 250

-Lträämge ueb8t ^à-
miuistratiollsgebâuàe

(/uedtbaus oaeb ueue-
8tem L^stew) » 1,300,000

- Kr. 1,500,000

L.
1. Umbau àer Ltrakaustalt

Leru mit 120 /ellell,
Killriodtuug kür àie
Lüreaux àer Leîiirks-
beamtell uuà ^ssiseu-
8aal Kr. 50,000

2. Lurgàork, pkuu, Dels-
berg, Liel vie bei Projekt

I » 99,000
^ » 149,000

Kr. 1,649,000

Naeb uu8erm vakürbalteu veràeu àie Lebôràeu,
augesiebts àer gegeuvärtigeu Kiuall^verbältuisse uuà
àer 8ou8t uoeb iu àssiekt 8tebeuàell Lauteu, balà
kllt8oblo88kll 8à. vas Projekt I eutspriokt alleu
Vorbeàillguugoll, velcbe àer drosse Latb bis jet^t
kür àie Verbesserung unseres dekäuguissveseus auk-
gestellt bat uuà kaun ill kürzester Zeit uuà oboe
ausseroràelltliede Kivall^massuabmen àurebgekûbrt
veràeu. Nan àark übrigens uickt glaubeo, àass ailes
von àer drossartigkeit àer Lauteu abbäuge; àie
Lauptsaoko ist, àie ueueu Kiuriebtuugell so ^u treiken,
àass eine gute iuuers drgauisatiou ermögliebt virà.
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^Vir erlauben uvs àader bloss kür àas D'rqi'â /
ein pinan^programm aufzustellen.

KekâllAnissdàntell. ^.nàers Làutsn. ?otàl.
1883 Dr. 40,000 60,000 100,000
1884 » 150,000 50,000 200,000
1885 » 150,000 50,000 200,000
1886 » 60,000 40,000 100,000

Dr. 400,000

às àieser Darstellung gebt dervor, àass àer dis-
derige Docdbaukreàit von Dr. 100,000 kür àie ladre
1884 unà 1885 um Dr. 100,000 erdödt weràen muss,
venn man àie Dekängnissrekorm naek Dro^ekt I in
3 ladren àuredkûkren will vdne àie anàerweitigen
notdwevàigen, wenn aucd kleinern, Doedbanten ^u
vernaedlässigen.

Im gegenwärtigen Ltaàium àer ^ngelegendeit
davàelt es sied ader nur um àen notkwenàigen
Ausbau unà Dmbau àer destedenàen Debäuliedkeiten
in 8t. lodannsen, wokür keine Dreàiterdôdung er-
koràerlied ist; wir desedränken uns àader kür deute
àarauk, àen sedon im Diogavg unseres Leriedtes
enthaltenen Antrag ^u wieàerdolen:

„es möodte àer Kresse katb àen kogierungsratk
ermäoktigen, àie notbwenàigen Umbauten in 8t. lodannsen

nsod àen beilîegenàen Plänen unà Kostensbereeknungen
sofort ausiuküdren, unà diekür einen lireàit von Dr. 85,000
auf kûàgetrubrilì X. 0., Uoodbau, bewilligen, nämiiod
Dr. 40,000 pro 1383 unà Pr. 45,000 pro 1884".

Hern, 15. Nai 1883.

0er llirektor àer öffentlieken kauten:

I toll l'.

Vom Regierungsratk genedmigt nnà mit Dmpkedlung
an àen Drossen Datd gewiesen.

Fern, àen 18. Nai 1883.

Im Flamen àes kegieungsratds,
Äer D'rÄsiÄe»^

8toàîìi',
Äer Äaa^sse/trei^er

Lsrxsr.
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v«»i'ligtt

der

l)i>el<ti0ii cles OemsincievvSsens an cisn kîeAiSrunAsrà
2U Landen des

(5roLL6n lìatàes âss XautODL Bern

betrellend den

i^686t^6nt^viii'f iidei' tlieilivvi86 ^.dîiiiâoi'uiiA
des

iìlxzi' clt»« c;lìì(R11<1 < < «<iì
vom 6s I)o/6in1,oi' 18Z2.

(dänner 1883.)

Äorr
O'ec/trèe 77errô»è /

Lie baben der bierseitigen Direbtion eins Lingabe
mebrerer Vereins- und Leistversammlungen der Ltadt
Lern, sowie eine Vorstellung der Linwobnergemeinds
Lern, vorn 16. Vpril 1882, ^ur Legutaebtung und
àtragstellung überwiesen.

Leide ^btenstüebe begebren von Ibnen die ^n-
regung einer Nodiübation des Oemeindegesetxes vom
6. December 18S2, die es den volbreioben (Gemeinden
unseres Bantons, namentlieb der Ltadt Lern, ermög-
liebe, sieb eine für ilire Vorbältnisse passendere
Organisation ?u geben als dieses navb den derinali-
gen Bestimmungen )enes Oeset^es möglieb sei und
/.war einerseits durek Aufstellung eines sog. Orossen
Ltadtratbes als Nittelbebörde /.wisvbvu Oemeinderatb
und Oemeindeversammlung, weleber dann eins Vn-
/abl Oesebäfte, die )et/t noob dureb die Oemeinde-
Versammlung bebandelt werden müssen, 2U erledigen
bätte und anderseits dureb die Lrsetxnng der Le-
ratbungen und Abstimmungen der Oemeindeversamm-
lung dureb blosse einbeitliebe oder c^uartierweise
Lrnenabstimmungen siur Brledigung sämmtlieber
Verbandlungsgegenstände.

Dieses Oesueb wird von beiden Bingaben
begründet dureb den Hinweis aut das Iln/ulängliebe

Lkilaxeu -sum lÄgblstt àss Orossen Ratbes. 1883.

der gegenwärtigen für alle Oemeinden gleieb ge-
modelten Organisation der Oemeindeversammlnng
und die blaelitbeile, welebe dieselbe für starb be-
völberte Oemeinden mit sieb bringt. Dureb Brtabrung
sei bonstatirt, dass eine bsratbende Oemeindever-
Sammlung für die volbreieben Oemeinden, namentlieb
für Lern, äusserst unpassend sei, auf einer blossen
Lvbeindemobratiö berube und in >Virbliebkeit die
Letbeiligung der Bürger am Oemeindeleben ver-
ringers, bliebt nur sei die Leratbung für einen
grossen Vbeil der Anwesenden bäuüg nivbt börbar,
sondern die Beden ermüden die Versammlung,
werden mit Ungeduld vernommen und überzeugen
Niemanden, wobl aber vertreiben sie oft bei wieb-
tigen ^rabtandsn vor der Abstimmung die Vnwssen-
den, die sieb doeb in dsr Begel sebvn ?uvor in der
Kaobe orientirt baben und der obligaten Belerats
niebt mebr bedürlsn. Diesem Umstände sei 2um
Vkeil auvb der äusserst sebwaobe Lesueb der Oe-
meilldeversammlungen in den Ltädten und grössern
Ortsebaften des Bantons Lern i-u^usobreiben. Bbenso
unprabtiseb erweise sieb für die grössern Oemeinden
die im Oesst? vorgesvbriebene Ausebeidung der
Bompeten^en an die Oemeindeversammlnng. ^Väb-
rend es gan? am Llàe sei, in bleinon Oemeinden
alle in H 26 des Oemeindsgesàes bs?eiebneten
Otzgenstände, also auvb die Oemeindereebnungen,

30
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à Oemeinderoglements, à Vnbebung von Lro-
messen u. dgl. dureb die Oemeindeversammlung de-
sobliossen zu lassen, wie das Oesotz es vorsobreibe,
Iia.de ein solobos Vorgeben bei voldreiebon Oomein-
den mit zablreiebsr Oemeindeversammlung deinen
Linn unà die Lrkabrung zeige, dass daselbst regel-
mässig die Vndündiguvg soleber Lradtauden das
Verlassen dos Lodals Leitens der grossen Nebrbeit
dor Versammlung zur Lolgo babo. —

Leide Kingaben erblioden don Leblüssol zur Im-
sung dieser Ilobelständo übereinstimmend in àer
Lrlassung eines ^usatzartidels zum Z 26 àes Oe-

meindegesetzes von 1852; eines ^usatzartidels, wel-
ober, ivie olien angedeutet, uelien àkstellung eines
Orossen Ltadtratbes als Mittelglied zwisvben de-
meinderatb unà Oemeindeversammlung, àie unübor-
tragbaren Verwaltungsgegenstände àer Letztern, so-
weit es mit àeren demodratisobor Orundlage ver-
träglieli ist, reduzirt, unà àon Orossen Ltadtratb mit
àen jener abgenommenen Kompetenzen ausstattet unà
enàlieli àie ganze Lbätigdeit àer Oemeindeversamm-
lung als Verwaltungsorgan in blosse Abstimmungen
vermittelst Urnen autlöst.

Oie Kingabe àer Oemoinde Lern entbält bereits
das Lrojedt zu einem derartigen Ausatzartidel und
sie will an der dureb ibn angestrebten Neuerung
alle Gemeinden tbeiluebmen lassen, die mebr als
5600 Lewobner zäblen.

Oierseitige Oirebtion bält das Legebren der zwei
Lingaben an sieb kür begründet. IVenn die Kingabe
der Arbeiter- und Loistvoreine es einen gesetz-
geberisoben Leider nennt, dass alle Gemeinden
unseres Kantons, die grossen wie die bleinen, von
vornberein in den gleiebeu Labmen gesteodt wurden,
so dürkte sie dabei niebt unrevbt baben. bliebt nur
in der Lbeorie des Ltaatsreobts worden kür die Vuk-
Stellung der Verwaltungsnormon die Ltadtgemeinden
und die Landgemeinden stets auseinandergsbalten,
sondern die meisten Kaebbarstaaten baben diesen
Lntorsebied auvb gesetzlieb durebgekübrt. Vueb in
unserm Kanton wurde übrigens im dabre 1831 bei
Aufstellung des ersten Kntwurkes zum Oemeindogesetz
vom 20. Dezember 1833 die Krage aukgeworken, ob
es niebt zweodmässig wäre, in den grossen Oe-
meinden eine intermediäre Lebörde zwiseben der
Gemeindeversammlung und dem Oemeinderatb mit
den entspreebenden Kompetenzen aufzustellen. Leider
wurde dieser Krage aber deine Leaobtung gegeben
und im dabr 1852 gingen dann die alle Gemeinden
des Kantons unikormirenden Lestimmungon der ZZ 19,
22 und 23 jenes Oomeindegosotzes obne Opposition
beinabe wörtlivb als H 26 in das gegenwärtige
Oemeindegesetz über.

In den letzten künkzebn dabrsn sind denn aueb
die Bestimmungen über die Organisation der Oemoinde-
Versammlung und deren Kompetenzen mit don Le-
dürknissen der zwei voldreiebsten Oemeinden Lern
und Liel in einen drüedenden V^idersprneli geratben.
Diese baben sieb die Lage einstweilen dadureb zu
erleiebtern gesuebt, dass sie — Krstoro im .labre
1871 und Letztere im dabro 1874 — unter ^ubülke-
nabms des tz 70 der LtaatsVerfassung je einen Orossen
Ltadtratb als blittelglied zwiseben der Oemeinds-
Versammlung und dem Oemoinderatbo aukstellten.
Allein der Hauptgrund der Lebwierigdeiten, die

dategoriseboKompetenzonbestimmung des Z 26 donnte
dadureb niebt gsboben werden; er ist geblieben und
maebt sieb besonders kür die Ltadt Lern, wie die
Kingaben riebtig bemerden, in einer dem Oemeinds-
leben sebr naebtbeiligen IVeisv küblbar.

Die unterzeiebnete Oiredtion ist daber der ^n-
siebt, es sollte grundsätzlieb dem Legobren der zwei
Hingaben entgegengedommon werden, und zwar um
so eber, als dieses obne irgendwelebe Oollisiouen
mit den Lestimmungon der Verfassung stattünden
dann, ja, ein Vorgeben in diesem Linne an dem
zitirten A 70 sogar einen fördernden Vnbaltspundt
ündet, insofern als derselbe die näbero Organisation
der Oemeinden der Oesetzgobung Zuweist und als
keiner die anbogobrto Lovision die sebwierige Lurgsr-
gutskrage in deiner IVei so borübrt.

>Vonn dagegen die beiden Kingaben die Oesetz-
abänderung in einem einzigen Kusatz zum Z 26 des
Oemeindegesetzes glauben bowerdstelligenzu dönnen,
so dürfte sieb dieses bei näberer Lrükung des Lim-
fanges der anbegebrtou Neuerung als untbunlieb
berausstellen; die àkstellung eines erweiterten Oe-
meinderatbes als organisebe Lebörde, die Keube-
Stimmung der der Oemeindeversammlung verblei-
böllden unübertragbaron Verwaltungsgegenstände
und endlieb die Linkübrung der Ornenabstimmung
kür alle Lradtanden an Ltello der mündlieben Ver-
bandluugen und otkenen Abstimmungen dönnen daum
in einen einsägen Kusatzparagrapben gefasst worden.

Lntorzeiebneto Oiredtion bat daber unter ^u-
bUlkenabme der Vorlage der Oemoinde Lern einen
Oese.t/entwurk in 3 Laragrapbsn ausgearbeitet, den
sie Ibnon zur Lrükung und eventuellen Ilnterbreitung
an den Orossen Latb empüeblt.

Im Kinzeinen erlaubt sie sieb über denselben
noeb Lolgendes zu bemerden:

1. Oer bierseitige Kntwurk gebt insofern weiter
als der Vorseblag der Oemeinds Lern, als er nièbt
nur die nebn Oemeinden unseres Kantons, die 5000
und mebr Lewobner /.üblen, sondern alle grössorn
Oemeinden an der neuen Organisation will tbeil-
nebmen lassen. Oie Aufstellung einer Kablengronze
kür die Zulassung zur angestrebten Reorganisation
ersvbeint etwas oxdlusiv. Ks soll jeder voldreieben
Oemoinde anbeim gestellt sein, die Vonderung ein-
zukübren, wenn sie es aus irgend einem Orundo als
zuträglivb eravbtet.

2. Oem erweiterten Oemeinderatbe werden dureb
ß 1 in denjenigen Ortsgemeinden, in denen deine
Lurgergemeinde oxistirt, aueb die Vnnabmo neuer
Lurgor naeb Z 74 dos Oemeindegesetzes übertragen,
was sieb sowobl aus persönlieben als saeblieben
Oründen empüeblt. Im Kernern werden die Nit-
gliedor des Oomeiuderatbes von der Nitgliedsobakt
am Orossen Ltadtratbe ausgosvblossen, dagegen mit
donsultativer Ltimme /.u den Verbandluugen dieses
Let/tern zugelassen. Kaeb dem Oesetzprojodt nimmt
der orwoiterte Oemoindoratb kür die ibm zur Le-
bandlung überwiesenen Oesebäkto die Ltello der Oo-
meindeversammlung ein und der ordontliebo Oe-
meinderatb wird bäuüg gegenüber jenem in das
Verbältuiss einer blossen vorboratbendon und Vntrag
«teilenden Lebörde treten. Ks liegt nun im Interesse
der grössern Onbekangenbeit und Lelbstständigdeit
der erstern Lebörde, dass die Nitgliedor des ordent-
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lielien tlemeinderatliss von der Vkeilnakme an den
^.kstimmungen derselken ausgesvülossen seien. Würde
diese Lestimmung niât aufgestellt, so würde vor-
aussioktlieü die Krsoüeinung eintreten, dass dis Hit-
Wieder des (temeindoratlies dureügängig aueü in
den drosson Ltadtratk gewäldt und damit der Là-
tere üis ?u einem gewissen drade ^u einer dasager-
bekörde für ^enen gemaekt würde. Das Interesse
der demeinde erüsiseüt dagegen entsoüisdsne Ln-
adkängigkeit des erweiterten dpmeinderatkes von
dem ordentlieüen.

3. Ks soüsint wünsekdar, den grossen demsinden,
wie Lern, Viel ete,, ^u gestatten, dem Grossen de-
meinde- oder Ltadtratüe auok einige Walden /u/u-
weisen, die^àt durvü Kpe^ialgsset^e der demeinde-
Versammlung üdertragen sind, wie die IVaid der
Lrimarleürer, des divilstandsdsamten ete.

diese Waiden werden von dem erweiterten de-
meinderatke mit moiir und gleieümässigerm Interesse
vorgenommen werden, als von der dsmsindever-
Sammlung.

4. Kndliek wünselit die Vorlage der demeinde
Lern für die Wald des erweiterten demsinderatües
den drundsat? der xrvportionellen oder Minoritäten-

Vertretung aufgestellt und in Vusiulirnng gvdravlit
!-u seksn. Ilierseitige Direktion üält dieses Lestreüen
nield nur für praktisek unlirauekliar, sondern aueli
für unzulässig xur ^ufnaüme in ein Waldgesà- Lin
Waülgeset?! kann wold materielle Versvldedenlieitsn
gewisser Ltände oder Klassen von Lürgern in irgend
einer Weise üerüeksieldigen, es darf ader keine
Kraktionsn kennen und berüeksioütigen, die auf
ldossen politisoüen Lartsiansvüauungen beruüen. Ks
kennt nur den Lürgsr, der die Qualitäten für die
Ltimmgslzung üat und diesem darf es nioüt vor-
sokreiken, wer unter gewissen Umständen gewäldt
werden solle, das wäre eine Lesvüränkung des
drundsàes der Waldfreiüeit. In Letravld dessen
ist von dem Vorseldago der Gemeinde Lern nieüts
in das desàpro^skt aufgenommen.

IIit Looliaoldllng!

den 22. danuar 1883.

ver virektor lies Kemeinllewssens:
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?ro^jskb-Osssln
betreffend

ttieilwei86 /ìbânâoi'ung öe8 Ko8et?e8 vom

6. ve^embkl' 1852

über

às (?6meinâ6^V6S6N.

(När« 1 8 8 3.)

àI' litlme kîìtll liv8 kà»8 kvl'n,

in dor Vbsiebt,

die Lestimmungen des Oosàes vom 6. December
1852 über das Oemoindoweson mit den gegenwärtigen
Ledürfnisson der grösser» Oemoinden des Kantons
ill KinklanK /m bringen,

auf den Antrag des Kegiorungsratbs
öeso/dieest.'

Z 1.

In den grössern Oemoinden kann für die Vor-
beratbung und Lebandlung sowobl dor in M 26 und
74 à« Oemeindogosàos bezieiobneten ais aueb der
anderweitigen dureb besondere Oesàe und Dekrete
der Kinwobnergomeindevorsammlung übertragenen
Oegenstände ein erweiterter Oemeindratb (Orosser
Oemeinde- odor Ktadtratb) aufgestellt werden.

Die Nitglioderîiabl dieser Lebörde Ì8t dureb das
Organisatiousreglement festzusetzen, dark jedoeb
niobt welliger als 30 betragen.

Ill Lo^ug auk die IVabl, Organisation, ^mtsdauor
und Weise der Verbandlung des grossen Oemeindo-
oder Ktadtratbes ünden, sotsrn das Oomeindereglo-
merit niobts bestimmt, analog die Vorsvbrikton de-
trellond don Oemeindoratb .àinvendu»A,

Die Mitglieder des Oemoindratbs können niebt
Nitglioder ciss erweiterten Oomeindratbs sein, da-
gegen ist es ibnen gestattet, den Kit?.ungen des
Letzter» mit beratbendor stimme bàuwobnen.

Dus Verbältniss des ordentliebsn unà des er-
wetterten Oomeindratbs nu einander, à. b. die Kom-
potenten dieser Lobördon sind in dem Organisations-
reglemente der Oemeindo »über fest^usetnen.

s 2.

Ks werden jedoeb aueb in denjenigen Oemoinden,
in denen ein erweiterter Oemeindratb oingstüln't
ist, der Oemeindo naebbexeiebnete Oegenstände ^ur
Lebandlung vorbebalton uud müssen von derselben,
sei es dureb die Oemeindoversammlung, sei es dureb
Drnonabstimmung, erledigt worden:

1. die Wald des Präsidenten und der Mitglieder
des Oomeindratbs, des Lräsidenton und der Mit-

glioder des erweiterton Ovmeindratbs (Orossen De-
moiitde- oder Ktadtratbes), und die Wald des Kriedons-
rivbters.

Die Waiden derjenigen Oemeindebeamten und
Angestellten, welobe dureb besondere Oosàe bis
jet^t ausdrüoklieb der Oemeindoversammlung xu-
gewiesen waren, können dureb das Organisations-
reglement der Oemeindo dem erweiterten Oemeinde-
ratbe Zugewiesen werden;

2. die ànabmo und Abänderung des Organi-
sationsregiemonts der Oemeindo;

3. die Lestimmung des jäbrlioben Voranseblags
der Dinnabmön und Ausgaben (Lüdget) und des
damit verbundenen Vnsaàes der Oemeindesteuer,
ebenso die Ilewiiligung von Kaebkrediton, insofern
deren Oesammtbetrag eine im Oemeindereglement
festzusetzende Kumme übersteigt;

4. die Leseblusstassung über Lauten und ander-
weitige Oegenstände, deren Kosten die Kumme über-
steigen, welebe im Organisationsroglement als in die
Oompetonêi des erweiterten Ktadt- oder Oemeinde-
ratbs fallend bo^eiebnot werden;

5. Veräuserungon uud Erwerbungen von Liegen-
svbaften, deren Kobatxungswertb die im Organisations-
reglement festgesetzte Oompoten^summe übersteigt;

6. Lürgsebaftverptliobtungen und noue àleibvn
auf den blamen der Oemoinde, mit àsnabme der-
Wenigen neuen ^nleiben, welebe aussebliessliob ?:ur

^urüek^ablung bereits bestellender àleiben dienen.

^u einem gültigen Lesoblusse über die unter
Aikk. 5 und 6 besoivbnoton Oegenstände und i:u
jeder Verminderung des Kapitalvermögens der
Oemoinde ist die Aweidrittols-Uebrbeit der sieb bei
der Abstimmung betbeiligenden gtimmberevbtigten
erkorderliob.

^.lle Lesoblüsse ?ur Verminderung des
Kapitalvermögens bedürfen der Oenebmigung dosllegierungs-
ratbs. Dbenso unterliegt das Organisationsreglement
der Oemeindo, sowie die Abänderungen desselben
der Oenebmigung des kegierungsratbs.

8 3-

Ds bleibt den Oemeinden, welebe ^u Aufstellung
erweiterter Ovmeindrätbe im Kinne dieses Oosàos
boroebtigt sind, gestattet, die in die Oompetenx der
Oemeindo fallenden Wablen be^irks- oder quartier-
weise unter àlsiobt besonderer Wablaussobüsse
vor/unebmen.

8 4.

Dieses Oosotx tritt auf den Vag seiner Vnnabmo
dureb das Volk in Kraft. Der Kegierungsratb ist
mit dessen àsflibrung beauftragt.

den 14. lllär^ 1883.
Im l'lamen lle8 kegierungsi'aà

der d'rüsident
8toàmai',

der Kaàse/îreiber
Lersor.
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?rojskt-Drösst2
botretlond

tkeilweise Hbânàung às Keseiiss vom
6. veiember 1852

über

às Oemeînâs^essn.

(Zommissionssntrügs vom 26. IVisi >833.

ver kro««e lîîìlll «le« knnlon« kein.
in dor Absiebt, die Bestimmungen des Desetxes

vom 6. Dexembor 1852 über à Domoindewesen mit
den gegonwürtigen Bedürfnissen der grössern De-
moinden des Duntons in Linklung xu bringen,

auf den Antrug des Begierungsrutbs
dsse/têsess^

s 1.

In den grössern Demeinden kann für die Vor-
berutbung und Lebundlung sowobl der in ZH 26 und
74 dos Demeindegesetxes boxeiobneten aïs uuvb dor
anderweitigen dureb besondere Desetxe und Dekrete
der Dinwobnergemeilldeversummlung übertragenen
Degonstünde ein Drosser Demeinde- oder ktudtrutb
aufgestellt werden. Vorbebulten kleiden die Vor-
sobriften des ^rt. 3.

Die Mitgliederxubl dieser Lebörde ist durob dus
Drgunisutlonsregloment testxusotxen, durfjedoob niobt
weniger als 30 betrugen.

In Lexug auf die IVuld, Drgunisâtion, ^mtsduuer
und Veise der Verbundlung des Drossen Demeinde-
oder ktudtrutbes ünden, sofern dus Demeinderegle-
ment niobts bestimmt, analog die Vorsobriften be-
trelkend den Demeindrutb àwendung.

Die Mitglieder des entern Demoindrutbs können
niebt Mitglieder des Drossen Demeinde- oder Ktudt-
rutbes sein, dagegen buken sie den Kitxungen des
Letxtorn mit berutbendor ktimmo beixuwobnen.

Dus Verbültniss des entern Domeindrutbs xum
Drossen Demeinde- oder ktudtrutb, d. b. die Dom-
petonxen dieser Lobörden sind in dem Organisations-
reglomente der Demeinde nüber festxusetxen.

s 2.
Die ^Vublen derjenigen Domoindebeumten und

Angestellten, belebe dureb besondere Desetxe bis
jetxt uusdrüeklieb der Demeindevorsummlung xuge-
wiesen waren, können dureb dus Organisations-
reglement dem Drossen Demeinde- oder ktudtrutb
Zugewiesen werden.

s 3-

Ds worden jedoeb uueb in denjenigen Demeinde»,
in denen ein Drosser Demeinde- oder ktudtrutb
eingefübrt ist, der Demeinde nuobbexeiebnete Degen-
stünde xur Lebundlung vorbebulten und müssen von
derselben, entweder dureb die Deineindeversuinmlung,
oder dureb Ilrnsnubstimmung, erledigt werden:

1. die IVabl des I'rüsidsnten und der Mitglieder
Leilugkn xum 2?ÄgNutt à Drossen Báss. 1883.

des engern Demeindrutbs, sowie der Mitglieder des
Drossen Demeinde- oder Ktudtrutbs, und die IVubl
des Driedensriebters. Der Dntsebeid der Drugs, ob
ein Driedensriebter xu wüblen sei, stöbt gleiebtulls
der Demeinde selbst xu;

2. die ^nnubmo und Vbündorung dos Drguni-
sutionsroglements der Demeinde;

3. die Bestimmung des jübrlioben Vorunseblugs
der Dinnubmen und àsguben (Büdget) und des
dumb verbundenen ^nsutxos der Demeindestouer,
ebenso die Bewilligung von Duobkrediten, insofern
deren Desummtbetrug eine im Demeinderegloment
festxusetxende Kumme übersteigt;

4. die Lesoblusstussung über Lunten und
anderweitige Degonstünde, deren Dosten die Kumme über-
steigen, wolebe im Orgunisutionsregloment uls in die
Domxetenx des Drossen Demeinde- oder Ktudtrutbs
lullend bexeiobnot werden;

5. Verüusserungen und Erwerbungen von Liegen-
sebukton, deren kebutxungswertb die im Drgunisu-
tionsreglement festgesetzte Dompetenxsumme über-
steigt;

6. Bürgsobuftverpllivbtuugen und neue Vnleiben
uuf den Damen der Demeinde, mit àsnubme der-
jenigen neuen àleiben, welobe uussebliesslieb xur
2!urüokxublullg bereits bostebondor ^.nleibon dienen.

à einem gültigen Leseblusse über die unter
Aitk. 5 und 6 boxeiobneten Degonstünde und xujeder
Verminderung des Dupitalvermögens der Demeinde
ist die ^weidrittels-Mebrbeit der sieb bei der Vb-
Stimmung betbeiligenden Ktimmbereobtigten orlorder-
lieb.

àe Leseblüsso xur Verminderung dos Dupitul-
Vermögens bedürfen der Donobmigung des Legie-
rungsrutbs. Lbenso unterliegt dus Drgunisutionsregle-
menf der Demeinde, sowie die ^.bünderuugen des-
selben der Denebmigung des Regierungsrutbs.

s 4.
Ls bleibt dem Drgunisutionsreglemont derjenigen

Demeinden, welobe 7.u Aufstellung grosser Demeinde-
oder ktudtrütbe im Kinne dieses Deseàes bereobtigt
sind, unbeimgestellt, die in die Dompotenö der Do-
moilldo selbst füllenden IVublen und Abstimmungen
bewirk«- oder c^uurtierweiso unter àlsiobt besonderer
^.ussobüsse vor^unobmen.

àob kann der Demoindoboxirk für die ^Vublen
des grossen Demeinde- oder ktudtrutbes in mebrore
^btboilungen, d. b. IVablkreise, eingetbeilt werden,
von denen jeder diejenige Aubl von Mitgliedern der
genannten Lebörden wüblt, die es ibm nueb der
Eitler seiner Bevölkerung bexiebt.

s 5.
Dieses Desetx tritt auf den I'ug seiner Vnnubmo

dureb dus Volk in Drukt. Der Begierungsrutb ist
mit dessen àslûbrung beauftragt.

Nil«IeiIlvit8Mliässk tie« lieiiil v. küren:
1. ktreiobung des vierten ^bsutxos des § I.
2. Ausutx xu Z 4:
àob kann für die IVubl des Drossen Demeinde-

oder Ktudtrutbes der Drundsutx der proportionellen
oder Minoritütenvertretung befolgt werden.
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Kk8à8-Mm»'k
dstroikend

^ielitung kgntonsisl' /^«'beitsnsisltsn.

(Uai 1833.)

ver K^osss kîatk clés lianions keen,

auk don Vntrag des Regiorungsratds,

besc/ì(iessi

Vrt. 1.

Dor Ltaat srriodtet ^jo naod dedürkniss ^.rdeitanstaiton.
diosoiden sind dostimmt ^ur Vuknadms:

». voll) ädriger ardeitskadiger, ader ardoitssedouor odor
livdoriiodor dsrsonsn;

à. minder) ädriger vsrvadrioster, oder dösartigsr,
strakrsedtlied vorurtdsiltor dsrsonsn.

Vrt. 2.
die Vnstaitsn kür deido Liassen vondersonon sollen

getrennt soin; odonso ist in donssidon die Trennung der
desodloodtor strenge durodzluküdrsn.

I^rt. 3.
die Vuknadme iindet auk dem ^.dministrativvogs statt.
In diese Vnstaitsn können )sdood aued diejenigen

aufgenommen verden, voieds i!ur Lntdaitung in einem
^vangsardoitsdause verurtdeiit vordsn sind.

Vrt. 4.
die Versstüung in dis àdeitanstaiton auk dem Vdmini-

strativvegs kaun gegen koigsndo dersonen verfügt verden:
1. dsvormundste, oder der eitorliodsn devait unter-

vorkeno Personen, veiede den Vksisungsn idrsr Litern,
Vormünder und Vuksiodtsdsdörden trotx angewandten
disiilplinarmittsln dsdarriied sied widersetzen und den-
seiden üdordaupt ^.odtung und dedorsam verweigern
(Là 153, 254 0. d.);

2. Personen, vsiodo sied in kortgssàtsr 'Weise dem
Nüssiggango, dor I'runkondeit oder in anderer IVoise
einsin liedoriieiisn Lodensvandei srgeden und infolge
dessen ardeitsios und untsrstàungsdodûrktig verden oder
ötkontiiodes ^.srgsrniss erregen;

3. Litern oderdtlsgeltern, veiede idre dtiiodton gegen
idrs Linder oder anders unter idrsr Vuksiodt stsdsnden
dersonsn niedt erküiien, diessidsn vornaediässigsn, su
diedstadi, 'Waid- und Leidkrovol, »ovis s:um iZettei an-
dalten oder adüudaiten unteriasssn und nu soiedsn ^vooksn
in kortgesàtsr 1>Vsisö vorn Loduldssuod addaiten;

4. dersonen, veiede gemäss Vrt. 47 Lt. d. IZ. dein
Regisrungsratde ^u vsitsrsr iZsdandiung Zugewiesen
verden.

^.rt. 5.
Nit der Versetzung in die ^rdsitanstait kann vsrdunden

verden:
1. Wirtdsdausvordot dis auk 2 ladre;
2. Lnt^isdung dsr eitsriiodsn devait (Là. 15V).

Vrt. 6.
dis Versetzung in die àdoitanstalt auk dem ^.dinini-

strativvegs gosediedt dured den Legisrungsratd, entvedsr
unentgeitiied oder gegen ilo^adiung eines Lostgoidss.

Vrt. 7.

2!ur àtragstoliung sind dersodtigt: gemäss Vrt. 4,
Aikk. 1, die Litern, Vormünder, Vormundsedakts- und sonsti-

gen V.uksiodtsdsdördsn; gemäss Vrt. 4, 2utk. 2 und 3, die
Vormundsodakts-, V^rmsn-, Ortspoimoi- und Loduidedörden.

Ilederdiess soiien auvd die degiorungsstattdalter de-
reodtigt sein, von Vintss wegen ein^usodroiten.

dsr Viitrag soil gsdörig inotivirt und mit den 2U-

^edöriAsn iZsie^sn verssdsn dem lìsAierunKsstattdaiter des

>Vodnorts dsr VntraFsdersolitiAton oinKsreiodt verden.

Vrt. 8.

der ReAiorunAsstattdaiter prükt die einAersiodtsn
Wirten; kindet er diessidsn unZenÜAend, so kann er sis sur
VsrvoiiständiAUNF ^urüokveisen, oder seibstständi^ dured
Linvornadine der detdeiiiKtsn dsrsonen und IZedördsu,
sovie von ailkälii^sn AeuASn und IlerdeisodatkunA vsitsrsr
devsismittsi in Autüiidsndsr 'Weise srKän^en. Hierauf
sendet er die Vktsn mit seinem Vutra^o versedsn der
doii^eidirektion ?ur Vorlage an den RvAierunAsratd ein.

In dringenden Läiisn kann dsr Regierungsstattdaiter
eins provisorisode Verfügung trsiken.

Vrt. 9.

dsr Regierungsratd entsedeidst endgültig auk den Vn-
trag dsr doimsidirektion üdsr dis àknadmsn und deren

iZedingungon.

Vrt. 10.
die Lntdaitung auk dem Vdministrativvegs kann erst-

mals döodstsns dis auk die Dauer eines ladres, gsgenüder
llüekkäiiigon dis auk die Dauer von zivei dadren verdangt
verden.

dsr Regierungsratd kann indessen auk das (Issued dos

dstenirten oder den Vntrag des Vnstaitvorsteders nsod

Lindoiung des Lsriodts der Vntragsdsreodtigtsn aued vor
^diauk dsr ausgesproodsnen detentions^oit die Lntiassung
verkügen.

Lei eingetretener vollständiger Vrdsitsunkädigkeit soll
immer Lntiassung orkoigen.

die Lntiassung kann aued unter dem Vordedait
poimeiiiedsr àksiodt dedingt verkügt verden.

à 11.

die dauptsäodiiodo dosodäktigung soll im detrivds der
Landvirtdsodakt dssteden. Ls können )edoed aued anders
Vrdeitsn und 11 overdo oingsküdrt verden.

lungern Leuten soll, soveit mügiiod, d siegendoit üur
Lriernung eines kür sie passenden Lerukes gogsdsn verden.

V.rt. 12.
Line Verordnung des Rsgisrungsratds vird das Lötdigs

dstrskksnd die IZssteliung dsr àstaitdedôrden, das Vitor
dsr Vuk^unsdmenden, die Disciplin, die ^u ontriedtondsn
Lostgsidsr, den aiikäiiigsn Viitdsil der detenirtsn an idrsm
Verdienst und die Lntiassung destimmen.

^6^ den 12. Nai 1883.

Im Klamen lies kegiei'ungsi'stlis
cke»-

8toàmîìr,

Verger.
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vsdrslissiitvrurk
Iieii'sKsnà

à,8 Vei'sàen Mr äie

HnIaAS V0N l^elciVV6A6I1.

(Nai 1883.)

ver Ki'«88L lîiltli «le« ka»<«n« kein,

à Zà«â,
dass der Nangel an ständigen deldwegen kür don

Retried tier l^andwirllisedakt niedt nur in àn aodor-
bautreibenden degenden, sondern uamentlied in den
troodengelegten Noosgebieten unseres Landes von
Arossein Raodtdeil ist,

dosâ^'ssst

R. Raod dein Vermessungsgesets vorn 18. Närs
1867 wird jeder demeindebesird in dluren (seetions)
abgetdeilt. Unter < Id or » (èielg oder deld) verstedt
man einen grüssern susammondängenden, dured
administrative, natürliedo oder wirtdsedaktliodo
drensen abgesvdlossenen Lesird von debäuden,
Lokstätten, Reden, Geldern, Wiesen, Weiden oder
Wäldern.

Wenn niedrere drundstüode einer dlur durod
gemeinsedaktliede Reodtsverdältnisse (Wässerung,
Wegunterdaltung eto.) verbunden sind, so dünnen
sie als dlurabtdeilung ausgesodieden werden.

dlmgededrt dünnen niedrere dluren su einem
dlurverband vereinigt werden, wenn gemeinsodakt-
liede Reedtsverdältnisse es wünsodenswerld maeden.

T. ^um Rweede der àlage ständiger doldwege
deduks einer verbesserten deldeintdeilung und kreier
Lenutsung der drundstüede, sowie sur àskûdrung
von Rntwässerungon und Lewässerungen dünnen
sied die drundbositser einer dlur oder dluradtdeilung
oder eines dlurverbandes su einer dlurgenossensvdakt
vvreinigen.

lt. ^ur Lildung einer dlurgenossensedakt ist die
Nedrdeit der betdeiligten drundeigentdümer einer
dlur oder dlurabtdeilung oder eines dlurverbandes
notdwendig; diese Nedrdeit muss aber aued den
grüssern Vdeil des betdeiligten Randes, navd dläeden-
räum und Lteuerwertd, besitzen.

-S. die dlurgenossensedakt bat eine dlurdommission
von 3 bis 7 Mtgliedern su wädlen, wobei aued Riebt-
betdeiligte wädlbar sind.

S. die dlurdommission lmt vorerst Ltatuten su
entwerten, worin namentliod su bestimmen ist, wer
die àskûdrung su leiten bat, wer daran betdeiligt
ist und wie die Rosten des dnternedmens und der
dünktige dnterdalt der ausgeküdrten Arbeiten su
trafen seien, das Leitragsverdältniss ist jedoed nur
kür die den Ltatuten Leigetretenon naod den Le-
Stimmungen, welode diese aukstsllsn, vsrbindlied.

die Ltatuten sind dierauk sur Rinsiodt aller
Letdeiligten wenigstens 14 dage ölkentlied auksu-
legen, damit diejenigen, welode gegen das Unter-
nedmen sind, idre Rinsxraoden sodriktliod anbringen
dünnen.

die dlurdommission bat sodann die Statuten,
nebst einem Verseiedniss der denselben beigetreteneu
drundeigentdümer, dem degierungsratde sur de-
denodmigung einzusenden. Raed denedwigung der
Statuten ist die dlurgenossensedakt gesetxliod don-
stituirt.

S. die dlurdommission bat dierauk, naod Nass-
gäbe des dedrets über die Larsellarvermessungen
vom 1. Oesember 1874, die Vnkertigung eines dianes
und Rostenvoransedlages su veranstalten, worin die
aussuküdrenden Weg- und sonstigen Arbeiten, sowie
die dmlangsgrenson des betdeiligten debietes an-
Zugeben sind.

dlan und Rostenvoransedlag sind ebenkalls wenig-
stons 14 läge lang sur Rntgegennadme von Rin-
spraeden ütkentliod auksulegen.

V. Rollte die Nedrdeit der bei dem Rnternedmen
betdeiligten drundeigentdümer sied mittelst sodrikt-
lioder Ringabe gegen den dlan aussxreeden, so dat
die dlurdommission eine neue Vorlage auszuarbeiten,
ölkentlied anzulegen und nebst begutaedtendem Le-
riebt und Rosteuansodlag dem degierungsratde sur
denedmigung vorsulegen.

der Regierungsratd wird dem diane die de-
nedmigung ertdeilen und die àskûdrung als ein
dnternödmen des gemeinen Wodles erdlären, insokern
er naod stattgekundener Untersuedung ündet, dass die
Vorlage allen gesetslioden Vorsedrikton entspriedt, die
nütdigen dadtoren su einer swevdmässigen und
gesivderten iVusküdrung vorbanden sind und aued
die Rosten des Unternedmens mit dem wirdlioden
Rutsen desselben in Rindlang sieben.

8. die Randtion der Statuten und des dianes
durod den Legierungsratd bereodtigt die dlurgenossen-
sodakt, sur àskûdrung des dnternedmens das Rx-
xropriationsrevdt vom drossen Ratde su verlangen.

die àskûdrung der Arbeiten dark erst naod
denedmigung des dianes, eventuell naod Vollendung
der Rxproxriation, in àgrilk genommen worden,
der Leginn derselben ist dured die dlurdommission
reodtseitig ölkentlied bedannt su maeden. Zeigen
sied im Verlauke der àskûdrung Veränderungen
oder Rrgänsungen nötdig, so dann der Regierung«-
ratd diese, naod àdôrung der Letdeiligten, vor-
nedmen.
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U. ^.lle das Dnternebmen betretende Streitig-
leiten werden aus déni T^dministrativwege erst-
instanzlieb vom Regierungsstattbaltsr uu cl ober-
instauzlieli vom Regisrungsratbo entsebieden. vas
daberige Versabren riebtet sieb naeb Analogie des
Desetzes vom 20. Närz 1854.

vie Dntsebädigungsbestimmungen bei Expropria-
tioueu geboren dagegen vor àie Deriebte.

RV. llavb Vollendung der Arbeiten bat die Dlur-
Kommission sämmtliebe >Vege, Barzellen u. s. w.
vorsebriktgemäss vermareben zu lassen, den DIur-
zilan mit der neuen Dintbeilung und dem Veriüka-
tionsberiebt des Rantonsgeometers, als Bestandtbeil
des Vermessungswerkes des betretenden Dsmeinde-
bezirks, zur Renntnissgabe an die Drundbesitzer und
nur vntgegennabme von vinspraeben 30 l'age ötent-
lieb auszulegen und navir deren Erledigung den neuen
vlurplan nebst den dazu gebörenden Dokumenten
dem kegierungsratbe zur Sanktion vorzulegen.

R.A. Deber die neue Dluranlage ist naeli deren
Vollendung ein amtsnotarialiseber àt naeli den
gesetzlieben Vorsebristen abzufassen, der Fertigung
zu unterstellen und in die Drundbüeber einzutragen,
ver Staat vermeldet aus daberige Dandänderungs-
gebübren.

RT. vie àssûbrung aller aus dieses Dekret
gestützten vnternslimnngen stoüt unter der Vutsiebt
der Direktion des Vermessungswesens. Dieselbe
wird bebuss Anleitung sür die Dlurgenossensebaften
lilormal-Statuten ausarbeiten.

RZ. ver Regiern»gsratü ist mit der Vvllziebung
dieses Dekrets lieauktragt. Dasselbe tritt aus

in Xrast und ist in die Desetz-
Sammlung auszunebmen.

dZerw, den 18. Närz 1883.

Im kiamen des kegierungsratlis
der ^r«side»ît

der K«edssâreiker
tZsrxsr.

Vskrstssiitiwnrs
dstreàuà

às V6rka.Iii'6li 5ür âi6

V0N ^Slâ^VSMN.

/^nisäge öer l<ommi88ion.

(Uai 1883.)

à ^4rê. L ist der ^wisebensatz zu streieben:
« sowie zur ^nssübrung von vntwässerungen und
Bewässerungen ».

à ^lrê. 6 ist am Blatz des letzten Satzes: « blavb
Denebmigung der Statuten ist die Dlurgenossensebakt
gesetzlieb eonstituirt» zu setzen:

« Nit der Denebmigung der Statuten ist die DInr-
genossensebast im Sinne der Satz. 27 v v. (vergl.
Vrt. 719 des Lundesgesetzes über das vbligationen-
reebt) gesetzlieb eonstituirt. »

àc/t ^lr7. 7d ist folgender neuer Artikel einzu-
sebaltsn:

« Das auszusübrende >Vegnetz ist so anzulegen,
dass es in eine ötentliebe Staats- oder Gemeinde-
strasse ausmündet. Demselben kömmt ebenfalls die
Bedeutung eines ölkentlieben ^Veges Zu im Sinne
von K 3 letzter Vbsebnitt des Desetzes über den
Strassen- und Lrüekenbau vom 21. Närz 1834.

Der Dnterbalt der neuen >Vege ist Saebe der
vlurgenossönsebaft naeb den in den Statuten näber
festzusetzenden Bestimmungen. -

/m ^4r7. ist der Seblusssatz zu streieben:
^ Dieselbe wird bebuss Anleitung für die Dlur-
gvnossensebasten l^ormalstatuten ausarbeiten ».
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